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Neujahrshirtenbrief 1966
Liebe Glaubensgenossen!

Zum neuen Jahr wünsche ich Ihnen allen Gottes Schutz, Leitung und Segen in allen Stücken. Die 
Jahreslosung für 1966 lautet: „Lasset uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu 
dem hin, der das Haupt ist, Christus.“

Wir greifen das eine heraus: Wachset in allen Stücken, aber wachset auf Christus 
zu! Das gilt für unsere Jugend. Sie ist noch im Wachsen und Reifen. Manche klagen über diese Jugend. 
Sie mag anders sein als wir. Aber sie ist besser, als viele meinen. Sie hat einen Sinn für das Echte und 
Wahrhaftige. Sie kehrt sich ab, wo sie Heuchelei und Lieblosigkeit spürt. Sie wächst auch ohne unser 
Zutun heran. Aber lasset sie nicht allein! Gehet doch selbst mit Eurer Jugend auf Christus zu!

Wir alle sollen wachsen in allen Stücken, also in unsrer Ehe, in unsrer Arbeit, im Umgang mit 
anderen Menschen. Und dabei sollen wir miteinander Christus näher kommen. Es wird uns auch 
der Weg gewiesen: Ohne Wahrhaftigkeit und Liebe können wir Christus nicht näher kommen. Denn Wahr
heit ohne Liebe wird rücksichtslos. Liebe ohne Wahrheit ist charakterlos. Nur wer beides verbindet, kommt 
Christus näher, wächst am inneren Menschen, reift als Persönlichkeit, bewährt sich als Christ. Nur in der 
Bewährung in allen Stücken des Lebens mit seinen Konflikten, Schwierigkeiten, Leiden und Anfechtungen 
wächst der Mensch. Wohl dem, der dabei auf Christus zuwächst.

Wer altert, wächst nicht mehr. Seine Kräfte nehmen ab. Aber es ist das Geheimnis des Christen
lebens, daß man in der Erkenntnis der Wahrheit und echter Weisheit und in der Liebe zu allen Menschen 
noch immer zunehmen kann: Dann wächst auch der, der dem Tode entgeht, Christus entgegen. Über solchem 
Altern liegt Gottes Segen.

Weihnachten hat uns wieder gesagt, daß Christen Menschen des Friedens sind. Sie haben nicht nur 
Frieden mit Gott gefunden, sondern verbreiten auch Frieden um sich. Hinter den großen Fortschritten der 
Atomphysik und Weltraumforschung steht nicht nur der Wissenstrieb, sondern zugleich Machtgier und Angst. 
Beide bedrohen die Menschheit mit dem Untergang. Eine Christenheit, die in allen Stücken auf Christus 
zuwachsen will, wird die stärksten moralischen Kräfte mobilisieren, die Kräfte der Wahrheit und Liebe. Sie 
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wird nicht schweigen, sondern zur Einsicht, zur Umkehr und damit zum Frieden rufen, zu einem Frieden, 
der Gerechtigkeit, Freiheit und Würde des Menschen verbürgt.

Das Vatikanische Konzil ist beendet. Es hat nicht die Wiedervereinigung gebracht: aber der 
Katholizismus ist in seinen führenden Kräften ein andrer als vor dem Konzil. Es wird wohl Generationen 
dauern, bis der Geist des Evangeliums, der Weltoffenheit, der Toleranz, die Bereitschaft zur echten 
Begegnung sich allgemein durchgesetzt haben.

Wir aber sind damit vor zwei Fragen gestellt, die Existenzfragen des Protestantismus sind:
1. sind wir zu einer gleich umfassenden Erneuerung in unserer Kirche bereit? und
2. wie begegnen wir als Diasporakirche und Diasporachristen dem Katholizismus?

1. Wir bekennen uns zur ständigen Erneuerung aus dem Evangelium. Aber verwechseln 
wir nicht allzu oft veraltete menschliche Einrichtungen, Traditionen und Formen mit dem Evangelium und 
dem lebenschaffenden Heiligen Geist? Auch unsere Kirche muß in allen Stücken wachsen. Doch dies heißt 
nicht, jeder neuen Mode nachlaufen und sich der Welt angleichen, sondern in allen Stücken auf Christus 
hin wachsen, der das Haupt ist und der die Wahrheit ist. aus Liebe zu den Menschen, die Christus nicht 
mehr oder noch nicht kennen.

2. Für die Begegnung mit der römischen und den anderen Kirchen aber gilt: Wir 
dürfen die uns anvertraute Wahrheit des Evangeliums nie um der Rücksicht und Liebe willen verleugnen. 
Aber im Ringen um die Wahrheit dürfen wir uns nicht gegen die Liebe versündigen, sondern wollen 
aufgeschlossen auf den anderen hören. Wahrheit und Liebe haben ihren Maßstab in Jesus Christus allein. 
Indem wir alle in Liebe und Wahrheit in allen Stücken auf Jesus Christus Zuwachsen, werden wir einander 
als Brüder begegnen und einander den Frieden Gottes bringen.

Zu solchem Wachstum segne uns Gott im neuen Jahr!
Bischof D. Gerhard May

Dieser Hirtenbrief ist in allen Gottesdiensten der Kirche A.B. am Altjahrsabend oder Neujahrstag bzw. 
dem darauffolgenden Gottesdienst zu verlesen; den Pfarrämtern der Kirche H. B. wird er zur Kenntnis 
gebracht.

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B. in Wien

1, Zl. 10.925/65 vom 23. Dezember 1965

Kirchenverfassung — Änderung

Die 6. Generalsynode der Evangelischen Kirche A. 
u. H. B. in Österreich hat in ihrer 3. Session am 
15. November 1965 auf Grund des § 196, Abs. 2, Z. 2, 
der Verfassung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. 
in Österreich, in der von der 5. Generalsynode am 
30. November 1956 beschlossenen Fassung (ABl. Nr. 
11/57) im Wortlaut der letzten Änderung, ABl. Nr. 
88/65, beschlossen:

I.
Die Verfassung der Evangelischen Kirche A. u. H.B. 

in Österreich in der von der 5. Generalsynode am 
30. November 1956 beschlossenen Fassung (ABL Nr. 
11/57) im Wortlaut der letzten Änderung, ABl. Nr. 
88/65, wird abgeändert:

1. §10 wird abgeändert:
„Das Verfahren in kirchlichen Verwaltungsange

legenheiten wird durch das kirchliche Verwaltungs
verfahrensgesetz geregelt. In letzter Instanz entschei
det der Oberkirchenrat A.B. oder H.B., in gemein
samen Angelegenheiten der Oberkirchenrat A. u. H.B."

2. §31 erhält einen weiteren Satz:

„In kirchlichen Verwaltungsangelegenheiten ist § 15 
des kirchlichen Verwaltungsverfahrensgesetzes anzu
wenden.“

3. §44 erhält einen Absatz 3:

„Über die Anfechtung der Wahl der Mitglieder der 
Generalsynode und der Synoden A. B. und H. B., der 
Arbeitsausschüsse dieser Vertretungskörper, der Syn
odalausschüsse A.B. und H.B., der Mitglieder der 
Oberkirchenräte A.B. und H.B. und des Revisions
senates entscheidet der Revisionssenat.“

4. In § 45 wird das Zitat abgeändert:

„(§44 Abs. 1, Abs. 2).“'

5. In § 55 wird Absatz 3 aufgehoben.
6. In §80 wird Absatz 2 aufgehoben: Absatz 3 er

hält die Bezeichnung Absatz 2.

7. In §147 Absatz a) Z. 1 wird das Zitat abge
ändert:

„(§44 Abs. 1).“
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8. § 1G1 Absatz 1 Z. 14 wird abgeändert:
„die Entscheidung über Aulsichtsbeschwerden gegen 

die Synodalausschüsse und die Oberkirchenräte A.B. 
und H. B. oder deren Mitglieder.“

9. In § 171 Absatz 8 wird das erste Zitat abgeändert: 
„(§44 Abs. 1).“

10. In §196 Absatz 2 sind einzufügen:
a) als Z. 4:

„die Wahl des Präsidenten, dessen Stellver
treters und der übrigen Mitglieder des Re
visionssenates“;

b) als Z. 11:
„die Entscheidung über Aufsichtsbeschwer
den gegen den Oberkirchenrat A. u. H. B. 
oder dessen Mitglieder“.

c) Die Zahlen 4 bis 10 erhalten die Bezeich
nungen 5 bis 11.

II.

Dieses Kirchengesetz ist am Tage der Beschluß
fassung in Kraft getreten.

2. Zl. 10.924/65 vom 23. Dezember 1965

Verfahren in kirchlichen Verwaltungsangelegenheiten

Die 6. Generalsynode der Evangelischen Kirche A. 
u. H. B. in Österreich hat in ihrer 3. Session am 
15. November 1965 auf Grund des § 196, Abs. 2, Z. 2 
der Verfassung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. 
in Österreich, in der von der 5. Generalsynode am 
30. November 1956 beschlossenen Fassung (ABl. Nr. 
11/57) im Wortlaut der letzten Änderung, ABl. Nr. 
1/66, folgendes Kirchengesetz beschlossen:

I.

Verfahren in kirchlichen Verwaltungsangelegenheiten

1. Anwendungsbereich

§1: (1) Das Verfahren in kirchlichen Verwaltungs
angelegenheiten wird durch die nachfolgenden Be
stimmungen geregelt.

(2) Ausgenommen sind Angelegenheiten, auf die
1. die Bauordnung der Evangelischen Kirche 

A.B. in Österreich, ABl. Nr. 28/63;
2. die Disziplinarordnung 1965 der Evangeli

schen Kirche A. u. H.B. in Österreich, ABl. 
Nr. 89/65;

3. die Kirchenbeitragsordnung, ABl. Nr. 20/57 
in der Fassung ABl. Nr. 61/63

Anwendung finden.

2. Zuständigkeit

§2: (1) Die sachliche Zuständigkeit richtet sich 
nach den kirchlichen Rechtsvorschriften.

(2) Enthalten diese keine Bestimmungen, so sind 
in der Kirche A. B. in erster Instanz das Presbyterium, 
in zweiter Instanz der Superintendentialausschuß und 
in dritter Instanz der Oberkirchenrat A.B.; in der 
Kirche H.B. in erster Instanz das Presbyterium und 
in zweiter Instanz der Oberkirchenrat H.B. zuständig.

§3: (1) Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach 
den kirchlichen Rechtsvorschriften.

(2) Enthalten diese keine Bestimmungen, so richtet 
sich die örtliche Zuständigkeit

1. bei Personen nach ihrer Zugehörigkeit zu 
einer Pfarrgemeinde;

2. bei Liegenschaften nach deren Lage;
3. bei kirchlichen Vertretungskörpern und Ein

richtungen nach deren Sitz.

§4: Liegt keiner dieser Zuständigkeitsgründe vor 
oder wird zwischen mehreren kirchlichen Stellen eine 
Einigung nicht erzielt, so entscheidet über diese der 
jeweils zuständige Oberkirchenrat.

3. Befangenheit

§5: Organe der kirchlichen Stellen haben sich 
ihrer Mitwirkung zu enthalten:

1. in Sachen, an denen sie selbst, der andere Ehe- 
teil, ein Verwandter oder Verschwägerter in auf- 
oder absteigender Linie, beteiligt sind;

2. in Sachen, in denen sie als Bevollmächtigte be
stellt waren oder noch bestellt sind;

3. wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, die 
geeignet sind, ihre volle Unbefangenheit in Zwei
fel zu setzen;

4. im Rechtsmittelverfahren, wenn sie an der Er
lassung der angefochtenen Entscheidung in unterer 
Instanz mitgewirkt haben.

4. Eingaben, Akteneinsicht, Zustellungen

§6: (1) Anträge, Gesuche, Beschwerden und son
stige Mitteilungen können schriftlich oder mündlich 
eingebracht werden. Rechtsmittel und sonstige Ein
gaben, die an eine Frist gebunden sind, müssen 
schriftlich oder telegraphisch eingebracht werden.

(2) Jede kirchliche Stelle ist zur Entgegennahme 
auch mündlicher Vorbringen verpflichtet. Ein münd
liches Vorbringen ist seinem wesentlichen Inhalt nach 
in einer Niederschrift festzuhalten, welche von den 
vorbringenden Personen und dem Verfasser eigen
händig zu unterfertigen ist.

§7: (1) Die kirchlichen Stellen haben den Be
teiligten die Einsicht und Abschriftnahme jener Akten 
zu gestatten, deren Kenntnisnahme zur Geltend
machung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist.

(2) Von der Akteneinsicht ausgenommen sind Be
ratungsniederschriften und sonstige Schriftstücke, 
deren Einsichtnahme durch die Beteiligten den Zweck 
des Verfahrens beeinträchtigen würde.

§8: Schriftliche Ausfertigungen werden durch die 
Post oder durch Boten zugestellt. Aus besonders 
wichtigen Gründen sind sie zu eigenen Handen gegen 
Empfangsbestätigung zuzustellen.

5. Fristen

§9: (1) Nach Wochen, Monaten oder Jahren be
stimmte Fristen enden mit dem Ablauf desjenigen 
Tages der letzten Woche oder des letzten Monates, 
der durch seine Benennung oder Zahl dem Tage 
entspricht, an dem die Frist begonnen hat.
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(2) Fällt das Ende einer Frist auf einen Samstag, 
Sonn- oder Feiertag, so ist der nächste Werktag als 
letzter Tag der Frist anzusehen. Die Tage des Poslen- 
laufes werden in die Frist nicht eingerechnet. Der 
Karfreitag und der Reformationstag gelten als Feier
tage.

6. Sachverhaltsermittlungen und Entscheidungen

§ 10: Der einer kirchlichen Verwaltungsangelegen- 
heit zu Grunde liegende Sachverhalt ist ausreichend 
zu prüfen, wobei den Beteiligten Gelegenheit zur 
Geltendmachung ihrer Interessen und Rechte zu 
geben ist.

§11: Ist in einer kirchlichen Verwaltungsange
legenheit eine Vorfrage schon Gegenstand eines an
deren anhängigen kirchlichen Verfahrens, so ist das 
Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung dieser 
Vorfrage auszusetzen.

§ 12: (1) Entscheidungen der kirchlichen Stellen 
heißen „Bescheide"’. Sie sind schriftlich auszufertigen, 
in der Überschrift als solche zu bezeichnen und so 
zu begründen, daß eine Überprüfung durch die nächst
höhere Instanz möglich ist.

(2) Jeder Bescheid hat die Rechtsmittelbelehrung 
zu enthalten.

7. Rechtsmittel

§ 13: (1) Gegen jeden Bescheid einer kirchlichen 
Stelle ist das Rechtsmittel der Berufung an die 
nächsthöhere kirchliche Stelle zulässig.

(2) Die Berufung hat den Bescheid zu bezeichnen, 
gegen den sie sich richtet und einen begründeten 
Berufungsantrag zu enthalten.

(3)' Die Berufung ist schriftlich oder telegraphisch 
binnen vier Wochen nach Zustellung bei der kirch
lichen Stelle einzubringen, die den Bescheid in erster 
Instanz erlassen hat.

(4) Rechtzeitig eingebrachte Berufungen haben auf- 
schiebende Wirkung.

§ 14: (1) Ist der der Berufungsinstanz vorliegende 
Sachverhalt so mangelhaft, daß weitere Erhebungen 
unvermeidlich sind, so kann die Berufungsinstanz den 
angefochtenen Bescheid aufheben und die Angelegen
heit zur neuerlichen Behandlung und Erlassung eines 
neuen Bescheides an die jeweilige Unterinstanz ver
weisen.

(2) Die Berufungsinstanz kann die notwendigen 
Sachverhaltsermittlungen auch selbst durchführen.

(3) Die Berufungsinstanz hat, sofern die Berufung 
nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen 
ist, außer dem in Abs. 1 erwähnten Fall immer in 
der Sache selbst zu entscheiden.

§15: (1) Bescheide, gegen die eine Berufung nicht 
erhoben wird oder gegen die eine weitere Berufung 
nicht mehr zulässig ist, werden rechtskräftig, was 
aktenmäßig festzuhalten ist.

(2) Der Vollzug dieser Bescheide obliegt der kirch
lichen Stelle erster Instanz.

§16: (1) Rechtskräftige Bescheide, aus denen nie
mandem ein Recht erwachsen ist, können sowohl 
von der zuständigen kirchlichen Stelle erster als auch 
höherer Instanz aufgehoben oder abgeändert werden.

(2) Wenn es zur Erfüllung wesentlicher kirchlicher 
Aufgaben unerläßlich ist, können auch sonstige rechts
kräftige Bescheide vom zuständigen Oberkirchenrat 
aufgehoben oder abgeändert werden, wobei auf er
worbene Rechte besonders Bedacht zu nehmen ist.

§ 17: (1) Die Wiederaufnahme eines rechtskräftig 
abgeschlossenen Verfahrens kann von den Beteiligten 
beantragt werden:

1. wenn erhebliche neue Tatsachen oder Beweis
mittel vorgebracht werden, die, wenn sie bei 
der Erlassung des Bescheides vorgelegen wären, 
mit Wahrscheinlichkeit einen wesentlich anders 
lautenden Bescheid herbeigeführt hätten;

2. wenn der Bescheid auf dem Inhalt einer fälsch
lich angefertigten oder verfälschten Urkunde 
oder auf einem Zeugnis oder Gutachten beruht, 
das vorsätzlich oder fahrlässig fälschlich abge
geben worden ist.

(2) Der Antrag auf Wiederaufnahme ist spätestens 
vier Wochen von dem Zeitpunkt an, an dem der 
Antragsteller nachweislich vom Wiederaufnahmsgrund 
Kenntnis erlangt hat, jedoch spätestens binnen fünf 
Jahren nach Zustellung des Bescheides, bei der kirch
lichen Stelle, die den Bescheid in erster Instanz 
erlassen hat, einzubringen.

(3) Die Entscheidung über die Wiederaufnahme 
steht der kirchlichen Stelle zu, die den Bescheid in 
letzter Instanz erlassen hat.

(4) Die Wiederaufnahme kann aus den in Abs. 1 
genannten Gründen auch von der in Abs. 3 genannten 
kirchlichen Stelle von Amts wegen verfügt werden.

(5) In dem Bescheid über die Bewilligung der 
Wiederaufnahme ist auszusprechen, inwieweit der 
frühere Bescheid als aufgehoben zu gelten hat.

(6) Gegen die Ablehnung eines Antrages auf Wie
deraufnahme steht dem Antragsteller das Recht der 
Berufung an die nächsthöhere kirchliche Stelle offen.

§ 18: (1) Gegen die Versäumung einer Frist oder 
einer mündlichen Verhandlung ist auf Antrag eines 
Beteiligten, der durch die Versäumung einen Rechts
nachteil erleidet, die Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand zu bewilligen, wenn er nachzuweisen vermag, 
daß ihm die Einhaltung der Frist oder das Er
scheinen zur mündlichen Verhandlung ohne sein 
Verschulden durch unvorhergesehene oder unabwend
bare Umstände unmöglich gemacht wurde.

(2) Mit dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist zur 
Einbringung der Berufung ist das versäumte Rechts
mittel gleichzeitig nachzuholen.

(3) Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vori
gen Stand muß innerhalb von vierzehn Tagen nach 
dem Wegfall des Hindernisses bei der kirchlichen 
Stelle, bei der die Frist oder eine mündliche Ver
handlung versäumt wurde, eingebracht werden. Bei 
Abweisung steht dem Antragsteller das Rechtsmittel 
der Berufung zu.

8. Vertretung

§ 19: Jeder Beteiligte im kirchlichen Verwaltungs- 
verfahren kann sich auf seine Kosten durch eine 
eigenberechtigte Person, die der evangelischen Kirche 
angehört, vertreten lassen.
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9. Aufsichtsrecht

§ 20: Das den kirchlichen Stellen oder einzelnen 
Amtsträgern nach der Kirchenverfassung zustehende 
Aufsichtsrecht wird durch dieses Kirchengesetz nicht 
berührt.

10. Übergangs- und Schlußbestiminungen

§21: (1) Dieses Kirchengesetz ist am 1. Jänner 1966 
in Kraft getreten.

(2) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Kirchengesetzes bereits anhängigen kirchlichen Ver
waltungsverfahren sind nach den bisher geltenden 
Bestimmungen durchzuführen.

(3) Die bis zum Inkrafttreten dieses Kirchenge
setzes ein gebrach teil Rechtsmittel sind nach den 
bisher geltenden Bestimmungen zu behandeln.

3. Zl. 188/66 vom 3. Jänner 1966

Kirchenverfassung — Änderung

Die 6. Generalsynode der Evangelischen Kirche A. 
u. H. B. in Österreich hat in ihrer 3. Session am 
15. November 1965 auf Grund des § 196, Abs. 2, Z. 2 
der Verfassung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. 
in Österreich in der von der 5. Generalsynode am 
30. November 1956 beschlossenen Fassung (ABl. Nr. 
11/57) im Wortlaut der letzten Änderung, ABl. Nr. 
1/66, beschlossen:

I.

Die Verfassung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. 
in Österreich in der von der 5. Generalsynode am 
30. November 1956 beschlossenen Fassung (ABl. Nr. 
11/57) im Wortlaut der letzten Änderung, ABL Nr. 
1/66, wird abgeändert:

1. Der Abschnitt IX. „Übergangs- und Schlußbe
stimmungen“ wird abgeändert:

IX. Revisionssenat der Evangelischen Kirche A. u. H.B.

1. Einrichtung

§224: (1) Der Revisionssenat besteht aus einem 
Präsidenten und vier Beisitzern sowie fünf Ersatz
männern. Der Präsident und sein Stellvertreter müssen 
die Befähigung zum Richteramt besitzen. Je die 
Hälfte der Beisitzer des Revisionssenates und deren 
Ersatzmänner müssen zum geistlichen Amt oder zu 
einem juristischen Beruf voll befähigt sein. Sie müssen 
der Evangelischen Kirche A.B. oder H.B. in Öster
reich angehören und dürfen vom Stimmrecht in diesen 
nicht ausgeschlossen sein.

(2) Die Mitglieder des Revisionssenates dürfen nicht 
Mitglieder der Synoden und der Oberkirchenräte A. B. 
und H.B. sein.

§225: Die Generalsynode wählt auf ihre Funktions
dauer den Präsidenten, dessen Stellvertreter und die 
übrigen Mitglieder des Revisionssenates.

§226: (1) Die Mitglieder des Revisionssenates sind 
in Ausübung ihres Amtes selbständig und unabhängig 
und nur den kirchlichen Rechtsvorschriften unter
worfen.

(2) Bei Antritt ihres Amtes legen sie ein Gelöbnis 
ab.

(3) Die Tätigkeit der Mitglieder des Revisions
senates ist ehrenamtlich. Sie erhalten Barauslagen und 
Reisekosten ersetzt, sowie Tagegelder vergütet.

2. Aufgabenkreis

§227: Der Revisionssenat erkennt:
1. über die Verfassungswidrigkeit von Kirchenge

setzen und Verfügungen mit einstweiliger Gel
tung ;

2. über Gesetzwidrigkeiten von Verordnungen und 
sonstigen allgemein verbindlichen Anordnungen 
kirchlicher Stellen;

3. über Beschwerden, durch die Bescheide kirch
licher Stellen nach Erschöpfung des Instanzen- 
zuges wegen behaupteter Gesetzwidrigkeit an
gefochten werden. Eine Gesetzwidrigkeit liegt 
nicht vor, wenn die kirchlichen Stellen im Rah
men ihres freien Ermessens im Sinne des Ge
setzes Gebrauch gemacht haben;

4. über die Anfechtung der Wahl der Mitglieder 
der Generalsynode und der Synoden A. B. und 
H. B., der Arbeitsausschüsse dieser Vertretungs
körper, der Synodalausschüsse A. B. und H. B., 
der Mitglieder der Oberkirchenräte A. B. und 
H. B. und des Revisionssenates.

§228: Ausgeschlossen von der Zuständigkeit des 
Revisionssenates sind die Disziplinarangelegenheiten.

3. Verfahren

§229: Zur Stellung eines Antrages und Einbringung 
einer Beschwerde sind berechtigt:

1. in den Fällen des § 227, Z. 1 und 2 kirchliche 
Stellen und sonstige kirchliche Einrichtungen, 
über Anträge kann auch entschieden werden, 
ohne daß ein kirchliches Verwaltungsverfahren 
anhängig ist;

2. in den Fällen des § 227, Z. 3 die Beteiligten des 
kirchlichen Verwaltungsverfahrens;

3. in den Fällen des § 227, Z. 4 jeder an der an
gefochtenen Wahl aktiv Wahlberechtigte und 
jeder Wahlwerber.

§230: Für das Verfahren vor dem Revisionssenat 
sind, soweit im folgenden keine besonderen Bestim
mungen getroffen werden, sinngemäß die Vorschriften 
des kirchlichen Verwaltungsverfahrensgesetzes, ABl. 
Nr. 2/66, anzuwenden.

§231: Die Tätigkeit des Revisionssenates und die 
Führung seiner Geschäfte wird durch eine Geschäfts
ordnung geregelt, die der Revisionssenat im Einver
nehmen mit den Synodalausschüssen A.B. und H.B. 
erläßt und die im Amtsblatt der Evangelischen Kirche 
A. u. H. B. in Österreich durch den Oberkirchenrat 
A. u. H. B. kundzumachen ist.

§232: (1) Beschwerden nach §227, Z. 3 sind binnen 
vier Wochen nach Zustellung der Entscheidung der 
letzten Instanz beim Revisionssenat einzubringen. In 
Fällen, in denen eine schriftliche Entscheidung nicht 
ergangen ist, beginnt der Lauf der Frist zu jenem 
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Zeitpunkt, an dem der Beschwerdeführer hinreichend 
genaue Kenntnis der maßgebenden Umstände erlangt 
hat.

(2 ) Anfechtungen nach §227, Z. 4 sind binnen vier
zehn Tagen nach Abschluß des Wahlvorganges beim 
Revisionssenat einzubringen.

§233: Schriftsätze sind mit so vielen Gleichschrif
ten einzubringen, daß allen Beteiligten eine Gleich
schrift zugestellt werden kann.

§234: (1) Anträge nach §227, Z. 1 und 2 haben 
insbesondere zu enthalten: '

1. die Bezeichnung der angefochtenen Rechtsvor
schrift ;

2. die Gründe, auf die sich die behauptete Ver
fassungswidrigkeit oder Gesetzwidrigkeit stützt.

(2) Beschwerden nach §227, Z. 3 haben insbeson
dere zu enthalten:

1. die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides;
2. den Sachverhalt;
3. die bestimmte Bezeichnung des Rechtes, in dem 

der Beschwerdeführer verletzt zu sein behauptet.

(3) Anfechtungen nach §227, Z. 4 haben insbeson
dere zu enthalten:

1. die Bezeichnung des Wahlvorganges;
2. die Bezeichnung der kirchlichen Rechtsvorschrift, 

die nach Behauptung des Anfechtenden durch 
den Wahlvorgang verletzt wurde.

(4) Anträge, Beschwerden und Anfechtungen haben 
ein bestimmtes Begehren zu enthalten.

(5) Anträge, Beschwerden und Anfechtungen, die 
diesen Vorschriften nicht entsprechen oder offenbar 
verspätet eingebracht wurden oder unzulässig sind, 
sind in mündlicher Verhandlung mit Beschluß zurück
zuweisen.

§235: Nach Einlangen der Anträge, Beschwerden 
und Anfechtungen bestimmt der Präsident des Re
visionssenates einen Berichterstatter. Dieser läßt die 
Gleichschriften den Beteiligten mit der Aufforderung 
zustellen, binnen vier Wochen eine Gegenäußerung 
zu erstatten.

§236: Nach Ablauf dieser Frist läßt der Bericht
erstatter die Geschäftsstücke beischaffen, auf die sich 
die Beteiligten bezogen haben oder die er sonst für 
erforderlich hält, und legt dem Präsidenten den Akt 
zur Anberaumung der mündlichen Verhandlung vor.

§237: (1) Der Präsident leitet die Verhandlung und 
trifft alle zu ihrem ordnungsgemäßen Ablauf er
forderlichen Anordnungen.

(2) Der Berichterstatter stellt den Sachverhalt und 
die Aktenlage dar.

(3) Daraufhin erhalten die Beteiligten das Wort 
zu kurzen Darstellungen ihres Rechtsstandpunktes und 
zur Stellung von Anträgen. Der Revisionssenat be
schließt sodann über die Aufnahme von Beweisen. 
Nach Durchführung eines allfälligen Beweisverfahrens 
tritt der Revisionssenat in die Beratung ein.

(4) Die Verhandlung ist nicht öffentlich.

§238: (1) Der Revisionssenat entscheidet mit Er
kenntnis.

(2) Anträge sind entweder als unbegründet abzu- 
weisen oder es ist die angefochtene Rechtsvorschrift 
oder ein Teil derselben als verfassungs- oder gesetz
widrig aufzuheben. Der Oberkirchenrat A. u. H. B. hat 
binnen vier Wochen nach Zustellung des aufhebenden 
Erkenntnisses dasselbe im Amtsblatt der Evangelischen 
Kirche A. u. H. B. in Österreich kundzumachen.

(3) Das Erkenntnis hat die Beschwerde entweder 
als unbegründet abzuweisen oder den angefochtenen 
Bescheid aufzuheben. Durch die Aufhebung tritt 
die Sache in die Lage zurück, in der sie sich vor 
Erlassung des angefochtenen Bescheides befunden hat.

(4) Anfechtungen sind entweder als unbegründet 
abzuweisen oder es ist der Wahlvorgang ganz oder 
teilweise aufzuheben.

§239: (1) Das Erkenntnis ist in geheimer Beratung 
zu fällen, sogleich zu verkünden oder der schriftlichen 
Ausfertigung vorzubehalten. Die schriftliche Aus
fertigung ist längstens binnen vier Wochen nach der 
mündlichen Verhandlung zuzustellen.

(2) Bei der Abstimmung stimmen die Mitglieder des 
Revisionssenates nach ihrem Alter, das jüngste zuerst, 
ab. Der Vorsitzende stimmt als letzter ab.

§240: (1) Sowohl über die mündliche Verhandlung 
als auch über die Abstimmung ist eine Niederschrift 
von einem hiefür vom Oberkirchenrat A. u. H. B. bei- 
gestellten Schriftführer aufzunehmen.

(2) Die Urschrift des Erkenntnisses und die Nie
derschriften sind vom Präsidenten und vom Schrift
führer zu unterfertigen.

§241: Die kanzleimäßige Besorgung der Geschäfte 
des Revisionssenates erfolgt unter Verantwortung des 
Präsidenten und kann über Beschluß des Revisions- 
senates der Kirchenkanzlei übertragen werden.

2. Es wird ein neuer Abschnitt X. „Übergangs- und 
Schlußbestimmungen“ eingefügt.

Die bisherigen §§ 224 bis 227 erhalten die Be
zeichnung §§ 242 bis 245.

II.

(1) Dieses Kirchengesetz ist am 1. Jänner 1966 in 
Kraft getreten.

(2) Anträge, Beschwerden und Anfechtungen, die im 
Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Kirchengesetzes 
bereits eingebracht worden sind, werden nach den 
bisher geltenden Vorschriften behandelt.

(3) Bis zu der nach § 225 vorgesehenen Wahl 
durch die Generalsynode werden der Präsident, dessen 
Stellvertreter und die übrigen Mitglieder des Re
visionssenates von den Synodalausschüssen A. B. und 
H. B. berufen.

4. Zl. 606/66 vom 18. Jänner 1966

Kirchenverfassung — Änderung

Die 6. Generalsynode der Evangelischen Kirche A. 
u. H. B. in Österreich hat in ihrer 3. Session am 
17. November 1965 auf Grund des § 196 Abs. 2 Z. 2 
der Verfassung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. 
in Österreich in der von der 5. Generalsynode am 
30. November 1956 beschlossenen Fassung (ABl. Nr. 
11/57) im Wortlaut der letzten Änderung (ABl. Nr. 
3/66) beschlossen:
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I.

Die Verfassung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. 
in Österreich in der von der 5. Generalsynode am 
30. November 1956 beschlossenen Fassung (ABl. Nr. 
11/57) im Wortlaut der letzten Änderung, ABl. Nr. 
3/66, wird abgeändert:

1. Bei §65 wird Z. 2 abgeändert:
„alle in der Gemeinde tätigen geistlichen Amts- 

träger“.
2. Bei §70 wird Absatz 1 abgeändert:
„die Beschlußfassung über die Errichtung und Auf

lassung von Stellen für Pfarrer, Pfarrer im Schul
dienst, Pfarrvikarinnen und Pfarrvikarinnen im Schul
dienst; ferner von ständigen Vikarstellen und schließ
lich die Antragstellung auf Zuweisung von Vikaren".

3. Der Untertitel: ,,b) Hilfsgeistliche"’ zwischen den 
§§ 104 und 105 wird abgeändert:

,,b) Pfarrvikarinnen“.

4. §105 wird abgeändert:
„(1) Nach der Amtsprüfung werden die Kandi

datinnen ordiniert. Mit dieser Ordination bezeugt die 
Kirche, daß die Ordinierte zur Ausübung aller Rechte 
des geistlichen Amtes befähigt ist. Sie ist auf die 
Stelle einer Pfarrvikarin wählbar. Auf ein selb
ständiges Pfarramt kann sie nur nach § 121 Abs. 5 
berufen werden.

(2) Sie kann sich auch um die Stelle einer Pfarr
vikarin im Schuldienst oder um eine nach § 115 er
richtete Stelle bewerben.“

5. § 105 erhält die Bezeichnung § 106.

§ 106 erhält die Bezeichnung § 107.
§ 107 erhält die Bezeichnung § 108.

Vor §106 wird der Untertitel: ,,c) Hilfsgeistliche“ 
eingefügt.

6. Beim Untertitel ,,c) Pfarrhelfer“ zwischen den 
§§ 108 und 109 wird die Bezeichnung „c)‘‘ in „d)‘‘ 
abgeändert.

Der Untertitel ,,d) Sonstige pfarramtliche Hilfs
kräfte“ zwischen den §§ 109 und 110 wird abgeändert:

,,e) andere Mitarbeiter in der Gemeinde“.

7. Der Untertitel ,,e) Übergemeindliche seelsorger- 
liche Aufgaben“ zwischen den §§ 114 und 115 wird 
abgeändert:

„Übergemeindliche Aufgaben“.
8. Bei §115 Abs. 1, erster Halbsatz, wird das Wort 

„seelsorgerlicher“ durch das Wort „von“ ersetzt.

9. Bei §118 Abs. 1 wird ein Satz angefügt:
„Bewerbungsschreiben um Stellen für Plärrer im 

Schuldienst und Pfarrvikarinnen im Schuldienst sind 
beim Oberkirchenrat A. u. H. B. einzureichen.“

10. Bei §121 wird ein Absatz 8 angefügt:
„(8) Die Bestellung der Pfarrer im Schuldienst und 

Pfarrvikarinnen im Schuldienst erfolgt durch den 
zuständigen Oberkirchenrat.“

11. §212 wird abgeändert:
„(1) Der Religionsunterricht wird von Pfarrern, 

Pfarrvikarinnen, Vikaren und Vikarinnen oder von 
hiezu für befähigt erklärten Religionslehrern erteilt.

(2) Geistliche Amtsträger, die sich hauptamtlich 
dem Religionsunterricht zuwenden, werden auf hiezu 
errichtete Stellen für Pfarrer im Schuldienst oder 
Pfarrvikarinnen im Schuldienst bestellt.

(3) Als Religionslehrer an Schulen aller Art dürfen 
nur solche Lehrkräfte angestellt werden, die der 
Oberkirchenrat A. u. H. B. für befähigt erklärt und 
vor der ersten Anstellung zur Erteilung des Religions
unterrichtes ermächtigt hat. Die Ermächtigung kann 
nur auf Grund eines Disziplinarerkenntnisses wider
rufen werden.

(4) Die näheren Vorschriften über die Befähigung 
und Ermächtigung der Religionslehrer zur Erteilung 
des Religionsunterrichtes an Schulen aller Art werden 
vom Oberkirchenrat A. u. H. B. erlassen.“

12. §215 wird abgeändert:
„Religionslehrbücher und andere der Unterweisung 

dienende Schriften können auch im Wege einer Ver
fügung mit einstweiliger Geltung vom zuständigen 
Oberkirchenrat zugelassen werden.“'

13. §216 wird abgeändert:
„(1) Die unmittelbare kirchliche und fachliche Auf

sicht über den Religionsunterricht an den allgemein- 
bildenden Pflichtschulen übt der Pfarrer aus, sofern 
er nicht selbst den Unterricht erteilt. Diese Aufgabe 
kann für mehrere Gemeinden einem Inspektor für 
den Religionsunterricht an allgemeinbildenden Pflicht
schulen übertragen werden (§ 8).

(2) Die unmittelbare kirchliche und fachliche Auf
sicht über den Religionsunterricht an allen anderen 
Schulen üben die von der Kirche bestellten Fach
inspektoren aus.

(3) Die Oberaufsicht über den Religionsunterricht 
an Schulen aller Art seiner Superintendenz übt der 
Superintendent aus.

(4) Die Gesamtaufsicht über den Religionsunterricht 
in der Kirche A.B. übt der Bischof, in der Kirche 
H. B. der Landessuperintendent H. B. aus.“

II.

Dieses Kirchengesetz ist am Tage der Beschluß
fassung in Kraft getreten.

5. Zl. 641/66 vom 18. Jänner 1966

Ordnung des geistlichen Amtes — Änderung

Die 6. Generalsynode der Evangelischen Kirche A. 
u. H. B. in Österreich hat in ihrer 3. Session am 
17. November 1965 auf Grund des § 196 Abs. 2 Z. 2 
der Verfassung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. 
in Österreich in der von der 5. Generalsynode am 
30. November 1956 beschlossenen Fassung (ABl. Nr. 
11/57) im Wortlaut der letzten Änderung (ABl. Nr. 
3/66) beschlossen:

I.

Die Ordnung des geistlichen Amtes vom 18. Novem
ber 1949 im wiederverlautbarten Wortlaut, ABl. Nr. 
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52/57, in der Fassung der letzten Änderung, ABl. Nr. 
90/65, wird abgeändert:

1. In §7 wird Absatz 3 aufgehoben.
2. In §11 Absatz ! wird der letzte Satz aufgehoben.
3. §12 Absatz 1 wird abgeändert:
„(1) Durch das examen pro ministerio wird die 

Befähigung zum Amt eines Pfarrers oder einer Pfarr
vikarin und die volle Lehrbefähigung für den Reli
gionsunterricht an Schulen aller Art erworben. Diese 
Prüfung kann frühestens zwei Jahre nach der Kan- 
didatenprüfung vor einer vom Oberkirchenrat A. u. 
II. B. bestellten Prüfungskommission abgelegt werden.“

4. In § 14 wird Absatz 6 aufgehoben.
5. Zwischen §18a) und §18b) wird der Untertitel 

,,b) Bestimmungen für Religionslehrer“ abgeändert:
,,b) Bestimmungen für Pfarrer im Schuldienst und 

Pfarrvikarinnen im Schuldienst“.
6. § 18 b) wird abgeändert:
„(1) Für Pfarrer im Schuldienst und Pfarrvikarin

nen im Schuldienst können auf Antrag einer oder 
mehrerer Pfarrgemeinden Stellen vom zuständigen 
Oberkirchenrat systemisiert werden. Um solche Stel
len, die vom Oberkirchenrat A. u. H. B. auszuschreiben 
sind, können sich Pfarrer, Pfarrvikarinnen oder 
ordinierte Kandidaten oder Kandidatinnen bewerben. 
Die Bewerbungsschreiben sind beim Oberkirchenrat 
A. u. II. B. einzureichen.

(2) Pfarrer im Schuldienst und Pfarrvikarinnen im 
Schuldienst scheiden mit der Übernahme in ein öf
fentlich-rechtliches Dienstverhältnis zu einer Gebiets
körperschaft aus dem Dienstverhältnis zur Kirche aus. 
Sie üben ihr Amt im Auftrag der Kirche aus und 
behalten ihre geistlichen Rechte und Pflichten.“

7. § 18 d) wird abgeändert:
„(1) Auf Kandidatinnen der Theologie finden die 

Bestimmungen der Kandidatenordnung Anwendung.
(2) Pfarrvikarinnen sind den Pfarrern, Pfarrvikarin

nen im Schuldienst den Pfarrern im Schuldienst 
dienstrechtlich gleichgestellt.

(3) Mit ihrer Verehelichung scheiden Kandidatinnen, 
Vikarinnen, Pfarrvikarinnen und Pfarrvikarinnen im 
Schuldienst aus dem Dienstverhältnis zur Kirche aus 
und sind aus der Kandidatenliste zu streichen, über 
ihren Antrag kann der zuständige Oberkirchenrat von 
der Streichung aus der Kandidatenliste absehen. Der 
zuständige Oberkirchenrat kann auch über ihren An
trag die Weiter- oder Wiederverwendung bewilligen, 
wenn dies im Interesse der Kirche gelegen ist oder 
wenn hiefür wichtige persönliche Gründe glaubhaft 
gemacht werden.

(4) Vikarinnen im definitiven Dienstverhältnis, 
Pfarrvikarinnen oder Pfarrvikarinnen im Schuldienst 
erhalten im Falle ihres Ausscheidens aus dem Dienst
verhältnis zur Kirche durch Verehelichung eine Ab
fertigung. Diese beträgt bei einer für die Ruhegenuß- 
bemessung anrechenbaren Dienstzeit bis zu drei Jah
ren das Einfache des Monatsgehaltes und erhöbt sich 
für jedes weitere begonnene Dienstjahr um den glei
chen Betrag bis zum Zwölffachen im Zeitpunkt des 
Ausscheidens.“

8. §20 wird abgeändert:
(1) Pfarrer im Schuldienst und Pfarrvikarinnen im 

Schuldienst, die im Dienstverhältnis zur Kirche stehen, 
sind unter Rücksichtnahme auf ihre Hauptaufgabe im 
Schuldienst auch zur Mitarbeit an anderen kirchlichen 
Aufgaben verpflichtet. Der Amtsauftrag hat den Um
fang des Schuldienstes und den Arbeitsbereich der 
anderen kirchlichen Aufgaben festzulegen.

(2) Pfarrer im Schuldienst und Pfarrvikarinnen im 
Schuldienst, die in ein öffentlich-rechtliches Dienst
verhältnis zu einer Gebietskörperschaft übernommen 
wurden, arbeiten nach freier Vereinbarung an anderen 
kirchlichen Aufgaben mit. Diese Vereinbarung ist 
durch den zuständigen Superintendentialausschuß oder 
durch den Synodalausschuß H.B. zu genehmigen.

9. § 21 Absatz 1 wird abgeändert:
„(1) Das Recht der öffentlichen Wortverkündigung 

und Sakramentsverwaltung in einer Gemeinde ist an 
die ordnungsgemäße Bestellung gebunden und erlischt 
mit dem Ausscheiden aus dem Amt. Vikare üben die 
öffentliche Wortverkündigung und Sakramentsver
waltung über Auftrag des Pfarrers aus.

10. §27 wird abgeändert:
„(1) Alle geistlichen Amtsträger haben Anspruch 

auf den Schutz der Kirche bei ihren amtlichen Ver
richtungen und in ihrer amtlichen Stellung.

(2) Die geistlichen Amtsträger, die im Dienstver
hältnis zur Kirche stehen, haben Anspruch

a) auf das ihnen zustehende Gehalt oder den Warte
stands- und Ruhestandsbezug

b) aul einen jährlichen Erholungsurlaub
c) auf Fürsorge in Krankheitsfällen für sich, ihre 

Gattin und ihre minderjährigen Kinder

d) auf die Versorgung ihrer Hinterbliebenen im 
Rahmen der Bestimmungen des § 81.“

11. Bei § 28 Absatz 4, letzter Satz, werden die 
Worte „Religionslehrer und“ aufgehoben.

12. In § 29 Absatz 1 sind nach den Worten „für 
die übrigen Amtsträger“ die Worte anzufügen: „die 
im Dienstverhältnis zur Kirche stehen“.

13. In § 40 Absatz 2 wird lit. c) aufgehoben.

14. §44 wird abgeändert:

„Die Gehaltsordnung regelt die Besoldung aller 
geistlichen Amtsträger, die im Dienstverhältnis zur 
Evangelischen Kirche A. B. oder H. B. in Österreich 
stehen, sowie die Ruhegenüsse dieser geistlichen Amts
träger sowie die Versorgungsgenüsse ihrer Witwen 
und Waisen.“

15. §49 Absatz 2 wird abgeändert:
„(2) In die Verwendungsgruppe A sind die akade

misch ausgebildeten Pfarrer und Pfarrvikarinnen, in 
die Verwendungsgruppe B die Pfarrhelfer eingereiht. 
Vikare und Vikarinnen (mit Ausnahme der Lehr
vikare und Lehrvikarinnen) erhallen 90 Prozent des 
Ansatzes der Verwendungsgruppe A bzw. B.“

II.

Übergangsbestimmungen zu § 18b) Absätze 1 und 2.
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„(1) Geistliche Amtsträger, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Kirchengesetzes als Religions
lehrer bereits aus dem Dienstverhältnis zur Kirche 
ausgeschieden sind, gelten als bestellte Pfarrer im 
Schuldienst. Die Systemisierung der entsprechenden 
Stellen in den Gemeinden ist nachzuholen.

(2) Pfarrer im Schuldienst, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Kirchengesetzes bereits aus dem 
Dienstverhältnis zur Kirche ausgeschieden sind, jedoch 
nicht in ein öffentliches-rechtliches Dienstverhältnis 
zu einer Gebietskörperschaft übernommen wurden, 

sind Pfarrern, die hauptamtlich im Religionsunterricht 
stehen und bereits in ein öffentlich-rechtliches Dienst
verhältnis zu einer Gebietskörperschaft übernommen 
wurden, gleichzustellen. Sie können über ihren Antrag 
wieder in das Dienstverhältnis zur Kirche übernommen 
werden.

III.

Dieses Kirchengesetz ist am Tage der Beschluß
fassung in Kraft getreten.

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A.B. in Wien

6. Zl. 279/66 vom 10. Jänner 1966

Dritte Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A.B. Braunau am Inn

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A.B. Braunau am Inn wird hiemit neuerlich ausge
schrieben. Sie wird durch den Oberkirchenrat besetzt.

Zur Gemeinde gehören rund 1900 Gemeindeglieder. 
In der Predigtstation Mauerkirchen arbeitet ein würt- 
tembergischer Vikar, dem neben der seelsorgerlichen 
Betreuung auch der gesamte Religionsunterricht In 
diesem Gebiet obliegt. In Braunau ist für den Reli
gionsunterricht an den Volks- und Hauptschulen eine 
Gemeindeschwester eingesetzt, die auch in der Jugend
arbeit tätig ist.

Gottesdienst ist an jedem Sonntag in Braunau zu 
halten, 14täglich in Hochburg-Ach bzw. Riedersbach, 
fallweise in Hackenbuch. Der Religionsunterricht am 
Gymnasium, Handels- und Berufsschule, zum Teil 
auch an Volksschulen in Außenorten umfaßt zirka 
zehn Wochenstunden. Es wird erwartet, daß Jugend
arbeit und Bibelstudium für Erwachsene gefördert 
werden.

Dem Pfarrer steht eine Dienstwohnung im ersten 
Stock des 1955 erbauten, in einem Obst- und Ge
müsegarten ruhig gelegenen Pfarrhauses zur Ver
fügung. Sie umfaßt vier Zimmer, Küche, Bad, 
Garage und ein Gäste- bzw. Vikarszimmer im Erd
geschoß. Eine moderne Ölheizung ist eingebaut. Der 
Dienstwohnungswert beträgt S 230,—. Ein Dienstwagen 
ist vorhanden.

Die Stadt bietet durch ihre Lage, ihr ausgebautes 
Schulsystem und ihre kulturelle Aufgeschlossenheit 
viele Annehmlichkeiten.

Schriftliche Bewerbungsschreiben sind bis zum 
15. Feber 1966 an das Presbyterium der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Braunau am Inn, Kaiserschützen
straße 24, einzureichen.

7. Zl. 307/66 vom 11. Jänner 1966

Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A.B. Attersee

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A.B. Attersee wird hiemit zum zweiten Male aus
geschrieben. Die Stelle wird durch Wahl besetzt.

Gottesdienste sind in Attersee an jedem Sonn- und 
Feiertag, in Unterach an jedem ersten Sonntag im 
Monat und am ersten Feiertag, in der Heil- und 
Pflegeanstalt Thalham bei St. Georgen im Attergau 
14täglich zu halten.

Religionsunterricht ist an den Volksschulen Atter
see, Unterach, Steinbach, St. Georgen im Attergau 
sowie an den Volksschulen Straß im Attergau und 
Weißenkirchen im Attergau und an der landwirt
schaftlichen Haushaltungsschule in Weyregg zu halten. 
An der Hauptschule sind wöchentlich vier Religions- 
stunden gehalten worden.

Von der Tochtergemeinde Mondsee wurde bisher 
der Markt Mondsee sowohl gottesdienstlich, als auch 
schulisch von Salzburg aus betreut.

Dem Pfarrer steht das schön gelegene Pfarrhaus 
mit Wohn-, Schlaf- und Balkonzimmer, Küche und 
zwei Mansarden zur Verfügung. Ein neues Pfarrhaus 
ist projektiert.

Der Pfarrer hat auch das Benützungsrecht des 
3500 m2 großen Gartens mit vielen Obstbäumen und 
des dazugehörigen Seegrundstückes mit Bade- und 
Bootshaus. Der Dienstwohnungswert beträgt S 100,—.

Bewerbungen sind bis 1. März 1966 an das Pres
byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde Attersee 
zu richten. Das Presbyterium oder Pfarramt erteilt 
gerne Auskunft.

8. Zl. 431/66 vom 12. Jänner 1966

Bildung der Evangelischen Superintendenz A.B. für 
Oberösterreich

Der Oberkirchenrat A. B. hat gemäß §§ 174 (2) und 
135 (1) der Kirchenverfassung mit Erlaß vom 10. Jän
ner 1966, Zl. 431/66, im Einvernehmen mit dem 
Synodalausschuß A.B. den Antrag der Superinten- 
dentialversammlung der Evangelischen Superintendenz 
A. B. für Oberösterreich, Salzburg und Tirol vom 
19. Oktober 1965 auf Bildung der Evangelischen 
Superintendenz A. B. für Oberösterreich genehmigt. 
Der Sprengel der Evangelischen Superintendenz für 
Oberösterreich umfaßt das Bundesland Oberösterreich.

Nähere Vorschriften werden nach Konstituierung 
der Vertretungskörper der Evangelischen Superinten
denz A. B. für Oberösterreich getroffen.
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Die Aufhebung der Evangelischen Superintendenz 
A. B. für Oberösterreich, Salzburg und Tirol erfolgt 
durch einen besonderen Erlaß des Oberkirchenrates 
A.B.

9. Zl. 432/66 vom 12. Jänner 1966

Bildung der Evangelischen Superintendenz A.B. für 
Salzburg und Tirol

Der Oberkirchenrat A.B. hat gemäß §§174 (2) und 
135 (1) der Kirchenverfassung mit Erlaß vom 10. Jän
ner 1966, Zl. 432/66, im Einvernehmen mit dem 
Synodalausschuß A.B. den Antrag der Superinten- 
dentialversammlung der Evangelischen Superintendenz 
A.B. für Oberösterreich, Salzburg und Tirol vom 
19. Oktober 1965 auf Bildung der Evangelischen Super - 
intendenz A.B. für Salzburg und Tirol genehmigt. 
Der Sprengel der Evangelischen Superintendenz für 
Salzburg und Tirol umfaßt die Bundesländer Salzburg 
und Tirol mit Ausnahme des Sprengels der Evan
gelischen Pfarrgemeinde A.B. Lienz.

Nähere Vorschriften werden nach Konstituierung 
der Vertretungskörper der Evangelischen Superinten
denz A. B. für Salzburg und Tirol getroffen.

Die Aufhebung der Evangelischen Superintendenz 
A. B. für Oberösterreich, Salzburg und Tirol erfolgt 
durch einen besonderen Erlaß des Oberkirchenrates 
A.B.

10. Zl. 286/66 vom 10. Jänner 1966

Seelenstandsbericht 1965

Die Pfarrämter werden ersucht, bis spätestens 
10. Feber 1966 dem zuständigen Oberkirchenrat ohne 
Einhaltung des Dienstweges folgende Zahlen bekannt
zugeben :

1. Glaubensgenossen A.B. am 31. Dezember 1965;
2. Glaubensgenossen H. B. am 31. Dezember 1965;
3. Eintritte;
4. Austritte;
5. Taufen;
6. Konfirmanden;
7. Kirchliche Trauungen;
8. Kirchliche Beerdigungen;
9. Gesamtzahl der Gottesdienst- und Kindergottes

dienstbesucher;
10. Abendmahlsgäste.

Eine Aufschlüsselung der einzelnen Zahlen nach 
Männern, Frauen und Kindern ist nicht nötig. Wo 
Tochtergemeinden vorhanden sind, ist stets das Er
gebnis der Zählung für die ganze Pfarrgemeinde an
zuführen, auch dann, wenn eine Tochtergemeinde 
eigene Kirchenbücher führt.

Den Superintendenturen A.B. und den Seniorats- 
ämtern A.B. in der Diözese Linz ist gesondert ein 
Durchschlag des Berichtes einzusenden.

11. Zl. 581/66 vom 17. Jänner 1966

Berichtigung ABl. Nr. 94, Zl. 10.414/65, vom 10. De
zember 1965.

Kurseelsorge 1966
Pfarrgemeinde Reutte: 

Landeck
(Juli)
(August für die

Pfarrgemeinde Spittal an 
Obervellach

(Juli)
(August für die

Amtsbrüder aus der DDR) 
der Drau:

Amtsbrüder aus der DDR)

Kirchliche Mitteilungen

Der Bundespräsident hat Ministerialsekretär 
Dr. Günter Sagburg, der das Referat für Ange
legenheiten der Evangelischen Kirche im Bundes- 
ministerium für Unterricht führt, das Silberne Ver
dienstzeichen der Republik Österreich verliehen. 
(Zl. 605/66 vom 18. Jänner 1966.)

Die neue Fernsprechnummer des Evangelischen 
Pfarramtes A.B. Gröbming, Steiermark, lautet: 139 
(hat noch keine Vorwählnummer und geht nach wie 
vor über das Fernamt). (Zl. 129/66 vom 3. Jänner 1966.)

In Ergänzung der Mitteilung im ABl. Nr. 12/65, 
wonach die lutherischen Auswanderer in Zukunft 
durch Oberkirchenrat Erich Wilhelm in Wien be
raten werden, wird bekanntgegeben, daß Oberkirchen
rat Wilhelm die lutherischen Auswanderer in Wien, 
Burgenland, Niederösterreich, Steiermark und Kärnten 
berät, hingegen die lutherischen Auswanderer in Ober- 
österreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg durch 
Fräulein Trude van As (Evangelisches Hilfswerk 
Salzburg, Hellbrunner Straße 22/H, Telefon 06222/ 
818 92) betreut werden. (Zl. 10.873/65 vom 27. De
zember 1965.)

Vikar D. Gerhard May wurde mit Wirkung vom 
1. Jänner 1966 der Pfarrgemeinde Wien-Neubau zu- 
geteilt. (Zl. 10.805/65 vom 23. Dezember 1965.)

Pfarrer Friedrich Fliegenschnee, Köszeg, wurde 
gemäß § 121 (1) b der Kirchenverfassung zum Pfarrer 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Florids- 
dorf bestellt und in diesem Amte mit Wirkung vom 
1. Dezember 1965 bestätigt. (Zl. 8977/65 vom 2. No
vember 1965.)

Vikar D. Gerhard Rippel wurde mit Wirkung 
vom 1. Jänner 1966 der Pfarrgemeinde A.B. Stain- 
ach-Irdning zugeteilt. (Zl. 10.794/65 vom 22. Dezem
ber 1965.)
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Jahresausgleich

Alle geistlichen Amtsträger, die in einem Dienst
verhältnis zur Evangelischen Kirche A.B. stehen und 
infolge ihres Beschäftigungsverhältnisses zu einem 
zweiten oder dritten Dienstgeber einen Jahresausgleich 
durchführen müssen, haben die diesbezüglichen For
mulare zuerst bei allen anderen ■ Dienstgebern und 
zuletzt der Rechnungsabteilung des Oberkirchenrates 
vorzulegen.

Diesem Amtsblatt liegt ein Posterlag- 
schein zur Begleichung des Bezugspreises 
für das Jahr 1966 bei (Jahresbezugs* 

preis S 42,— für ein Exemplar).
Allfällige Rückstände aus früheren Jahren 
wollen tunlichst gleichzeitig beglichen 

werden.

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwen« 
dungszweck versehen — Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vor« 
legen — Behandlung mehrerer Angelegenheiten in einem Geschäftsstück 
ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) 
anführen — Fristen beobachten (Kollekten«Ablieferung, Vorlage der 

Rechnungsabschlüsse, Seelenstandsbericht usw.)
Wir ersuchen alle Glaubensgenossen,  ihnen bekannt werdende Zu* und Wegzüge, Geburten, 
Trauungen und Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.
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12. Kirchenverfassung — Änderung
13. Kirchenverfassung — Auslegung des § 174 Abs. 2 

Z. 15 und des § 205 Abs. 2 Z. 13 (Verfügungen mit 
einstweiliger Geltung)

14. Bauordnung — Erhebung zum definitiven Kir
chengesetz

15. Verzeichnis der zu definitiven Kirchengesetzen 
erhobenen Verfügungen mit einstweiliger Geltung

16. Funktionsgebühren — Festsetzung ihrer Höhe
17. Funktionsgebühren — Festsetzung ihrer Höhe
18. Ordnung des geistlichen Amtes — Änderung
19. Bauordnung der Evangelischen Kirche A. B. in 

Österreich — Änderung
20. Dienstordnung — Änderung
21. Geschäftsordnung für die Synode A.B. — Ände

rung

22. Geschäftsordnung der Generalsynode — Änderung
23. Disziplinarordnung — Wahl der Mitglieder der 

Senatsausschüsse
24. Lehrplan für den evangelischen Religionsunter

richt an Polytechnischen Lehrgängen — Verlaut
barung

25. Bildungszulage — Änderung
26. Bestellung von Fachinspektoren
27. Ausschreibung der Stelle eines amtsführenden 

Pfarrers in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
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28. Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle in Steyr- 
Münichholz

29. Kirchenbeitragseingänge Jänner 1966 mit Ver
gleichsziffern aus 1965

Kirchliche Mitteilungen

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B. in Wien

12. Zl. 1194/66 vom 1. Feber 1966

Kirchenverfassung — Änderung

Die 6. Generalsynode der Evangelischen Kirche A. 
u. H. B. in Österreich hat in ihrer 3. Session am 
19. November 1965 auf Grund des § 196 Abs. 2 Z. 2 
der Verfassung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. 
in Österreich in der von der 5. Generalsynode am 
30. November 1956 beschlossenen Fassung (ABl. Nr. 
11/57) im Wortlaut der letzten Änderung ABl. Nr. 
4/66 beschlossen:

I.
Die Verfassung der Evangelischen Kirche A. u. H.B. 

in Österreich in der von der 5. Generalsynode am 
30. November 1956 beschlossenen Fassung (ABl. Nr. 
11/57) im Wortlaut der letzten Änderung ABl. Nr. 
4/66 wird abgeändert:

A.
1. § 162 wird abgeändert:
„(1) Die Mitglieder der Synoden A.B. und H.B. 

werden auf sechs Jahre gewählt und können nach 
Ablauf ihrer Funktionsdauer wiedergewählt werden. 
Die Funktionsdauer der Synoden beginnt mit dem 
Zeitpunkt ihrer Konstituierung und endet mit dem 
Zeitpunkt der Konstituierung der neu gewählten Syn
oden.

(2) Die Synoden sind innerhalb eines Jahres nach 
der Wahl ihrer Mitglieder über Beschluß des zustän
digen Synodalausschusses vom zuständigen Oberkir
chenrat in der Regel nach Wien einzuberufen.

(3) Die Synoden sind über ihren Beschluß oder 

den Beschluß des zuständigen Synodalausschusses vom 
zuständigen Oberkirchenrat zu weiteren Tagungen 
(Sessionen) einzuberufen. Bei Eröffnung jeder weite
ren Tagung (Session) der Synoden innerhalb derselben 
Funktionsdauer werden die Arbeiten nach dem Stand 
fortgesetzt, in dem sie sich bei Ende der letzten 
Tagung (Session) befunden haben."

2. § 197 wird abgeändert:
,,(1) Die Funktionsdauer der Generalsynode währt 

sechs Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt ihrer 
Konstituierung und endet mit dem Zeitpunkt der 
Konstituierung der neugewählten Generalsynode.

(2) Die Generalsynode ist innerhalb eines Jahres 
nach der Wahl ihrer Mitglieder über Beschluß der 
Synodalausschüsse A.B. und H.B. vom Oberkirchen
rat A. u. H. B. in der Regel nach Wien einzuberufen.

(3) Sie ist über ihren Beschluß oder über Beschluß 
der Synodalausschüsse A.B. und H.B. vom Oberkir
chenrat A. u. H.B. zu weiteren Tagungen (Sessionen) 
einzuberufen. Bei Eröffnung jeder weiteren Tagung 
(Session) der Generalsynode innerhalb derselben 
Funktionsdauer werden die Arbeiten nach dem Stand 
fortgesetzt, in dem sie sich bei Ende der letzten 
Tagung (Session) befunden haben.”

3. § 174 Abs. 2 Z. 15, Satz 2 wird abgeändert:
„Solche Verfügungen sind bei der nächsten Tagung 

(Session) der Synode A. B. zur Genehmigung vorzu- 
legen.”

4. §205 Abs. 2 Z. 13, Satz 2 wird abgeändert:
„Solche Verfügungen sind bei der nächsten Tagung 

(Session) der Generalsynode zur Genehmigung vorzu ■ 
legen.“



14

B.
1. Bei §51 Abs. 3 wird lit. e) angefügt:
,,e) den Antrag auf Errichtung einer Pfarrstelle“.
2. §55 Abs. 1 wird abgeändert:
„In der Entscheidung über die Errichtung der 

neuen Pfarrgemeinde ist deren Gebiet durch Anfüh
rung der einzelnen politischen Ortsgemeinden oder 
der einzelnen Teile von solchen, nötigenfalls durch 
genaue Angaben der Grenzlinien zu bestimmen. Bei 
Pfarrgemeinden A. B. ist auch anzugeben, ob der 
Oberkirchenrat die Pfarrstelle das erstemal oder bei 
der zweiten oder dritten Erledigung gemäß § 121 
Abs. 3 lit a) besetzt.“

3. Bei §70 Abs. 1 wird Z. 14 angefügt:
„14. die Entgegennahme der Jahresberichte des 

Pfarrers, der übrigen Amtsträger und der Arbeits
kreise und die Aussprache darüber; Obsorge für 
Weckung, Pflege, Vertiefung und Ausbreitung des 
christlichen Lebens (wie Äußere und Innere Mission, 
Haushalterschaft, Laienseelsorge, Hausgemeinden, 
Pflege ökumenischer Gesinnung).“

4. § 70 Abs. 2 wird abgeändert:
„(2) Zur Berichterstattung und Beratung können be

sonders tätige Gemeindeglieder beigezogen werden.“
Absatz 2 erhält die Bezeichnung Absatz 3.
Absatz 3 erhält die Bezeichnung Absatz 4.
5. § 90 Abs. 2 Z. 1 wird abgeändert:
„1. die Mitverantwortung und Mitarbeit mit dem 

Pfarrer in der Pflege und Förderung christlichen 
Lebens, die Ausübung der Kirchenzucht und die Auf
rechterhaltung kirchlicher Ordnung und Sitte, ins
besondere der Sonntagsfeier und der kirchlichen Le
bensordnung.“

6. Bei §90 Abs. 2 Z. 12 wird ein Satz angefügt:
„12. die Weckung der missionarischen Verantwor

tung und Betätigung aller Gemeindeglieder fürein
ander, für die Entfremdeten und Ungläubigen, die 
Förderung der Haushalterschaft, Volksmission, Äußeren 
Mission und der Ökumenischen Betätigungen (§223a).“

7. Bei §91 wird ein Satz angefügt:
„Sie hat stattzufinden, wenn sie von einem Fünftel 

der wahlberechtigten Gemeindeglieder begehrt wird.“
8. §98 Abs. 1 wird abgeändert:
„(1) Dem Pfarramt ist der Dienst am Worte Gottes 

aufgetragen. Es ist berufen, in Zusammenarbeit mit 
den Vertretungskörpern der Gemeinde und den Mit
arbeitern das geistliche Leben zu pflegen und zu 
fördern. Das Ziel aller pfarramtlichen Mitarbeit ist 
der Aufbau einer lebendigen Gemeinde.“

9.Bei § 106 Abs. 1, erster Satz, wird der Satzteil 
„ständige Vikarstellen“ in den Satzteil „ständige 
Stellen für Vikare oder Vikarinnen“ abgeändert.

10. § 112 Abs. 4 wird abgeändert:
„(4) Alle ehrenamtlichen Helfer, welche einen seel- 

sorgerlichen Dienst tun, werden ebenso wie die Kir
chenmusiker feierlich in ihren Dienst eingeführt.“

11. § 113 Abs. 3 wird abgeändert:
„(3) Zu Lektoren sollen Presbyter, Gemeindevertre

ter, Lehrer und andere Männer und Frauen berufen 
werden, die in der Gemeinde in besonderer Achtung 
stehen.“

12. §113 Abs. 5 wird abgeändert:
„(5) Sie sind schriftlich auf ihr Amt zu verpflich

ten, werden vom zuständigen Presbyterium berufen 
und vom Pfarrer nach Zustimmung des Superinten
denten oder des Landessuperintendenten H. B. feier
lich in ihren Dienst eingeführt.“

13. Bei §115 wird ein Absatz 4 angefügt:
„(4) Der zuständige Oberkirchenrat kann im Ein

vernehmen mit dem zuständigen Synodalausschuß 
oder den Synodalausschüssen A.B. und H. B. Pfarr- 
stellen für besondere gesamt- oder landeskirchliche 
Aufgaben errichten und sie besetzen.“

14. Bei § 126 erster Satz wird das Wort „Ernen
nung“ durch das Wort „Bestellung“ abgeändert.

15. §131 Abs. 1 Z. 6 wird abgeändert:
„6. durch rechtskräftiges, auf Verlust des Amtes 

lautendes Disziplinarerkenntnis.“
16. §171 Abs. 2 wird abgeändert:
„(2) Sie haben das Recht, jederzeit die Finanz

gebarung ihrer Kirche oder in ihrem Zusammenwir
ken die Finanzgebarung der Landeskirche zu über
prüfen sowie den Haushaltsplan und den Rechnungs
abschluß zu genehmigen.“

17. § 182 Abs. 3 wird abgeändert:
„(3) Vor seinem Amtsantritt hat er auf seine bis

herige Amtsstelle zu verzichten oder sein bisheriges 
Dienstverhältnis zu lösen.“

18. a) Die Überschrift zwischen den §§221 und 222 
„VIII. Diakonie und Innere Mission“ wird abgeändert 
in „VIII. Diakonie, Innere Mission und Äußere Mis
sion“.

b) Zwischen den §§ 223 und 224 wird der § 223 a 
mit dem Untertitel „3. Äußere Mission“ eingefügt.

„§ 223a: Die Kirche nimmt ihren Sendungsauftrag 
an die Völkerwelt in der Äußeren Mission wahr. Der 
Missionsauftrag gilt jeder Gemeinde. Kirche und Ge
meinden beteiligen sich verantwortlich an dem Werk 
der Mission im Einvernehmen mit den aus der Mis
sion hervorgegangenen Kirchen und Missionsgesell
schaften.“

19. § 224 Abs. I und Abs. 3 werden aufgehoben.

II.
Dieses Kirchengesetz ist am Tage der Beschluß

fassung in Kraft getreten.

13. Zl. 1182/66 vom 1. Feber 1966

Kirchenverfassung — Auslegung des § 174 Abs. 2 Z. 15 
und des § 205 Abs. 2 Z. 13 (Verfügungen mit einst
weiliger Geltung)

Die 6. Generalsynode der Evangelischen Kirche A. 
u. H. B. in Österreich hat in ihrer 3. Session am 
19. November 1965 authentisch festgestellt:

Die Vorschriften der letzten zwei Sätze des § 174 
Abs. 2 Z. 15 und des § 205 Abs. 2 Z. 13 der Verfas
sung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. in Öster
reich, in der Fassung ABl. Nr. 12/66 sind dahin 
auszulegen, daß Verfügungen mit einstweiliger Gel
tung von jenem Oberkirchenrat, der sie erlassen hat, 
der zuständigen Synode oder der Generalsynode bei 
der nächsten Tagung (Session) zur Genehmigung 
vorzulegen sind.

Werden diese Verfügungen mit einstweiliger Gel
tung nicht vorgelegt oder erhalten sie die ausdrück
liche Genehmigung nicht, treten sie im Zeitpunkt der 
Beendigung der Tagung (Session) oder der ablehnen
den Beschlußfassung außer Kraft.

Der zuständige Oberkirchenrat hat das Außerkraft
treten der -Verfügungen mit einstweiliger Geltung 
unter Angabe des Zeitpunktes im Amtsblatt der 
Evangelischen Kirche A. u. H. B. in Österreich zu 
verlautbaren.
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14. Zl. 1301/66 vom 4. Feber 1966

Bauordnung — Erhebung zum definitiven Kirchen- 
gesetz

Die 6. Synode der Evangelischen Kirche A.B. in 
Österreich hat in ihrer 3. Session am 17. November 
1965 auf Grund der §§ 161 Abs. 1 und 174 Abs. 2 Z. 15 
der Verfassung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. 
in Österreich in der von der 5. Generalsynode am 
30. November 1956 beschlossenen Fassung (ABl. Nr. 
11/57) im Wortlaut der letzten Änderung (ABl. Nr. 
12/66) nachstehende Verfügung mit einstweiliger Gel
tung genehmigt und sie hiedurch zum definitiven 
Kirchengesetz erhoben:

Bauordnung der Evangelischen Kirche A.B. in 
Österreich: ABl. Nr. 28/63 vom 11. .März 1963.

15. Zl. 1577/66 vom 10. Feber 1966

Verzeichnis der zu definitiven Kirchengesetzen erha
benen Verfügungen mit einstweiliger Geltung

Die 6. Generalsynode der Evangelischen Kirche A. 
u. H.B. in Österreich hat in ihrer 3. Session am 
17. November 1965 auf Grund der §§196 Abs. 2 Z. 2 
und 205 Abs. 2 Z. 13 der Verfassung der Evangelischen 
Kirche A. u. H. B. in Österreich in der von der 
5. Generalsynode am 30. November 1956 beschlossenen 
Fassung (ABl. Nr. 11/57) im Wortlaut der letzten 
Änderung, ABl. Nr. 12/66. nachstehende Verfügungen 
mit einstweiliger Geltung genehmigt und sie hiedurch 
zu definitiven Kirchengesetzen erhoben:

I.

Kirchenverfassung
Änderung der §§ 60 Abs. 1; 8; 151 Abs. 1 Z. 14 und 

15; 205 Abs. 2 Z. 3 (ABl. Nr. 12/64 vom 10. März 1964 
und Berichtigung ABL Nr. 22/64 vom 3. April 1964).

II.

Ordnung des geistlichen Amtes
1. Änderung des §51 Abs. 4 lit. b: (ABl. Nr. 64/63 

vom 15. Mai 1963).
2. Änderung der §§49 Abs. 4; 53 Abs. 1 Z. 5: 54 a) 

Abs. 2; 62 Abs. 4 und 72 Abs. 1: (ABl. Nr. 104/63 vom 
30. Oktober 1963 mit Berichtigung, ABl. Nr. 113/63, 
vom 22. November 1963).

3. Erste Gehaltsnachziehung und Erhöhung der 
Haushaltszulage: (ABl. Nr. 48/64 vom 13. August 
1964) mit der Maßgabe, daß der Satzteil „die Funk
tionsgebühr (§54)“ gestrichen wird.

4. Änderung des § 49 durch Einfügung eines Ab
satzes 6, Bildungszulage: (ABl. Nr. 1/65 vom 14. De
zember 1964).

5. Zweite Gehaltsnachziehung: (ABl. Nr. 45/65 vom 
10. Juni 1965) mit der Maßgabe, daß der Satzteil 
„die Funktionsgebühr (§ 54)“ gestrichen wird.

6. Dritte Gehaltsnachziehung: (ABl. Nr. 18/64 vom 
10. März 1964) mit der Maßgabe, daß der Satzteil 
„die Funktionsgebühr (§ 54)“ gestrichen wird.

III.

Kirchenbeitragsordnung
1. Änderung des § 7: (ABl. Nr. 56/63 vom 6. Juni 

1963).

2. Änderung des §6 Abs. 2: (ABl. Nr. 61/63 vom 
15. Mai 1963).

IV.

Dienstordnung der Dienstnehmer 
(Vertragsbedienstete und Beamte der Evangelischen 

Kirche A. u. H. B. in Österreich)
1. Änderung des §31 Abs. 4 lit. a): (ABl. Nr. 65/63 

vom 15. Mai 1963).
2. Änderung der §§ 30 Abs. 5 und 37 Abs. 2: (ABl. 

Nr. 105/63 vom 30. Oktober 1963).
3. Erste Gehaltsnachziehung und Erhöhung der 

Haushaltszulage: (ABl. Nr. 49/64 vom 13. August 1964 
mit Berichtigung ABl. Nr. 59/64 vom 13. Oktober 
1964) mit der Maßgabe, daß der Satzteil „die Funk- 
tionsgebühr (§ 33)“ gestrichen wird.

4. Zweite Gehaltsnachziehung: (ABl. Nr. 46/65 vom 
10. Juni 1965) mit der Maßgabe, daß der Satzteil 
„die Funktionsgebühr (§ 33)“ gestrichen wird.

5. Dritte Gehaltsnachziehung: (ABl. Nr. 19/64 vom 
10. März 1964) mit der Maßgabe, daß der Satzteil 
„die Funktionsgebühr (§ 33)“ gestrichen wird.

V.
Sonderzahlungen

ABl. Nr. 72/63 vom 4. Juli 1963.

VI.
Kirchengesetz vom 27. November 1956 in der Fassung 

ABl. Nr. 101/53 (ABl. Nr. 23/57)
Änderung des § 4: (ABl. Nr. 101/63 vom 26. Okto

ber 1963).

16. Zl. 1634/66 vom 11. Feber 1966

Funktionsgebühren — Festsetzung ihrer Höhe

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. erläßt 
im Einvernehmen mit den Synodalausschüssen A.B. 
und H. B. nach Anhörung des Finanzausschusses der 
Generalsynode gemäß § 54 Abs. 2 der Ordnung des 
geistlichen Amtes vom 18. November 1949 im wieder
verlautbarten Wortlaut ABl. Nr. 52/57 in der Fassung 
der letzten Änderung, ABl. Nr. 5/66, nachstehende 
Verordnung:

Die Funktionsgebühr (§54 Abs. 2) wird erhöht:
1. um vier von Hundert (4°/o) ab 1. August 1964,
2. um zwei von Hundert (2<>/o) ab 1. Jänner 1965,
3. um sieben von Hundert (7°/o) ab 1. Juni 1965.

17. Zl. 1636/66 vom 11. Feber 1966

Funktionsgebühren — Festsetzung ihrer Höhe

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. erläßt 
im Einvernehmen mit den Synodalausschüssen A.B. 
und H.B. nach Anhörung des Finanzausschusses der 
Generalsynode gemäß § 33 Abs. 2 der Dienstordnung 
der Dienstnehmer (Vertragsbedienstete und Beamte 
der Evangelischen Kirche A. u. H. B. in Österreich) 
vom 27. November 1954 ABl. Nr. 109/54 im Wortlaut 
der letzten Änderung ABl. Nr. 46/65 nachstehende 
Verordnung:
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Die Funktionsgebühr (§33 Abs. 2) wird erhöht:
1. um vier von Hundert (4°.o) ab 1. August 1964,
2. um zwei von Hundert (2o/o) ab 1. Jänner 1965,
3. um sieben von Hundert (7°,'o) ab 1. Juni 1965.

18. Zl. 1642/66 vom 14. Feber 1966

Ordnung des geistlichen Amtes — Änderung

Die 6. Generalsynode der Evangelischen Kirche A. 
u. FL B. in Österreich hat in ihrer 3. Session am 
17. November 1965 auf Grund des § 196 Abs. 2 Z. 2 
der Verfassung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. 
in Österreich in der von der 5. Generalsynode am 
30. November 1956 beschlossenen Fassung (ABl. Nr. 
11 57) im Wortlaut der letzten Änderung, ABl. Nr. 
12,66, beschlossen:

I.
Die Ordnung des geistlichen Amtes vom 18. Novem

ber 1949 im wiederverlautbarten Wortlaut, ABl. Nr. 
52/57, in der Fassung der letzten Änderung, ABl. Nr. 
5/66, wird abgeändert:

A.
1. In § 7 Abs. 1 und § 11 Abs. 1 wird der Satzteil 

im ersten Satz „im Predigerseminar oder im Lehr
vikariat“ in „im Predigerseminar und im Lehr
vikariat“ abgeändert.

2. § 22 Abs. 1 wird abgeändert:
„(1) Die geistlichen Amtsträger sind verpflichtet, 

sich jeder außerberuflichen Tätigkeit, die gegen die 
Würde des Amtes verstößt oder Versäumnisse und 
Störungen in der Ausübung des Dienstes mit sich 
bringt, zu enthalten.“

3. In § 24, erster Satz, wird der Satzteil „von 
ihrem Amt“ in den Satzteil „von ihrer Dienststelle“ 
abgeändert.

4. § 72 Abs. 1 wird abgeändert:
„Der Witwenbezug beträgt 50 Prozent jenes Betra

ges, der dem verstorbenen Ehegatten im Zeitpunkt 
seines Todes gebührt hat. Stirbt der Ehegatte nach 
Vollendung des 53. Lebensjahres, beträgt der Witwen
bezug 50 Prozent des Betrages, der dem Verstorbenen 
zu Lebzeiten gebührt hätte, mindestens jedoch 50 Pro
zent seines letzten Aktivitätsbezuges vor Vollendung 
des 53. Lebensjahres.“

5. § 80 wird aufgehoben.

B.
§51 Abs. 4 lit. b wird abgeändert:
„längstens bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres, 

wenn es wegen Studien oder erweiterter fachlicher 
Ausbildung die Selbsterhaltungsfähigkeit noch nicht 
erlangt hat.“

II.
Dieses Kirchengesetz ist am 1. Jänner 1966 in Kraft 

getreten.

19. Zl. 1736/66 vom 15. Feber 1966

Bauordnung der Evangelischen Kirche A.B. in Öster
reich — Änderung

Die 6. Synode der Evangelischen Kirche A. B. 
in Österreich hat in ihrer 3. Session am 15. Novem
ber 1965 auf Grund des § 161 Abs. 1 der Verfassung 

der Evangelischen Kirche A. u. H. B. in Österreich in 
der von der 5. Generalsynode am 30. November 1956 
beschlossenen Fassung (ABl. Nr. 11/57) im Wortlaut 
der letzten Änderung, ABl. Nr. 12/66, beschlossen:

I.
Die Bauordnung der Evangelischen Kirche A. B. in 

Österreich vom 11. November 1963, ABl. Nr. 28/63 
und ABl. Nr. 14,66, wird abgeändert:

§8 erhält einen Absatz:
„Der Oberkirchenrat hat die vollständigen Eingaben 

binnen sechs Wochen zu behandeln.“
II.

Dieses Kirchengesetz ist am 1. Jänner 1966 in Kraft 
getreten.

20. Zl. 275/66 vom 7. Jänner 1966

Dienstordnung — Änderung

Die 6. Generalsynode der Evangelischen Kirche A. 
u. FI.B. in Österreich hat in ihrer 3. Session am 
15. November 1965 auf Grund des § 196 Abs. 2 Z. 2 
der Verfassung der Evangelischen Kirche A. u. H.B. 
in Österreich in der von der 5. Generalsynode am 
30. November 1956 beschlossenen Fassung (ABl. Nr. 
11/57) im Wortlaut der letzten Änderung ABl. Nr. 
12/66 folgendes Kirchengesetz beschlossen:

I.
Die Dienstordnung der Dienstnehmer (Vertragsbe

dienstete und Beamte der Evangelischen Kirche in 
Österreich) vom 27. November 1954, ABl. Nr. 109/54. 
in der Fassung ABl. Nr. 46/65 wird abgeändert:

1. §15 Abs. 2 wird abgeändert:
„Das Urlaubsausmaß beträgt nach mindestens sechs

monatiger ununterbrochener Dienstzeit
bis zu einer Dienstzeit von 5 Jahren 
nach einer Dienstzeit von 5 Jahren 
nach einer Dienstzeit von 10 Jahren 
nach einer Dienstzeit von 18 Jahren 
nach einer Dienstzeit von 25 Jahren 
nach einer Dienstzeit von 30 Jahren

18 Werktage,
24 Werktage,
26 Werktage,
30 Werktage,
32 Werktage,
36 Werktage.

Die für das Urlaubsausmaß maßgebende Dienstzeit 
ist jeweils zum 1. Juli zu ermitteln.“

2. §31 Abs. 4 lit. a) wird abgeändert:
„längstens bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres, 

wenn es wegen Studien oder erweiterter fachlicher 
Ausbildung die Selbsterhaltungsfähigkeit noch nicht 
erlangt hat.“

II.
Dieses Kirchengesetz ist am 1. Jänner 1966 in Kraft 

getreten.

21. Zl. 1645/66 vom 14. Feber 1966

Geschäftsordnung für die Synode A.B. — Änderung

Die 6. Synode der Evangelischen Kirche A. B. in 
Österreich hat in ihrer 3. Session am 19. Novem
ber 1965 auf Grund des §161 Abs. 1 Z. 1 der Ver
fassung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. in Öster
reich in der von der 5. Generalsynode am 30. Novem
ber 1956 (ABl. Nr. 11/57) beschlossenen Fassung im 
Wortlaut der letzten Änderung, ABl. Nr. 12'66, be
schlossen:
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I.
Die Geschäftsordnung für die Synode A.B., geneh

migt in der Sitzung der Synode A.B. am 21. Novem- 
ber 1955, wird abgeändert:

1. § 5 wird abgeändert:
„Zur Bearbeitung und Berichterstattung über Ver

handlungsgegenstände werden Arbeitsausschüsse, ins
besondere ein Nominierungsausschuß, ein Rechts- und 
Verfassungsausschuß und ein Finanzausschuß gewählt. 
Diese können sich durch beratende Sachverständige, 
die nicht der Synode angehören, ergänzen (§ 165 
KV).“

2. Bei § 6 werden die Absätze 6 bis 8 angefügt:
„(6) Die Ausschüsse haben die Beratungen über die 

ihnen zugewiesenen Verhandlungsgegenstände noch 
während der Tagung (Session) so rechtzeitig abzu
schließen, daß sie der Vollversammlung der Synode 
vor Abschluß der Tagung (Session) berichten können.

(7) Kommt ein Ausschuß vor Ende der Tagung 
(Session) zu keinem Abschluß seiner Beratungen, so 
hat dies der Obmann des Ausschusses der Vollver
sammlung so rechtzeitig mitzuteilen, daß diese über 
den Verhandlungsgegenstand selbst beraten kann.

(8) Die Vollversammlung kann den Ausschüssen 
bestimmte Verhandlungsgegenstände zur Beratung 
auch nach Abschluß einer Tagung (Session) zuweisen. 
Die Ausschüsse haben zu Beginn der nächsten Tagung 
(Session) über das Ergebnis ihrer Beratung zu be
richten.“

3. Bei § 9 wird ein Absatz 4 angefügt:
„(4) Vor Ende der letzten Sitzung jeder Tagung 

(Session) kann die Synode den Zeitpunkt der nächsten 
Tagung (Session) beschließen. Erfolgt ein solcher 
Beschluß nicht, so ist nach § 162 Kirchenverfassung 
zu verfahren.“

II.
Dieser Beschluß ist am 19. November 1965 in Kraft 

getreten.

22. Zl. 1646/66 vom 14. Feber 1966

Geschäftsordnung der Generalsynode — Änderung

Die 6. Generalsynode der Evangelischen Kirche A. 
u. H. B. in Österreich hat in ihrer 3. Session am 
19. November 1965 auf Grund des § 196 Abs. 2 Z. 1 
der Verfassung der Evangelischen Kirche Ä. u. H. B. 
in Österreich in der von der 5. Generalsynode am 
30. November 1956 beschlossenen Fassung (ABl. Nr. 
11/57) im Wortlaut der letzten Änderung, ABl. Nr. 
12/66 beschlossen:

I.
Die Geschäftsordnung der Generalsynode vom 

3. Juli 1890, für bindend erklärt von der General
synode der Evangelischen Kirche am 21. Oktober 1947, 
wird abgeändert:

1. § 7 wird abgeändert:
„Zur Vorberatung und Berichterstattung über Ver

handlungsgegenstände werden für die Dauer der 
Generalsynode Arbeitsausschüsse, insbesondere ein 
Nominierungsausschuß, ein Rechts- und Verfassungs
ausschuß und ein Finanzausschuß ohne Rücksicht auf 
den geistlichen und weltlichen Stand mit relativer 
Stimmenmehrheit gewählt.

2. Bei §8 werden folgende Absätze angefügt:
„Die Ausschüsse haben die Beratungen über die 

ihnen zugewiesenen Verhandlungsgegenstände noch 

während der Tagung (Session) so rechtzeitig abzu
schließen, daß sie der Vollversammlung der General
synode vor Abschluß der Tagung (Session) berichten 
können.

Kommt ein Ausschuß vor Ende der Tagung (Ses
sion) zu keinem Abschluß seiner Beratungen, so hat 
dies der Obmann des Ausschusses der Vollversammlung 
so rechtzeitig mitzuteilen, daß diese über den Ver
handlungsgegenstand selbst beraten kann.

Die Vollversammlung kann den Ausschüssen be
stimmte Verhandlungsgegenstände zur Beratung auch 
nach Abschluß der Tagung (Session) zuweisen. Die 
Ausschüsse haben zu Beginn der nächsten Tagung 
(Session) über das Ergebnis ihrer Beratung der Voll
versammlung zu berichten.“’

3. § 28 wird abgeändert:
„Vor Ende der letzten Sitzung jeder Tagung 

(Session) kann die Generalsynode den Zeitpunkt der 
nächsten Tagung (Session) beschließen. Erfolgt ein 
solcher Beschluß nicht, so ist nach § 197 Kirchenver
fassung zu verfahren.“

II.
Dieser Beschluß ist am 19. November 1965 in Kraft 

getreten.

23. Zl. 1699 66 vom 14. Feber 1966

Disziplinarordnung — Wahl der Mitglieder der 
Senatsausschüsse

Die wiederverlautbarte Disziplinarordnung (Diszi
plinarordnung 1965) ist am 1. Jänner 1966 in Kraft 
getreten. §15 Abs. 2 lit. a) der Disziplinarordnung 1965 
sieht die Bildung von Senatsausschüssen bei jedem 
Disziplinarsenat durch Wahl aus seinen Mitgliedern 
vor. Die Wahl hat bei jedem Disziplinarsenat statt
gefunden.

Hiemit wird die Zusammensetzung der Senatsaus
schüsse verlautbart:

I.
Senatsausschuß des Disziplinarsenates für Wien, 

Niederösterreich und das Burgenland:

Vorsitzender :
Senatsrat Dr. Robert Lenk, Wien 3, Gerlgasse 10.

Stellvertreter des Vorsitzenden:
Senatsrat Dr. Herbert Schmeger, 

Wien 5, Margaretengürtel 8.

Geistliche Beisitzer:
Pfarrer Dankmar Sorge, St. Pölten, Heßstraße 20;
Pfarrer Dr. Hans Fischer, Wien 11, Braunhuber

gasse 20.
Ersatzmänner :

Pfarrer Heinrich Haselauer, Eisenstadt, St.-Rochus- 
Gasse 1;

Pfarrer Emmerich Gyenge, Oberwart, Graf-Erdödy- 
Straße 20.

Weltlicher Beisitzer:
Direktor Otto Tannenberger, Wien 18, Marlin

straße 23.

Ersatzmann :
Bezirksrichter Dr. Paul Mann, Leobersdorf.
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II.
Senatsausschuß des Disziplinarsenates für Kärnten 

und Osttirol:
Vorsitzender :

Notar Dr. Kurt Cholewa, Villach, Hauptplatz 6/1.
Stellvertreter des Vorsitzenden:

Rechtsanwalt Dr. Bruno Kriegelstein, Klagenfurt, 
Burggasse 25.

Geistliche Beisitzer: •
Pfarrer Rudolf Satlow, Ferndorf;
Pfarrer Adolf Karner, Zlan.

Ersatzmänner :
Pfarrer Gerhard Wiesner, Feffernitz, Post Feistritz;
Pfarrer Siegfried Gruber, Wolfsberg, Priel 41.

Weltlicher Beisitzer:
Dipl.-Ing. Wilhelm Lindner, Villach, Untere 

Fellach 116 b.
Ersatzmann :

Oberinspektor Andreas Eggarter, Villach, Johann- 
Strauß-Straße 4.

m.
Senatsausschuß für Oberösterreich, Salzburg, Tirol 

und Vorarlberg:
Die Mitglieder dieses Senatsausschusses werden zu 

einem späteren Zeitpunkt verlautbart.

IV.
Senatsausschuß für Steiermark:

Vorsitzender :
OLGR Dr. Friedrich Koppitsch, Graz-Kroisbach, 

Stenggstraße 57.
Stellvertreter des Vorsitzenden:

OFR Dr. Helmut Horrow, Graz, Josef-Poestion- 
Straße 3.

Geistliche Beisitzer:
Pfarrer Theodor Beermann, Graz, Mozartgasse 9;
Pfarrer Theodor Hoffmann, Leoben, Jahnstraße 1.

Ersatzmänner :
Pfarrer Rudolf Jauernigg, Weiz, Friedhofweg 2;
Pfarrer Michael Wohlmuteder, Leibnitz, Evangeli

sches Pfarramt.
Weltlicher Beisitzer:

Dipl.-Ing. Kurt Musger, Stainz 160.
Ersatzmann :

LGR i. R. Ingomar Held, 
Graz, Feuerbachgasse 10/3.

24. Zl. 1008/66 vom 28. Jänner 1966

Lehrplan für den evangelischen Religionsunterricht 
an Polytechnischen Lehrgängen — Verlautbarung

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. erläßt 
gemäß § 214 KV die Lehrpläne für den evangelischen 
Religionsunterricht an Polytechnischen Lehrgängen 
entsprechend dem Religionsunterrichtsgesetz in seiner 
gegenwärtigen Fassung.

Sie treten mit 1. September 1966 in Kraft.
Folgende Themenkreise können je nach Umständen 

in Auswahl behandelt werden:

Leitthema: „Seid aber Täter des Wortes und nicht 
Hörer allein“ (Jak. 1, 22).

I. Wir leben in unserem Glauben
Die Bibel — Wer ist Jesus Christus? — Das 

Christentum und die moderne Wissenschaft — Die 
Ökumene — Das Christentum und andere Formen 
religiösen und geistigen Lebens — Warum sind wir 
evangelisch ?

II. Wir leben aus unserem Glauben
Mensch und Mitmensch: Ehe und Familie — Kin

der, Eltern, Lehrer — Kameradschaft, Freundschaft, 
Liebe — Der Christ in der Wirtschaft.

Der Mensch in der modernen Welt: Beruf und 
Arbeit — Technik, Fluch oder Segen? — Krieg und 
Frieden — Der Mensch: Zerstörer oder Hüter der 
Schöpfung?

Der Mensch und die Freizeit: Die. Massenmedien 
— Natur und Sport -— Kunst und Wissenschaft.

Wie bleibe ich evangelischer Christ in der moder
nen Welt? Ich und meine Gemeinde — Mein Dienst 
in der Christenheit und in der Welt.

25. Zl. 1887/66 vom 18. Feber 1966

Bildungszulage — Änderung

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. erläßt 
mit Zustimmung der Synodalausschüsse A. B. und 
H. B. zur Durchführung des § 49 Abs. 6 der Ordnung 
des geistlichen Amtes in der Fassung ABl. Nr. 72/57 
im Wortlaut der letzten Änderung ABl. Nr. 18/66 ge
mäß §205 Abs. 2 Z. 1 der Kirchenverfassung nach
stehende Verordnung:

Die Bildungszulage gebührt nicht nur jenen Kan
didaten, die am 1. Jänner 1965 das Lehrvikariat an
traten, sondern auch jenen Kandidaten, die sich am 
1. Jänner 1965 in Ausbildung bei der Evangelischen 
Kirche in Österreich befunden haben. Sie erhalten 
den zweiten Teil der Bildungszulage in der Höhe von 
S 1000,—.

26. Zl. 2094/66 vom 22. Feber 1966

Bestellung von Fachinspektoren
Mit Wirkung vom 1. Jänner 1966 wurden gemäß 

§7c (1) b des Religionsunterrichtsgesetzes in seiner 
gegenwärtigen Fassung (September 1962) folgende 
Fachinspektoren für den Religionsunterricht an allen 
Schulen, mit Ausnahme der Pflichtschulen, bestellt:

Für den Bereich des Stadtschulrates Wien: Prof. 
Ernst Heß, Wien 19, Sieveringer Straße 5.

Für den Bereich des Landesschulrates Niederöster
reich: Prof. Herbert Schacht, Baden bei Wien, Welzer- 
gasse 23.

Für den Bereich der Landesschulräte Burgenland 
und Steiermark: Prof. Dr. Paul Wesener, Graz, Kai
serfeldgasse 1.

Für den Bereich der Landesschulräte Oberösterreich 
und Salzburg: Pfarrer Dr. Leopold Temmel, Linz. 
Landstraße 45.

Für den Bereich des Landesschulrates Kärnten und 
Osttirol: Pfarrer Paul Pellar, Villach, Hohenheim - 
straße 3.

Für den Bereich des Landesschulrates Tirol (mit 
Ausnahme von Osttirol) und des Landesschulrates 
Vorarlberg: Prof. Gustav Kelp. Innsbruck, Arzl 338.
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Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A.B. in Wien

27. Zl. 1931/66 vom 21. Feber 1966

Ausschreibung der Stelle eines amtsführenden Pfar
rers in der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Linz- 
Innere Stadt

Die Stelle des amtsführenden Pfarrers der Evan
gelischen Pfarrgemeinde A.B. Linz-Innere Stadt (§ 154 
KV) wird hiermit ausgeschrieben.

Die Pfarrgemeinde umfaßt das Zentrum von Linz, 
einschließlich eines Teiles der Ortsgemeinde Leon- 
ding; die Zahl der Gemeindeglieder beträgt zirka 
5500.

Gottesdienste sind im Einvernehmen mit dem 
Superintendenten und den beiden anderen Pfarrern 
in der Martin-Luther-Kirche in Linz, im Austausch 
mit Linz-Urfahr in der Gustav-Adolf-Kirche und 
fallweise in den Predigtstellen Leonding und im Ge
fangenhaus zu hallen. Die Krankenhausseelsorge 
erstreckt sich derzeit auf das Allgemeine Krankenhaus 
der Stadt Linz und auf das Krankenhaus der Elisa- 
bethinen. Religionsunterricht ist im Einvernehmen 
mit der Superintendentur und dem Fachinspektor an 
den Linzer höheren Schulen im Mindestausmaß von 
acht Wochenstunden zu geben. Die übrigen Dienste 
sind im Einvernehmen mit den anderen Amtsträgern 
zu übernehmen und werden nach der Gemeindeord
nung der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Linz- 
Innere Stadt und nach Vereinbarung der Gemeinde 
mit dem Superintendentialausschuß nach § 154 der 
Kirchenverfassung geordnet.

Als Dienstwohnung ist die Wohnung im ersten 
Stock des Pfarrhauses in Linz. Landstraße 45, mit 
vier Zimmern, einem Amtszimmer und Nebenräum
lichkeiten (zirka 120m2) vorgesehen: der Dienstwoh
nungswert beträgt S 150,— monatlich. Der Bau eines 
neuen Pfarrhauses ist geplant.

Die Stelle wird durch den Oberkirchenrat besetzt. 
Bewerbungen sind bis 15. April 1966 an den Ober
kirchenrat zu richten. Das Presbyterium der Evange
lischen Pfarrgemeinde A.B. Linz-Innere Stadt erteilt 
gerne Auskünfte.

28. Zl. 762/66 vom 20. Jänner 1966

Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle in Steyr-Mü- 
nichholz

Die Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Steyr schreibt 
hiermit eine Pfarrstelle mit' dem Sitz in Steyr- 
Münichholz, Konradstraße 13, neuerlich aus.

Sie wird durch Wahl besetzt. Dem Pfarrer obliegt 
die Betreuung des Seelsorgebezirkes Steyr-Ost, Mü- 
nichholz, bis an die niederösterreichische Grenze und 
Steyr-Nord entlang der Straße Kronstorf-Enns ein
schließlich St. Valentin in Niederösterreich (Gottes
dienste, Bibelstunden, Frauenarbeit und insbesondere 
Jugendarbeit, Amtshandlungen).

Die Zahl der Seelen des Seelsorgebezirkes Steyr- 
Münichholz beträgt 1500.

Religionsunterricht ist einvernehmlich mit zwei 
pragmatisierten Religionslehrern, die auch in Steyr 
unterrichten, mit 19 Stunden an Volks- und sechs 
Stunden an Haupt- und Berufsschulen zu erteilen.

Die Leitung des Pfarramtes steht dem Ortspfarrer 
von Steyr zu. Gottesdienstordnung und Pfarramts- 
sprechstunden werden einvernehmlich festgesetzt.

Als Dienstwohnung werden in einem Pfarrhaus
neubau folgende Räume geboten: Küche, Speisezim
mer, Wohnzimmer und Garage im Erdgeschoß, Schlaf
zimmer, ein Amtsraum, ein Gästezimmer, zwei Kabi
nette, ein Bad im ersten Stock. Das Pfarrhaus hat 
eine Zentralheizung. Der Dienstwohnungswert beträgt 
S 300,—.

Neben den Pflichtschulen besteht die Möglichkeit 
zum Besuch sämtlicher Mittelschulen, Bundesreal
gymnasium für Knaben und Mädchen, drei- und fünf
jährige Technische Höhere Lehranstalt, Handelsaka
demie, Frauenberufsschule und kaufmännische Wirt
schaftsschule.

Bewerbungen sind bis zum 1. April 1966 an das 
Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B., 
Bahnhofstraße 20, 4400 Steyr, zu richten.

29. Zl. 208/66 vom 22. Feber 1966

Kirchenbeitragseingänge Jänner 1966 mit Vergleichs
ziffern aus 1965

1966 1965
Superintendentur Schi lling

Wien .... . . 2,194.418,47 1,993.595,77
Niederösterreich . . 40.333,86 33.582,—
Burgenland . . . . 80.149,05 110.094,97
Steiermark . . . . 117.293,01 105.748,95
Kärnten . . . . . 228.849,— 51.553,10
Oberösterreich . . . 214.693,26 255.595,16

2,875.736,65 2,550.169,95

Kirchliche Mitteilungen

Pfarrer Karl Fuchs wurde gemäß § 121 (1) der 
Kirchenverfassung zum Pfarrer der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Nickelsdorf bestellt und in diesem 
Amt mit Wirkung vom 1. Feber 1966 bestätigt. (Zl. 
1183/66 vom 7. Feber 1966.)

Der Evangelische Kirchbauverein A.B. in Vorchdorf 
hat am 4. April 1965 in der ordentlichen Jahres
hauptversammlung nach Übergabe der Stiftungsur
kunde hinsichtlich seines Vereinsvermögens an die 
Evangelische Tochtergemeinde A.B. Vorchdorf seine 
Aufgaben als erfüllt angesehen und seine Auflösung 
beschlossen. (Zl. 1372/66 vom 10. Feber 1966.)

Berichtigung
Die kirchlichen Mitteilungen, Amtsblatt 1. Stück 

vom 26. Jänner 1966 auf Seite 10, werden dahinge
hend berichtigt, daß dem Ministerialsekretär Dr. Gün
ther Sagburg das Silberne Ehrenzeichen für Ver
dienste um die Republik Österreich verliehen wurde, 
und daß bei den Vikaren Gerhard May und Gerhard 
Rippel der akademische Grad ,D.‘ durch den aka
demischen Grad ,Dr.‘ ersetzt wird. (Zl. 1457/66 vom 
8. Feber 1966.)
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P. b. b. Erscheinungsort Wien / Verlagspostamt Wien 1

Zuteilungen
Es wurden zugeteilt:
Mit Wirkung vom 1. März 1966 Vikar Karl-Lutz 

Domandl Senior Peter Weiland. Stadt Schlaining. 
(Zl. 1798,66 vom 15. Feber 1966.)

Mit Wirkung vom 1. März 1966 Vikar Werner 
Frank Pfarrer Werner Wesenick, Wels. (Zl. 1732 66 
vom 15. Feber 1966.)

Mit Wirkung vom 1. März 1966 Vikar Heinz Sauer 
Pfarrer Herbert Seeberg-Elverfeldt, Spittal an der 
Drau. (Zl. 1464 66 vom 16. Feber 1966.)

Mit Wirkung vom 15. März 1966 Vikar Herwig 
Sturm Pfarrer Günter Geißelbrecht, Zell am See. 
(Zl. 1733 66 vom 15. Feber 1966.)

Mit Wirkung vom 15. März 1966 Vikar Udo 
Feldt Pfarrer Johann Feiler. Traun. (Zl. 1961/66 
vom 21. Feber 1966.)

Mit Wirkung vom 1. April 1966 Vikar Michael 
Neubauer Senior Pfarrer Jakob Wolfer, Wien- 
Währing. (Zl. 1734 66 vom 15. Feber 1966.)

Mit Wirkung vom I. Mai 1966 Vikar Klaus 
Lehner Pfarrer Theo Hoffmann, Leoben. (Zl. 2134 66 
vom 23. Feber 1966.)

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwen- 
dungszweck versehen — Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vor» 
legen —- Behandlung mehrerer Angelegenheiten in einem Geschäftsstück 
ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) 
anführen — Fristen beobachten (Kollekten»Ablieferung, Vorlage der 

Rechnungsabschlüsse, Seelenstandsbericht usw.)
Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekannt werdende Zu> und Wegzüge, Geburten, 
Trauungen und Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: Evangelische Kirche A. u. H. B. in Österreich, Schellinggasse 12, Wien 1. — 
Für den Inhalt verantwortlich: D. Gerhard May, Freyenthurmgasse 18, Wien 14. — Druck: Buchdruckerei Fleck, 
Hollandstraße 8, Wien 2. — Versendung: Evangelischer Oberkirchenrat A. u. H.B., Schellinggasse 12, Wien 1.
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30. Zl. 2824 vom 16. März 1966_______

Ordnung des geistlichen Amtes — Änderung
Die 6. Generalsynode der Evangelischen Kirche A. 

u. H. B. in Österreich hat in ihrer 3. Session am 
19. November 1965 auf Grund des § 196 Abs. 2 Z. 2 der 
Verfassung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. in 
Österreich in der von der 5. Generalsynode am 30. No
vember 1956 beschlossenen Fassung (ABl. Nr. 11/57) 
im Wortlaut der letzten Änderung ABl. Nr. 12/66 
beschlossen:

I.
Die Ordnung des geistlichen Amtes vom 18. Novem

ber 1949 im wiederverlautbarten Wortlaut, ABl. Nr. 
52/57, in der Fassung der letzten Änderung, ABl. Nr. 
18/66, wird abgeändert:

§47 Abs. 1 wird abgeändert:
„(1) Für die Vorrückung in höhere Bezüge und 

für die Bemessung der Ruhebezüge ist einzurechnen:
a) die im österreichischen Bundesheer gesetzlich 

abgeleistete Präsenzdienstzeit;
b) die Dienstzeit als staatlich angestellter Religions

lehrer in Österreich, sofern sie nach der Ablegung der 
Amtsprüfung zurückgelegt wurde.“

II.
Dieses Kirchengesetz ist am 1. Jänner 1966 in Kraft 

getreten.

31. Zl. 2825 vom 16. März 1966

Ordnung des geistlichen Amtes — Berichtigung
Die zu ABl. Nr. 5/66 vom 18. Jänner 1966 verlaut

barte Änderung der Ordnung des geistlichen Amtes 
wird dahingehend berichtigt, daß

1. Abs. 2 zu lauten hat:

„Nach der Amtsprüfung werden die Kandidatinnen 
ordiniert. Mit dieser Ordination bezeugt die Kirche, 
daß die Ordinierte zur Ausübung aller Rechte des 
geistlichen Amtes befähigt ist. Sie ist auf die Stelle 
einer Pfarrvikarin wählbar. Auf ein selbständiges 
Pfarramt kann sie nur gemäß § 121 (5) KV berufen 
werden.“

2. die Absätze 2, 3 und 4 die Bezeichnungen Abs.
3, 4 und 5 erhalten.

32. Zl. 2831/66 vom 16. März 1966

Prüfungskommission für das Examen pro ministerio

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. hat mit 
Wirkung vom 1. Juni 1966 die Prüfungskommission 
für das Examen pro ministerio gemäß §§ 24 und 25 
der Ordnung für die Amtsprüfung für die Jahre 
1966/67, 1967/68 und 1968/t>9 bestellt. Neben dem 
Bischof der Evangelischen Kirche A.B. gehören ihr 
an:

Landessuperintendent Pfarrer V. Rogler
Univ.-Prof. Dr. Dr. W. Kühnert
Kirchenrat Prof. Dr. Dr. F. Fischer
Frau Prof. Dr. E. Strehblow
Pfarrer A. Rücker.

Der langjährige Prüfer aus Bibelkunde, Pfarrer 
Dr. Stökl, hat dieses Amt niedergelegt. Der Evange
lische Oberkirchenrat A. u. H.B. hat ihm für seine 
treue Mitarbeit in dieser Kommission den Dank aus
gesprochen.
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33. Zl. 3074/66 vom 23. März 1966

Seelenstandsbericht 1965
Kon

firmanden
Trau
ungen

Beerdi
gungen

Abend- 
mahls- 
gästeGemeinde A. B. H. B. Eintritte Austritte Taufen

Althofen................................... . . 802 4 8 4 6 8 8 4 587
Arriach................................... . . 1.150 — — — 29 18 6 7 330
Bleiberg.................................... . . 1.558 4 3 22 34 11 12 706
Dörnbach.............................. . . 1.110 — 4 — 21 36 5 10 305
Eisentratten......................... . . 950 2 2 — 17 25 5 13 419
Feffernitz.............................. . . 1.963 2 8 2 53 46 8 22 691
Feld am See......................... . . 1.549 — 4 — 52 41 15 6 1.405
Ferndorf.................................... . . 799 1 9 2 13 14 5 14 269
Fresach.................................... . . 2.121 — 8 — 47 31 19 16 —
Gnesau.................................... . . 1.168 2 3 2 28 18 5 9 326
Hermagor............................... . . 1.495 — 6 2 34 42 13 18 930
Klagenfurt.............................. . . 7.998 23 35 24 138 94 77 79 3.158
Lienz......................................... . . 850 — — 6 15 14 7 7 450
Pörtschach.............................. . . 1.578 10 15 3 25 8 17 9 795
Radenthein.............................. . . 1.450 — 15 1 27 33 15 11 1.467
St. Ruprecht......................... . . 2.698 7 16 4 65 49 16 24 1.342
St. Veit an der Glan . . . . . 1.884 19 31 34 30 21 23 1.096
Spittal an der Drau .... . . 3.255 6 - 14 45 37 22 26 1.296
Trebesing.............................. . . 810 — 6 — 28 15 7 9 310
Treßdorf............................... . . 1.531 — 5 2 43 21 — 20 1.089
Tschöran .............................. . . 1.250 3 6 2 21 15 6 .7 448
Unterhaus.............................. . . 1.397 2 20 1 28 19 14 12 600
Villach.................................... . . 6.231 23 30 12 120 110 86 90 2.115
Völkermarkt......................... . . 820 3 9 2 23 22 11 8 815
Waiern.................................... . . 1.770 20 10 9 55 31 19 23 1.074
Weißbriach ......................... . . 1.421 3 4 — 32 32 3 21 806
Wiedweg.............................. . . 860 — 2 — 19 25 4 11 723
Wolfsberg............................... . . 822 12 5 6 12 17 4 13 446
Zlan . .................................... . . 1.220 — 4 — 39 26 12 *7 1.119
Superintendentur Kärnten . . . . 52.510

52.656
146 279 108 1.091 911 448 531 25.117

132.390

Wien-Innere Stadt......................... 14.247 — 52 92 175 145 161 192 8.403
Leopoldstadt......................... 10.523 — 60 88 145 87 90 135 4.415
Landstraße ......................... 10.500 — 39 85 80 34 39 119 1.078
Gumpendorf......................... 18.357 — 79 155 186 97 119 238 3.699
Neubau ................................... 7.767 — 32 oa 82 44 47 118 2.461
Favoriten.............................. 11.481 — 42 97 133 66 40 137 2.864
Simmering.............................. 2.290 — 22 36 47 23 20 66 1.600
Lainz .................................... 2.220 — 11 17 33 11 13 79 690
Hietzing .............................. 7.000 — 34 58 89 49 46 98 3.187
Hütteldorf.............................. 1.908 — 9 21 27 23 13 31 947
Ottakring.............................. 6.000 — 22 49 47 34 18 74 1.708
Währing.............................. 9.079 — 49 52 182 69 80 115 3.917
Döbling.................................... 5.541 — 19 48 30 32 7 63 1.012
Floridsdorf.............................. 4.997 — 31 62 87 57 27 100 1.930
Donaustadt.............................. 3.939 — 16 46 59 39 17 38 1.098
Liesing.................................... 4.590 — 31 11 83 35 38 68 2.754

Bruck an der Leitha......................... 1.769 6 25 38 22 19 23 1.018
Klosterneuburg.............................. 1.847 7 k 12 3 28 11 13 32 1.075
Korneuburg .................................... 855 6 3 8 6 8 3 15 459
Laa an der Thaya......................... 859 6 14 4 14 12 9 16 1.420
Purkersdorf .................................... 1.750 — 10 9 25 24 28 3.475
Schwechat......................................... 3.669 41 32 16 44 52 16 39 3.520
Stockerau ......................................... 1.056 10 12 2 12 9 10 16 725
Superintendentur Wien .... 132.244 146 656 1.021 1.652 983 852 1.840 53.455
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Abend-
Gemeinde A. B. II. B. Eintritte Austritte Taufen

Kon
firmanden

Trau
ungen

Beerdi
gungen

mahls- 
gäste

Altersee.............................................. 892 7 1 1 11 10 7 l 1.046
Bad Gastein.................................... 812 19 13 1 10 13 8 8 1.671
Bad Geisern.................................... 3.582 — •? 4 58 57 28 38 1.202
Bad Ischl......................................... 1.435 2 7 6 24 14 19 19 1.816
Braunau am Inn.............................. 1.909 — 10 3 34 29 9 23 1.445
Gmunden......................................... 3.540 — 12 15 73 49 24 23 3.370
Gosau................................................... 1.502 1 1 1 22 29 12 16 752
Hallein.............................................. 1.540 7 17 10 23 31 10 9 476
Hallstatt.............................................. 792 — 3 6 13 5 10 5 260
Innsbruck ......................................... 9.116 217 53 47 134 77 63 93 5.400
Kufstein.............................................. 2.124 17 12 20 31 21 18 27 2.262
Lenzing-Kammer............................... 1.655 7 15 2 28 40 14 23 1.681
Mattighofen.................................... 1.107 — 4 2 20 15 4 11 663
Reutte.............................................. 938 6 8 2 13 10 6 3 812
Rutzenmoos......................................... 1.411 1 8 5 26 16 13 15 1.245
Salzburg.............................................. 10.712 — 78 49 241 147 204 176 5.964
Schwanenstadt.................................... 1.215 3 8 _ 27 23 14 10 759
Vöcklabruck..............................  . 2.591 17 11 8 66 29 19 15 2.137
Zell am See.................................... 1.342 4 21 3 34 5 18 13 1.418
Oberländer Seniorat.......................... 48.215 308

48.523 284 185 888 620 500 534 34.379
Eferding.............................................. 1.554 2 10 3 19 18 4 20 658
Gallneukirchen............................... 770 8 1 4 10 5 14 1.961
Kirchdorf an der Krems . . . . 1.030 — 12 1 20 • 19 9 12 1.048
Linz-Innere Stadt.......................... 5.570 — 25 63 128 74 87 69 3.377
Linz-Süd......................................... 5.858 -— 28 56 73 76 30 55 2.400
Linz-Urfahr.................................... 2.595 — 16 12 34 28 9 35 853
Marchtrenk......................................... 1.452 19 8 3 31 32 13 13 798
Neukematen an der Krems . . . 1.714 6 3 5 27 20 16 21 1.435
Ried im Innkreis............................... 749 7 1 5 13 3 5 10 608
Schärding......................................... 564 — 4 3 4 8 6 4 1.027
Scharten.............................................. 942 — 5 — 15 26 14 7 678
Steyr ................................................... 4.445 9 20 53 63 59 29 80 1.989
Thening.............................................. 2.106 — 9 — 33 27 28 23 986
Traun .............................................. 3.731 — 18 15 56 63 20 38 1.240
Wallern.............................................. 1.311 1 6 6 30 10 14 21 709
Wels................................................... 4.644 — 35 24 119 77 48 67 2.600
Unterländer Seniorat.................... 39.035 52 201 253 672 550 337 489 22.367

- 39.087
Superintendentur Linz.................... 87.250 360 485 438 1.560 1.170 837 1.023 56.746

87.610
Amstetten......................................... 2.037 39 37 10 22 23 7 19 1.860
Baden ................................................... 3.330 44 14 6 47 42 23 43 1.156
Bad Vöslau......................................... 1.858 27 21 1 33 25 23 29 930
Berndorf.............................................. 1.201 12 12 12 27 13 8 14 866
Gloggnitz......................................... 1.085 15 14 3 17 7 13 19 780
Gmünd.............................................. 1.388 5 28 15 19 20 6 15 759
Krems an der Donau.................... 2.250 29 11 15 26 20 18 30 1.470
Melk-Scheibbs.................................... 938 4 12 3 11 12 9 16 756
Mitterbach......................................... 1.390 — 14 1 16 19 19 15 674
Mödling.............................................. 3.824 — 14 18 66 41 25 63 1.899
Naßwald.............................................. 586 2 4 — 13 12 7 7 132
Neunkirchen.................................... 1.236 14 9 5 23 14 12 18 524
Perchtoldsdorf.................................... 925 — 3 1 16 6 9 11 1.193
St. Ägyd am Neuwald.................... 1.448 6 28 1 23 16 17 19 1.524
St. Pölten . .................................... 3.087 97 30 29 52 35 34 47 2.238
Ternitz.............................................. 1.348 11 12 7 21 11 3 13 585
Wiener Neustadt............................... 5.112 65 22 36 85 51 41 68 1.792
Wördern-Tulln............................... 1.183 25 4 4 15 13 4 18 787
Superintendentur Niederösterreich . 34.226 395 289 167 532 380 278 464 19.925

34.621
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Abend-

61.410

Gemeinde A. B. 11. B. Eintritte Austritte Taufen
Kon- 

firmanden
Trau
ungen

Beerdi
gungen

mahls- 
gäste

Bernstein................................... 1.919 4 —■ — 32 36 12 34 816
Deutsch Jahrndorf.................... 434 3 1 — 10 -_ _ 3 9 174
Deutsch Kaltenbrunn .... 852 1 — — 13 9 6 14 511
Eisenstadt................................... 865 10 10 6 13 13 12 11 393
Eltendorf................................... — 2 — 32 22 12 20 687
Gols.............................................. 3.288 8 4 4 60 52 17 26 1.626
Großpetersdorf......................... 1.071 l 1 1 16 15 3 17 718
Holzschlag................................... 468 — — — 7 ■7 1 4 294
Kobersdorf................................... 1.483 4 - 2 32 26 6 18 1.225
Kukmirn......................................... 1.684 4 3 i 26 30 7 22 591
Loipersbach .............................. 1.103 — — — 19 17 5 20 309
Lutzmannsburg......................... — — — 13 6 6 5 343
Markt Allhau.............................. 2.371 2 3 — 40 39 13 34 1.163
Mörbisch am See......................... 1.805 — 1 1 17 37 6 16 930
Neuhaus am Klausenbach . . . 1.384 — 2 3 40 26 8 22 591
Nickelsdorf .............................. 896 — 1 — 14 7 21 460
Oberschützen.............................. 2.306 — 4 1 33 32 16 25 981
Oberwart................................... 1.157 — 2 2 24 25 5 15 1.563
Pinkafeld................................... 2.833 7 2 2 43 40 16 43 993
Pöttelsdorf................................... 1.327 2 2 6 15 23 9 17 471
Rechnitz......................................... 1.000 3 3 — 22 16 5 16 542
Rust.............................................. 746 2 —■ 1 10 23 3 7 324
Siget in der Wart.................... 317 3 — — 6 6 2 3 176
Stadt Schlaining......................... 1.727 4 1 1 26 28 17 15 610
Stoob .............................................. 942 1 2 1 15 16 4 11 573
Unterschiitzen.............................. 450 3 — _ 9 9 3 3 157
Weppersdorf.............................. 678 2 — — 6 8 2 16 273
Zurndorf ................................... 1.174 6 — — 19 16 5 21 492
Superintendentur Eisenstadt . . . 36.410

36.486
76 51 32 612 584 204 485 17.986

Admont......................................... 1.214 16 12 3 26 32 20 6 614
Bad Aussee................................... 688 5 1 2 11 7 9 15 476
Bruck an der Mur.................... 2.533 12 10 61 45 17 16 26 1.525
Eisenerz......................................... 936 2 6 3 15 17 5 8 513
Feldbach ................................... 516 — 4 — 13 9 1
Fürstenfeld................................... 1.138 6 5 1 28 19 8 12 2.649
Gaishorn......................................... 1.101 6 10 2 32 11 4 8 1.373
Graz, linkes Murufer .... 9.419 111 34 46 143 129 73 126 4.478
Graz, linkes Murufer-Nord . . 3.288 — 22 '7 62 25 25 57 789
Graz, rechtes Murufer .... 4.537 — 30 24 69 38 58 79 2.611
Graz-Eggenberg......................... 2.485 11 22 15 44 21 26 23 601
Gröbming.................................... 1.345 5 3 — 34 23 13 19 1.114
Hartberg......................................... . . 345 5 3 8 5 6 2 4 390
Judenburg ................................... 2.062 18 7 23 29 30 7 25 1.621
Kapfenberg................................... 3.335 31 26 39 65 26 26 25 1.149
Kindberg ................................... 1.411 7 18 9 22 23 9 12 1.018
Knittelfeld................................... 2.542 8 5 16 30 35 17 17 1.833
Leibnitz......................................... 1.094 9 7 7 13 15 8 10 1.379
Leoben ......................................... 5.001 11 37 27 85 64 48 53 1.159
Mürzzuschlag.............................. 3.079 23 32 15 51 27 17 29 932
Peggau ......................................... 1.266 7 6 10 23 11 11 7 1.123
Radkersburg.............................. 449 — 2 6 5 — 2 5 349
Ramsau......................................... 1.520 — 8 — 42 37 18 15 857
Rottenmann .............................. 1.003 4 12 4 17 12 6 14 730
Schladming.................................... 3.455 3 5 4 107 65 36 26 1.780
Stainach-Irdning......................... 507 3 5 1 7 10 2 5 385
Stainz ......................................... 662 14 2 3 20 12 8 10 841
Trofaiach................................... 1.512 2 18 9 22 23 19 15 1.376
Voitsberg................................... 1.149 4 11 1 24 20 11 14 648
Wald am Schoberpaß .... 620 5 3 — 18 10 6 5 312
Weiz.............................................. 865 5 7 16 11 12 5 12 873
Superintendentur Graz .... . 61.077 333 373 362 1.118 786 516 689 35.498
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34. Zl. 1443/66 vom 8. Feber 1966

Gemeinde A. B. 11. B. Eintritte Austritte Taufen
Kon

firmanden
Trau
ungen

Beerdi
gungen

mahls- 
gäste

II. B. Wien I . — 5.790 23 20 52 31 33 69 2.096
H. B. Wien X . .............................. — 2.002 18 12 19 13 17 31 864
II. B. Wien XV — 2.467 24 16 33 6 17 45 597
Oberwart .............................. — 1.595 1 1 25 20 5 24 638
Linz II . . . .................... — 1.057 2 4 15 11 5 11 435
Bregenz . . . ............................... 2.089 331 7 11 45 29 24 38 561
Feldkirch ............................... 1.905 108 13 12 42 16 18 20 714
Dornbirn . . ............................... 1.166 78 23 6 32 10 10 9 743

Kirche H.B. ............................... 5.160 13.428 111 82 263 136 129 247 6.648
Kirche A. B. ............................... 403.717 1.456 2.133 2.128 6.565 4.814 3.135 5.032 208.727

Landeskirche A. u. H.B. .... 408.877 14.884 2.244 2.210 6.828 4.950 3.264 5.279 2. 15 • «3 c o

Verlautbarung der Lehrpläne für den Evangelischen 
Religionsunterricht an Musisch-pädagogischen Real
gymnasien, 8. und 9. Schuljahr.

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. erläßt 
gemäß § 214 KV folgende Lehrpläne für den Evan
gelischen Religionsunterricht, entsprechend dein Reli - 
gionsunterrichtsgesetz in seiner gegenwärtigen Fas
sung:

8. Schulstufe:

Die Evangelische Glaubenslehre in Entfaltung: 
Schöpfung, Erlösung und Vollendung,

Vergleichende Konfessionskunde unter besonderer 
Berücksichtigung der ökumenischen Bewegung,

Lektüre ausgewählter Stücke der Bekenntnisschrif
ten.

9. Schulstufe:

Die Offenbarung in Jesus Christus.

Allgemeine Ethik: Versuche einer Lebensgestaltung, 
Das Evangelium von Jesus Christus als Grundlage 

der Ethik: Daseinsgestaltung in den Gott-menschlichen 
und mitmenschlichen Grundbeziehungen,

Lektüre zu Gegenwartsproblemen.

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. in Wien

35. Zl. 3046/66 vom 22. März 1966

Bauordnung der Evangelischen Kirche A.B. in Öster
reich — Änderung

Die 6. Synode der Evangelischen Kirche A. B. in 
Österreich hat in ihrer 3. Session am 15. November 
1965 auf Grund des § 161 Abs. 1 Z. 1 der Verfassung 
der Evangelischen Kirche A. u. H.B. in Österreich 
in der von der 5. Generalsynode am 30. November 
1956 beschlossenen Fassung (ABl. Nr. 11/57) im Wort
laut der letzten Änderung ABl. Nr. 12/66 beschlossen:

I.
Die Bauordnung der Evangelischen Kirche A. B. in 

Österreich, ABl. Nr. 14/66 (ABl. Nr. 28/63), wird ab
geändert :

Bei § 17 wird ein Absatz 2 eingefügt:
„(2) Der Bauausschuß ist vom Oberkirchenrat zu 

regelmäßigen Sitzungen mindestens alle zwei Monate, 
jedenfalls aber dann einzuberufen, wenn fünf ver
handlungsreife Ansuchen vorliegen."

II.
Dieses Kirchengesetz ist am Tag der Beschluß

fassung in Kraft getreten.

36. Zl. 421/66 vom 12. Jänner 1966

Baukollekte 1966

Die am Ostersonntag, 10. April 1966, erbetene Bau- 
kollekte wurde vom Synodalausschuß A.B. in diesem 

Jahr für ein notwendiges Bauvorhaben der Pfarrge
meinde in St. Pölten bestimmt.

In St. Pölten, der größten Industriestadt Nieder
österreichs, samt ihrem Umkreis von 1200 km-, mit 
3200 Seelen, arbeiten seit 1922 zwei Pfarrer. Mittler
weile entstanden in der Diaspora fünf ausgebaute 
Predigtstationen. Da nur e i n Pfarrhaus vorhanden 
ist, wohnt der andere Pfarrer bisher in einer stets 
kündbaren und nicht übertragbaren Mietwohnung. 
Auch der Heimwart des Jugendheimes, die Gemeinde
schwester und die Leiterin des evangelischen Kinder
gartens wohnen in unzureichenden Unterkünften. 1954 
erwarb die Gemeinde neben dem Jugendheimgrund 
ein Grundstück mit Bauverpflichtung für ein Pfarr
haus mit vier Wohnungen. Seitdem kostete die Be
hebung der Kriegsschäden an Kirche und Pfarrhaus 
S 620.000,— — Selbstaufbringung 1

Durch Verzögerung der Flüssigmachung von seit 
1961 bewilligten Krediten und durch plötzlichen 
Turmschaden 1964 ist eine Verteuerung des Projektes 
St. Pölten-Süd und zugleich Schmälerung der Mittel 
der Pfarre eingetreten. Dadurch befindet sich die 
Pfarrgemeinde in einem Engpaß. St. Pölten hat 
insoferne eine besondere Lage, als es einerseits 
Bischofsstadt der römisch-katholischen Diözese ist, 
andererseits als Industriezentrum den höchsten 
Prozentsatz Konfessionsloser in Österreich aufweist. 
Das Wachstum der Stadt nach dem Süden zu, die 
Zusammenfassung von Jugendheim, Kindergarten 
und neuem Pfarrwohnhaus, geben dem Vorha
ben die längst notwendige Basis für ein gedeih
liches Wirken im wachsenden Stadtgebiet. Un
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sere Pfarrgemeinde bittet im Einvernehmen mit dem 
Oberkirchenrat um eine Gabe Eurer Liebe, damit das 
Werk zügig zu Ende geführt und seiner Bestimmung 
übergeben werden kann.

37. Zl. 2396/66 vom 3. März 1966

Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A.B. Stainach-Irdning

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
Stainach-Irdning wird hiermit neuerlich ausgeschrie
ben. Sie ist in die Schwierigkeitsklasse 4 eingestuft 
und wird durch den Oberkirchenrat besetzt.

Die Pfarrgemeinde umfaßt auf einem Gebiet von 
450 Quadratkilometern die im Gerichtsbezirk Irdning 
gelegenen Ortsgemeinden. In Stainach befindet sich 
ein Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, in 
Raumberg-lrdning besteht eine landwirtschaftliche 
Mittelschule; dazu kommen die Berufsschule in Stain
ach, die Hauptschule in Irdning und die Volksschulen 
des Gerichtsbezirkes, an denen evangelische Schüler 
zu unterrichten sind.

Unterrichtsausmaß: acht bis zehn Wochenstunden 
am Gymnasium Stainach, zwei bis vier Wochenstunden 
an der landwirtschaftlichen Mittelschule Raumberg, 
zwei Wochenstunden an der Hauptschule Irdning und 
sechs bis zwölf Stunden an Volksschulen. Im Unter
richt an den Berufsschulen helfen die Nachbarpfarrer.

Die Dienstwohnung befindet sich derzeit in einem 
Neubau im Ort und besteht aus zwei Zimmern, 
Küche, Bad und Kanzlei. Der Dienstwohnungswert 
beträgt S 426,—. Mit dem Bau des Pfarrhauses (Pfar
rerwohnung, Schwesternwohnung und Gemeindesaal) 
wird diesen Sommer begonnen. Die Vorbereitungen 
dazu sind getroffen. Die Pfarrerwohnung soll im 
Herbst 1967 bezugsfertig sein.

Gottesdienste sind zu halten: In Stainach in der 
Kirche vierzehntäglich und an allen Feiertagen, fer
ner in den Schulbetsälen in Irdning und Aigen einmal 
monatlich, außerdem fallweise an jedem fünften 
Sonntag im Monat in Donnersbach.

Die Gemeinde ist eine Aufbaugemeinde mit einem 
stetigen Wachstum und kann infolge der Vielfalt der 
Aufgaben ein schönes Arbeitsfeld bieten.

Bewerbungen sind bis zum 30. April 1966 zu richten 
an den Evangelischen Oberkirchenrat A.B. in Wien 1, 
Schellinggasse 12. Auskünfte erteilt gerne das Evan
gelische Pfarramt A. B. 8962 Gröbming, Pfarrer Max 
Honegger.

38. Zl. 2533/66 vom 7. März 1966

Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A.B. Mitterbach, Niederöster
reich

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A.B. Mitterbach in Niederösterreich ist mit 1. Feber 
1966 neu zu besetzen und wird hiermit ausgeschrie
ben. Sie ist in die Schwierigkeitsklasse 2 b (sechs 

Pflichtstunden) eingereiht und wird durch Wahl be
setzt.

Die Gemeinde zählt 1300 Seelen. Zum Sprengel 
gehören die Ortsgemeinden Mitterbach und Annaberg 
im Gerichtsbezirk Lilienfeld, ferner ein Teil der 
Ortsgemeinde St. Ägyd am Neuwald, vom Gerichts
bezirk Scheibbs die Ortsgemeinde Puchenstuben und 
Teile der Ortsgemeinde Gaming, außerdem der Ge
richtsbezirk Mariazell.

Predigtorte sind: Mitterbach, Reith, Ulreichsberg 
und Langau.

Im Religionsunterricht an den Volksschulen ist die 
Gemeindeschwester tätig, so daß dem Pfarrer in der 
Hauptsache der Religionsunterricht in der Haupt
schule Mariazell und in der Berufsschule Mariazell 
obliegt.

Ein Dienstwagen und Garage sind vorhanden.
Die Dienstwohnung im Pfarrhaus umfaßt: Drei 

Zimmer, Bad, Veranda und Küche ebenerdig, und 
zwei Zimmer und ein Kabinett im ersten Stock. Der 
Dienstwohnungswert beträgt S 200,—.

Bewerbungen sind an das Presbyterium der Evange
lischen Pfarrgemeinde A.B. Mitterbach am Erlaufsee, 
Niederösterreich, bis 1. Mai 1966 zu richten. Zu 
allen Auskünften ist auch der Administrator der 
Pfarrgemeinde, Pfarrer Paul Jung, St. Pölten, Heß- 
straße 20, gerne bereit.

39. Zl. 3047/66 vom 22. März 1966

Kirchenbeitragseingänge
Ziffern aus 1965

Feber 1966 mit Vergleichs-

1966 1965
Superintendentur Sch illing

Wien......................... 2,968.504,— 2,712.165,19
Niederösterreich . . 206.252,06 134.179,80
Burgenland . . . . 185.820,03 175.510,97
Steiermark . . . . 608.863,73 414.534,50
Kärnten.................... 381.653,90 290.280,93
Oberösterreich . . . 699.813,36 596.757,72

5,050.907,08 4,323.429,11

Disziplinarordnung 1965 — Aufforderung zum Bezug

Die im Amtsblatt Nr. 89/65 wiederverlautbarte 
Disziplinarordnung mit dem Titel „Disziplinarordnung 
1965” ist als Teilheft zur Sammlung der Kirchen
gesetze erschienen. Dieses neue Teilheft ist gegen das 
in der bisherigen Gesetzessammlung befindliche alte 
Teilheft auszutauschen.

Die Bezugsgebühr beträgt einschließlich Versand
spesen S 14,—.

Es wird gebeten, Bestellungen auf dieses Teilheft 
beim Evangelischen Oberkirchenrat A. u. H. B., Schel
linggasse 12, Wien 1, vorzunehmen.
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40. Zl. 3048/66 vom 22. März 1966

Kirchenbeitragsaufkommen 1965 mit Gegenüberstellung 1964
Superintendentur A.B.
Kärnten

Aulbringung 1964 Soll 1965 Aufbringung 1965 Seelen je Seele Prämie
S S S S S

Althofen..................... 32.771,40 38.500 — 57.074,60 737 77,44 1.141,49
Arriach..................... 34.750,— 34.243,70 1.150 29,78

41,52
—.—

Bleiberg..................... 34.548,57 40.770,— 38.162,38 } 1.519
Agoritschach . 23.565,27 28.564.80 24.900,12 J

Dornbach .... 29.297,22 44.200,— 31.620,30 1.100 28,75 ----------

Eisentratten .... 35.899,75 44.000.— 44.717,50 950 47,07 —.—
Feffernitz .... 81.920,30 * 84.774.60 1.958 43,30 —.—
Feld am See 68.124,10 65.805.— 69.713,40 1.530 45,56 •—5—
Ferndorf..................... 26.265,— * 21.523.40 800 26,90 -- 5---
Fresach.....................

Puch.....................
52.068.14
20.794,—

77.823,—
27.150,—

52.394,80
24.351,—

} 2.186 35,11
Gnesau..................... 39.931,40 44.463,— 45.325,45 1.160 39,07 -- .---
Hermagor .... 68.118,— 54.500,— 78.340.90 1.483 52,83 -- .---
Klagenfurt .... 540.766,20 490.000,— 631.010,— 8.020 78,68 12.620,20
Lienz.......................... 41.804,60 36.950,— 36.915,— 850 43,43 —.—
Pörtschach .... 72.330.77 93.300,— 91.140.30 1.440 63,29 911,40
Radenthein .... 69.679,50 70.000.— 71.219,90 1.375 51,80 —.—
Spittal an der Drau . 196.883.30 230.691.70 214.050,59 3.234 66,19 2.140,51
St. Ruprecht ....

Einöd.....................
} 112.754,40 135.000,—* 122.981.90

23.249.68
| 2.647 55,24 >

St. Veit an der Glan . 99.996.40 91.650.— 100.677.30 1.887 53,35 —.—
Trebesing .... 32.203,90 33.508,— 33.643.60 785 42,86 5
Treßdorf..................... 57.803,20 52.000,— 66.125,50 1.510 43,79 -- .---
Tschöran..................... 40.399,55 48.570,— 45.357,— 1.250 36.29 -- .---
Unterhaus .... 56.647.09 68.467,69 71.233.40 1.336 53.32 -- .---
Villach..................... 342.634,30 346.000,— 331.747,60 6.228 53,27 -- .---
Völkermarkt 74.362,62 65.491.— 80.461.40 797 100,96 2.413,84
Waiern..................... 87.995,49 85.000.— 111.601,40 1.838 60.72 1.116,01
Weißbriach .... 51.958.90 * 65.363,80 1.415 46,19

55,42
—.—

Wiedweg..................... 7.214,50 * 26.140,50 | 865
Klein Kirchheim . . 16.562,—- 17.595,— 21.801,— 5

Wolfsberg .... 49.209,30 54.800,— 53.369.30 836 63,84 533,69
Zlan.......................... 54.956,60 55.000,— 55.921,10 1.220 45,84 }

2,554.215,77 2,861.152,42 52.106 20.877,14

Superintendentur A.B.
Niederösterreich
Amstetten .... 115.486,49 98.000,— 124.075,80 1.947 63,73 1.240,76
Bad Vöslau .... 78.953,60 80.520 — 74.071,90 1.880 39,40
Baden .......................... 148.608.50 196.000,— 201.367,60 2.950 68,26 2.013,68
Berndorf..................... 53.809,72 63.500.— 59.682,50 1.266 47,14 5
Gloggnitz..................... 51.821,70 59.333,— 52.562,70 1.100 47,78 5
Gmünd..................... 82.539.33 84.000,— 63.263,25 1.410 44.87
Krems.......................... 178.282.31 198.618 — 191.049,20 2.338 81,71 5.731,48
Melk-Scheibbs . 53.937.50 50.000,— 54.610,50 948 57,61 >
Mitterbach .... 59.583,14 65.900.— 74.335,50 1.350 55.06
Mödling..................... .289.240.90 320.000,— 334.672,80 3.576 93.59 10.040,18
Naßwald..................... 18.282.80 24.000,— 23.409,45 590 39,68
Neunkirchen 81.627,15 75.130,— 80.514,72 1.257 64,05 805.15
Perchtoldsdorf . 76.609,70 80.985.— 79.806.40 908 87.89 2.394,19
St. Ägyd..................... 77.176.26 89.437,— 89.083,20 1.445 61,65 980,83
St. Pölten .... 246.376.30 230.000,— 289.596,10 3.187 90,87 8.687,88
Ternitz..................... 72.566.87 82.913.— 85.646,40 1.371 62,47 856,46
Wiener Neustadt . 308.552.72 346.260.— 340.028.50 5.301 64.14 3.400,29
Wördern-Tulln . . 71.708,30 96.970.50 84.684,30 1.207 70,16 1.693,69

2,065.163,29 2,302.460,82 34.031 37.754,59
wurde nicht gemeldet
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Superintendentur A.B. 
Burgenland

Aufbringung 1964 
S

Soll 1965 
S

Aufbringung 1965 
S

Seelen je Seele 
S

Prämie 
S

Bernstein .... 75.168,03 88.190,— 92.907,20 1.903 48,82 ____
Deutsch Jahrndorf 33.907,80 35.000,— 39.350,20 476 82,67 1.180.51
Deutsch Kaltenbrunn 39.337,34 * 46.365,45 860 53,91 -- 5---
Eisenstadt . . . 63.245,40 57.345,— 72.100,70 855 84,33 2.163,02
Eltendorf .... 57.203,90 * 64.207.75 1.541 41,67 —.—
Gols..................... 304.884,80 * 242.972,60 3.262 74,49 4.859,45
Großpetersdorf 78.297,40 82.600,— 86.566,20 1.100 78,70 1.731,32
Holzschlag . . . 21.189,75 18.572,83 21.833,97 473 46,16 5
Kobersdorf. . . 70.178,50 69.350,— 75.930.20 1.488 51.03 —-—
Kukmirn .... 62.219,30 84.377,— 95.486 — 1.682 56,77 —.—
Loipersbach . . . 45.599,90 ■k 56.607,50 1.104 51,27
Lutzmannsburg . . 43.084,30 49.935,10 567 88,07 1.498,05
Markt Allhau . . 136.822,10 147.980.— 169.412,30 2.374 71,36 3.388,25
Mörbisch .... 101.083,50 * 119.907,80 1.806 66.39 1.199,08
Neuhaus .... 53.193,14 42.300,— 75.648,90 1.372 55,14 —.—
Nickelsdorf . . . 65.229,70 64.916,— 61.642,70 895 68,87 616,43
Oberschützen . . 94.603,98 95.001,— 105.064.20 2.295 45,78 —.—
Oberwart .... 101.920,50 103.701,— 111.822,20 1.150 97.24 3.354,67
Pinkafeld .... 173.949,— 163.128,— 191.701,80 2.831 67,72 1.917,02
Pöttelsdorf . . . 95.334,40 ¥ 96.841,90 1.335 72,54 1.936,84
Rechnitz .... 55.548,80 61.000,— 62.935,70 996 63,19 629,36
Rust..................... 36.398,34 82.335,— 98.023,65 746 131,40 2.940,71
Stadt Schlaining 80.377,50 78.430,— 83.121,30 1.738 47,83 —.—
Stoob..................... 51.245,10 45.800.— 43.802,50 51,60

—
Oberloisdorf 4.318,— ❖ 5.214 — ■ you —

Siget ..................... 15.128,80 17.554,— 20.020.40 323 61,98 200,20
Unterschützen . . 28.283,90 28.051.— 28.859,20 453 63,71 288,59
Weppersdorf . . 27.384,90 44.325,— 53.394.60 688 77,61 1.067,89
Zurndorf .... 97.889,70 100.342,— 102.756,90 1.178 87,23 3.082,71

2,113.027,78 2,374.432,92 36.441 32.054,10

Superintendentur A. B.
Wien
Wien-Innere Stadt . 1,740.638.66 1,498.216.— 1,826.115,99 14.902 122,54 54. <83,48

Leopoldstadt 773.396.64 1,416.444,— 794.708,65 10.541 75,39 15.894,17
Landstraße . 910.118.41 914.652,— 942.204,46 10.500 89,73 28.266,13
Gumpendorf 1.556.628,— 1,324.975,13 16.510 80,25 39.749,25
Hetzendorf . t 4 .»’J 161.808,— 153.000,63 2.140 71,50 3.060,01
Neubau . . 607.338,52 680.696,— 638.756,74 7.787 82,03 19.162,70
Favoriten 486.985,78 700.000 — 565.323,51 11.453 49,36 —.—
Simmering . 160.581,87 256.488,— 180.763,08 2.275 79,46 3.615,26
Hietzing . . 678.018,82 769.906.— 749.722,31 7.000 107,10 22.491,67
Lainz . . . 247.260.07 259.930,— 271.766,86 2.219 122,47 8.153,01
Hütteldorf . 162.936,77 208.148 — 190.489,55 1.919 99,27 5.714,69
Ottakring 299.032,49 422.176.— 326.739,68 6.016 54,31 —.—
Währing . . 845.288,— 984.611,17 9.015 109,22 29.538,34
Döbling . . ( 4 • UVO• 1 O 545.900,— 737.570,53 5.452 135.28 22.127,12
Floridsdorf . 339.964.18 524.744,— 365.688,70 5.041 72,54 7.313,77
Donaustadt . 182.714,53 259.716.— 206.948,63 3.948 52.42 —.—
Liesing . . 255.105,30 254.378.20 274.566,90 4.553 60.30 2.745,67

Bruck an der Leitha 48.212,20 53.935.— 58.454,— 1.791 32,64 -- 5---
Klosterneuburg . . 99.595.90 98.419.— 118.326,20 2.015 58.72 -- .---
Korneuburg . . . 76.810.64 94.871,— 100.714,63 861 116,97 3.021.44
Laa an der Thaya 50.918.75 21.060,50 857 24,57 —.—
Purkersdorf . . . 59.937,57 55.785.— 71.773,80 1.250 57,42 —.—
Preßbaum . . . 20.655.99 22.023.— 22.032.— 500 44,06 —.—
Schwechat . . . 85.838.95 87.000.— 84.595,45 3.685 22.96 —.—
Stockerau . . . 64.677,40 71.911.— 81.608,31 1.066 76,56 1.632,17

10,364.671,85 11,092.517,41 133.296 267.268,88

wurde nicht gemeldet
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Superintendentur A.B. 
Steiermark

* wurde nicht gemeldet

Aufbringung 1964 
S

Soll 1965 
S

Aufbringung 1965 
S

Seelen je Seele 
S

Prämie 
S

Admont..................... 70.768,70 82.000,— 80.686,— 1.204 67,01 806,86
Bad Aussee .... 38.068,20 36.414,— 40.793,10 712 57,29
Bruck an der Mur 202.032,70 190.000,— 204.824,13 2.404 85,20 6.144,72
Eisenerz..................... 64.340,45 66.026,— 68.263,70 974 70,09 1.365,27
Eeldbach..................... 32.919,58 39.459,47 520 75,88 789,19
Fürstenfeld ....

Rüdersdorf . . .
55.270,50
16.400,—

54.379,—
16.272,—

53.114,10
16.830,—

| 1.134 61,68 699,44
Gaishorn..................... 53.435,40 54.658,50 49.719,10 1.069 46,51
Graz, 1. Murufer 1,132.979,32 1,033.970,— 1.124.356,04 10.002 122,41 33.730,68
Graz, 1. Murufer-Nord 405.580,66 350.000 — 417.153,20 3.290 126,79 12.514,60
Graz, r. Murufer . . 270.657,75 * 388.497,40 5.037 77,13 7.769,95
Graz-Eggenberg . . 152.052,10 152.000.— 205.198,40 2.634 77,90 4.103,97
Gröbming .... 63.784.40 62.800,— 64.098,50 1.357 47,24 3
Hartberg..................... 22.106,19 31.701,— 21.323,— 377 56,56 5

Judenburg .... 138.322,10 146.200,— 163.144,28 2.103 77,58 3.262,89
Kapfenberg .... 173.951,21 160.000.— 187.208.76 3.278 57,11 J

Kindberg..................... 64.249,69 64.150.— 76.990,40 1.401 54.95 5

Knittelfeld .... 108.480,80 120.000,— 150.742,99 2.561 58,86
Leibnitz..................... 87.853,50 90.108,— 93.999,80 1.034 90,91 2.819,99
Leoben ..................... 271.831.90 280.000,— 286.342.10 5.038 56,84
Mürzzuschlag 121.296,60 151.262,— 142.197,50 3.096 45,93
Peggau ..................... 64.692.30 * 73.403,80 1.239 59.24
Radkersburg 26.967,40 43.506 — 37.435,20 458 81,74 J.123.06
Ramsau..................... 97.767.30 100.000,— 104.987,62 1.507 69,67 1.049,88
Rottenmann .... 50.930.60 50.000.— 53.646.60 951 56,41
Schladming . . . .

Aich..................... 128.690,25 169.694.—
12.785,—

153.128,33
13.229 —

} 3.100 53,66 5

Stainach-Irdning . . 23.445,— 21.659,— 24.965,— 510 48.95 5

Stainz .......................... 49.559.74 * 46.423.10 667 69,60 464,23
Trofaiach .... 48.255,70 66.158,50 1.514 43,70
Voitsberg .... 66.730,60 60.000 — 54.143.30 1.130 47.91 J
Wald......................... 35.570.05 34.000 — 38.077,70 614 62,02 380,78
Weiz.......................... 57.685,— 52.000 — 82.290,90 850 96,81 2.468,73

4,196.675,69 4,622.831,02 61.765 79.494,24
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Superintendentur A. B. 
Oberösterreich

Aufbringung 1964 Soll 1965 Aufbringung 1965 Seelen je Seele Prämie
S S S S S

Altersee..................... 41.312,60 47.703,90 46.575,90 68,68 616,05Mondsee .... 7.603,— 11.235,— 15.029,40 897
Bad Gastein .... 51.547,10 67.669,— 73.707,90 815 90,44 2.211,24
Bad Goisern .... 193.149,90 221.848,— 218.935.20 3.573 61,27 2.189,35
Bad Ischl .... 59.822,85 124.033,— 141.680.88 1.439 98,46 4.250,43
Braunau ..................... 114.908,10 * 118.487,40 1.889 62.72 1.184,87
Eierding..................... 114.943,25

36.894,50
115.000,— 122.228,79 1.573 77,70 2.444,58

Gallneukirchen . . . 40.016,— 40.386,— 810 49,86 —.—
Gmunden..................... 225.164,04 199.400.— 212.838,60

Ebensee ....
Laakirchen . . . 30.576,—

30.000,—
24.900,—

31.473,—
30.656,70 3.538 83,54 8.867,32

Vorchdorf .... 17.800,— 20.609,—
Gosau.......................... 1.665,50 76.700,— 149.869,92 1.506 99,52 4.496,10
Hallein..................... 81.203,20 126.000,— 119.614,30 1.530 78,18 2.392,29
Hallstatt..................... 27.410,80 37.500,— 46.403.50 795 58,37 —.—
Innsbruck .... 1,189.938,10 1,000.000,— 1,094.660 — 9.286 117,88 32.839,80
Kirchdorf ....

Windischgarsten
46.367,33
28.655.40

61.148,—
29.240,—

61.618,—
36.525,30 1.009 97,27 2.944,30

Kufstein.....................
Kitzbühel . . . . J 68.111,40 106.824,—

51.094,—
104.573,70
73.966,— 2.126 83,98 5.356,19

Lenzing-Kammer . . 92.145,60 98.736,— 96.840,40 1.636 59,19
Linz-Innere Stadt . . 677.454.65 685.734,— 773.926,— 5.427 142,61 23.217,78
Linz-Süd..................... 495.892,47 501.055,— 473.089,02 5.759 82,15 14.192,67
Linz-Urfahr .... 209.313,66 158.350.— 224.231,40 2.520 88,98 6.726,94
Marchtrenk .... 70.744,30 91.752,— 113.298,86 1.425 79,51 2.265,98
Mattighofen .... 42.995,70 59.904,— 67.868,30 1.085 62,55 678,68
Neukematen .... 74.745,40

52.000,—
46.245,— 38.117,—

Bad Hall .... 69.825,— 59.126,— ■ 1.717 76.58 2.629,70
Sierning .... 37.026,— 34.242,-

Beulte.......................... 105.081,97 131.655.— 119.006,90 958 124.22 3.570,21
Ried im Innkreis . . 50.041,10

108.358,40
67.224,— 55.649.— 718 77,51

80,96
1.112,98

Rutzenmoos .... 110.000 — 113.267,73 1.399 3.398,03
Salzburg..................... 855.982,90 1.200.000,— 1,042.753.90 10.553 98,81 31.282,62
Schärding .... 39.761,30 40.160,— 45.788.30 560 81.76 1.373,65
Scharten..................... 94.371.60 92.500,— 103.486.70 935 110,68 3.104,60
Schwanenstadt . . . 71.092,30 70.784.— 76.056.20 1.194 63.70 760,56
Steyr .......................... 221.375,95 * 210.254.— 4.484 46.89 —.—
Thening..................... 186.585,70 230.600,— 251.608.40 2.098 119,93 7.548,25
Traun.......................... 202.692,80 198.300 — 252.319,90 3.924 64.30 2.523,20
Vöcklabruck .... 191.772,45 184.414,— 196.987,54 2.551 77,22 3.939,75
Wallern.....................

Grieskirchen . . .
65.753,84
34.547.10

72.000.—
28.000.—

105.107,80
36.833,10 J.360 104,37 4.258,23

Wels.......................... 529.932 — 470.000,— 572.931.55 4.632 123.69 17.187,95
Zell am See .... 65.641,43 79.639.— 77.763,27 1.262 61,62 777,63

6.857.555.69 7,900.392.76 86.983 200.341,93

Zusammenfassung
Aufbringung 1964 Aufbringung 1965 Seelen je Seele Prämie

S S S S

Wien.................................... . . . 10,364.671.85 11,092.517,41 133.296 83,22 267.268,88
Niederösterreich .... . . . 2.065.163.29 2,302.460,82 34.031 67,66 37.754.59
Burgenland.......................... . . . 2,113.027,78 2,374.432,92 36.441 65,16 32.054,10
Steiermark.......................... . . . 4.196.675,69 4,622.831,02 61.765 74.85 79.494.24
Kärnten............................... . . . 2.554.215,77 2,861.152,42 52.106 54,91 20.877,14
Oberösterreich..................... . . . 6,857.555,69 7,900.392,76 86.983 90,83 200.341,93

28,151.310,07 31,153.787,35 404.622 637.790,88

wurde nicht gemeldet
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Kirchliche Mitteilungen

Der Evangelische Oberkirchenrat A. B. hat gemäß 
§ 156 Abs. 4, der Kirchenverfassung die Wahl des 
Pfarrers Dr. Leopold Temmel in Linz zum Super
intendenten der neu gebildeten Superintendenz 
Oberösterreich bestätigt. (Zl. 2174/66 vom 4. März 
1966.)

Der Evangelische Oberkirchenrat A. B. hat gemäß 
§ 156 Abs. 4, der Kirchenverfassung die Wahl des 
Pfarrers Dipl.-Ing. Emil Sturm in Salzburg zum 
Superintendenten der neu gebildeten Superintendenz

Salzburg und Tirol bestätigt. (Zl. 2175/66 vom 
4. März 1966.)

Pfarrer Karl Traugott Held wurde gemäß §121 
(4) der Kirchenverfassung zum Pfarrer der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. u. H.B. Gmünd, Niederöster- 
reich, bestellt und in diesem Amte mit Wirkung vom 
1. März 1966 bestätigt. (Zl. 2795/66 vom 15. März 
1966.)

Der Oberkirchenrat hat Pfarrer Erwin Schlach- 
ter Rektor der Evangelischen Diakonissenanstalt 
Gallneukirchen, anläßlich seines Scheidens aus dem 
Amt mit 31. März 1966 den Dank und die Anerken
nung für sein vielseitiges und aufopferndes Wirken 
ausgesprochen.

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwen« 
dungszweck versehen — Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vor« 
legen — Behandlung mehrerer Angelegenheiten in einem Geschäftsstück 
ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) 
anführen — Fristen beobachten (Kollekten«Ablieferung, Vorlage der 

Rechnungsabschlüsse, Seelenstandsbericht usw.)
Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekannt werdende Zu* und Wegzüge, Geburten, 
Trauungen und Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.
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41. Zl. 3891/66 vom 20. April 1966

Zweite Verordnung zur Ausführung des §93 Abs. 2 
der Ordnung des geistlichen Amtes

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. II. B. erläßt 
im Einvernehmen mit den Synodalausschüssen A.B. 
und H.B. im Sinne des §93 Abs. 2 der Ordnung des 
geistlichen Amtes vom 18. November 1949. im wieder
verlautbarten Wortlaut, ABl. Nr. 52/57, in der Fassung 
der letzten Änderung, ABl. Nr. 30/66, nachstehende

Verordnung:

§ 1: Der Versorgungs- und Unterstützungsfonds der 
Evangelischen Kirche A.u. II. B. in Österreich (§93 
Abs. 1 der Ordnung des geistlichen Amtes) ist eine 
Versorgungseinrichtung der Evangelischen Kirche A. 
u. II. B. in Österreich.

§2: Dieser Fonds wird von einem Kuratorium ver
waltet, das aus drei Mitgliedern und deren Ersatz
männern besteht. Die Mitglieder des Kuratoriums 
w erden von den Synodalausschüssen A. B. und H. B. 
für die Funktionsdauer der Generalsynode berufen. 
Die Mitglieder des Kuratoriums wählen aus ihrer 
Mitte den Vorsitzenden.

§3: Das Kuratorium tritt zu fallweisen Sitzungen 
zusammen und wird vom Vorsitzenden einberufen.

§4: Die Geschäfte der Verwaltung des Fonds wer
den unter der Verantwortung des Vorsitzenden durch 
eine Kanzlei geführt.

§ 5: Auf alle Entscheidungen des Kuratoriums, mit 
Ausnahme der Gnadenpensionen,, finden die Vorschrif
ten des kirchlichen Verwaltungsverfahrensgesetzes An
wendung.

§6: Die Mittel des Fonds bestehen aus den Pflicht
beiträgen der aktiven geistlichen Amtsträger der Kir
chen A.B. oder H. B.. soweit diese zur Beschaffung 
von Ersatzwohnungen im Sinne des § 70 Abs. 4 der 

Ordnung des geistlichen Amtes beizustellen sind und 
aus Zuwendungen der Kirchen A.B. oder H.B. oder 
der Landeskirche A. u. II. B.

§7: Fonds der Kirche A.B. oder der Landeskirche 
A. u. H. B., die bisher Unterstützungszwecken gewid
met waren, wie insbesondere der Wohnungsbeschaf
fungsbeihilfenfonds und der Notstandsfonds sind dem 
Versorgungs- und Unterstützungsfonds zuzuführen.

§8: Die Gebarung des Fonds ist gesondert auszu
weisen, wobei die Vorschriften über den Rechnungs
abschluß der Landeskirche A. u. H. B. sinngemäß an
zuwenden sind.

§9: Ausfertigungen des Fonds werden vom Vor
sitzenden oder in dessen Auftrag von einem weiteren 
Mitglied des Kuratoriums unterzeichnet.

§10: Diese Verordnung ist am I. Jänner 1966 in 
Kraft getreten.

42. Zl. 3926/66 vom 20. April 1966
Versorgungs- und Unterstützungsfonds der Evangeli
schen Kirche A.u. H.B. in Österreich — Berufung 
der Mitglieder des Kuratoriums

Die Synodalausschüsse A.B. und H.B. haben in 
ihrer Sitzung vom 20. April 1966 gemäß §2 der zwei
ten Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 der 
Ordnung des geistlichen Amtes, ABl. Nr. 41/66. zu Mit
gliedern des Kuratoriums berufen:

Zum Vorsitzenden:
Pfarrer Dr. Hans Fischer, Wien 11, Braunhuber
gasse 20.

Zu Mitgliedern :
Senior Pfarrer Heinrich Meder, Wien 2. Am 
Tabor 5:
Dr. Adolf Kanzler. Rechtsanwalt, Wien 8, 
Florianigasse 42.
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Zu Ersatzmännern:
Senior Pfarrer i. R. Dr. Hans Zimmermann.
Wien 22, Stad lauer Straße 34/1/2/8:
Karl Chytil, Kaufmann.Wien 17,Veronikagasse 45;
Pfarrer Dr. Ludwig Glaser, Wien 19, 
Kreindlgasse 9.

43. Zl. 3857/66 vom 20. April 1966

Revisionssenat der Evangelischen Kirche A. u. H.B. —
Berufung seiner Mitglieder

Die Synodalausschüsse A.B. und II. B. haben in 
ihrer Sitzung am 20. April 1966 gemäß Art. II Abs. 3 
des Kirchengesetzes vom 3. Jänner 1966, ABl. Nr. 3/66. 
bis zu der nach § 225 der Kirchenverfassung vorge
sehenen Wahl durch die Generalsynode zu Mitglie
dern des Revisionssenates der Evangelischen Kirche 
A.u. H.B. berufen:

Zum Präsidenten:
Dr. Robert Harlfinger. Rat des Obersten Gerichts
hofes, Wien 9, Berggasse 14.

Zum Stellvertreter des Präsidenten: 
Dr. Erwin Steinböck, Rat des Obersten Gerichts
hofes, Wien 8, Lammgasse 10.

Zu ordentlichen Beisitzern:
Dr. Karl Albrecht Majer, Rechtsanwalt, Wien 1, 
Rathausstraße 15;

Dr. Günter Sagburg, Ministerialsekretär, Wien 1.
Minoritenplatz 5;
Valentin Schmidt, Superintendent i. R., Wiener 
Neustadt, Hohe-Wand-Gasse 10;
Michael Wohlmuteder, Pfarrer, Leibnitz, 
Emmerich-Aßmann-Gasse 1.

Zu Ersatzmännern :
Dr. Ladislaus Bauer. Hofrat der Steiermärkischen
Landesregierung, Graz. Frankstraße 41;
Dr. Paul Wesener, Fachinspektor, Graz, Kaiser
feldgasse l/III:
Franz Reischer. Pfarrer, Klagenfurt, Tarviser 
Straße 14:
Wilhelm Mensing-Braun, Superintendent i. R..
Esch, Post Gnigl, Salzburg.

44. Zl. 2712/66 vom 24. März 1966

Disziplinaranwälte — Enthebung und Berufung
Der Evangelische Oberkirchenrat A.u. II. B. hat den 

Disziplinaranwalt des Disziplinarsenates für Oberöster
reich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg, Pfarrer Walter 
Färber, Gmunden, über sein Ansuchen mit Wirk
samkeit vom 1. April 1966 enthoben, ihm für seine 
bisherige Dienstleistung Dank und Anerkennung aus
gesprochen und gleichzeitig Pfarrer Karl Eich- 
meyer, Vöcklabruck. Feldgasse 16, gemäß §29 der 
Disziplinarordnung 1965 mit Wirkung vom 1. April 
1966 zum Disziplinaranwalt des Disziplinarsenates für 
Oberösterreich, Salzburg. Tirol und Vorarlberg be
rufen.

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. in Wien

45. Zl. 3889/66 vom 20. April 1966

Einmalige Beihilfe

Der Evangelische Oberkirchenrat A.u. H.B. erläßt 
mit Zustimmung der Synodalausschüsse A.B. und II. B. 
im Sinne des §205 Abs. 2, Z. 13 und in sinngemäßer 
Anwendung des §200 Abs. 3 der Verfassung der Evan
gelischen Kirche A.u. H.B. in Österreich in der von 
der 5. Generalsynode am 30. November 1956 beschlos
senen Fassung, ABl. Nr. 11/57. im Wortlaut der letzten 
Änderung, ABl. Nr. 12/66. für den Bereich der Evan
gelischen Kirche A.B. nachstehende Verfügung mit 
einstweiliger Geltung:

§ 1: Den geistlichen Amtsträgern sowie den Beamten 
und Angestellten der Evangelischen Kirche A.B. in 
Österreich, die sich am 30. April 1966 im aktiven 
Dienst befinden, ist im Mai 1966 eine einmalige Bei
hilfe in der Höhe von S 550,— auszuzahlen. Dieser 
Betrag erhöht sich für jedes Kind, das bei der Be
messungsgrundlage der Haushaltshilfe zu berück
sichtigen ist, um S 50,—-.

ist im Mai 1966 eine einmalige Beihilfe in folgender 
Höhe auszuzahlen:

a) für Personen, die Anspruch auf Ruhe
gehalt haben........................................S 440.—

b) für Personen, die Anspruch auf einen 
Witwenbezug haben............................. S 220,—

c) für Personen, die Anspruch auf Wai
senbezug als Doppelwaise haben . . S 160.—

d) für Personen, die Anspruch auf Wai
senbezug als Halbwaisen haben . . S 100,—

(2) Die gemäß Abs. 1 lit. a) bis b) auszuzahlende 
einmalige Beihilfe erhöht sich für jedes Kind, das 
bei der Bemessung der Haushaltszulage zu berück
sichtigen ist, um S 50,—.

(3) An Witwen nach geistlichen Amtsträgern und 
Beamten der Evangelischen Kirche A.B., denen am 
30. April 1966 zum Witwenbezug Erziehungsbeihilfen 
gebühren, ist eine einmalige Beihilfe von S220,— 
zuzüglich eines Betrages von S 100,— für jedes Kind, 
für das eine Erziehungsbeihilfe gebührt, auszuzahlen.

II.
§2: (1) Personen, die am 30. April 1966 Anspruch 

auf Ruhegehalt oder Hinterbliebenenversorgung haben. Diese Verfügung tritt am 1. Mai 1966 in Kraft.
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46. Zl. 3652/66 vom 18. April 1966

Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. u. II. B. Mürzzuschlag

Eine Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. u. H.B. Mürzzuschlag wird hiemit ausgeschrieben. 
Sic wird durch Wahl besetzt und ist in die Schwierig
keitsstufe .3 b eingereiht.

Die Pfarrgemeinde umfaßt den gesamten Gerichts
bezirk Mürzzuschlag, dazu aus dem Gerichtsbezirk 
Kindberg die Gemeinde Krieglach mit Freßnitz sowie 
vom Land Niederösterreich Neuwald und Lahnsattel.

Gottesdienste sind zu halten: Jeweils Sonntag in 
Mürzzuschlag, außer am 4. Sonntag im Monat. Am 
1. und 3. Sonntag im Monat wird Gottesdienst in 
Krieglach. am 1. Sonntag im Monat in Langenwang, 
am 2. Sonntag im Monat in Hönigsberg, am 4. Sonntag 
im Monat in Lahnsattel, Neuwahl und Neuberg gehal
ten. Für den Unterricht an Pflichtschulen (Volks- und 
Hauptschulen) sind eine Gemeindeschwester und zwei 
Religionslehrerinnen eingesetzt, der Religionsunterricht 
am Bundesrealgymnasium Mürzzuschlag, Handelsschule 
und Berufsschule obliegt dem Pfarrer im derzeitigen 
Ausmaß von 14 Wochenstunden.

Als Dienstwohnung stehen zur Verfügung: Drei 
Zimmer, Küche und Nebenräume. Unmittelbar am 
Haus ist ein Pfarrgarten. Garage und Dienstwagen 
der Pfarrgemeinde stehen zur Verfügung. Der Dienst
wohnungswert beträgt S 150,—••

Bewerbungen sind bis 31. Mai 1966 an das Pres
byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. 
Mürzzuschlag zu richten.

47. Zl. 3540/66 vom 19. April 1966

Zweite Ausschreibung einer der Pfarrstellen der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Salzburg

Eine der drei Pfarrstellen der Evangelischen Pfarr
gemeinde A.B. Salzburg wird hiemit ausgeschrieben. 
Sie wird durch den Oberkirchenrat A. B. besetzt.

Die Arbeit in dieser großen Gemeinde ist auf 
Grund der Gemeindeordnung eingeteilt und umfaßt 
insbesondere die Betreuung der Tochtergemeinde Rie
denburg — Maxglan — Taxham und den Kirchenbau 
in Taxham. Es soll auf Verselbständigung dieser 
Tochtergemeinde hingearbeitet werden. Auf diese 
Pfarrstelle entfällt Religionsunterricht an höheren 
Schulen im Ausmaß von zwölf Wochenstunden. Die 
Zusammenarbeit mit den anderen Amtsbrüdern wird 
erwartet.

Die Pfarrgemeinde sichert eine Wohnung im Hause 
Bayernstraße 4, Hochparterre, zu. Der Dienstwoh- 
nungswert beträgt S 200.—.

Bewerbungen sind bis zum 20. Mai 1966 an den 
Evangelischen Oberkirchenrat A.B.. Wien 1. Schelling
gasse 12, zu richten. Das Pfarramt und das Pres
byterium sind bereit, nähere Auskünfte zu erteilen.

48. Zl. 3793/66 vom 19. April 1966

Ausschreibung der zweiten Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Landstraße

Die Stelle des zweiten Pfarrers der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Wien-Landstraße (im neu ge
bauten Gemeindezentrum) wird hiemit ausgeschrieben.

Erwartet werden sonntägliche Gottesdienste, Bibel
slunden, Religionsunterricht, Jugendarbeit in allen 
Altersstufen und der Aufbau einer neuen Lokalge
meinde. Die Seelenzahl der Evangelischen Pfarrge
meinde beträgt bereits mehr als 11.000.

Geboten wird eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung 
im Neubau am Sebastianplatz 4, mit Nebenräumlich- 
keiten, Badezimmer, Lift und Zentralheizung. Die neue 
Wohnung wird Anfang Juli 1966 beziehbar sein. Der 
Dienstwohnungswert wird noch bestimmt werden.

Bewerbungen sind bis zum 15. Juni 1966 an den 
Evangelischen Oberkirchenrat A.B., Wien 1, Schelling
gasse 12, zu richten. Auskünfte erteilt das Evangeli
sche Pfarramt A.B. Wien-Landstraße, Pfarrer Her
mann Spindler.

49. Zl. 4116/66 vom 28. April 1966

Kirchenbeitragseingänge vom Jänner bis März 1966 
mit Vergleichsziffern aus 1965

1966 1965
Superintendentur Schi lling

Wien . . . . . . 3,876.181,18 3,590.632,39
Niederösterreich . . 551.042,59 378.933,68
Burgenland . . . . 264.053,43 255.794,47
Steiermark . . . . 1,074.021,80 853.119,99
Kärnten . . 605.547,60 507.049,30
Oberösterreich . . . 1,248.736,96 1,232.050,81

7.619.583,56 6,817.580,64

Kirchliche Mitteilung

Der Bundespräsident hat Herrn Direktor Ing. Hans 
Joachim Plehn, Kurator der Evangelischen Tochter
gemeinde Scheibbs, das Silberne Ehrenzeichen für Ver
dienste um die Republik Österreich verliehen. (Zl. 
3090/66 vom 24. März 1966.)



36
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Mission

Theologen- 
heim

Wiener Superintendentur A.B.
Wien-

Innere Stadt . 3.709.85 3.139.87 6.372,60 798.92 1.973.18 2.487 — 1.979,07
Leopoldstadt 1.257- 1.562.60 566.41 476.50 623.10 1.543.76 630.40
Landstraße . 660,— 520,— 585,— 299.— direkt 900.— 570,—
Gumpendorf 1.461 — 1.415.40 1.815,50 320,— 822.— 1.244,85 913,—
Hetzendorf . 366.— 332.— 219.— 114,— 311.— 431,— 481,—
Neubau 1.062 — 516.— 1.058.— 284._ 421.— 920,— 734,—
Favoriten . 886.32 752.— 200.— 413.19 592.78 1.767.29 720,56
Simmering 233.— 500.— 410.— 500.— — 500 — 100.—
Lainz . . 1.749.66 574.52 519,— 250.— 248,61 727,61 257,84
Hietzing . . 771.57 564.49 778,10 346.— 441,93 1.042.52 493,16
Hütteldorf 208,45 300.25 142,05 121,72 59.70 120.— 95,50
Ottakring . 495.40 281.— 259,50 144.45 256.61 337,— 311,—
Währing . . 1.812,— 1.662.— 1.367,— 1.000.— 775.— 1.750.40 1.186,38
Döbling . . 820.70 1.700.66 389,— 162.55 312.34 744,10 488.02
Floridsdorf . 456.60 426.— 526,— 269.— 172.20 314.20 285,—
Donaustadt . . Fehlbericht Fehlbericht 30,— 177.— 85,— 200,— 102,50
Liesing 543,68 723,41 640,15 873.30 310,70 1.250,87 364.90

Bruck an der 
Leitha . . . Fehlbericht Fehlbericht 189,50 110.50 206.15 136.45 184,19

Hainburg . 75,— 182,15 Fehlbericht Feh Iber icht Fehlbericht Fehlbericht —.—
Klosterneuburg 624,30 321.30 321.30 192,60 — 678,20 

140,—
280.70

Korneuburg 100.— 100,— 200,— 100,— 55,— 145,—
Laa an der Thaya 216,- 150.— —.— — — 161,— _  _

Mistelbach 310,85 200,— —-— — — 117,60 —

Purkersdorf . 488,23
258.80

463.26 431,28 259.95 308.— 427,80 395,40
Preßbaum 229,21 421,33 54,02 —.— 191.50 138,52

Schwechat . . 64.60 26.80 171,29 16.— — — —

Stockerau 165 — 153 — 120.— 190,— 5 160,— 3

Niederösterreichische Superintendentur A.B.

Amstetten . . .
Baden .....

982,— 714,— 1.172,—
—,—

340,— 
313,70

488,— 1.386,—
603,80

350,— 
344,40

Traiskirchen 3 —.— 111,— 55,— direkt — ’—>—
Bad Vöslau . . . 328,— 550,— 705,76 455,90 325,— 763’38 210,—
Berndorf .... —.— —.— -—.— 165,— —.— — 152,—
Gloggnitz 340,— 266,— 220,— 250,— 177.— 300,— 175,—
Gmünd .... 359,— 666,— Fehlbericht Fehlbericht 115 — 184,— 80,—
Krems an der

Donau . . . 627,89 1.103,51 596.43 531,96 471,72 555.51 444,51
Melk-Scheibbs Fehlbericht Fehlbericht 200.— 220,— —a— 256 — 190,—
Mitterbach . 231 — 225.14 200,— 230,— — 3.000.— 101,50
Mödling .... 715,— 1.278.— 495,— 500,— 367.— 908.— 412,—
Naßwald .... 203 — 180.— 120 — 45.70 —.— 120.— 61,50
Neunkirchen 251,50 291.— 203.50 140,30 185 — 210,50 160,—
Perchtoldsdorf 330,45 372,— 608,30 216,37 191,63 676,89 381,80
St. Ägyd am

Neuwald . . ____ 274.— 984,— 358,— 195.— 824.— 244,—
St. Pölten . . . 747’— 206,— 379,— 390,— 417.— 951,— 454.—
Ternitz .... 361,— 220,- 487.— 160,— 93.— 350,— 182,—
Wiener Neustadt . 719,50 975 — 502.— 416,50 640,— 1.120,— 411 —

Felixdorf . . . —.— —.— 150.— —-— —.— — —
Wördern-Tulln 283 — 247 — 234,— 151,— — 391’— 142’-
Horn .... 3 —,— .

5 direkt 62,50
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Empfohlene Kollekten

Evangelischer 
Bund Frauenarbeit Kantate

Martin-
Luther-Bund LBA Oberschützen

Hochwasser- 
hilfePreßverband

direkt und
2.186.53 838.49 1.751,79 1.189.86 1.966,61 1.446.94 1.460 —

260,— 200,— 466 — 286.— 438.20 418,30 1.600.—
direkt direkt 264.— 100.— 300.— — 1.500,—
direkt 635.— 684,— 622,— 525,— 532’— direkt
210 — 162,60 100,— 100.— — 317,— direkt
—.— 340.— 614,— 516,— 313,’— Fehl bericht 1.062 —

491,42 298.02 608,28 606,60 —.— 455,6 I 2.072.95
direkt 100.— 193 — 150 — looi— — 1.036,—
direkt 266,60 257,21 205.60 173.04 413,33 2.074,99
direkt direk l 336.35 292,20 475.28 356,08 785,50
direkt 99.40 101.13 65,— 82,32 200.— 220,—
214 — 215 — 207.60 205,17 278,28 240.— 910.—
direkt 757.— 1.031,— G 05,50 583,50 916.— 3.634.—
direkt 188'.85 418,57 273.71 337,20 808.05 492,11
direkt direkt 226.15 121,44 159,13 116,— direkt
direkt Fehlbericht 139.50 157,— 96,— 74.— 280.—
direkt 315.57 398,21 355,68 1.847,23 605,67 866,63

direkt 213.30 direkt 208,61 176,32 150,— 500.—
Fehlbericht Fehlbericht 96.82 Fehlberiehl —.— Fehlbericht 150.25

147,40 262.30 319,90 370,10 —.— — 1.417,50
direkt 70,— 50,— 50 — 50 — 100.’— —.—
— — direkt —.— — — —
—— — — — — ------ - direkt

direkt direkt 140’72 229’85 97,— 338'71 981.83
164,70 —.— direkt —.— —.— 57.71 113.52

Fehlbericht Fehlbericht Fehl bericht Fehlbericht — .— —.— 800.,—
direkt 45,55 —.— —.— —.— —.—

477,— 336,— 350.— 360.— 183,— 226.— 942,—
direkt — — 233,30 —.— 271,80 1.295.30
—.— — -- 5--- —.— — — 118.—

direkt Fehlbericht Fehlbericht 247,30 —.— Fehlbericht 1.116,50
1—. — 118.— — —.— — — —.—

109.— 100.— 140’— 145.'— — — 45ö'—
Fehlbericht 96,— Fehl bericht Fchlbe richt —.— Fehlbericht Fehl bericht

358,— direkt 409.22 236,80 270.44 449,62 962.43
Fehlhericht Fehlbericht Fehlbericht Fehlbericht — Fehlberieht Fehlbericht

450.—
direkt 200.’— 375.’— 304— 503’— 997’— 5.300.—
83.— 40.— 46.— 60.— 60.— 70.— 200.—

122,— 121.70 180,— 170 — 169.— 182.35 645.—
direkt 106,43 210.77 158.30 151,— 272._ ■ 802.80

123._ (! irclv i 165._ 145._ 120._ 844._
346’— 266 — 198.— 218 — 301’— 238’— 1.040’.—
109.— 108,— 249.— 150.— 132,— 165.60 705.—
160,60 251,— 360,— 300,— 370,— 391,— 1.310 —
-- — —.-- --  -- --  -- --  -- --  -- --  --

direkt 144,— 137.’— 120.’— 110’— 95 — 186’—
5 i —.— —_— —.— —.— 212.15



38

PflichtkollektenGemeinden

Baufonds Jugendarbeit
Äußere
Mission

Zwischen- 
kirchliche Hilfe

Ökumene und 
 Bibelarbeit

Innere 
Mission

Theologen- 
heim

Öberösterreichische Superintendentur A.B.

Oberländer Seniorat :

Attersee .... 838,41 527,70 874,23 1.141,68 460,85 1.998,94 281,28

Bad Gastein . . 416.50 432,— 777,50 1.036.— 490.— 1.012,— 358.—
Bad Goisern . . 1.796.62 608,44 1.293.21 394.40 403.33 1.318 — 379.63
Bad Ischl . . . 861.— 573,— 1.057.65 550,— 770.— 1.276.90 500.—
Braunau am Inn . 239.58 532.40 1.215.— 206.80 265.06 824.50 285.10

Mauerkirchen 377.— 262.50 262,50 161.50 121.— 620,— 126.—
Gmunden . . . 983,10 1.020,— 2.423.53 1.505,90 2.026,— 3.000.— 850,—

Ebensee . . . 279,— 133.85 436.80 243.65 218.30 289.35 175.20
Laakirchen . . 388.20 188,55 197.90 382.65 185.60 317,— 357.—
Scharnstein . .

265,70
32.80

Vorchdorf . . 303.54 275.35 164,72 77.05 168,87 124.62
Gosau..................... 560,59 512,60 862,22 930,50 548,35 1.200,— 402,82

Hallein .... 800.— 500.— 250,— 150,— 100.— 750.— 250,—
Hallstatt . . . 160.— 94,— 213.— 100,— 190.— 400,— 125.—
Innsbruck . . . 2.062.99 1.177,25 2.343.89 4.375.87 2.394.95 3.618.91 1.099,67
Kufstein .... 183.50 308.70 209.60 255.— —.— — —

Kitzbühel . . . 282,— Fehlbericht 244,69 510.— Fehlbericht 575.34 Fehlbericht
Lenzing-Kammer . 351.53 413.82 324,72 318,32 187.50 358,84 315.87
Mattighofen . . 170,30 200.45 200.45 281.40 direkt 519,67 122,75
Reutte .... 402.22 226.32 690.85 1.376.19 211.10 306.90 127.50
Rutzenmoos . . . 1.129,— 1.153.— 1.300,— 780,— 818.60 2.438,50 944.—
Salzburg .... 2.710.— 1.990 — 1.950,— 1.948.20 1.170.— 2.676,— —
Schwanenstadt . . 368.— 204.— 139.— 205.— 207.— 373.— 259.—
Vöcklabruck . . 832.— 460.— 685,50 779.62 494.35 385.— 521,12
Zell am See . . 601.40 831.70 495,— 1.868,90 358.— 302.50 168,50

Öberösterreichische Superintendentur A.B.

Unterländer Seniorat:

Eferding .... 504,20 202.20 798.24 299.72 300 — 1.310.40 296,67
Gallneukirchen
Kirchdorf an der

814,46 514,07 689,94 218,82 515,34 1.325,28 290,—

Krems . . . 108,16 220,— 215,64 90,— — 716,60 133.80
Windischgarsten 307,50 251.— 210,50 201.60 201.50 767,— 271.30

Linz-Innere Stadt 1.222,15 304.69 1.595,36 259.— 363.83 423,88 540,13
Linz-Süd . . . 532.54 475.33 555.01 117.37 939.44 468,50 195,72
Linz-Urfahr . . 242.— 295,— 250,— 215.— 194,- 227.— 275,—
Marchtrenk . . .
Neukematen an

189.67 110,40 181,60 105,— 137,45 289,— 109,90

der Krems 426 - 352.— 625,— 190,— 307.— 849,50 208,50
Bad Hall . . . 262.65 217,71 536.22 178,85 257,— 295,— ____
Neuhofen . . . 114,— ____ 47,- ____ — ____ ____
Kremsmünster . 121,- 

228.50
—.— 152,— — — — ____

Sierning . . . 260.50 399,— 167’— 145’50 320’25 130’80
Ried im Innkreis . 127.— 70.— 158,— 34,50 71 ,— 334,— 71.50
Schärding . . . 56,- 79.— 91,— 53 — 55.— 67,— 46 —
Scharten .... 770.60 570.— 873,30 310.— 375,— 2.180,— 450,—
Steyr ..................... 547,21

987.40
656,46 772.63 238,52 268,— 489.39 —

Theniug .... 716.15 1.980,87 637.83 717,76 2.377.40 790’90
Traun..................... 380,— 214,— 195,— 132,— 47,- 226,— 123,—
Wallern .... 431,85 —.— 400.40 260.— 367,20 431,— 570.20

Grieskirchen 240.80 Fehlbericht 157.35 176,95 208,75 259.50 184,50
Wels..................... 1.860,09 559,70 850.21 548.87 351,77 2.122,29 540,67

Stadl -Paura . . 95.94 69,50 168.31 58.40 55,80 ■> 52,45
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300,80 251,95 376.— 419,95 367,79 362,37 1,761,95 
direkt und

direkt 394 — 390 — 460 — 330,— 200.— 347.—
direkt 235,19 415.32 265.39 — 210.— 1.300.—
338.— 285.— 195 — 195.— 470’— —.— 1.186.—
106.25 164,20 194,50 230,65 105,70 —.— 400,77
direkt Fehlbericht Fehlbericht Fehlbericht —.— Fehlbericht Fehlbericht
direkt . 253,50 640 — 362.40 388,40 —.— 8.462.24
direkt 95.60 146,60 54.60 122.65 108'40 959.20
direkt 61,70 123,40 124,— 106,20 Fehlbericht 520,30
-- .--- --  -- -- .--- --  -- --  -- --  -- -- _---

direkt 53.50 90,’— 100.’— 65.65 Fehlbericht 394.—
250,— 

direkt und
250,55 390,80 301.80 326,80 —,— 1.369,—

140.— 90.— 100 — 100,— 70,— 50.— 1.100.—
102 — 44 — 74,— 60,— 180.— 80.— 243.—
—.— 200,— —.— —.— 300,— 838,34 2.276,13

direkt — — — -- — — —
Fehlberiebt Fehlbericht Fehlbericht Fehl bericht Fehlbericht 175'.— Fehlbericht

277,40 200.60 247,87 186.20 261,55 240.60 1.321.22
153,50 165,10 176,10 41.— 156,75 30.— 1.284.70
—.— — —.— — — —.— 1.035,27

1.057.20 669.— 854.50 577.— 922.— 1.095.— 1.550.—
750,— 474.— 600.— 635 — 867 — 1.044.— 1.900.—
—.— 145,— 161,— 56.— 115 — 405.— 893.—

431,20 — —.— 217.90 441.30 —.— 2.827.54
direkt 221,70 155,— 165,70 200.— 257 — 1.000.—

351,48 264,80 200.— 193,51 362.36 315,60 827.56
—,— 140,10 298,49 337,17 281,29 —■.— 4.237,96

48,50 Fehlbericht 144,— Fehlbericht — Fehlbericht 260.—
—.— 147.50 —.— —.— 132.30 —.— 316.—

376.64 233.34 587.20 243.15 419.94 216.57 6.993.31
direkt 216.81 123'61 212.94 258.11 160.40 873.10
148.30 149.— 195.— 152.— 185.— 152,— 627.—
direkt 151.30 192,41 1 18.36 1 13,50 —,— 641.08

direkt 196.— 160.— 1 16,— 155.— 132.30 1.000.—
direkt 102,27 191,60

_  ._ .
181.62

____
1.030.—

direkt 120’.50 103’10 10L60 168’30 153’50 694’35
70,— 54.30 50,40 63.30 419.— 31.28 173 —

direkt 52.— 55.— 32,— 32 — 27._ 122. —
direkt 388.— — — 260,— —.— 1.400.—
185.20 168.53 21675 —.— —.— —.— 554.34
direkt 235,17 568.43 906.80 481.80 452,62 2.263.94
direkt 95.— 114.— 108.— 107 — —.— 200.—
248,20 276.50 393,60 361,70 205.10 —.— 1.150,—
-- 5--- 125.10 — —.— 78.80 178.05 52o._

direkt 255,75 462J2 340.— 451.45 431.06 2.051’57
direkt 34.90 61,10 31,69 63.85 61.02 299,80
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Althofen .... 334,—• 254,— Fehlbericht 119.— 876,35 324.— 320.—
Arriach .... —.— —.— 161,— 1.000,66 274,—
Bleiberg .... 376.90 316.07 275,- 165,10 —.— 7’ Fehlbericht

113,65
Agoritschach Fehlbericht 204.60 298.40 192.80 Fehlbericht —

Dornbach . . . 627-
671.80

139,— 366.20 338,— 56,— 274.60 105,75
Eisentratten . . 806,26 400,14 141,— 153,65 1.227.60 180.—
Feffernitz . . . 584 — 818.— 705,— 146.— 339,— 1.448,— 921.—
Feld am See . . 627.82 536,30 457,51 1.684.52 307,57 587,17 359,70
Ferndorf .... 200 — 286,— 236,— 122,— 192,— 803.— 206.—
Fresach .... 716.80 925.80 384,20 315.20 —.— 105.10 —

Puch .... 291,73 Fehlbericht 292,44 180.— — 407.20 133.32
Gnesau .... 720.20 646,78 718,46 236.— — 1.219,37 237.09
Hermagor . . . 664 — 778,— 657,— 877,— 474.50 983,50 706,—
Klagenfurt . . . 2.002.05 1.172,50 1.909,— 1.033,40 851,50 2.006.50 937,—
Lienz..................... 100 — 310,— 80,— 1.050,— —.— 423.— 142,22
Pörtschach . . . 711,— 701,— 1.266.— 2.066,— 1.469,— 101,— 172,—
Radenthein . . . 368.70 214,97 383,28 859.99 266,89 875,10 862,59
St. Ruprecht bei 

Villach . . 816,56 915,80 585.80 _  _ _  _ _  _ 366,—
St. Veit an der

Glan . . . 708,— 548,— 473,— 478.50 226,— 478,50 344.50
Spittal an der

Drau . . . 836,— 1.700,— 773,— 1.418,— 575,— 1.678,— 645,—
Trebesing . . . 795,— 693,— 530,— 170.— — 522.50 210,—
Treßdorf . . . 535,— 250,— 520 — 310,— 269.— 580,— 218.—

Rattendorf . . Fehlbericht Fehlbericht 381,— Fehlbericht 125.— 386,— 234,—
Tschöran . . . 754,37 433,87 890,81 250,— 235,— 750.45 298.84
Unterhaus . . . 705.60 240,70 589,70 693.60 278,20 749.— 163,70
Villach .... 1.808.47 1.463,97 1.714.24 2.188,32 1.834.89 1.916,08 773,74

376,77Völkermarkt . . 617,76 552,45 1.013.50 1.000,94 311,20 1.608,26
Waiern .... 984,49 550.— 874,54 410.97 552.14 2.328,61 418.—
Weißbriach . . . 546,— 602 — 691.13 503.— 188,35 533,50 237.89

Techendorf . . 397,40 704,90 641.20 1.389,20 622.20 802.02 —.—
Wiedweg . . . 340,— —.— 250,— 160,— —.— 600,— —.—

Bad Kleinkirch
heim . . . 311,70 345,80 406,85 587,— 

211.82
234.50 418,40 116,—

Wolfsberg . . . 339.80 361,70 306,44 —.— 354,50 213,40
Zlan..................... 720,— 513,— 497,— 451,— 493,— 920,— 327,—
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direkt 116,— 110,— 197,— 175,— 90,— —- —

—.— —.— 3 —.— 172,49 156,— —-—

5 —.— 71,26 —5— 73,95 90 — —.—

Fehlbericht Fehlbericht Fehlbericht Fehlbericht 222,40 Fehlbericht Fehlbericht
255,69 87,40 235.— 139,— 97,70 151,25 —.—
direkt 59,60 141,25 —.— 113,90 —?— —}—

494 — — —- 388,— 112,— — — — —.—

5 3 3 —.— —.— 210,— 2.905,87
136.— 116 — 185.— 139 — 112,— —.— —
402,70 196,10 358,60 142,50 108,70 163,— 254,60

Fehlbericht Fehlbericht Fehlbericht Fehlbericht —.— Fehlbericht —_ —
direkt Fehlbericht 346,65 128,82 204,54 116,41 —.—

411,— 260,— 412 — 256,— 302,— 125,— —
— — 704,— — ____ — _  _
— _____ 228,— — — — —

151 — 73,— 158.— 238,’— 86.’— 8?’— direkt
direkt 124,54 116,79 125,15 103,60 3 2.048,97

5 3 317,60 3 3 992,30 3

direkt 93 — 307,— Fehl bericht 3 321,— Fehlbericht

3 3 296,— 3 3 —.— —.—
-- .--- -- .--- -- .--- -- .--- — 220,— -- _---

direkt i5o:~ 400,— Fehlbericht — 350,— Fchlbericht
Fehlbericht 121,— Fehl bericht 160.— -- ?--- Fehlbericht Fehlbericht

90,— 130,— 352,12 60,— 305,27 100,— —
direkt direkt 273,65 132,80 155,25 306.— —
—.— —.— 462,50 —.— — 761.76 —

direkt 157,22 405,— 223J0 182’60 384,37 direkt
direkt —.— 550,— —■ — —5— — —
138.— Fehlbericht 259,60 Fehlbericht —.— Fehlbericht —
255 — 162,65 Fehlbericht 327,40 —.— Fehlbericht —
210,— 120,— 140,— 3 3 3

1.205’—

Fehl bericht Fehlbericht Fehlbericht 285,95 156,15 Fehlbericht Fehl bericht
103,10 71,— 186,87 117,60 173,10 247,— —.—
318,— 250,— 250,— 236,— 217.— 503,— 3
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Bernstein . . . 731.50

A.B.

595,— 568,— 100,— 450,— 215,—
Deutsch-Jahrndorf 362.—■ Fehlbericht 147.— 89.— 103.— 390,— 157,—
Deutsch-

Kaltenbrunn . 427.90 353.— 184.— 112.— 145.— 484.— 130.—
Eisenstadt . . . 352 — 552.— 206.— 202,— 154.— 277,— 256,—
Eltendorf . . . —.— 190.— 135,— 73,— 59.— 214.50 115.—
Gols..................... 626.72 616.44 1.257,93 655,40 —.— 718,— 852,65
Großpetersdorf 1.051 — 811.— 727,— 429.— 260,— 693,— 398.—
Holzschlag . . . 246.— 206.— 185.— 90.— 61,— 229.— 70.—
Kobersdorf. . . 360.— 400.— 800,— 230.— 450,— 800,— 210.—

Oberpetersdorf .
352’— 3

Kukmirn .... 360,— 405.— 140.— 136,— 207.— 121,—
Loipersbach . . 251 — 274,— —.— 164,— 496.25 315.— 120,-
Lutzmannsburg 468.— 462.— 651.— 366.— 257.— 566.— 360,—
.Markt Allhau . . 1.301 — 801 — 1.418,— 331,— 513.— 1.429,— 458.—
Mörbisch am See . 1.000 — 300.— 700.— 1.200.— 250.— — 1.000.—
Neuhaus am

Klausenbach . 355 — 140,— 577,— 190.— 118.— 386,— 124.—
Nickelsdorf . . . 599 — 705 — 488,— 369.— 226,— 549,50 398,80
Oberschiitzen . . 152.10 —.— 330.— —.— —_— 650.— 187 —
Oberwart . . . 521.— 500.— 414.— 350.— 290.— 500,— 300.—
Pinkafeld . . . 1.110.— 474,42 432,96 221.40 161.46 1.274,11 206.37
Pöttelsdorf . . . 408 — 130.— 245,— 320.— 92,50 200.— 223.—
Rechnitz . . . 543 — 588 — 328,— 473.— 417,— 300.— 245.—
Rust am See . . 368,80 687 — 310.— 323.50 310.— 556.— 232,—
Siget in der Wart . 60 — 65.— 80,— 65.— 45,— 60,— 45.—
Stadt Schlaining . 720 — 510.— 345,— 185,— 154,— 420.— 166.—
Stoob ..................... 750 — 280.— 480,— 507.— — 540.— 960.—
Unterschützen . . 120 — 100.— 50,— 70,- 50,— 150,— 50.—
Weppersdorf . . 318.— 327,— 272,— 33.— 126.— 253,— 109.—
Zurndorf . . . 670.— 578,— 831,20 185,— 236.30 650,— 333.—

Oberloisdorf . . —.— 103.— —.— —.—
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210.—

407,50 78,70 358.— 184.— 3
-- .--- 1.000.—

direkt 55 — 131,— 81 — 36,— direkt 690,—

134,50 72,— 191 — — 115.— 123.80 398.—
102,— 67,— 112,— 85’— 178,— 172,— 1.144 —
—J— 3 95,— 90,— —.— —.—

450.— direkt 425,06 —.— —.—
476,— 217,’— 401,— Fehlbericht —.— 343.— 971.—
direkt 31.— 100.— 55,— 50'— 134.— 250.—
direkt 200,— direkt Fehlbericht 114,— 110.— 1.528.50

5 3 —.— —.— —.— —.— 365.84
145,— 115,— 123,— 130 — ------3------ 3 800.—
—.— —.— 186,— 3 3 -- .--- 329.75

266 — 206 — 480,— 223,— 219.— 260 — 1.050,—
302,— 194 — 390,— 232 — 228,— 258,— 557,—

3 5 —,— 3 2.350,— 1.000,— 2.150 —

214,— 76 — 160.— 73 — 113,— 215.— 322,—
282 — 117,— 344.— 254.— 261,30 322.— 458.—
158,— 3 237 — 271.06 3 525.20 500.—
150,— 150,— 261.— 209.— -- .--- 150.— 763 —
126,— 118,69 139,74 126.— 172.15 331.24 1.605.—
direkt 122 — 140.— 130.— 100.— 131 — 925.—
273.— 103.— 324,— 158.— 216.— 260 — 678,—
direkt 110.— 5 —.— —.— —.— 720,50
45.— 45.— 45.— 35 — 31 — 50.— —J—

180,— 160,— 165.— 105.— 160 — 220,— 478.—
direkt —.— 185,— 183.— —,— —.— 730,-
40,— —.— 50,- 50.— 3 —.— —.—

direkt 65,— 98,- 81.— 103 — —.— 462i—
350,— 266 — 388,— 203.— 3 360 — 755,—
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Gemeinden Pflichtkollekten

Baufonds Jugendarbeit
Äußere
Mission

Zwischen- 
kirchliche Hilfe

Ökumene und 
Bibelarbeit

Innere
Mission

Theologen • 
heim

Steiermärkische Superintendentur

Admont .... 410.—

A.B.

170.— 340,— 520,— 300.— 560,— 230.—
Bad Aussee . . . 513 — 360,— 506,—- 1.186.— direkt 919,— 298,—

Bruck an der Mur 600.— 400.— 350.— 150.— 350.— 1.081.59 200.—
Eisenerz .... 211.— 210.— 122.— 155.— 106.— 318.— 198.—
Feldbach .... 268.20 72.34 332,86 259,05 160.— 450.45 178.50
Fürstenfeld . . . 366.45 215.83 114,96 171,30 —.— . 162,33 —.—
Gaishorn .... 180,— 361.— 180 — 272.— 113.— 355.— 136.—
Graz. 1. Murufer . 1.001.33 766.50 1.118.50 521.30 465.81 754.66 596,—
Graz. 1. Murufer - 

Nord . . . 500.67 383,50 559.50 260.70 232.91 377.34 298.—
Graz-Liebenau . . 434.— 519.40 276.50 150 — 154.— 501.10 130.—
Graz, r. Murufer . 641.44 564.04 a46,75 261.69 259.64 651.82 560.14
Graz-Eggenberg 398.70 474.44 568,54 —.— —.— 945.64 216.10
Gröbming . . . 338.73 410.04 288,86 238.93 —.— 2.0b7,50 274.62
Hartberg .... 323.90 69.35 133.70 94,20 —.— 150.— 243.—
Judenburg . . . 367.— 400.— 352.— 243,49 360.— 800.— 360.—
Kapfenberg . . . 572.02 263.81 278,83 250.61 256,87 380,04 221.55
Kindberg . . . 67.— 171.— 85,— 135.— —.— —.— 200,—
Knittelfeld . . . 486.94 628.70 1.793,19 80.32 238.27 571.79 245,72

Leibnitz .... 608.40 1.169.42 797,— 221.58
direkt und

109.12 511,92 246.67
Leoben .... 466.80 589.36 276,07 308.— 335.— 486.— 403.40
Mürzzuschlag . . 464.— 376,— 295.— 148.— 113,— 346.— 180.—
Peggau .... 364.90 427.95 Fehlbericht 229.12 151.49 455.— 323,70
Radkersburg . . 414.14 141.52 298.29 61,35 118.77 116,49 159.14
Ramsau .... 447,56 584.46 502.40 1.170.32 253,83 

direkt
863.01 355.07

Rottenmann . . . 400,55 502.— 515,91 130,15 893.— 285.99
Schladming . . . 703.45 684.50 810,— 731,— 243,60 669.20 567.50

Aich .... 126.— —.— 169,— —.— 76.— 210,— 88.—
Stainach-Irdning . 115.— 524.— 265,— 

741,40
160,— —.— 306,— —.—

Stainz ..................... 711.75 442.20 384.50 575.75 1.501.17 449.28
Trofaiach . . . 122,50 155.— 194,— —.— 64.90 428,50 —.—
Voitsberg . . . 436,— 389,— 310 — 109,— 370,— 150,—
Wald am

Schoberpaß . --  — 309.— 345,— 285,— 190,— 352,— 140.—
Weiz..................... 438,— 233,70 442,70 374,60 direkt 569.— 279,30
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Empfohlene Kollekten

Preßverband
Evangelischer 

Bund Frauenarbeit Kantate
Martin- 

Luther-Bund LBA Oberschützen
Hochwasser-

hilfe

120 — 220,— 120,— 50,— 170,— 220,— 360,—
187,— 

direkt und
215,— '? 112,— 175,— 1.400,—

direkt
150,— 250,— 70,— — — 908.30
85,— 164,— 66,— 86’— 150,— 400,—

direkt direkt Fehlbericht 72,35 83,24 134,13 381,38
136,29 134,29 255,35 127,95 243,— 5 —_—
181,— 126,— 141,— 98,— 98,— 50.— 882'.—
direkt direkt 622,— 293,01 501,87 701,40 1.020,57

direkt direkt 311,— 146,51 250,93 350,60 510,28

393,40 direkt 511,92 337’39 594’80 410’ll 1.272’59
direkt

190,05
248.35 129,60 —.— — ---.——

210,61 418,08 129,60 —.— — —
direkt 61 ,— Fehlbericht Fehlbericht 90 — Fehlbericht Fehlbericht
direkt 212._ 350,— 220,— 314 — 285.— 880.—
direkt 225,97 170,68 114,91 127,10 245,40 1.072,74
direkt 100,— 65,— 88,68 1.150,— —.— 200.—
190,70 203,31 137,66 112,51 190,63 178,14 166,89

109.50 Fehl berich t 166,— 132,97 166 — 367.20 419,40
220,87 182,17 356,55 207.29 167,70 286.— 503,50
direkt —.— 220,— — 152,— 151,— 1.050,—

219,95
220,20 —.— 240’31 — — 835.—
98,95 105,15 97,82 69’39 127,25 152.83

—.— 486,72 —.— — — 567,80 2.751,92
direkt 105,27 196,— 105.— 205’27 239,80 407.70
—.— direkt 527,— 253,50 245 — —.— 5.015,—
79,- — 52,— —. — — -—. — —

direkt —.— 150,— 123,’— —=, .— 170’— 92,’—
180,50 369,45 314,17 60,55 —.— 447,72 2.000.—

62 — 
direkt

—5— —.— —.— —.— 147.30
112,50 353,— 101,— 100 — 169^50 267,—

direkt 140,— 160,— 65,—- 92.— 206.— 670.—
direkt 195,80 482,75 144,50 266,50 409,70 1.052,60
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P. b. b. Erscheinungsort Wien / Verlagspostamt Wien I

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwend 
dungszweck versehen — Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vor« 
legen — Behandlung mehrerer Angelegenheiten in einem Geschäftsstück 
ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) 
anführen — Fristen beobachten (Kollekten 0 Ablieferung, Vorlage der 

Rechnungsabschlüsse, Seelenstandsbericht usw.)
Wir ersuchen alle Glaubensgenossen,ihnen bekannt werdende Zu» und Wegzüge, Geburten, 
Trauungen und Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.

Herausgeber, Verleger und Eigentümer: Evangelische Kirche A.u. H.B. in Österreich. Schcllinggasse 12, Wien 1. — 
Für den Inhalt verantwortlich: D. Gerhard May, Frey ent hurnigasse 18, Wien 14. — Druck: Buchdruckcrei Fleck. 
Hollandstraße 8, Wien 2. — Versendung: Evangelischer Oberkirchenrat A. u. H.B., Schcllinggassc 12, Wien 1.
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Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B. in Wien

51. Zl. 3085/66 vom 15. April 1966

Hochwasserhilfe für Kärnten

Der Aufruf zur Hochwassernothilfe in Kärnten hat 
ein sichtbares Zeichen brüderlicher Mithilfe für das 
in schwere Notlage gelangte Land Kärnten gebracht. 
In Kärnten selbst sind durch Sammlungen, weiters 
durch Sammlungen, die über den Oberkirchenrat ge
gangen sind und durch Spenden kirchlicher Stellen 
in Österreich und in Württemberg S 245.578,35 ein
gegangen. Hievon wurden nachstehende Pfarrgemein
den durch die Evangelische Superintendentur A.B. 
Kärnten beteilt:

Evangelische Pfarrgemeinde Spittal an 
der Drau.......................................... S 49.860,—

Evangelische Pfarrgemeinde Villach . S 48.860,—
Evangelische Pfarrgemeinde Treßdorf S 74.860,—
Evangelische Pfarrgemeinde Hermagor S 2.360,—
Evangelische Pfarrgemeinde Fresach . S 49.860,— 
Evangelische Pfarrgemeinde Ferndorf S 17.922,80 
Evangelische Pfarrgemeinde Bleiberg . S 1.200,—

S 244.922,80

Die Evangelische Superintendentur A.B. Kärnten 
dankt allen Pfarrgemeinden in Österreich und allen 
Gebern, daß sie in brüderlicher Weise den Kärntnern 
in einem schweren Notstand beigestanden sind. Diese 
Erfahrung vertieft die Gemeinschaft mit allen Glau
bensbrüdern unserer österreichischen Kirche.

52. Zl. 3780/66 vom 18. April 1966

Konfessionszugehörigkeit der Schüler an Handels
schulen und -akademien

Aus einer Tabelle des österreichischen statistischen 
Zentralamtes, die die Konfessionszugehörigkeit der 
Schüler an Handelsakademien und Handelsschulen im 
Schuljahr 1965/66 aufzeigt, ist zu entnehmen, daß 
die Zahl der evangelischen Schüler beachtlich hoch 
ist.

Handelsakademien:
Katholische Evangelische

Burgenland .... 244 47
Kärnten.................... 713 101
Niederösterreich . . 790 38
Oberösterreich . . . 1146 116
Salzburg.................... 248 26
Steiermark .... 569 60
Tirol.......................... 467 31
Vorarlberg .... 278 26
Wien.......................... 1497 133

Handelsschulen :
Katholische Evangelische

Burgenland .... 196 36
Kärnten.................... 840 106
Niederösterreich . . 2098 71
Oberösterreich . . . 1346 89
Salzburg.................... 512 30
Steiermark .... 1472 126
Tirol.......................... 868 21
Vorarlberg .... 810 22
Wien............................... 2433 159
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Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. in Wien

53. Zl. 4532/66 vom 12. Mai 1966

Ordination der Kandidatinnen — Durchführungsver
ordnung

Der Evangelische Oberkirchenrat A.B. erläßt gemäß 
§ 174 Abs. 1 der Verfassung der Evangelischen Kirche 
A. u. H. B. in Österreich in der von der 5. General - 
synode am 30. November 1956 beschlossenen Fassung, 
ABl. Nr. 11/57, im Wortlaut der letzten Änderung, 
ABl. Nr. 4/66, zu § 105 der Kirchenverfassung und zu 
§ 18 d der Ordnung des geistlichen Amtes in der Fas
sung ABl. Nr. 5/66 und Nr. 31/66 vorläufig mit Wir
kung für die Evangelische Kirche A. B. nachstehende 
Durchführungsverordnung:

1. Die Ausbildung der weiblichen Kandidaten unter
scheidet sich nicht von der Ausbildung der männ
lichen Kandidaten. Bei der Zuteilung der Lehrvikarin
nen ist vom jeweiligen Presbyterium eine ausdrück
liche Zustimmung einzuholen.

2. Die Kandidatinnen werden nach der Amtsprü
fung ordiniert. Sie können auf eine Stelle einer Pfarr
vikarin, einer Pfarrvikarin im Schuldienst, auf eine 
für übergemeindliche Dienste für Frauen geschaffene 
Stelle oder auf eine Pfarrstelle einer Gemeinde, von 
welcher sie hiezu berufen wird, bestellt werden. Ohne 
Ordination können sie auf solche Stellen nicht be
stellt werden.

3. Vikarinnen, die bereits früher die Amtsprüfung 
abgelegt haben, können über Antrag ordiniert werden. 
Dafür sind die Vorschriften des § 14, OdgA, zu be
achten.

4. Bei der Schaffung einer Stelle für Pfarrvikarin
nen im Gemeindedienst, Schuldienst oder in über
gemeindlicher Verwendung sowie bei der Ausschrei
bung dieser Stelle und ebenso im Amtsauftrag ist der 
Wirkungskreis der Pfarrvikarin genau zu umschreiben 
und zwar gemäß der Absicht des Gesetzes, daß die 
Rücksicht auf die Gemeinde maßgeblich ist. Unter 
diesem Gesichtspunkt ist zu überprüfen, wieweit die 
Abhaltung von Gemeindegottesdiensten, Amtshandlun
gen und öffentlichen Sakramentsfeiern in den Amts
auftrag aufzunehmen ist.

5. Pragmatisierten Religionsprofessorinnen kann die 
Ordination erlassen werden, jedoch haben sie in die
sem Falle nicht das Recht der öffentlichen Wortver
kündigung und Sakramentsverwaltung: doch können 
sie mit den zuständigen kirchlichen Stellen eine freie 
Vereinbarung schließen, welche den Umfang ihrer 
Dienstleistung enthält.

6. Die Dienstwohnung einer Pfarrvikarin soll einen 
Wohn- und einen Schlafraum, Küche und Neben
räume umfassen oder es muß ein entsprechendes 
Wohnungsgeld bezahlt werden. Im Ausnahmefall der 
Wiederverwendung der Pfarrvikarin nach der Ver
ehelichung hat sie keinen Anspruch auf eine größere 
Dienstwohnung.

7. Die Vikarinnen tragen den gleichen Talar mit 
Bällchen und das gleiche Barett wie die Männer.

8. a) Im Falle der Eheschließung von Kandidatin
nen und Pfarrvikarinnen sollen diese im eigenen 
Interesse möglichst frühzeitig sich mit dem Ober
kirchenrat über die rechtlichen Folgen beraten. Grund
sätzlich wird das kirchliche Dienstverhältnis mit der 
Verehelichung von selbst gelöst. Ebenso erlischt der 
Anspruch auf eine Dienstwohnung. Einem Gesuch 
um Verbleiben in der Kandidatenliste ist weitest
gehend zu entsprechen.

b) Bei der Wiederverwendung von Pfarrvikarinnen, 
deren Dienstverhältnis zur Kirche infolge der Ver
ehelichung erloschen ist, ist die Vordienstzeit ver
mindert um die Zahl der Abfertigungsmonate anzu
rechnen.

c) Pfarrvikarinnen im Schuldienst scheiden im 
Falle ihrer Verehelichung aus dem Dienstverhältnis 
zur Kirche aus und verlieren das Recht der öffent
lichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung. 
Sie können jedoch eine freie Vereinbarung mit den 
zuständigen kirchlichen Stellen abschließen, welche 
ihren Dienst in der Kirche umschreibt.

9. Mit Kandidatinnen, die sich aus Gewissensgrün- 
den nicht ordinieren lassen wollen, ist eine Rege
lung zu treffen, daß sie einen Dienst in der Form, 
wie sie vor dieser gesetzlichen Regelung bestand, 
ausüben können, das heißt ohne das Recht zu pre
digen und die Sakramente zu verwalten.

II.

Diese Durchführungsverordnung tritt am Tage der 
Verlautbarung in Kraft.

54. Zl. 3796/66 vom 19. April 1966

Errichtung einer Evangelischen Pfarrgemeinde Horn

Die Verlautbarung vom 16. Juni 1965 zu ABl. Nr. 
61/65 wird dahin berichtigt, daß die Evangelische 
Pfarrgemeinde Horn den Bekenntnisstand A. u. H. B. 
besitzt.

55. Zl. 4410/66 vom 9. Mai 1966

Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangelischen
Pfarrgemeinde A. u. II. B. Horn

Eine Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. u. II. B. Horn wird hiermit ausgeschrieben. Sie wird 
durch Wahl besetzt. Sie umfaßt die politischen Be
zirke Horn und Zwettl sowie den Gerichtsbezirk 
Ravelsbach mit rund 700 Seelen. Gottesdienste sind 
zu halten zweimal monatlich in Horn und je einmal 
monatlich in Zwettl, Gars, Eggenburg und Ravelsbach. 
Kirchen sind in Horn und Zwettl vorhanden. Reli
gionsunterricht ist an den Pflichtschulen des Pfarr- 
sprengels und höheren Schulen in Horn und Zwettl 
im Ausmaß von 10 bis 14 Wochenstunden zu halten. 
Horn ist eine gut ausgebaute Bezirksstadt in zentraler 
Lage (sämtliche Fachärzte am Krankenhaus), mit 
Handelsakademie, Gymnasium, Aufbauschule und 
Realgymnasium.
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Geboten wird eine Wohnung bestehend aus zwei 
Zimmern, Kabinett, Küche, Vorzimmer, Abstellraum, 
Dachboden und Keller, sowie aus einem großen Kanz
leiraum im eigenen Pfarrhaus, dazu rund 690 m2 
Garten, der dem Pfarrer zur Verfügung steht. Der 
Dienstwohnungswert beträgt S 100,—Die Gemeinde 
ist in keine Schwierigkeitsstufe eingereiht.

Bewerbungen sind bis 15. Juni 1966 an den Admini
strator, Pfarrer Wilhelm Stritar, 3390 Melk an der 
Donau, Kirchenstraße 15, der neben dem Kurator, 
Herrn Direktor Konrad Kurz, 3580 Horn, Weikers- 
dorfer Straße 9, gern zu jeder Auskunft bereit ist, 
zu richten.

56. ZL 4008/66 vom 25. April 1966

Evangelische Superintendenz A.B. Oberösterreich — 
Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechts

Das Bundesministerium für Unterricht hat mit Note 
vom 20. April 1966, Zl. 64.525/Kb/66 mitgeteilt, daß 
die gemäß §4 Abs. 1 des Gesetzes vom 6. Juli 1961, 
BGBl. Nr. 182, über äußere Rechtsverhältnisse der 
Evangelischen Kirche ausgefertigte schriftliche An
zeige des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B. 
vom 4. April 1966, Zl. 3669/66, betreffend die Errich
tung der Evangelischen Superintendenz A.B. Ober
österreich am 8. April 1966 im Bundesministerium 
eingelangt ist und daß die genannte Superintendenz 
sohin mit 8. April 1966 kraft Gesetzes auch für den 
staatlichen Bereich Rechtspersönlichkeit des öffent
lichen Rechts erlangt hat.

57. Zl. 4009/66 vom 25. April 1966

Evangelische Superintendenz A.B. Salzburg und Tirol 
— Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechts

Das Bundesministerium für Unterricht hat mit Note 
vom 20. April 1966, Zl. 64.527/Kb/66 mitgeteilt, daß 
die gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes vom 6. Juli 1961, 
BGBl. Nr. 182, über äußere Rechtsverhältnisse der 
Evangelischen Kirche ausgefertigte schriftliche An
zeige des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B. 
vom 4. April 1966, Zl. 3669/66, betreffend die Errich
tung der Evangelischen Superintendenz A. B. Salzburg 
und Tirol am 8. April 1966 im Bundesministerium 
eingelangt ist und daß die genannte Superintendenz 
sohin mit 8. April 1966 kraft Gesetzes auch für den 
staatlichen Bereich Rechtspersönlichkeit des öffent
lichen Rechts erlangt hat.

58. Zl. 4729/66 vom 20. Mai 1966

Ausschreibung einer neu errichteten Pfarrstelle der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Salzburg

Die zur Freihaltung des Superintendenten errichtete 
Pfarrstelle, welche mit der Amtsführung des Pfarr
amtes verbunden ist, wird hiermit ausgeschrieben. Die 
Arbeitsteilung ist in einer Gemeindeordnung nieder- 
gelegt. Es wird die Erteilung des Religionsunterrichtes 
an höheren Schulen im Ausmaße von zehn Wochen
stunden erwartet. Freude zur Jugendarbeit soll der 
Bewerber mitbringen. Die Bewerbungsfrist endet mit 
30. Juni 1966.

Die Dienstwohnung besteht aus drei Zimmern, zwei 
Kabinetten, Küche und Nebenräumlichkeiten und liegt 
im Pfarrhaus in Salzburg, Schwarzstraße 25. Der 
Dienstwohnungswert beträgt S 200,—•. Auskünfte sind 
bei dem derzeitigen Superintendenten sowie beim 
Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Salzburg einzuholen.

59. Zl. 4792/66 vom 24. Mai 1966

Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Gosau

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A.B. Gosau wird hiermit ausgeschrieben. Sie ist in 
keine Schwierigkeitsklasse eingereiht und wird durch 
Wahl besetzt.

Die Gemeinde zählt 1500 Seelen und umfaßt das 
Gebiet der politischen Gemeinde Gosau. Religions
unterricht wird in zwölf Wochenstunden an der Volks
schule Gosau erteilt. Bibelstunden sind vom Refor
mationsfest bis Ostern zu halten. Jugendarbeit wäre 
wünschenswert. Ein ganz kleiner und junger Posau
nenchor besteht.

Ein evangelischer Kindergarten, ein evangelisches 
Altenheim und drei Freizeitheime, eines davon ganz
jährig im Betrieb, sind vorhanden.

Die Dienstwohnung im Pfarrhaus besteht aus fünf 
Zimmern, zwei Kabinetten, Küche, Bad und Neben- 
räumlichkeiten. Außerdem steht dem Pfarrer ein Joch 
Grund zur Verfügung.

Bewerbungen sind bis 30. Juni 1966 an das Pres
byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. 
Gosau zu richten.

60. Zl. 4396/66 vom 9. Mai 1966

Kirchenbeitragseingänge vom Jänner bis April 1966 
mit Vergleichsziffern aus 1965

1966 1965
Superintendentur Schi lling

Wien .... . . 4,619.072,98 4,339.664,47
Niederösterreich . . 989.259,64 660.766,95
Burgenland . . . . 350.297,41 295.054,67
Steiermark . . . . 1,749.467,57 1,365.957,06
Kärnten . . . . . 885.085,95 790.087,40
Oberösterreich . . . 1,373.739,43 | 2,058.556,41
Salzburg-Tirol . . . 753.583,58

10,720.506,56 9,510.086,96

Kirchliche Mitteilung

Änderung der Telefonnummer

Die Telefonnummer der Evangelischen Tochterge- 
meinde A.B. Wien-Hetzendorf wurde auf 83 72 68 
geändert. (Zl. 3731/66 vom 14. April 1966.)
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P. b. b. Erscheinungsort Wien / Verlagspostamt Wien 1

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwen 
dungszweck versehen — Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vor» 
legen — Behandlung mehrerer Angelegenheiten in einem Geschäftsstück 
ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) 
anführen — Fristen beobachten (Kollekten«Ablieferung, Vorlage der 

Rechnungsabschlüsse, Seelenstandsbericht usw.)
Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekannt werdende Zu* und Wegzüge, Geburten, 
Trauungen und Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.
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Für den Inhalt verantwortlich: D. Gerhard May, Freyenthurmgasse 18, Wien 14. — Druck: Buchdruckerei Fleck, 
Hollandstraße 8, Wien 2. — Versendung: Evangelischer Oberkirchenrat A. u. H. B., Schellinggasse 12, Wien 1.



für die Evangelische Kirche A. u. H. B. in Österreich
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61. Errichtung von Pfarrstellen für Pfarrer im Schul
dienst

62. Kollekte für die Trinkerrettungsarbeit am 17. Juli 
1966

63. Hilfe für Indien
64. Berufspädagogische Lehranstalten für den haus- 

wirtschaftlichen und gewerblichen Fachunterricht, 
Berufsbildende Fachschulen (Konfessionsstatistik- 
Tabelle)

65. Revisionssenat der Evangelischen Kirche A. u. H. B. 
— Konstituierung

66. Rechtspersönlichkeit von Superintendenzen der 
Evangelischen Kirche A.B. in Österreich — Kund
machung des Bundesministeriums für Unterricht

67. Rechnungsabschluß der Evangelischen Kirche A. B., 
der Fonds und Zweckvermögen der Evangelischen 
Kirche A.B. und der Fonds und Zweckvermögen 
der Landeskirche A. u. H. B. für das Jahr 1965

68. Kirchenbeitragseingänge Jänner bis Mai 1966 mit 
Vergleichsziffern aus 1965

69. Errichtung einer Pfarrstelle für den amtsführen
den Pfarrer in der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. B. Salzburg

70. Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle der Evange
lischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Mürzzuschlag

71. Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle der Evange
lischen Pfarrgemeinde A. u. II. B. Horn

72. Zweite Ausschreibung der zweiten Pfarrstelle der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Favoriten

73. Zweite Ausschreibung der dritten Pfarrstelle der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Linz-Innere 
Stadt
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Pfarrgemeinde A.B. Stainz

75. Vierte Ausschreibung der Pfarrstelle der Evange
lischen Pfarrgemeinde A. B. Braunau am Inn

76. Rechnungsabschluß 1965 der Kirche H. B.
Kirchliche Mitteilung

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B. in Wien

61. Zl. 4591/66 vom 16. Mai 1966

Errichtung von Pfarrstellen für Pfarrer im Schuldienst
Zur Durchführung der kirchengesetzlichen Ände

rungen über den „Pfarrer im Schuldienst“ (§ 212 (2) 
KV; § 18b (1) OdgA) werden nachstehende Richt
linien erlassen:

1. Der Bedarf nach Pfarrstellen für „Pfarrer im 
Schuldienst“ in einer bzw. mehreren Pfarrgemeinden 
ist von dem Superintendenten und dem Fachinspektor 
festzustellen und den Pfarrgemeinden mitzuteilen.

2. Der Bedarf richtet sich nach der Zahl der in 
diesen Pfarrgemeinden zu erteilenden Religionsunter
richtsstunden an allgemeinbildenden höheren und 
berufsbildenden mittleren und höheren Schulen.

3. Die Gemeindevertretungen fassen einen Beschluß 
auf Errichtung solcher Pfarrstellen und legen einen 
Antrag dem zuständigen Oberkirchenrat auf dem 
Dienstwege vor, der die Errichtung solcher Stellen 
genehmigt.

4. Der Antrag hat neben einer genauen Aufschlüsse
lung der Stunden, Unterrichtsgruppen nebst derzeiti
gen Schülerzahlen zu enthalten:

a) Anzahl der bezahlten Stunden,
b) unbezahlten Stunden,
c) Dienstleistungen, welche 1. von einem nicht 

pragmatisierten, 2. von einem pragmatisierten 
Religionsprofessor erwartet werden,

d) Darstellung der Wohnungsverhältnisse für den 
Stelleninhaber (falls noch kein Stelleninhaber 
vorhanden),

e) Text der Ausschreibung der Pfarrstelle, falls 
diese erst besetzt werden soll.

Für bereits pragmatisierte Religionsprofessoren wer
den Pfarrstellen errichtet, auf die eine Bewerbung 
gemäß Art. II, ABl. Nr. 5/66 zu entfallen hat.

Pfarrer im Schuldienst gehören gemäß § 65 Ziff. 1 
und § 83 Ziff. 1 der Gemeindevertretung sowie dem 
Presbyterium einer Pfarrgemeinde an.

Auch wenn die Stelle auf Antrag mehrerer Ge
meindevertretungen errichtet wurde, kann er nur den 
Körperschaften einer Gemeinde angehören.

Pfarrer im Schuldienst gehören gemäß § 137 (1) 
Ziff. 3 als Mitglied der Superintendentialversammlung 
an, wobei nach Ziff. 4 ein zusätzlicher weltlicher Ab
geordneter aus dem Presbyterium jener Pfarrgemeinde 
zu wählen ist, welcher der Pfarrer im Schuldienst 
angehört.

Da bereits mit Schulbeginn des Schuljahres 1966/67 
solche Pfarrstellen für Pfarrer im Schuldienst errich
tet und ausgeschrieben sein sollen, ist es unumgänglich 
notwendig, daß die damit befaßten Körperschaften 
und Verantwortlichen die Vorbereitungen zur Durch
führung noch vor Schulschluß treffen.

Evangelischer Oberkirchenrat A. u. H. B. Wien 
gez. OKR Sakrausky
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62. ZL 5434/66 vom 17. Juni 1966

Kollekte für Trinkerrettungsarbeit am 17. Juli 1966
Das Österreichische Blaue Kreuz bittet erstmalig die 

Pfarrgemeinden, mit einer Kollekte zu bezeugen, daß 
sie sich der Linderung und Bekämpfung dieses Elends 
annehmen wollen. Es gibt in Österreich 350.000 Trin
ker. Wenig, ja, viel zu wenig wird gegen diese Seuche 
getan. Ein einziger Reisesekretär des Blauen Kreuzes, 
der überdies von der Schweiz aus bezahlt und erhalten 
wird, ist für ganz Österreich bestimmt. Wäre es nicht 
notwendig, daß sich die Pfarrgemeinden dieser Sache 
annehmen würden?

Zuerst ist es notwendig, daß für Aufklärungsarbeit, 
Briefwechsel, Reisen und Besuche auch wir unseren 
Teil beitragen. Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. 
H.B. bittet daher die Evangelischen Pfarrgemeinden 
in Österreich um ein Opfer für diese Arbeit.

63. Zl. 5087/66 vom 10. Juni 1966

Hilfe für Indien

Das Sammelergebnis in Höhe von S 1,250.000,— 
wurde an das Diakonische Werk der Evangelischen 
Kirche in Deutschland überwiesen, damit es im Rah
men des Ausspeisungsprojektes in Kalkutta zum Ein
satz kommt. Das gesamte Ergebnis, welches die Kir
chen gesammelt haben, wurde deshalb unterteilt, weil 
die Summe als ganze nicht in einem Projekt zum 
Einsatz gelangen konnte. Die Teilung nach den Ergeb
nissen der einzelnen Kirchen war daher naheliegend.

Wir sind froh, die Beträge einem so wichtigen Pro
jekt zuweisen zu können. Anstelle eines Dankes von 
unserer Seite bringen wir den Brief des Präsidenten 
des Diakonischen Werkes, Dr. Schober, allen Ge
meinden zur Kenntnis.

„Sehr verehrte Herren, liebe Brüder!
Zugleich mit der Bestätigung des Einganges eines 

Betrages in der Höhe von DM 193.192,88 zum 26. 5. 
1966 darf ich Ihnen danken für Ihre Schreiben vom 
25. 4. und 17. 5. 1966. Ich beglückwünsche Sie zu 
dem großartigen Sammelergebnis für die Hilfsaktion 

in Indien während der Karwoche in den evangelischen 
Gemeinden in Österreich. Zugleich danke ich Ihnen 
für das Vertrauen, das Sie dem Diakonischen Werk 
der Evangelischen Kirche in Deutschland entgegen
gebracht haben, indem Sie den Beschluß fassen, sich 
mit Ihren Spenden an unserer großen Indienaktion 
zu beteiligen.

Im Zuge der vorbereitenden Maßnahmen haben wir 
feststellen müssen, daß die ursprünglich für das 
Speisungsprogramm vorgesehenen Mittel nicht aus- 
reichen werden, um das Programm im vollen Umfang 
durchzuführen. Wie Sie aus der Presse und dem 
Rundfunk sicher entnommen haben, ist gerade das 
Gebiet Kalkutta-Orissa zum zentralen Notstandsgebiet 
erklärt worden, und die Nachrichten, die uns er
reichen, zeigen deutlich, daß gerade dort dringend 
Hilfe erforderlich wird.

Ihrem Wunsche entsprechend habe ich veranlaßt, 
daß Ihnen Informationen über die Durchführung in 
den betreuten Notstandsgebieten zugesandt werden, 
damit Sie Ihre Gemeinden laufend unterrichten kön
nen. Eine erste Information haben Sie von unserem 
Pressereferat bereits erhalten, und Sie bekommen 
regelmäßig auch schon die Rundschreiben, die zur 
Unterrichtung der Evangelischen Kirchen in Deutsch
land an die Landeskirchen und Diakonischen Werke 
herausgegeben werden. Dies soll auch in Zukunft ge
schehen, und ich rechne sehr damit, daß wir in Kürze 
auch ins Einzelne gehende Schilderungen erhalten, die 
dann über das Hilfsprogramm im einzelnen unter
richten. Im Augenblick sind unsere Mitarbeiter in 
Indien noch sehr stark mit den Vorbereitungen in 
Anspruch genommen, so daß die Berichterstattung 
etwas in den Hintergrund tritt.

Aus unserem Rundschreiben vom 20. 5.1966 Nr. 15 
(Indien 9) haben Sie sicher entnommen, daß wir die 
Landes- und Freikirchen in der Bundesrepublik 
Deutschland von der Mitbeteiligung der Evangelischen 
Kirchen in Österreich unterrichtet haben. Ich bin 
dankbar, daß wir gemeinsam dazu beitragen dürfen, 
notleidenden Menschen in Indien in einer Krisenzeit 
zu helfen.

In brüderlicher Verbundenheit, Ihr Dr. Schober“

64. Zl. 5229/66 vom 10. Juni 1966

Berufspädagogische Lehranstalten für den hauswirtschaftlichen und gewerblichen Fachunterricht, Berufs
bildende Fachschulen

Die Schülerinnen (Kandidatinnen) nach Religionsbekenntnissen und Bundesländern.

Bundesländer
Katholisch 

(röm. u. griech.)
Alt- Evangelisch

katholisch (A.B. u. H.B.)
Griechisch
orientalisch

Israe
litisch

Isla
mitisch

Gesetzlich 
nicht 

anerkannte 
Religionsbe
kenntnisse

Schülerinnen
Ohne 

religiöses 
Bekenntnis

(Kandida
tinnen) 

insgesamt

Burgenland 251 — 41 — — — — — 292
Kärnten . . 864 — 139 — — — 3 7 1013
Niederösterreich . . i1455 — 64 — — — 1 4 ' 1524
Oberösterreich 1109 — 101 — 1 — 1 11 1223
Salzburg . . 509 3 61 — — — — 6 579
Steiermark 951 1 80 — — — 2 8 1042
Tirol .... 489 — 23 — — — 1 2 515
Vorarlberg 309 — 4 — — — — — 313
Wien . . . . 21759 7 3176 1 — 45 9 23 41980
Österreich .

Davon 1 1, 2 24, 3 2,
. 57696

4 27, 5 25 und
11

6 28
3 689 

männliche(r)
1

Schüler.
1 15 17 61 3 8481
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6. Stück, Ziffer 77
OKR AB Zl.: 531o/66, vom 14.6.1966

Zweite Ausschreibung der zweiten Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde AB Wien - Landstraße

Die Stelle des zweiten Pfarrers der Evangelischen Pfarr= 
gemeinde AB Wien-Landstraße (im neu gebauten Gemeindezentrum) 
wird hiemit erneut ausgeschrieben.

Erwartet werden sonntägliche Gottesdienste, Bibelstunden, 
Religionsunterricht, Jugendarbeit in allen Altersstufen und Aufbau 
einer neuen Lokalgemeinde. Die Seelenzahl der Evangelischen Pfarr= 
gemeinde beträgt bereits mehr als ll.ooo.

Geboten wird eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung im Neubau am 
Sebastianplatz 4, mit Nebenräumlichkeiten, Badezimmer, Lift und 
Zentralheizung. Die neue Wohnung wird Anfang Juli 1966 beziehbar 
sein. Der Dienstwohnungswert wird noch bestimmt werden.

Bewerbungen sind bis zum 31.7.1966 an den Evangelischen 
Oberkirchenrat AB, Wien 1., Schellingg. 12, zu richten. Auskünfte 
erteilt das Evangelische Pfarramt AB Wien-Landstraße, Pfarrer 
Hermann Spindler.
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68. ZL 5150/66 vom 6. Juni 1966______65. ZL 5103/66 vom 15. Juni 1966

Revisionssenat der Evangelischen Kirche A. u. H. B. 
— Konstituierung

Der Revisionssenat der Evangelischen Kirche A. u. 
H. B. hat sich in seiner Sitzung vom 3. Juni 1966 
unter dem Vorsitze des Präsidenten Dr. Robert Harl- 
finger konstituiert. Mit diesem Tage hat er seine 
Tätigkeit aufgenommen.

Erlässe des Evangelischen 
Oberkirchenrates A. B. in Wien

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis Mai 1966 mit
Vergleichsziffern aus 1965

19651966
Superintendentur Sch illing

Wien.................... . 5,238.787,51 4,919.183,07
Niederösterreich . 1,348.997,42 1,142.398,18
Burgenland . . . 466./aü,71 384.364,07
Steiermark . . . . 2,278.143,14 1,837.743,15
Kärnten .... . 1,110.932,25 945.647,37
Oberösterreich . . . 1,994.084,73
Salzburg-Tirol . . . 974.583,28 2,ö72.949356

13,412.279,04 12,102.285,40

66. Zl. 5455/66 vom 20. Juni 1966

Rechtspersönlichkeit von Superintendenzen der Evan
gelischen Kirche A. B. in Österreich — Kundmachung 
des Bundesministeriums für Unterricht

Im Bundesgesetzblatt Nr. 81/1966 ist die Kund
machung des Bundesministeriums für Unterricht vom 
5. Mai 1966 mit folgendem Wortlaut enthalten:

„Gemäß § 6 des Bundesgesetzes vom 9. Juli 1961, 
BGBl. Nr. 182, über äußere Rechtsverhältnisse der 
Evangelischen Kirche, wird kundgemacht:

1. Die Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechts 
der kraft innerkirchlichen Rechts aufgelösten Super
intendenz A.B. für Oberösterreich, Salzburg und Tirol 
(mit dem letzten Sitz in Linz an der Donau, Berg- 
schlößlgasse 5) ist gemäß § 5 des zitierten Bundes
gesetzes am 8. April 1966 auch für den staatlichen 
Bereich erloschen.

2. Die neu errichtete Superintendenz A.B. Ober
österreich (mit dem Sitz in Linz an der Donau, Berg- 
schlößlgasse 5) kommt gemäß § 4 Abs. 1 des zitierten 
Bundesgesetzes ab 8. April 1966 Rechtspersönlichkeit 
des öffentlichen Rechts zu.

3. Der neu errichteten Evangelischen Superinten
denz A.B. Salzburg und Tirol (mit dem Sitz in Salz
burg, Schwarzstraße 25) kommt gemäß § 4 Abs. 1 des 
zitierten Bundesgesetzes ab 8. April 1966 Rechtsper
sönlichkeit des öffentlichen Rechts zu.“

Verwiesen wird auf die Verlautbarungen ABl. Nr. 
56/66 und Nr. 57/66 je vom 25. April 1966.

67. ZL 5353/66 vom 15. Juni 1966

Rechnungsabschluß der Evangelischen Kirche A.B., 
der Fonds und Zweckvermögen der Evangelischen 
Kirche A.B. und der Fonds und Zweckvermögen der 
Landeskirche A. u. H.B. für das Jahr 1965

Der in diesem Amtsblatt beigeheftete Rechnungs
abschluß der Evangelischen Kirche A.B., der Fonds 
und Zweckvermögen der Evangelischen Kirche A. B. 
und der Fonds und Zweckvermögen der Landeskirche 
A. u. H.B. für das Jahr 1965, der mit dem Prüfungs
vermerk der Allgemeinen Revisions- und Treuhand - 
Gesellschaft m. b. H. Graz und der von der Synode 
A. B. gewählten Rechnungsprüfer versehen ist, wird 
hiemit gemäß § 206 Satz 2 der Kirchenverfassung 
veröffentlicht.

69. ZL 5201/66 vom 8. Juni 1966______

Errichtung einer Pfarrstelle für den amtsführenden 
Pfarrer in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Salzburg

Die Errichtung der unter ZL 4729/66 ausgeschrie
benen Stelle (ABL Nr. 58/66) für den amtsführenden 
Pfarrer in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Salzburg zur Freihaltung des Superintendenten wurde 
mit Zl. 5201/66 vom 8. Juni 1966 gemäß §70 (1) 1 
und § 154 der Kirchenverfassung durch den Evange
lischen Oberkirchenrat A.B. genehmigt.

Die Besetzung dieser Pfarrstelle erfolgt durch Wahl 
und nach ihrer zweiten Erledigung durch den Evan
gelischen Oberkirchenrat A. B. Sie erlischt mit dem 
Zeitpunkt, als der Sitz der Superintendentur für 
Salzburg und Tirol nicht mehr die Evangelische Pfarr- 
gemeinde A. B. Salzburg ist.

70. ZL 5172/66 vom 7. Juni 1966

Zweite Ausschreibung der Pfarrsteile der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. u. H.B. Mürzzuschlag

Eine Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. u. H. B. Mürzzuschlag wird hiemit ausgeschrieben. 
Sie wird durch Wahl besetzt und ist in die Schwie
rigkeitsgruppe 3 b eingereiht.

Die Pfarrgemeinde umfaßt den gesamten Gerichts
bezirk Mürzzuschlag, dazu aus dem Gerichtsbezirk 
Kindberg die Gemeinde Krieglach mit Freßnitz sowie 
vom Land Niederösterreich Neuwald und Lahnsattel.

Gottesdienste sind zu halten: Jeweils Sonntag in 
Mürzzuschlag, außer am 4. Sonntag im Monat. Am 1. 
und 3. Sonntag im Monat wird Gottesdienst in Krieg- 
lach, am 1. Sonntag im Monat in Langenwang, am 
2. Sonntag im Monat in Hönigsberg, am 4. Sonntag 
im Monat in Lahnsattel, Neuwahl und Neuberg gehal
ten. Für den Unterricht an Pflichtschulen (Volks- 
und Hauptschulen) sind eine Gemeindeschwester und 
zwei Religionslehrerinnen eingesetzt, der Religions
unterricht am Bundesgymnasium Mürzzuschlag, Han
delsschule und Berufsschule obliegt dem Pfarrer im 
derzeitigen Ausmaß von 14 Wochenstunden.

Als Dienstwohnung stehen zur Verfügung: drei 
Zimmer, Küche und Nebenräume. Unmittelbar am 
Haus ist ein Pfarrgarten. Garage und Dienstwagen der 
Pfarrgemeinde stehen zur Verfügung. Der Dienstwoh
nungswert beträgt S 150,—.

Bewerbungen sind bis 15. Juli 1966 an das Pres
byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H.B. 
Mürzzuschlag zu richten.
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71. Zl. 5173/66 vom 7. Juni 1966

Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Horn

Eine Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. u. H. B. Horn wird hiemit ausgeschrieben. Sie wird 
durch Wahl besetzt und ist in die Schwierigkeils
klasse 2b eingereiht. Sie umfaßt die politischen 
Bezirke Horn und Zwettl sowie den Gerichtsbezirk 
Ravelsbach mit rund 700 Seelen. Gottesdienste sind 
zu halten zweimal monatlich in Horn und je einmal 
monatlich in Zwettl, Gars, Eggenburg und Ravelsbach. 
Kirchen sind in Horn und Zwettl vorhanden. Reli
gionsunterricht ist an den Pflichtschulen des Pfarr- 
sprengels und höheren Schulen in Horn und Zwettl 
im Ausmaß von 10 bis 14 Wochenstunden zu halten. 
Horn ist eine gut ausgebaute Bezirksstadt in zentraler 
Lage (sämtliche Fachärzte am Krankenhaus) mit 
Handelsakademie, Gymnasium, Aulbauschule und 
Realgymnasium.

Geboten wird eine Wohnung, bestehend aus zwei 
Zimmern, Kabinett, Küche, Vorzimmer, Abstellraum, 
Dachboden und Keller sowie aus einem großen Kanz
leiraum im eigenen Pfarrhaus, dazu rund 690 m2 
Garten, der dem Pfarrer zur Verfügung steht. Der 
Dienstwohnungswert beträgt S 100,—.

Bewerbungen sind bis 15. Juli 1966 an den Admini
strator, Pfarrer Wilhelm Stritar, 3390 Melk an der 
Donau, Kirchenstraße 15, der neben dem Kurator, 
Herrn Direktor Konrad Kurz, 3580 Horn, Weikers- 
dorfer Straße 9, gern zu jeder Auskunft bereit ist, zu 
richten.

72. Zl. 5311/66 vom 14. Juni 1966

Zweite Ausschreibung der zweiten Pfarrstelle der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Favoriten

Die zweite Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrge- 
meinde A.B. Wien-Favoriten ist durch Wahl zu be
setzen und wird hiemit nochmals ausgeschrieben. Die 
Pfarrgemeinde zählt rund 12.000 Seelen und ist in die 
Schwierigkeitsklasse 1 a eingereiht. Der besondere 
Aufgabenbereich des zweiten Pfarrers umfaßt den 
Seelsorgesprengel der „Gnadenkirche" und die Be
treuung des im Bezirk liegenden Spitals.

Vier Religionspflichtstunden sind zu halten.
Die Gnadenkirche mit den dazugehörigen Räumen 

wurde im Dezember 1965 fertiggestellt und soll Mit
telpunkt einer neuen Pfarrgemeinde werden. Bis zur 
Verselbständigung der Gnadenkirche werden alle 
pfarramtlichen Aufgaben von beiden Pfarrern gemein
sam geleistet.

Die Pfarrwohnung besteht aus drei Wohnräumen, 
Küche, Bad und Nebenräumlichkeiten. Ein vierter 
Raum kann der Wohnung angeschlossen werden. Eine 
Etagenheizung ist eingerichtet. Der Dienstwohnungs
wert beträgt S 300,—.

Bewerbungen sind bis zum 31. Juli 1966 an das 
Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. 
Wien-Favoriten, Triester Straße 1, 1100 Wien, zu 
richten. Weitere Auskünfte werden gerne erteilt.

73. Zl. 5457/66 vom 20. Juni 1966

Zweite Ausschreibung der dritten Pfarrstelle der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Linz-Innere Stadt

Die dritte Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrge
meinde A. B. Linz-Innere Stadt wird hiemit zum 
zweitenmal ausgeschrieben.

Die Pfarrgemeinde umfaßt zirka 5500 Seelen im 
Stadtzentrum und Osten von Linz sowie in der west
lich gelegenen Ortsgemeinde Leonding. Die Seelsorge
arbeit bietet ein weites Feld vielfacher pastoraler 
Aufgaben in Krankenhausseelsorge, Religionsunterricht 
an höheren und mittleren Schulen aller Typen und 
Jugendarbeit. Die Einteilung der Arbeit ist durch die 
Gemeindeordnung geregelt. Gottesdienste sind regel
mäßig an der Martin-Luther-Kirche bzw. an Außen- 
stationen zu halten.

Als Dienstwohnung wird die Wohnung im zweiten 
Stock des Pfarrhauses, Linz, Landstraße 45, geboten. 
Sie umfaßt fünf Zimmer mit Nebenräumlichkeiten. 
Der Dienstwohnungswert beträgt S 150,—.

Die Stelle ist in Schwierigkeitsklasse 3 a eingestuft 
und wird durch Wahl besetzt. Bewerbungen sind bis 
30. Juli 1966 an das Presbyterium der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B., 4020 Linz, Landstraße 45, zu 
richten, das auch gern Auskünfte erteilt.

74. Zl. 5584/66 vom 21. Juni 1966

Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Stainz

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
Stainz A.B., Weststeiermark, wird hiermit ausge
schrieben. Sie ist in der Schwierigkeitsstufe 3 b einge
reiht. Die Gemeinde zählt rund 660 Seelen und umfaßt 
den ganzen politischen Bezirk Deutschlandsberg.

Haupt- und Kindergottesdienste sind zu hallen an 
jedem 1. und 3. Sonntag im Monat sowie an den 
zweiten Feiertagen in Deutschlandsberg; an jedem 2. 
und 4. Sonntag im Monat und an den ersten Feier
tagen in Stainz. In Eibiswald und Wies am 3. Sonn
tag im Monat Hauptgottesdienst.

Religionsunterricht ist an den Volks- und Haupt
schulen des Bezirkes zu erteilen. Bibelstunden wäh
rend der Wintermonate sind in Stainz und während 
der Schulmonate in Deutschlandsberg erwünscht.

Dem Pfarrer steht im ersten Stock des Pfarrhauses 
in Stainz eine zentralgeheizte Dienstwohnung zur Ver
fügung, bestehend aus vier großen Zimmern, Küche, 
Bad, Speisekammer sowie allen Nebenräumen. Auto
garage ist vorhanden. Der Dienstwohnungswert be
trägt S 200,—. Nach Graz (27 km) bestehen siebenmal 
am Tag Autobusverbindungen.

Bewerbungen sind bis 31. Juli 1966 an das Pres
byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde in Stainz 
zu richten, das jederzeit gerne Auskunft erteilt. Die 
Stelle wird durch Wahl besetzt.

75. Zl. 5621/66 vom 21. Juni 1966

Vierte Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. B. Braunau am Inn

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. B. Braunau am Inn wird hiermit neuerlich aus
geschrieben. Sie wird durch den Oberkirchenrat be
setzt.

Zur Gemeinde gehören rund 1900 Gemeindeglieder. 
In der Predigtstation Mauerkirchen arbeitet ein würt- 
tembergischer Vikar, dem neben der seelsorgerlichen 
Betreuung auch der gesamte Religionsunterricht in 
diesem Gebiet obliegt. In Braunau ist für den Reli
gionsunterricht an den Volks- und Hauptschulen eine 
Gemeindeschwester eingesetzt, die auch in der Ju
gendarbeit tätig ist.

Gottesdienst ist an jedem Sonntag in Braunau zu 
hallen, 14täglich in Hochburg-Ach bzw. Riedersbach,



Rechnungsabschluß

der Evangelischen Kirche A. B.

der Fonds und Zweckvermögen 

der Evangelischen Kirche A. B.

und 

der Fonds und Zweckvermögen 

der Landeskirche A. u. H. B.

für das Jahr 1965



Evangelische Kirche A. B.

Besitzposten
Forderungen der Landeskirchenkasse:

Vermögensrechnung zum 1. Jänner 1965
Eigenvermögen und Schulden

S
a) Personaldarlehen ................................................ 602.244,10
b) Verbandskanzlei Wien........................................... 521.992,30
c) Evangelischer Preßverband.................................. 30.000,—
d) Druckkostenvorschuß „Evangelische Kirche in 

Österreich“................................................ 51.044,70
e) Druckkostenvorschuß Lehrstoffverteilungspläne . 3.015,96

Eigenvermögen der Landeskirche A.B...............................................
Fonds und Zweckvermögen der Landeskirche A. u. 1J.B. (Anlage 2)
Fonds und Zweckvermögen der Kirche A. B. (Anlage 2) . . . .

4,371.463.72
7,616.314,76
7,440.224,10

f) Aus Lohnsteuernachzahlungen............................. 323.223,84
g) Militärseelsorge..................................................... 9.000,—
h) Evangelischer Gemeindedienst............................. 25.314,—
i) Sonstige................................................................... 24.231,32 1,590.066,22
Forderungen des Baufonds................................................................ 175.575,96
Forderungen des Motorisierungsfonds............................................ 613.800,—
Raumbeschaffungsfonds................................................................... 30.000,—
Forderungen des Umschuldungsfonds............................................ 4,910.056,36

Verbindlichkeiten: S
a) Restliche Kirchenbeitragseinhebegebühren 1964 305'.880,53
b) Restliche Kirchenbeitragsanträge 1964 .... 267.868,82
c) Kirchenbeitragsprämien 1964   493.760,65
d) Notstandsfonds ........................................................ 153.464,38 1,220.974,38

Barkasse ........................................................................................... 205.733.07
Postsparkassenguthaben ................................................................... 1,152.344,78
Bankguthaben ................................................................................. 8,715.044,85
Wertpapiere ...................................................................................... 1,957.537,—
Aktive Rechnungsabgrenzung......................................................... 1,298.818,72

20,648.976,96 20,648.976,96

Evangelische Kirche A. B.

Besitzposten
Vermögensrechnung zum 31. Dezember 1965

Eigenvermögen und Schulden
Forderungen der Kirche A.B.: S
a) Personaldarlehen................................................... 828.747,40
b) Kirchenbeiträge................................................... 679.687,74
c) Druckkostenvorschuß „Evangelische Kirche in 

Österreich“................................................ 42.416,91
dl Druckkostenvorschuß Lehrstoffverteilungspläne . 2.709,46
c) Aus Lohnsteuernachforderungen....................... 217.765,63
f) Pfarrgemeinde Steyr.......................................... 5.000,—
g) Innere Mission................................................... 294.316,64
h) Baudarlehen ........................................................ 156.035,29
i) Gemeindedienst................................................... 26.500,—
k) Sonstige ............................................................. 51.673,06
Forderungen des Motorisierungsfonds...........................................
Forderungen des Raumbeschaffungsfonds......................................
Forderungen des Umschuldungsfonds...........................................
Kassenbestand .................................................................................
Postsparkassenguthaben...................................................................
Bankguthaben .................................................................................
Wertpapiere ......................................................................................
Aktive Rechnungsabgrenzung.........................................................

2,304.852,13
742.400,—

30.000,—
4,900.242,09

69.106,04
2,634.694,60
7.064.814,45
2,038.708,50
1,437.696,99

21,222.514,89

Eigenvermögen der Landeskirche A.B...............................................
Fonds und Zweckvermögen der Landeskirche A. u. H.B. (Anlage 2) 
Fonds und Zweckvermögen der Kirche A.B. (Anlage 2) . . . .
Verbindlichkeiten: S
a) Lutherisches Nationalkomitee........................... 400.000,—
b) Kirchenbeitragseinhebegebühren 1965 .... 204.665,74
c) Kirchenbeitragsprämien 1965   637.790,88
d) Kirchenbeitragsanteile 1965 ................................ 374.317,—
e) Religionsunterricht.............................................. 45,—
f) Verlassenschaft Dungl ..................................... 5.057,65
g) Deutschfeistritz................................................... 99.854,52
h) Notstandsfonds................................................... 153.464,38
i) Durchlauferposten.............................................. 22.294,15

S
5,126.818,89
6,469.848,42
7,728.358.17

1,897.489,32

21,222.514,80



Gebarungsrechnung der Kirche A. B. vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1965
Aufwendungen

S
Voranschlag 

s
Kirchenbeitragsanteile................... 1,874.317,— 2,000.000,—
Kirchenbeitragseinhebegebühren 8,660.363,71 7,720.000,—
Kirchenbeitragsprämien . . . . 637.790.88 5
Restliche Einhebegebühren und Prämien 1964 . 42.861,12 7

Personalaufwand: S
a) aktive Geistliche ...... 20,515.943,55 18,750.000,—
b) Pensionisten ............................. 7,199.630,40 6,105.000,—
c) Dienstwohnungszinse . . . . 30.120,56 20.000,—
(1) Vertretungskosten................... 27.663,56 35.000,—
e) Übersiedlungskosten . . . . 
I) Gehälter und Pensionen Kir-

78.112,89 30.000,—

chenkanzlei............................. 1,409.427,49 29.260.898,45 1,312.000,—
Kurseelsorge................................. 66.311,40 70.000.—
Predigerseminar — Betriebskosten 91.084,44 237.500.—
Predigerseminar — Umbaukosten 1.203.275,89

7.000,—
—.—

Bildungszulage .............................
Zuschüsse an kirchliche Werke, Ponds und

20.000,—

Arbeitszweige (Anlage 1) . . . 2,181.176,57 1,986.925,—
Kirchenkanzlei: S
a) Beleuchtung und Beheizung 28.339.06 22.000,—
b) Post und Fernsprecher 53.353,05 45.000.—
c) Kanzleibedarf ........................ 56.270,39 40.000,—
d) Geldverkehrskosten . . . . 7.483.56 7.000.—
ej Neuanschaffungen................... 24.267.50 25.000,—
f) Mietzins...................................... 50.466,80 220.180,36 65.000,—
Reisekosten:
a) des Oberkirchenrates . . . . 64.295,21 50.000.—
!>) fremde...................................... 17.622,96 81.918,17 25.000,—
Kirchliche Liegenschaften. Betriebskosten und

Steuern ...................................... 11.672,72 25.000,—
Kirchliche Druckwerke: 
a) Amtsblatt.................................

S 
41.755,— 30.000,—

3.000,—b) Informationsdienst................... 2.136.—
c) Amt und Gemeinde................... 28.989,50 25.000.—
(1) Bücher und Zeitschriften . 4.315.86

32.300.—
3.500.—

c) Kirchengesetze ........................
Mitgliedsbeiträge:

109.496,36 40.000.—

a) Lutherischer Weltbund 33.475.— 32.000,—
b) Forschungsinstitut des LWB 5.150,— 5.150.—
c) Weltkirchenrat........................ 18.000.— 18.000.—
d) Konferenz europäischer Kirchen 
c) ökumenischer Rat der Kirchen

5.189,72 3.000,—

in Österreich........................ 3.000.— 64.814,72 —.—
Synode ........................................... 66.700,58

45.966,20
40.000.—

Sitzungen im Auftrage der Synode 35.000,—

Erträge 
Voranschlag

S S
Kirchenbeiträge....................................................
Vergütungen für Erteilung des Religionsunter-

31,153.787,35 27,000.000,—

richtes .............................................................. 4,712.653,79 3,170.000,—
Gehaltsrückerstattungen...................................... 528.959,55 420.000,—
Pensionsbeiträge.................................................... 712.010,65

23.170,41
660.000.—

Mietzinserstattungen ........................................... 30.000,—
Erträgnisse aus kirchlichen Liegenschaften . .
Kirchliche Druckwerke: S

2.880,— 4.000,—

a) Amtsblatt................................. 23.472,98 22.000,—
12.000,—b) Amt und Gemeinde................... . 12.123,—

c) Kirchengesetze ........................ 18.886,73 10.000,—
d) Drucksorten............................. 4.881.71 59.364,42 10.000,—
Zinsen .................................................................. 90.213,02 75.000,—
Kostenersatz der Kirche II. B................................. 13.499,62 15.000.—
Staatszuschuß 1965 ................................................
Einnahmen für den Umbau des

Predigerseminars: S
a) Ökumenische Spenden .... 875.918,93
b) Baufonds .................................. 278.603,13
c) Raumbeschaffungsfonds . . . 24.898,12

7,051.604.60 6,880.000.—

d) Sonstige Einnahmen .... 23.855,71 1,203.275,89 5
Rückerstattungen Bauanwaltskosten................... 2.295,— —.—
Sonstige Rückerstattungen................................. 18.000,— 18.000,— 

(598.845,—;



Amortisationskosten für Eigentumswohnung . .
Versicherungskosten ...........................................
Prüfungskosten Treuhandgesellschaft . . . .
Honorar Bauanwalt . ......................................
Sonstige wirksame Ausgaben.............................
Zuweisung au Gehaltegrundstock........................
Gebarungsüberschuß ...........................................

12.972,80
1.111,—

16.413,50 
36.000,— 
57.848,26 
66.185,—

755.355,17

7.500,—
2.000,—

20.000,—
36.000,—
30.000,—

45,571.714,30
(4.270’,—)

38,924.845,—

Anlage 1

Voranschlag
Zuschüsse an kirchliche Werke, Fonds und Arbeitszweige

Jugendwerk. s S
Allgemeiner Zuschuß........................................... 317.000,— 285.000.—
Gehalt Jugendpfarrer........................................... 70.238,57 59.900,—
Gehalt Diözesanjugendpfarrer............................. 82.656,44 80.000,—

Frauenarbeit — Gehälter...................................... 244.924,83 222.600,—
Theologenheim:

Verwaltung......................................................... 92.503,73 57.000,—
Gehalt Inspektor................................................ 65.127,83 57.000,—

Evangelische Studentengemeinde............................. 64.574,05 63.650,—
Evangelische Akademie........................................... 57.000,— 57.000.—
Evangelische Filmstelle........................................... 27.075,— 27.075,—
Evangelische Frauenschule:

Schulleiterin......................................................... 45.647,73 80.000,—
Stipendien ......................................................... 9.500,— 9.500,—
Heimleiterin......................................................... 38.000,— 38.000,—
Betrieb................................................................... 19.000,— 19.000,—

Diakonischer Dienst................................................ 14.250,— 14.250,—
Evangelischer Gemeindedienst............................. 160.000,— 160.000,—
Innere Mission......................................................... 214.700,— 214.700.—
Gustav-Entz-Stiftung ........................................... 47.500,— 47.500.—
Lehrerbildungsanstalt Oberschützen................... J 45.000.— 95.000,—
Rüstzeiten .............................................................. 30.000,— 30.000,—
Äußere Mission .................................................... 54.185,50 10.000.—
Salzburger Missionsschule...................................... 52.250,— 52.250,—
Ungarischer Scelsorgedienst................................. 36.000,— 36.000,—
Evangelische Militärseelsorge................................. 23.750,— 23.750,—
Religionsunterricht an berufsbildenden höheren

Schulen .............................................................. 15.042,89 14.250,—
Dispositionsfonds des Bischofs............................. 50.000.— 50.000,—
Öffentlichkeitsarbeit ........................................... 28.500,— 28.500,—
Instandhaltungsfonds ........................................... 150.000,— 150.000.—
Gehörlosenseelsorge................................................ 4.750,— 5.000,—
Landjugendarbeit..................................................... 4.000,— —.—
Geistliche Konzerte Salzburg................................. 5.000,— —,—
Fachschaft evangelischer Theologen................... 8.000.— —.—
Evangelischer Preßverband — Jubiläumsgabe . 5.000.—

2,181.176,57 1,986.925,—



45,571.714,30 38,924.845,—

Anlage 2

Aufgliederung der Fonds und Zweckvermögen der Landeskirche A. u. H. B.
Bestand am Bestand am

1. 1. 1965 31. 12. 1965

S S
Baufonds................................................................... 274.538,73
Krankenfürsorge Fonds........................................... 864.643,01 1,100.281.34
Wohnungsbeschaffungsfonds................................. 654.979,63
Evangelische Filmstelle........................................... 16.047,39
Diakonischer Dienst............................................... 35.356,44 37.605,33
Evangelische Militärseelsorge.................................
Religionsunterricht an berufsbildenden höheren

24.702,32 27.932,69

Schulen .............................................................. 20.839,41 J
Instandhaltungsfonds ........................................... 244.275,29 —.—
Öffentlichkeitsarbeit................................................ 26.130,56 26.318,72
Umschuldungsfonds................................................ 5,454.801,98 5,277.710.34

7.616.314,76 6,469.848,42

Aufgliederung der Fonds und Zweckvermögen der Kirche A.B.
Bestand am Bestand am

1. 1. 1965 31. 12. 1965
S S

Motorisierungsfonds...................................... . . 957.432,12 967.976,89
Gehaltegrundstock ...................................... . . 5,605.924,72 5,920.287,62
Pfaff-Stiftung................................................ . . 4.862,53 5.646,20
Evangelischer Gemeindedienst................... . . 152.264.98 102.649,18
Zweckbestimmte ökumenische Spenden . . 257.500,—
Raumbeschaffungsfonds ............................. . . 365.048.12 340.150,—
Kollekten .................................................... . . 97.191,63 191.156,87
Instandhaltungsfonds ................................. 200.491.41

7,440.224,10 7,728.358,17



Anlage 3
Rechnungsabschlüsse der Fonds und Zweckvermögen der Landeskirche A. u. FL B. 

zum 31. Dezember 1965

Besitzposten

Forderungen ...........................................
Postsparkassen-, Spar- und Bankguthaben

Vermögensrechnung des Baufonds zum 31. Dezember 1965

Fondsvermögen zum 1. 1. 1965 
Gebarungsabgang . . . .

Eigenvermögen
s s

274.538,73 
274.538,73 —

Aufwendungen

Geldverkehrskosten
Umbau Predigerseminar

Besitzposten

Gebarungsrechnung des Baufonds für das Jahr 1965
Erträge

S S
3,20 Beiträge..................................................................................................... 148,—

278.603,13 Zinsen ..................................................................................................... „3’9J9’®°
Gebarungsverlust ................................................................................. 274.538,73

278.606,33 278.606,33

Vermögensrechnung des Krankenfürsorgefonds zum 31. Dezember 1965

S
Eigenvermögen 

S
Postsparkasse...........................................................................................
Einlagebücher ......................................................................................
Bargeld....................................................................................................

126.920,— Fondsvermögen
969.437,74

3.923.60
1,100.281,34

1,100.281,34

1,100.281,34

Gebarungsrechnung des Krankenfürsorgefonds für das Jahr 1965
Aufwendungen

S
Leistungen............................................................................................... 929.537,48
Außerordentliche Beihilfen................................................................... 1.940,—
Bestattungskostenzuschuß....................................................................... 19.200,—
Leistungen der Kindererholungsfürsorge........................................... 23.400,—
Postgebühren........................................................................................... 1.200,—
Geldverkehrskosten................................................................................. 267,64
Gebarungsüberschuß ............................................................................ 235.638,33

1,211.183,45

Erträge 
S

Beiträge.................................................................................................... 1,170.829,70
Zinsen .................................................................................................... 40.353,75

1,211.183,45



Vermögensrechnung des Wohnungsbeschaffungsfonds zum 31. Dezember 1965
Besitzposten

S
Bankguthaben........................................................................................... —

Eigenvermögen
s s

Stand zum 1. 1. 1965 ..................................................... 654.979,63
Gebarungsüberschuß .................................................... 335.743,20 990.722,83
Überweisung an den Versorgungs- und Unterstützungsfonds der 

Landeskirche A. tt. H. B..................................................................... 990.722,83

Gebarungsrechnung des Wohnungsbeschaffungsfonds für das Jahr 1965
Aufwendungen

s
Gebarungsüberschuß ............................................................................. 335.743,20

Erträge 
S

Beiträge der Geistlichen A.B.................................................................. 145.830,82
Beiträge der Geistlichen H.B................................................................. 6.373,70
Beitrag der Kirche A.B............................................................................. 145.830,83
Beitrag der Kirche H.B............................................................................. 6.373,70
Zinsen .................................................................................................... 31.334,15

335.743,20 335.743,20

Vermögensrechnung des Verrechnungskontos Diakonischer Dienst 
zum 31. Dezember 1965

Besitzposten

Postsparkasse
S 

37.605,33 Zweck vermögen

Eigcnvcrinögcn
S 

37.605,33

Gebarungsrechnung des Verrechnungskontos Diakonischer Dienst für das Jahr 1965
Aufwendungen

S
Stipendien an diakonische Helfer............................................................ 9.750,76
Betreuung und Schulung der diakonischen Helfer............................... 2.982,65
Geldverkehrskosten................................................................................. 17,70
Gebarungsüberschuß ............................................................................ 2.248,89

Erträge
S

Zuschuß der Kirche A.B............................................................................ 14.250,—
Zuschuß der Kirche H.B........................................................................... 750,—

15.000,— 15.000,—

Vermögensrechnung der Evangelischen Filmstelle zum 31. Dezember 1965
Besitzposten

Unterdeckung — Verlust

Eigenvermögen und Schulden
S SS

30.172,15 Zweckvermögen zum 1. 1. 1965 ...................................... 16.047,—
Abgang 1965 ................................................................... 46.219,15
Verbindlichkeit an Kirche A.B................................................................. 30.172,15

30.172,15 30.172,15



Gebarungsrechnung der Evangelischen Filmstelle für das Jahr 1965
Aufwendungen Erträge

Autoauslagen...........................................................................................
Darlehensrückzahlung an Motorisierungsfonds.................................
Filmankauf...............................................................................................
Dias-Serien................................. .............................................................
Leihgebühren für Filme........................................................................
Transportkosten, Zollgebühren..............................................................
Druckkosten „Filmdienst“...................................................................
Ankauf eines Filmapparates...................................................................
Reparatur von Filmgeräten...................................................................
Reisekosten des Filmvorführers..............................................................
Verschiedene Gebühren........................................................................
Mitgliedsbeiträge .................................................................................
Gehaltskosten...........................................................................................
Werbekosten ...........................................................................................
Geldverkehrskosten.................................................................................
Kanzleibedarf...........................................................................................
Versandkosten...........................................................................................
Fernsprecher ...........................................................................................
Zeitschriften ...........................................................................................
Verschiedene Auslagen............................................................................

S S
23.865,40 Zuschuß der Kirche A.B............................................................................ 27.075,—
5.000,— Zuschuß der Kirche H. B............................................................................ 1.425,—

10.000,— Subventionen........................................................................................... 18.000,—
5.042,30 Rückerstattung für „Fiat“.................................................................... 2.000,—

751,— Dias-Serien................................................................................................ 11.696,20
473,25 Filmverleih................................................................................................ 2.231,—-

16.260,— Bezugsgebühren „Filmdienst“............................................................... 4.795,10
17.910,— Ablöse, für Dia-Projektor........................................................................ 750,—

1.444,40 Kollekten bei Filmvorführungen.......................................................... 24.533,02
5.243,— Rückerstattung des Oberkirchenrates für Gehälter.............................. 13.745,14
3.865,— Verschiedene Einnahmen........................................................................ 866,60

538,20 Gebarungsverlust...................................................................................... 46.219,25
54.948.26

1.140,—
68,40

258,55
1.502,85
3.665,20

670,50
690.—

153.336,31 153.336,31

Vermögensrechnung des Verrechnungskontos Evangelische Militärseelsorge 
zum 31. Dezember 1965

Besitzposten

Postsparkasse
S 

27.932,69 Zweckvermögen

Eigenvermögen
S 

27.932,69

Gebarungsrechnung des Verrechnung skontos Evangelische Militärseelsorge 
für das Jahr 1965

Aufwendungen
S

Mietzinsbeihilfe Graz............................................................................ 5.400,—
Weihnachtsgruß...................................................................................... 3.082,90
Magnetophon für Graz............................................................................ 4.547,25
Magnetophon-Reparatur ....................................................................... 336,—
Rüstzeit.................................................................................................... 1.900,—
Auslagen anlaufender Dreharbeiten.................................................... 315,40
Stunden- und Fahrtkostenvergütung an Geistliche ........................ 6.933,20
Anschaffung einer Filmleinwand......................................................... 600,—
Gebarungsüberschuß ............................................................................ 3.230,37

26.345,12

Erträge
S

Zuschuß der Kirche A.B......................................................................... 23.750,—
Zuschuß der Kirche H. B.......................................................................... 1.250,—
Kollekten ............................................................................................... 1.063,12
Rückerstattung von  Matzner-Film........................................................... 282,—

26.345,12



Besitzposten

Vermögensrechnung des Verrechnungskontos Religionsunterricht an berufsbildenden 
höheren Schulen zum 31. Dezember 1965

Barbestand................................................................................................

Eigenvermögen 
s s

Stand zum 1.1.1965 ..................................................... 20.8.39,41
Abgang 1965 ................................................................... 20.839,41 —

Gebarungsrechnung des Verrechnungskontos Religionsunterricht an berufsbildenden 
höheren Schulen zum .31. Dezember 1965

Aufwendungen Erträge
s s

Stundenvergütungen ............................................................................ 59.770,— Zuschuß der Kirche A.B............................................................................ 15.042,89
Zuschuß der Kirche H.B.......................................................................... 750,—
Rückerstattungen...................................................................................... 23.137,70
Vortrag aus 1964   20.839,41

59.770,— 59.770,—

Vermögensrechnung des Instandhaltungsfonds zum 31. Dezember 1965
Besitzposten Eigenvermögen

S S
Bankguthaben........................................................................................... 200.491,41 Fondsvermögen ...................................................................................... 200.491,41

Gebarungsrechnung des Instandhaltungsfonds für das Jahr 1965
Aufwendungen Erträge

S S
Evangelisches Theologenheim.................................................................... 41.980,06 Zuschuß der Kirche A.B............................................................................. 150.000.—
Jugendheim Bad Goisern............................................................................. 97.989,52 Gebarungsverlust....................................................................................... 43.783,88
Haus Freyenthurmgasse....................................................................... 21.482,—
Evangelische Frauenschule................................................................... 3.139,50
Oberkirchenrat-Amtsräume........................................................................ 29.192,80

193.783,88 193.783,88

Vermögensrechnung des Verrechnungskontos öffentlichkeitsarbeit 
zum 31. Dezember 1965

Besitzposten

Postsparkasse
S

26.318,72 Zweckvermögen

Eigenvermögen 
s 

26.318,72



Gebarungsrechnung des Verrechnungskontos Öffentlichkeitsarbeit für das Jahr 1965
Aufwendungen

Zuschuß der Kirche A.B...........................................................................

Erträge 
S

28.500.—Auslagen Öffentlichkeitsausschuß für 1964 ...................
s

.... 10.016,32
Auslagen Öffentlichkeitsausschuß für 1965 ................... .... 10.322,75 Zuschuß der Kirche H.B........................................................................... 1.500,—
Gottesdienstankündigungstafeln ...................................... .... 17.000,11 Zuschuß des kirchlichen Außenamtes für Gottesdienstankündigungs-
Arbeitstagung Rechnitz .................................................... .... 5.235,— tafeln .................................................................................................... 12.172,98
Fernsehtagung ...................................................................
Gebarungsüberschuß .........................................................

.... 695,90

.... 188,16
43.458,24

Fernsehstudio Berlin ............................................................................ 1.285,26

43.458,24

V
III

Besitzposten
Vermögensrechnung des Umschuldungsfonds zum 31. Dezember 1965

Eigenvermögen und Schulden

Bankguthaben ............................. .........................................................
Forderungen an Gemeinden...................................................................

S 
377.468,25 

4,900.242,09
Stand Darlehen Evangelische Landeskirche Bayern zum

1. 1. 1965 ........................................................ '. . . .
Rückzahlung 1965 .........................................................
Stand Darlehen Evangelische Kirche Deutschlands zum

1. 1. 1965 ........................................................................
Rückzahlung 1965 .........................................................
Eigenvermögen ..............................................................

S

1,298.360,—
65.261,—

4,110.489,20
206.704,—

1,233.099,—

5,277.710,34

3,903.785.20
140.826,14

5,277.710,34

S

Gebarungsrechnung des Umschuldungsfonds für das Jahr 1965
Aufwendungen Erträge

S S
Portoauslagen........................................................................................... 150,— Spende . . ........................................................................................... 23,43
Geldverkehrskosten................................................................................. 25,95 Zinsen ..................................................................................................... 95,025,88
Gebarungsüberschuß.............................................................................. 94.873,36

95.049,31 95.049,31

Anlage 4
Rechnungsabschlüsse der Fonds und Zweckvermögen der Kirche A. B. 

zum 31. Dezember 1965

Vermögensrechnung des Motorisierungsfonds zum 31. Dezember 1965
Besitzposten Eigenvermögen

s s
Bankguthaben........................................................................................... 225.576,89 Fondsvermögen ....................................................................................... 967.976,89
Forderungen an Geistliche................................................................... 742.400,—

967.976,89 967.976,89



Gebarungsrechnung des Motorisierungsfonds für das Jahr 1965
Aufwendungen

Geldverkehrskosten.................................................................................
Postgebühren...........................................................................................
Gebarungsüberschuß ............................................................................

S
233,32 
200,— 

10.544.77

Zinsen

Erträge 
S

10.978,09

10.978,09 10.978,09

Vermögensrechnung des Gehaltegrundstocks zum 31. Dezember 1965
Besitzposten

Bankguthaben 
Wertpapiere

S
3.881.579,12
2,038.708,50
5,920.287,62

Fondsvermögen

Eigcnverniögcn 
S

5,920.287,62

5,920.287,62

Gebarungsrechnung des Gehaltegrundstocks für das Jahr 1965
Aufwendungen

Geldverkehrskosten.................................................................................
Gebarungsüberschuß ............................................................................

S
3.644,60

314.362,90

318.007,50

Zuweisung der Kirche A. B.......................................................................
Zinsen ....................................................................................................
Kursgewinn...............................................................................................

Erträge
S

66.185.— 
242.126,— 
__ 9.696,50 
318.007,50

Besitzposten

Postsparkasse

Vermögensrechnung der Pfaff-Stiftung zum 31. Dezember 1965
Eigenvermögen

s s
5.646,20 Fondsvermögen ...................................................................................... 5.646,20

Gebarungsrechnung der Pfaff-Stiftung für das Jahr 1965
Aufwendungen

Grundsteuer und Abgaben...................................................................
Betriebskosten...........................................................................................
Instandhaltungskosten............................................................................
Geldverkehrskosten.................................................................................
Gebarungsüberschuß ............................................................................

S
1.124.— Mieterträgnisse
1.854,60

430.—
4.50

783.67
4.196,77

Erträge 
S

4.196,77

4.196,77 X



Gebarungsrechnung des Verrechnungskontos „ökumenische Spenden“ 
für das Jahr 1965

X

Aufwendungen
s

An Predigerseminar................................................................................. 85.833,25
An Evangelische Akademie................................................................... 171.666,75
An Evangelischen Verein für Studentenheime............................... 388.101,77

645.601,77

Erträge 
S

Vortrag aus 1964 ................................................................................. 257.500.—
Spende der Landeskirche Kiel......................................................... 388.101,70
Von Kirchenkasse ................................................................................. —,07

645.601,77

Vermögensrechnung des Verrechnungskontos „Evangelischer Gemeindedienst“ 
zum 31. Dezember 1965

Besitzposten Eigenvermögen
s s

Geldbestand beim Oberkirchenrat......................................................... 76.149,18 Zweckvermögen ...................................................................................... 102.649,18
Geldbestand beim Gemeindedienst .................................................... 26.500,—

102.649,18 102.649,18

Gebarungsrechnung des Verrechnungskontos „Evangelischer Gemeindedienst“ 
für das Jahr 1965

Aufwendungen

Personalkosten ......................................................................................
Abfertigung Moser.................................................................................
Gehaltsanteil LWB.................................................................................
Beihilfe Drexler......................................................................................
Amortisationskosten Eigentumswohnung ...........................................
Parkplatzgebühr......................................................................................
Reisekosten Evangelisationen...................................................................
Campingarbeit...........................................................................................
Campingarbeit — Autospesen..............................................................
Beisekosten Pfarrer Blaha ...................................................................
Bücher, Plakate......................................................................................
Schriftenmission......................................................................................
Werbung, Versandkosten.......................................................................
Anteil an Bürokosten LWB...................................................................
Bürobedarf...............................................................................................
Fernsprecher ..........................................................................................
Postgebühren...........................................................................................
Anschaffungen...........................................................................................

288.112,97

s
11 1.372,74 Zuschuß der Kirche A.B............................................................................

4.663,— Kollekten ...............................................................................................
4.800,— Spenden für Bücher und Plakate.........................................................
1.000.— Spenden für Campingmission:
1.395,68 Bayrische Landeskirche.......................................................................
1.920,— Kirchliches Außenamt.......................................................................

45.556,83 Superintendentur Oberösterreich....................................................
28.399,98 Gustav-Adolf-Werk Württemberg....................................................
14.318,60 Gustav-Adolf-Werk Pfalz..................................................................
1.465,96 Lutherischer Weltdienst..................................................................

19.916,69 Rückvergütungen für 1964 ...................................................................
1.213,02

15.066,60
6.000.—
7.210,77
6.344.70
6.887.70

10.580.70

Gebarungsverlust.....................................................................................

Erträge 
s

160.000.—
18.369,28
16.665,25

3.230,94
12.910,40
5.907,47
3.150,—
3.150,—

12.811,07
2.302,76

49.615,80

288.112,97



Vermögensrechnung des Raumbeschaffungsfonds zum 31. Dezember 1965
Besitzposten

S
Bankguthaben........................................................................................... 310.150,—
Forderung an Pfarrgemeinde Kufstein................................................ 30.000.—

Fondsvermögen

340.150,—

Eigenvermögen 
S

...................................................................................... 340.150,—

340.150,—

Aufwendungen

Zuschuß für Umbau Predigerseminar

Gebarungsrechnung des Raumbeschaffungsfonds für das Jahr 1965

S 
24.898,12 Gebarungsverlust

Erträge 
S

24.898,12

Kollektenkonto

Aus 1964 vorgetragene Kollekten.........................................................
Kollekteneingänge 1965 ........................................................................
Forderung an Kollektenkonto „Äußere Mission1'.............................

Anlage 5

S S
97.191,63 Weitergeleitete Kollekten......................................................................... 864.670,79

958.466.03 Noch weiterzuleitende Kollekten.......................................................... 191.156,87
170,'— ___

1,055.827,66 1,055.827,66

Aufwendungen
Rechnungsabschluß des Religionsunterrichtskontos für das Jahr 1965

Erträge
s

Mehrstundenvergütung an Geistliche .................................................. 782.453,—
Beitrag zum Kinderbeihilfenfonds ..................................................... 21.833,64
Rücküberweisungen................................................................................. 15.541,87
Haftpflichtversicherung ............................................................... 6.582,90
Geldverkehrskosten.........................................................  16,18
Postgebühren........................................................................................... 313,50
An die Kirche A.B...................................................................................... 4,712.653,79
An die Kirche 11. B........................................................................................................ 57.192,30
Vortrag für 1966 ...........................'....................................................... 45,—

Überweisungen der Gebietskörperschaften...........................................
An die Geistlichen direkt ausbezahlte Bezüge der Gebietskörper

schafteil ............................................................................................

S
2,956.044,68

2,640.587,50

Aufwendungen

Grundsteuer und Abgaben
Wohnhaus-Wiederaufbaufonds
Reinigungsgeld ........................
Sozialversicherung ...................
Betriebskosten.............................
Instandhaltungskosten . . . .
Geldverkehrskosten...................
An Evangelisches Theologenheim

5,596.632,185,596.632,18

Rechnungsabschluß der Liegenschaft Wien 18, Blumengasse 6 für das Jahr 1965
Erträge

s
...................................... 2.555,16 Mietzinserträgnisse.........................................................

S 
................... 20.200,69

...................................... 510.— 

...................................... 2.402,60 

...................................... 916.80 

...................................... 2.254,74 
1.457,13

...................................... 12,— 

...................................... 10.092,26
20.200,69 20.200,69



Rechnungsabschluß des Evangelischen
Aufwendungen

S
Gehaltskosten Studieninspektor .................................................................... 65.127,83
Gehaltskosten Bedienerinnen .............................................................. 65.304,58
Hilfslöhne ................................................................................................. • 7.625,—
Fahrtspesen............................................................................................... 1.908,70
Frühstück für Studenten....................................................................... 15.204,04
Bücher, Zeitschriften..................................................................  2.901,45
Grundsteuer, Abgaben............................................................................ 2.844,22
Reinigungsmaterial................................................................................. 2.880,75
Sonstige Auslagen.........................................................  2.428,12
Beheizung ............................................................................................... 28.732,06
Beleuchtung ........................................................................................... 20.567,—
Betriebskosten........................................................................................... 3.276,40
Laufende Instandhaltung........................................................................ 9.638,39
Miete Fahrradkeller................................................................................. 674,63
Neuanschaffungen ................................................................................. 1.293,40
Kanzleibedarf......................................  2.413,82
Postgebühren........................................................................................... 1.512,30
Fernsprechgebühren................................................................................. 4.941,30
Betriebskosten Studentinnenheim......................................................... 1.638,58

Theologenheimes für das Jahr 1965
Erträge 

S
Mietzinserträgnisse Haus  Blumengasse 6 .............................................. 10.092,26
Mietzins Studentinnenheim.................................................................. 4.600,—
Spenden.................................................................................................... 3.911,—
Kollekten 1964   6.751,85
Kollekten 1965   51.925,90
Zuschuß der Kirche A.B........................................................................... 157.631,56
Zuschuß der Kirche H.B........................................................................... 6.000,—

X
II

240.912,57 240.912,57

Als die von der Generalsynode bestellten Rechnungsprüfer der Evangelischen 
Kirche A.B. haben wir den Rechnungsabschluß für das Jahr 1965 und den von der 
Allgemeinen Revisions- und Treuhand-Gesellschaft m. b. H. in Graz dazu vorgelegten 
Prüfungsbericht einer Überprüfung unterzogen. Nach Erteilung verschiedener Auf
klärungen durch den Leiter der Finanzabteilung, Herrn Kimmel, wird der uns 
vorliegende Rechnungsabschluß 1965 in Ordnung befunden.

Die Synodalausschüsse A.B. und H.B. werden ersucht, den Rechnungsabschluß 
1965 zu genehmigen.

Helmut Herglotz Karl Sadler

Wien, am 11. Mai 1966

„Auf Grund unserer Prüfungshandlungen und der itn vorliegenden Bericht dar- 
gestellten Prüfungsergebnisse stellen wir fest, daß die Buchhaltung der Evangelischen 
Kirche in Österreich den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entspricht und 
daß der Rechnungsabschluß zum 31. 12. 1965 rechnerisch und buchhalterisch richtig 
aus den laufend geführten Buchhaltungsaufzeichnungen erstellt wurde.“

Allgemeine Revisions- und Treuhand-Gesellschaft in. b. H. 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Graz

Dr. Karl Friedl i. V. Dipl.-Ing. Ferdinand Frankl
beeideter Wirtschaftsprüfer

Graz, am 6. Mai 1966
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fallweise in Hackenbuch. Der Religionsunterricht am 
Gymnasium, Handels- und Berufsschule, zum Teil 
auch an Volksschulen in Außenorten umfaßt zirka 
zehn Wochenstunden. Es wird erwartet, daß Jugend
arbeit und Bibelstunden für Erwachsene gefördert 
werden.

Dem Pfarrer steht eine Dienstwohnung im ersten 
Stock des 1955 erbauten, in einem Obst- und Gemüse
garten ruhig gelegenen Pfarrhauses zur Verfügung. 
Sie umfaßt vier Zimmer, Küche, Bad, Garage und 
ein Gäste- bzw. Vikarszimmer im Erdgeschoß. Eine 
moderne Ölheizung ist eingebaut. Der Dienstwoh
nungswert beträgt S 230,—. Ein Dienstwagen ist vor
handen.

Die Stadt bietet durch ihre Lage, ihr ausgebautes 
Schulsystem und ihre kulturelle Aufgeschlossenheit 
viele Annehmlichkeiten.

Schriftliche Bewerbungen sind bis zum 31. Juli 1966 
an den Evangelischen Oberkirchenrat, Schelling
gasse 12, 1010 Wien, zu richten.

Erlaß des Evangelischen 
Oberkirchenrates H. B. in Wien

76. Zl. 5002/66 vom 1. Juni 1966

Rechnungsabschluß 1965 der Kirche H.B.

Gemäß § 206 Satz 2 der Kirchenverfassung wird 
hiemit der Rechnungsabschluß 1965 der Kirche H. B. 
im ordentlichen österreichischen Haushalt veröffent
licht.
Einnahmen S

Kirchenbeitragsanteile der acht Gemein
den .................................................... 802.400,—

Vergütung für den Religionsunterricht . 182.526,95
Pensionsbeitrag der Geistlichen .... 35.196,80
Staatspauschale................. 371.137,10
Wien-Innere Stadt H. B.:

Refundierung der Gehälter der welt
lichen Dienstnehmer (Teilzahlung) . 60.000,—

Lotterietreffer ......................................... 22,50

Ausgaben

Dienstbezüge und Pensionen 
der geistlichen Amtsträ
ger ...............................

Bezüge der weltlichen 
Dienstnehmer . . . .

Spesen der Kirchen
leitung
Eigene und fremde Reise-

Spesen, Repräsentations
kosten ..............................

Spesen der Kirchenkanzlei: 
Miete, Beleuchtung, Be
heizung, Reinigung, Tele
fon, Porto, Kanzleimate
rial, Bankspesen . . .

Zahlung an Oberkir- 
chenrat A. u. H. B.
Anteil 1964 gem. § 209 KV
Gemeinsame
Werke: S

Nachtrag 1964 418,90
Teilabrech

nung 1965 65.635,—

Sonstige Leistungen 
Reformiertes Kirchenblatt . 
Reformierter Weltbund . . 
Diverses..............................

Abgang

Der Abgang konnte 
den gedeckt werden.

Kirchliche

S

1,118.174,27

354.105,27

37.981,90

41.292,10

13.080,72

66.053,90

53.824,13
3.000,—
4.386,05 1,691.898,34

240.614,99

durch außerordentliche Spen-

 Mitteilung

1,451.283,35
Telefonnummer der Evangelischen Pfarrgemeinde 

A.B. Naßwald: 02667-20505.

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwen» 
dungszweck versehen — Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vor« 
legen — Behandlung mehrerer Angelegenheiten in einem Geschäftsstück 
ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) 
anführen — Fristen beobachten (Kollekten«Ablieferung, Vorlage der 

Rechnungsabschlüsse, Seelenstandsbericht usw.)
Wir ersuchen alle Glaubensgenossen,ihnen bekannt werdende Zu« und Wegzüge, Geburten, 
Trauungen und Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteikn.
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für die Evangelische Kirche A. u. H. B. in Österreich

Jahrgang 1966 Ausgegeben am 28. Juli 1966 7. Stück

77. Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle der Evange
lischen Pfarrgemeinde A. B. Markt Allhau, Burgen
land

78. Dritte Ausschreibung der zweiten Pfarrstelle der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Favoriten

79. Kirchenbeitragseingänge Jänner bis Juni 1966 mit 
Vergleichsziffern aus 1965

80. Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Wallern in Oberösterreich

Kirchliche Mitteilungen

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. in Wien

77. Zl. 6201/66 vom 11. Juli 1966

Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A.B. Markt Allhau, Burgenland

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A.B. Markt Allhau, Bezirk Oberwart, Burgenland, 
wird hiermit ausgeschrieben und durch Wahl besetzt. 
Die Gemeinde zählt 2374 Seelen und umfaßt die 
Teilgemeinden Markt Allhau, Buchschachen, Kitz
laden, Loipersdorf i. B. und Wolfau. Schwierigkeits
klasse 3 a.

Haupt- und Kindergottesdienst ist an allen Sonn- 
und Feiertagen in der Kirche zu Markt Allhau und 
fallweise in den Schul- und Bethäusern der Tochter- 
gemeinden abzuhalten. Im Winterhalbjahr sind Bibel
stunden bzw. Advents- und Passionsandachten zu 
halten.

Religionsunterricht wird in dreißig bezahlten Wo
chenstunden an allen Orten außer in Kitzladen erteilt, 
davon sind acht Pflichtstunden an der neuen Haupt
schule in Markt Allhau, der Rest an den Volksschulen. 
Der Religionsunterricht kann, abgesehen von den acht 
Pflichtstunden, von der Gemeindeschwester und den 
vorhandenen geprüften Lehrkräften gehalten werden.

In Markt Allhau ist ein schöner neuer Gemeinde- 
saal samt Pfarrheim vorhanden. Die Filialen liegen 
zirka eine Gehstunde vom Pfarrort entfernt und sind 
leicht erreichbar.

Die Pfarrwohnung umfaßt drei große Zimmer, 
zwei Kabinette, Küche, Bad, Waschküche, Keller und 
sonstige Nebenräumlichkeiten. Dem Pfarrer steht auch 
ein Obst- und Gemüsegarten zur Verfügung. Eine 
Garage ist vorhanden. Der Neubau des Pfarrhauses 
ist vom Presbyterium beschlossen worden. Der Dienst
wohnungswert beträgt S 100,—.

Nächste höhere Schulen: Musisches Gymnasium in

Hartberg und Oberschützen, Handelsakademie in 
Oberwart. Zwei Ärzte sowie Apotheke sind vorhanden. 
Eisenbahnstation: St. Johann in der Haide (5 km). 
Gute Autobusverbindungen nach Graz, Hartberg und 
Oberwart.

Bewerbungen sind bis 31. August 1966 an das Pres
byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Markt Allhau einzureichen, das zu weiteren Auskünf
ten gerne bereit ist.

78. Zl. 6477/66 vom 19. Juli 1966

Dritte Ausschreibung der zweiten Pfarrstelle der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien-Favoriten

Die zweite Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrge
meinde A.B. Wien-Favoriten wird hiermit neuerlich 
ausgeschrieben und wird durch den Evangelischen 
Oberkirchenrat A. B. besetzt. Der Aufgabenbereich 
des zweiten Pfarrers umfaßt den Seelsorgesprengel 
„Gnadenkirche“. Dazu gehören rund 4000 Gemeinde- 
glieder. Die Verselbständigung dieses Sprengels zu 
einer neuen Pfarrgemeinde ist beschlossen und soll 
in der nächsten Zeit durchgeführt werden und ist 
Aufgabe des neuen Pfarrers. Das Gemeindezentrum 
der Gnadenkirche besitzt alle Räumlichkeiten für 
Gemeindeveranstaltungen und wurde im Dezember 
1965 fertiggestellt.

Die Pfarrwohnung besteht aus vier Wohnräumen, 
Küche, Bad und Nebenräumlichkeiten. Eine Etagen
heizung ist eingebaut. Der Dienstwohnungswert be
trägt S 300,—.

Bewerbungen sind bis zum 31. August 1966 an den 
Evangelischen Oberkirchenrat A. B., Schellinggasse 12,
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1010 Wien, zu richten. Weitere Auskünfte werden 
gerne vom Presbyterium der Evangelischen Pfarrge
meinde A.B. Wien-Favoriten, Triester Straße 1, 1100 
Wien, erteilt.

Kirchliche Mitteilungen

79. Zl. 6108/66 vom 7. Juli 1966

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis Juni 1966 mit
Vergleichsziffern aus 1965

Superintendentur

Wien . . . . 
Niederösterreich 
Burgenland . . 
Steiermark . . 
Kärnten . . . 
Oberösterreich . 
Salzburg-Tirol .

Schilling
1966 1965

. 7,198.782,44

. 1,510.153.77

. 677.612.41

. 2,697.059,40

. 1,347.589,05
. 2,598.588.03 \
. 1.269.185.28 J

6,807.825,12
1,332.203,38

531.775.14
2,286.866,11
1,220.353,35
3,510.791,66

17,298.970,38 15,689.814,76

80. Zl. 6567/66 vom 22. Juli 1966

Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Wallern in Oberösterreich

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A.B. Wallern, Oberösterreich, wird hiemit ausge
schrieben.

Sie ist in die Schwierigkeitsstufe 3 b eingereiht. 
Das Gemeindegebiet umfaßt die Bezirkshauptmann- 
schaft Grieskirchen ohne den Gerichtsbezirk Peuer- 
bach. Die rund 1350 Gemeindeglieder wohnen haupt
sächlich rund um die Muttergemeinde Wallern und 
die Tochtergemeinde Grieskirchen.

Gottesdienste sind sonntäglich in Wallern und 
Gallspach zu halten. Den sonntäglichen Kindergottes
dienst und den 14täglichen Gottesdienst in Gries
kirchen hält gegenwärtig ein Lektor.

Im Kurort Gallspach ist jeden Mittwoch eine 
Bibelstunde zu halten. Religionsunterricht ist im Aus
maß von zirka 18 Stunden zu halten, die vom Staat 
vergütet werden.

Dem Pfarrer steht eine schöne Wohnung im Pfarr
haus in Wallern zur Verfügung (fünfeinhalb Zimmer, 
Küche, Pfarrkanzlei, Bad und großer Garten samt 
Garage und Nebenräumlichkeiten). Der Dienstwoh
nungswert beträgt S 150,—. Mittelschulen und höhere 
Schulen in Grieskirchen, Wels und Linz sind durch 
günstige Verkehrsverbindungen leicht erreichbar. Der 
Kirchenbesuch in Wallern und im Kurort Gallspach 
ist sehr gut, die Gemeinde treu und opferwillig.

Bewerbungen sind bis 31. August 1966 an das 
Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Wallern, Oberösterreich, zu richten.

Die Stelle wird durch Wahl besetzt.

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. errich
tet eine Planstelle des Direktors der Evangelischen 
Frauenschule für kirchlichen und sozialen Dienst in 
Wien. Die Stelle ist womöglich mit einer Theologin 
(Pfarrvikarin) zu besetzen. Das Gehalt entspricht 
dem Pfarrgehalt. Die Bestellung- erfolgt über Vor
schlag des Schulausschusses der Evangelischen Frauen- 
schule für kirchlichen und sozialen Dienst in Wien 
durch den Evangelischen Oberkirchenrat A. u. II. B. 
(Zl. 6246/66 vom 1'1. Juli 1966.)

Die Pensionsanstalt für Witwen und Waisen evan
gelischer Geistlicher der Oberösterreichischen Diözese 
A.B. ist satzungsgemäß durch Beschluß der Anstalts
mitglieder in der Konferenz vom 10. Mai 1966 auf
gelöst worden. Das Amt der Oberösterreichischen 
Landesregierung als Stiftungsbehörde hat mit Be
scheid vom 14. Juni 1966, Zl. Wi 3930/1 — 1966 — 
Le/F, diesen Auflösungsbeschluß genehmigt und fest- 
gestellt, daß das Anstaltsvermögen gemäß § 19 der 
Satzungen der Anstalt in die Verwaltung des Super- 
intendentialausschusses der Oberösterreichischen Diö
zese A.B. zu überführen ist. (Zl. 5700/66 vom 27. Juni 
1966.)

Die neue Telefonnummer des Evangelischen Pfarr
amtes A.B. 4830 Hallstatt lautet: 06134/254. (Zl. 
5967/66 vom 4. Juli 1966.)

Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener 
am Wort, Herrn Pfarrer i. R. Altsenior Otto Bün- 
ker, am 12. April 1966 aus diesem Leben zu sich 
berufen.

Er wurde am 22. April 1888 in Trebesing als Sohn 
des Pfarrers Johann Karl Bünker geboren. Nach 
beiden theologischen Examina im Jahre 1910 hatte 
er die Stelle eines Personalvikars in Trebesing inne 
und wurde im Jahre 1912 zum Pfarrer von Eisen
tratten im Liesertal gewählt. Acht Jahre versah er 
dort das Amt eines Seelsorgers. Er verehelichte sich 
dort ein zweites Mal, da ihm die erste Frau durch 
den Tod entrissen wurde. Im Jahre 1920 wurde er 
zum Pfarrer von Fresach gewählt, wo er bis zu seiner 
Versetzung in den Ruhestand, im Jahre 1958, blieb. 
Schon gegen Ende seiner Dienstzeit hatte er sich um 
die Errichtung eines evangelischen Diözesanmuseums 
in Fresach bemüht, dessen Kustos er dann auch nach 
seiner Versetzung in den Ruhestand bis zu seinem 
Ableben verblieb. So war es ihm vergönnt, fast ein 
ganzes Menschenleben an einem Ort seiner Heimat 
im Auftrage Jesu Christi zu wirken. Er war nicht nur
ein Vater seiner Gemeinde, die er bis zu drei Gene
rationen zurück in alle Einzelheiten kannte, sondern 
darüber hinaus hatte ihm die Liebe zu seiner Kärnt
ner Heimat immer wieder Anteil nehmen lassen an 
allen Schicksalen seiner Heimatkirche. So war er der 
gegebene Mann, ein solches Werk -wie das evangelische 
Museum in Fresach zu betreuen.

Zu seinem 70. Geburtstag hat ihm der Evangelische 
Oberkirchenrat für sein treues und weises Wirken 
Dank und Anerkennung ausgesprochen (Zl. 3844/58). 
(Zl. 6414/66 vom 18. Juli 1966.)
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Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener 
am Wort, den elektrotechnischen Angestellten i. R. 
Hermann Koch, nach längerem Leiden im 71. Le
bensjahr am 29. Dezember 1965 zu sich gerufen.

Hermann Koch war für unsere Kirche ein bemer
kenswerter Mann. Er lebte in Gmunden, ging seinem 
Beruf als elektrotechnischer Angestellter nach und 
saß als Organist Sonntag für Sonntag, über 53 Jahre, 
hinter der Orgel in Gmunden. Es war für ihn ausge
macht, dafür keinerlei Entgelt zu nehmen, sondern 
alle Zuwendungen wurden auf seine Bitte für den 
Ausbau der Orgel verbraucht. Im 32. Lebensjahr 
wurde er zum Presbyter der Pfarrgemeinde Gmunden 
gewählt und hatte das Amt eines Kurators in der 
Zeit von 1950 bis 1962 inne. Vom Jahre 1950 an 
— und das ist das Besondere — stellte er sich in den 
Dienst der Gemeinde als Lektor und später als Pre
diger, besonders als er nach jahrelangen ausgiebigen 
Selbststudien im Jahre 1957 die Pfarrhelferprüfung 
mit ausgezeichneter Qualifikation ablegte. Er wurde 
ordiniert, nahm aber keinerlei hauptamtliche Pfarr
stellen in Anspruch, sondern machte die vielen Predigt
dienste in der weiten Umgebung der Gmundner Ge
meinde in seiner gewohnten selbstlosen Art.

Wie er sein Leben darauf ausrichtete, ein Zeugnis 
für unseren Herrn Jesus Christus abzulegen, so wurde 
es ihm auch in der Zeit seines Leidens geschenkt, mit 
der Gabe des Friedens und der Geduld ausgerüstet 
zu werden.

Wir freuen uns, daß Gott unserer Kirche solche 
Männer schenkt. Diese wenigen Zeilen mögen ein Aus
druck unseres Dankes sein. (Zl. 6416/66 vom 18. Juli 
1966.)

Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener 
am Wort, Pfarrer i. R. Werner Drewes, zuletzt 
wohnhaft in Spittal an der Drau, unerwartet am 
15. März 1966 im 71. Lebensjahr zu sich berufen.

Seine ganze Liebe und Treue als Seelsorger galt 
seiner Gemeinde Unterhaus, der er über 30 Jahre 
hindurch seine ganze Kraft widmete. Er wurde als 
Sohn eines Beamten in Wien am 2. Mai 1894 geboren, 
verbrachte seine Kinderzeit in Znaim (Mähren), seine 
Mittelschulzeit in Cilli und studierte dann zwei Seme
ster Medizin. Der erste Weltkrieg führte ihn an die 
russische und italienische Front, von der er nach 
schwerer Verletzung entlassen wurde. Er entschloß 
sich, Theologie zu studieren und besuchte die Hoch
schulen in Wien, Halle und Upsala (Schweden). Nach 
seinem Examen im Jahre 1922 in Wien wurde er 
Vikar in Trautenau, legte bei der deutschen evange
lischen Kirche in Böhmen, Mähren und Schlesien 
seine Pfarramtsprüfung im Jahre 1923 ab und wurde 
nach seiner Ordination Pfarrer in der böhmisch
schlesischen Gemeinde Kuttelberg, wo er sechs Jahre 
lang blieb. Aus seiner Ehe mit Frau Anna Maria 
Franziska, geborene Kratz, wurden ihm drei Kinder 
geschenkt. Seit dem Jahre 1931, bis zu seinem Eintritt 
in den Ruhestand am 1. Juli 1963, wirkte er als 
Pfarrer der Gemeinde Unterhaus. Während des zwei
ten Weltkrieges versah er den Dienst eines Standort- 
seelsorgers von Spittal an der Drau und mußte die 
eingezogenen Amtsbrüder der umliegenden Gemeinden 
vertreten. Sein außerordentlicher Arbeitseifer beglei
tete ihn nicht nur auf seinen vielen Fußwegen zum 
Unterricht und Hausbesuch, sondern führte ihn als 

Gustav-Adolf-Prediger und Redner nach Deutschland 
hinein. Er selbst, als Kind der Diaspora, war und 
blieb ihr zeitlebens in Treue verbunden. Das Ver
trauen seiner Amtsbrüder blieb ihm bis zuletzt er
halten, für sie setzte er sich als Vertrauensmann des 
Pfarrervereines ein.

Neben vielen Freuden in seiner Gemeinde und an 
seiner Familie traf ihn manches Leid, das er aber 
in vorbildlicher Weise in demütigem Glauben an 
seinen Herrn trug.

Am Tage seiner Versetzung in den Ruhestand sprach 
ihm die Evangelische Kirchenleitung für seine Treue 
Dank und Anerkennung aus. (Zl. 6419/66 vom 18. Juli 
1966.)

Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener 
am Wort, Pfarrer i. R. Jakob Ernst Koch, zuletzt 
wohnhaft in Wallern bei Wels, Haus Wartburg, nach 
langer und schwerer Krankheit am 21. März 1966 im 
69. Lebensjahr zu sich gerufen.

Pfarrer Jakob Ernst Koch wurde am 12. April 1897 
in Scharten bei Wels geboren und stammt aus dem 
alten und angesehenen Pfarrer- und Superintenden- 
tengeschlecht, dem die Gemeinden Oberösterreichs 
so vieles verdanken. Nach seinem Studium und Exa
men in Wien im Jahre 1921 kam er als Superinten- 
dentialvikar nach Wallern, bewarb sich aber dann 
um die Pfarrgemeinde Hallstatt in Oberösterreich, wo 
er bis zum Jahre 1928 blieb. In dieser Zeit ehelichte 
er Frau Gertrud, geborene Daler, Durlachstein, die 
ihm fünf Kinder schenkte. Länger als zehn Jahre 
diente er als Seelsorger der Gemeinde Ramsau in der 
Steiermark. Auf Grund seiner politischen Gesinnung 
wurde er zum Mitglied des Steiermärkischen Land
tages als Vertreter der Evangelischen Kirche im 
Jahre 1934 ernannt. Am Ende des Jahres 1939 wurde 
er infolge seiner kritischen Einstellung gegenüber 
dem Nationalsozialismus aus der Steiermark verwiesen 
und zog nach Württemberg, wo er in Ohmenhausen 
über sechs Jahre segensreich wirkte. Auf Grund 
seiner Vorstellungen bei der Besatzungsmacht glückte 
es ihm, seinen Pfarrort vor der Zerstörung durch die 
französischen Truppen zu bewahren.

Nach Beendigung der Kriegshandlungen kehrte 
Pfarrer Jakob Ernst Koch in die Heimat zurück und 
wurde Pfarrer in Peggau (Steiermark), wo er bis zu 
seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 1962 
wirkte. Länger als ein Jahr verblieb er aber noch in 
dieser Gemeinde, weil sich vorerst kein Nachfolger 
fand.

Für seinen Ruhestand plante er langgehegte öku
menische Gedanken zu verwirklichen. Besonders lag 
ihm der christliche Auftrag am Volke Israel auf der 
Seele. Es war ihm noch vergönnt, zwischen seinen 
Krankheiten, das Land Israel zu besuchen, wurde 
aber dann ein Opfer seines Leidens.

Der Evangelische Oberkirchenrat hat Pfarrer i. R. 
Jakob Ernst Koch bei seinem Eintritt in den Ruhe
stand für seine aufopfernde Treue Dank und Aner
kennung ausgesprochen. (Zl. 6420/66 vom 18. Juli 
1966.)

Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener 
am Wort, Senior und Pfarrer i. R. Johann Schmidt, 
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wohnhaft zuletzt in Großpetersdorf, am 1. März 1966. 
nach längerem, in Geduld ertragenem Leiden, im 
85. Lebensjahr zu sich gerufen.

Er wurde am 6. September 1883 in Mörbisch am 
See geboren und besuchte, nach Absolvierung des 
Gymnasiums, die evangelische Akademie, worauf er 
im Jahre 1908 seine Kandidaten- und im selben Jahr 
auch seine Pfarramtsprüfung ablegte. Nach einer 
kurzen Tätigkeit als Personalvikar bei Senior Edmund 
Scholtz in Agendorf, übernahm er die Pfarrgemeinde 
Schmöllnitz, wo er auch im Jahre 1910 als Pfarrer 
gewählt wurde. Im selben Jahr ehelichte er Fräulein 
Frieda Hafenscher, nachdem er als Pfarrer in Groß
petersdorf gewählt worden war. Dreiundvierzig Jahre 
hatte er diese Gemeinde, bis zu seiner Pensionierung 
im Jahre 1953, betreut. Nur ein kürzerer Kriegs
dienst als Feldkaplan harte ihn von ihr getrennt. 
Wie er seiner Gemeinde Großpetersdorf verbunden 
war, so galt seine Liebe überhaupt dem südlichen 
Burgenland. Als Heimatforscher interessierte er sich 
besonders für die kirchliche Vergangenheit der Ge
gend, in welcher er jahrzehntelang auch das Amt des 
Seniors innehatte. Davon zeugt auch die „Geschichte 
des südlichen Evangelischen Seniorates im Burgen
land“. In seinem Ruhestand widmete er seiner Hei
matkirche noch ein Gedichtbändchen „Zum Feier
abend“, mit dem er seine Dankbarkeit bezeugte.

Zum 80. Geburtstag sprach ihm die Kirchenleitung 
sowie die Vertreter der Behörden des südlichen Bur
genlandes Dank und Anerkennung aus. (Zl. 6421/66 
vom 18. Juli 1966.)

Der Evangelische Oberkirchenrat hat mit Wirkung 
vom 31. August 1965 Pfarrer Johann Mittermayr, 
geboren am 24. Juni 1898 in Harth bei Linz, zwei 
Jahre nach Erreichung der Altersgrenze über eigenes 
Ansuchen in den dauernden Ruhestand versetzt.

Aus bäuerlichen Verhältnissen stammend und in 
einem christlichen Haus aufgewachsen, entschloß er
sich im Jahre 1932 in der Bibelschule in St. Andrä 
am Ossiacher See in die Mohammedanermission zu 
gehen und stellte sich dem „Hilfsbund für christliches 
Liebeswerk im Orient“ zur Verfügung. Von dort aus 
erhielt er theologische und missionarische Ausbildung 
an der theologischen Schule in Bethel bei Bielefeld. 
Neben dieser theologischen Ausbildung lief die Aus
bildung in den Sprachen Türkisch, Arabisch und 
Bulgarisch.

Im Jahre 1928 verheiratete er sich mit Fräulein 
Kessler, die ihm drei Kinder schenkte. Im selben 
Jahr reiste er nach Bulgarien und widmete sich ganz 
der Missionsarbeit. Nach dem Jahre 1939 wurde ihm 
dort die gesamte Leitung der Missionsarbeit übertra
gen, mußte aber im Zusammenhang mit den Kriegs- 
ereignissen ein Jahr später sein Arbeitsfeld verlassen. 
Nach Wien zurückgekehrt, fand er verschiedene Ver
wendungen als Vikar in Wien, legte die beiden Exa
mina für Theologen ab und kam im Jahre 1950 als 
Pfarrer nach Zurndorf. Bereits im Jahre 1956 über
nahm er die Pfarrstelle Voitsberg, Steiermark, wo er 
bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand verblieb.

Während seiner Dienstzeit in der Evangelischen 
Kirche in Österreich hat sich Pfarrer i. R. Mitter
mayr unter unter den Amtsbrüdern viele Freunde 
erworben. Seine Dienstwilligkeit war geschätzt, sein 
seelsorgerliches Bemühen um die ihm anvertrauten 
Gemeindeglieder hat reiche Früchte getragen.

Der Evangelische Oberkirchenrat hat ihm anläßlich 
seines Übertrittes in den Ruhestand den Dank und 
die Anerkennung der Evangelischen Kirchenleitung 
ausgesprochen (Zl. 899/65). (Zl. 6412/66 vom 18. Juli 
1966.)

Der Evangelische Oberkirchenrat hat mit Wirkung 
vom 1. April 1966 den Superintendenten Wilhelm 
Mensing - Braun über eigenes Ansuchen in den 
dauernden Ruhestand versetzt.

Er wurde am 15. Dezember 1899 in Nürnberg als 
Sohn des Lehrers Hermann Braun geboren und be
suchte dort auch das Gymnasium, welches er noch 
vor Abschluß seiner Studien verließ, um sich frei
willig zum Heeresdienst zu melden. Vom Jahr 1917 
bis zum Ende des Krieges diente er beim 8. Feld
artillerie -Regiment und wurde infolge Verschüttung 
auch verwundet. Nach seiner Heimkehr studierte er 
Theologie und Medizin, da er sich der Missionslauf
bahn widmen wollte. Im Jahre 1926 legte er sein 
erstes Examen ab, wurde ordiniert und erhielt seine 
erste Anstellung als Pfarrverweser in Weißenbrunn. 
Im Jahr darauf wurde er Vikar in Deggendorf, Nie
derbayern, und heiratete Fräulein Hildegard Bezzel. 
Er wandte sich von hier der Evangelischen Kirche in 
Österreich zu, legte im Jahre 1929 die Pfarramts - 
prüfung ab und fand als geistliche Hilfskraft Ver
wendung in der Pfarrgemeinde Linz an der Donau. 
Im selben Jahr noch wurde er zum dritten Pfarrer 
der Gemeinde Linz gewählt. Drei Jahre später wurde 
er zweiter Pfarrer dieser Gemeinde, mußte aber im 
Verlauf des Krieges als Divisionspfarrer und Stand
ortpfarrer in der deutschen Wehrmacht Dienst ma
chen. Im Jahre 1941 wurde er zum Superintendenten 
von Oberösterreich, Salzburg und Tirol gewählt, wel
ches Amt er bis zu seiner Versetzung in den Ruhe
stand innehatte.

Der Flüchtlingsstrom am Kriegsende ergoß sich vor 
allem in die Diözese Linz und stellte den Super
intendenten und die Gemeinden vor völlig neue orga
nisatorische und geistliche Aufgaben. Die Zahl der 
Gemeinden wuchs von 22 auf 35. Die Seelenzahl 
verdoppelte sich. Die Diaspora breitete sich immer 
mehr aus. 30 neue Kirchen und Gemeindehäuser 
wurden gebaut, die geistliche Betreuung und der Reli
gionsunterricht in der ganzen Zerstreuung intensiviert. 
Er selbst besuchte unablässig die Gemeinden, predigte 
unermüdlich, sorgte väterlich für alle Pfarrhäuser 
mit Rat und Tat und sammelte die Kuratoren, Pres
byter und Lektoren, um auf diese Weise das geistliche 
Leben zu erwecken und zu vertiefen. Als Vorsitzender 
des Vereines Evangelische Diakonissenanstalt Gallneu- 
kirchen und als Vorsitzender der Prüfungskommission 
in der Missionsschule in Salzburg setzte er seine 
Kräfte auch auf diesem Gebiete ein.

Seine Verdienste für die Evangelische Kirche in 
Österreich seien in diesem einen Satz zusammenge
faßt: „Der Oberkirchenrat, der Bischof und die Evan
gelische Kirche A. B. in Österreich gedenken an diesen 
Tagen, in denen Du Deine Amtszeit als Pfarrer und 
Superintendent beschließt, in großer Herzlichkeit und 
tiefer Dankbarkeit Deiner.“ Der Bundeskanzler hatte 
Superintendent Mensing-Braun im Jahre 1965 das 
Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die 
Republik Österreich verliehen. In fast allen maßgeb
lichen Gremien, Vorständen und Kommissionen hatte 
Superintendent Mensing-Braun bis zuletzt mitgearbei



65

tet. Manche führende Tätigkeit hat er jetzt noch inne. 
Dafür sei ihm besonders Dank gesagt (Zl. 3278/66). 
(Zl. 6413/66 vom 18. Juli 1966.)

Pfarrlehrer Johann Barth in Goisern wurde mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1966 über eigenes Ansuchen 
in den dauernden Ruhestand versetzt. Aus Sieben
bürgen stammend, daselbst in Deutschbudak am 9. De
zember 1899 geboren, kam Pfarrlehrer Barth mit 
seiner Frau Maria, geborene Wächter, und seinem 
Töchterchen infolge der Kriegsereignisse mit etlichen 
seiner Landsleute und Gemeindegliedern nach Ober- 
österreich. Dort fand er Verwendung als Flüchtlings
geistlicher in der Umgebung von Braunau und wirkte 
in dieser Eigenschaft unermüdlich und zum Wohle 
vieler verlassener Flüchtlingsfamilien bis zu seinem 
schweren Unfall. Nach seiner Heilung konnte er nicht 
mehr den anstrengenden Diasporadienst mit Religions
unterricht, Predigt, Amtshandlungen und Hausbesu
chen versehen, so daß er erst im Mai des Jahres 1959 
seine Tätigkeit in der Pfarrgemeinde Goisern wieder 
aufnahm. Im selben Jahr hatte er die Freude, seine 
alten Eltern aus der ehemaligen Heimat begrüßen zu 
dürfen und ihnen beizustehen. Die nach dem Unfall 
dennoch auftretenden gesundheitlichen Schäden sowie 
ein Augenleiden zwangen ihn, um seine Pensionierung 
nach Erreichung der Altersgrenze einzukommen.

Der Evangelische Oberkirchenrat hat ihm seinen 
Dank und seine Anerkennung für die jahrelange treue 
Arbeit in der Evangelischen Kirche Österreichs aus
gesprochen. Mögen ihm noch viele Jahre der Ruhe 
geschenkt sein. (Zl. 6415/66 vom 18. Juli 1966.)

Senior und Pfarrer Johannes Karl Hermann Zim
mermann wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 
1965, lang nach Erreichung der vorgeschriebenen 
Altersgrenze, in den dauernden Ruhestand versetzt.

Senior Johannes Zimmermann wurde am 19. Juli 
1893 in Berlin als Sohn eines Verlagbuchhändlers 
geboren. Er wuchs in Wien auf, besuchte hier die 
Schulen, immatrikulierte Theologie und Philosophie, 
und wurde zu Kriegsbeginn Religionslehrer am Real
gymnasium Rainer in Wien. Nach seiner freiwilligen 
Hillskrankenpflegeausbildung im Reservespital des 
Roten Kreuzes meldete er sich als Freiwilliger und 
gelangte als Offizier während des ganzen ersten 
Weltkrieges hindurch zum Fronteinsatz. Eine Reihe 
von Auszeichnungen wurden ihm zuteil.

Erst nach seiner Heimkehr legte er das Examen pro 
ministerio ab und begann seinen Dienst in St. Pölten. 
Im Jahre 1923 wurde er dort zum zweiten Pfarrer 
gewählt, folgte aber bereits ein Jahr später einer 
Berufung der Pfarrgemeinde A. B. Liesing, der er 
durch fast 42 Jahre die Treue hielt. Nur der zweite 
Weltkrieg, der ihn auch wieder als Kriegspfarrer an 
verschiedenen Fronten sah, konnte seine seelsorger- 
liche Ausbautätigkeit an der Pfarrgemeinde Liesing 
unterbrechen. Immer wieder wurde er zu überge
meindlichen Ämtern herangezogen: durch viele Jahre 
als Senior und Superintendentstellvertreter der Wie
ner Superintendenz, als Vorstandsmitglied des Zweig
vereines des österreichischen Gustav-Adolf-Werkes, 
als Mitglied des Disziplinarsenates und Obersenates, 
als Beauftragter des Evangelischen Oberkirchenrates 
A. u. H. B. für verschiedene Angelegenheiten im Bun
desministerium für Landesverteidigung, in der Inne
ren Mission und als Lehrpfarrer, um nur einige seiner 

vielen Verpflichtungen zu nennen. Dabei aber war er 
als erfahrener Planer und Unternehmer bei den vielen 
Renovierungen und Umbauten an Kirche und Pfarr
haus stets auf das Wohl seiner Gemeinde Liesing 
bedacht. In brüderlicher Nachbarschaft stets bereit, 
verhinderte oder kranke Amtsbrüder zu vertreten, war 
er oft letzte Hilfe in allerlei dienstlichen Nöten, wie 
er auch durch die Verrichtung der Amtsgeschäfte in 
der Pfarre Liesing für seinen Nachfolger diese Ge
sinnung unter Beweis gestellt hat. Auch jetzt noch 
stellt er sein Leben und das seiner treuen, hilfsberei
ten Gattin und Mitarbeiterin immer wieder in den 
Dienst, so daß sein Ruhestand offiziell wohl einge
treten ist, inoffiziell aber seine vielseitige Arbeit 
weitergeht.

Der Evangelische Oberkirchenrat hat ihm und seiner 
lieben Frau Pauline, geborene Hafen, den Dank und 
die Anerkennung der Kirchenleitung ausgesprochen. 
Unsere Wünsche für viele gesegnete Jahre seines 
Ruhestandes begleiten ihn. (Zl. 6417/66 vom 18. Juli 
1966.)

Der Evangelische Oberkirchenrat hat mit Wirkung 
vom 1. Juni 1966 den Pfarrer der Evangelischen Pfarr
gemeinde A. B. Gallneukirchen, Erwin Schlachter, 
über eigenes Ansuchen, infolge Erreichung der Alters
grenze, in den dauernden Ruhestand versetzt. Zugleich 
hat Pfarrer Erwin Schlachter sein Amt als Rektor 
des evangelischen Diakonissenmutterhauses Gallneu
kirchen niedergelegt.

Pfarrer Erwin Schlachter wurde am 7. Feber 1899 
in Heilbronn am Neckar geboren, zog aber mit seinen 
Eltern schon ein Jahr später nach Salzburg, wo er 
seine Jugend- und Schülerjahre verbrachte. Nach 
zweijährigem Militärdienst im ersten Weltkrieg stu
dierte er in Wien, Rostock und Tübingen Theologie 
und kam dann als Vikar nach Wels und kurz darauf 
als Pfarrer nach Gnesau in Kärnten. Schon von 
dort aus und später von dem Pfarrort St. Ruprecht 
bei Villach betätigte er sich in der Kärntner Inneren 
Mission, so daß er vom damaligen Bischof Dr. Eder 
zum Obmann des Zentralvereines für Innere Mission 
in Wien berufen wurde. Im Jahre 1941 wurde ihm 
das Amt eines Rektors der Diakonissenanstalt Gall
neukirchen übertragen, welches er bis zu seinem 
Ruhestand in diesem Jahre innehatte.

In der schwierigen Zeit des Krieges und der Nach
kriegszeit galt es viel zu planen, zu bauen und einzu
richten. Während seiner Rektoratszeit wurden die 
Häuser „Abendfriede“ — ein Feierabendhaus für alte 
Schwestern — errichtet, die „Waldheimat“ wurde 
ausgebaut und in Bad Gastein die „Helenenburg“ 
nach einem Brand größer und schöner wiederaufge
baut. Dazu kamen die Krankenhausneubauten in 
Schladming und Linz, die Aufstockung des Grazer 
Krankenhauses und die Errichtung eines Altersheimes 
in Graz. Zuletzt sei noch des neuen „Martinstiftes“ 
und des Schwesternwohnheimes in Linz gedacht.

Im Jahre 1955 erhielt er das Silberne Ehrenzeichen 
für Verdienste um die Republik Österreich. Der 
Evangelische Oberkirchenrat hat im Namen der ge
samten Evangelischen Kirche in Österreich ihm und 
seiner treuen Gattin, Frau Paula, geborene Hermann, 
Dank und Anerkennung für sein vielfaches und uner
müdliches Wirken ausgesprochen. Sein Wirken in der 
Inneren Mission in Österreich sei unvergessen! (Zl. 
6418/66 vom 18. Juli 1966.)
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P. b. b. Erscheinungsort Wien / Verlagspostamt Wien 1

Zum Junitermin 1966 haben folgende Kandidaten 
das Examen pro ministerio vor der Prüfungskommis
sion der Evangelischen Kirche A. u. ELB. bestanden:

Dr. Johannes Dantine, Ernst Gronbach, 
Hermann Höller, Peter Koblischke, Dr. Ger
hard Rippel, Hermann Taferner, Franz Zip- 
penfenig. (Zl. 5951/66 vom 1. Juli 1966.)

Der Oberkirchenrat hat mit Wirkung vom 1. Sep
tember 1966 folgende Zuteilungen ausgesprochen:

Vikarin Ilse Beyer Wien 1 (Seelsorge im Albert- 
Schweitzer-Studentenheim), Zl. 6328/66 vom 14. Juli 
1966.

Vikarin Elfriede Blaschek Wien 7, Zl. 6186/66 
vom 11. Juli 1966.

cand. theol. Werner Frank Wien 2, Zl. 6181/66 
vom 11. Juli 1966.

cand. theol. Christian Gerhold Bruck an der 
Mur, Zl. 6248/66 vom 12. Juli 1966.

Vikar Norbert Hantsch Mitterbach, Zl. 6234/66 
vom 11. Juli 1966.

Vikar Herwig Ilkow Laa an der Thaya, Zl. 
6245/66 vom 12. Juli 1966.

Vikar Wolfgang Johannsen Traisen, Zl. 6233/66 
vom 11. Juli 1966.

cand. theol. Dr. Christoph Kirchbaum er Wien 
10, Zl. 6188/66 vom 11. Juli 1966.

cand. theol. Klaus Lincke Bad Aussee, Zl. 6176/66 
vom 11. Juli 1966.

Vikarin Annemarie Reining Wien 10, Zl. 
6185/66 vom 11. Juli 1966.

cand. theol. Günther Ungar Innsbruck, Zl. 
6131/66 vom 8. Juli 1966.

Der Oberkirchenrat hat mit Wirkung vom 1. Juli 
1966 folgende Zuteilungen ausgesprochen:

cand. theol. Robert Kissinger Graz (Pfarrer- 
Sepp Meier), Zl. 6118/66 vom 8. Juli 1966.

cand. theol. Max Suda Linz (Sup. Dr. Temmel). 
Zl. 5866/66 vom 30. Juni 1966.

Vikar Franz Brosch wurde gemäß §121 (1 b) 
der Kirchenverfassung zum Pfarrer der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Stainach-Irdning, Steiermark, be
stellt und in diesem Amte mit Wirkung vom 1. Sep
tember 1966 bestätigt. (Zl. 5639/66 vom 22. Juni 1966.)

Pfarrer Werner Koch wurde gemäß §121 (1b) 
der Kirchenverfassung zum Pfarrer der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Linz-Innere Stadt bestellt und in 
diesem Amte mit Wirkung vom 1. September 1966 
bestätigt. (Zl. 5798/66 vom 28. Juni 1966.)

Vikar Nils Helge Koblanck wurde gemäß § 121 
(1 b) der Kirchenverfassung zum Pfarrer der Evange
lischen Pfarrgemeinde A.B. Salzburg bestellt und in 
diesem Amte mit Wirkung vom 1. August 1966 bestä
tigt. (Zl. 5782/66 vom 27. Juni 1966.)

Lic. Gerhard Gerhold, Pfarrer der Evangeli - 
schen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Graz linkes Murufer, 
Heilandskirche, wurde am 13. Feber 1966 an der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
zum Doktor der Evangelischen Theologie promoviert. 
(Zl. 5772/66 vom 27. Juni 1966.)

Pfarrer Manfred Dopplinger wurde gemäß 
§ 121 (1 b) der Kirchenverfassung zum Pfarrer der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Steyr-Münichholz 
bestellt und in diesem Amte mit Wirkung vom 1. Sep
tember 1966 bestätigt. (Zl. 6203/66 vom 11. Juli 1966.)

Dr. Gerhard Rippel, Vikar in Stainach-Irdning, 
scheidet über eigenen Wunsch mit Wirkung vom 
31. August 1966 aus dem Dienstverhältnis zur Evan
gelischen Kirche A. B. aus. (Zl. 6158/66 vom 8. Juli 
1966.)

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwen« 
dungszweck versehen — Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vor« 
legen —- Behandlung mehrerer Angelegenheiten in einem Geschäftsstück 
ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) 
anführen — Fristen beobachten (Kollekten«Ablieferung, Vorlage der 

Rechnungsabschlüsse, Seelenstandsbericht usw.)
Wir ersuchen alle Glaubensgenossen,ihnen bekannt werdende Zu* und Wegzüge, Geburten, 
Trauungen und Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.
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Jahrgang 1966 Ausgegeben am 30. August 1966 8. Stück

für die Evangelische Kirche A. u. H. B. in Österreich

81. Lehrpläne für den evangelischen Religionsunter
richt des Polytechnischen Lehrganges (BGBL 
174/66)

82. Disziplinarsenat für Oberösterreich, Salzburg, Ti
rol und Vorarlberg; Berufung von neuen Mitglie
dern an Stelle der ausgeschiedenen

83. Meldung der Religionsunterrichtsstunden
84. Aufruf zu einer landeskirchlichen Kollekte für 

zwischenkirchliche Hilfe (Kanzelabkündigung am 
28. August 1966)

85. Errichtung einer Evangelischen Tochtergemeinde 
A. u. H.B. Innsbruck-Ost

86. Errichtung einer Evangelischen Tochtergemeinde 
A. u. H.B. Jenbach

87. Zweite Ausschreibung der zweiten Pfarrstelle der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Land
straße

88. Ausschreibung der Pfarrstelle Wiedweg
89. Dritte Ausschreibung der Pfarrstelle der Evange

lischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Horn
90. Kirchenbeitragseingänge Jänner bis Juli 1966 mit 

Vergleichsziffern aus 1965
Kirchliche Mitteilungen

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B. in Wien

81. Zl. 7225/66 vom 22. August 1966

Lehrpläne für den evangelischen Religionsunterricht 
des Polytechnischen Lehrganges (BGBl. 174/66)

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. erläßt 
gemäß § 214 KV die Lehrpläne für den evangelischen 
Religionsunterricht für den Polytechnischen Lehrgang 
und bringt ihn hiermit zur Verlautbarung:

b) Evangelischer Religionsunterricht
Allgemeines Bildungsziel:
Der evangelische Religionsunterricht an den Poly

technischen Lehrgängen soll den jungen Menschen 
vor der Berufswahl die Grundwahrheiten des evan
gelischen Glaubens in einfacher Form an Hand bib
lischer Texte vor Augen stellen und sie durch einen 
Überblick über die Probleme und Tatsachen ihres 
Lebens und des Lebens der Allgemeinheit aus christ
licher Schau zu einem aus dem Geist des Evange
liums gestalteten Dasein leiten.

Folgende Themenkreise können je nach Umständen 
in Auswahl behandelt werden:

Leitthema: „Seid aber Täter des Wortes und nicht 
Hörer allein“ (Jak. 1,22).

I. Wir leben in unserem Glauben.
Die Bibel — Wer ist Jesus Christus? — Das Chri

stentum und die moderne Wissenschaft — Die Öku
mene — Das Christentum und andere Formen reli
giösen und geistigen Lebens — Warum sind wir 
evangelisch?

II. Wir leben aus unserem Glauben.
Mensch und Mitmensch: Ehe und Familie — Kin

der, Eltern, Lehrer — Kameradschaft, Freundschaft, 
Liebe — Der Christ in der Wirtschaft.

Der Mensch in der modernen Welt: Beruf und 
Arbeit — Technik, Fluch oder Segen? — Krieg und 
Frieden — Der Mensch: Zerstörer oder Hüter der 
Schöpfung ?

Der Mensch und die Freizeit: Die Massenmedien 
—- Natur und Sport — Kunst und Wissenschaft.

Wie bleibe ich evangelischer Christ in der moder
nen Welt? Ich und meine Gemeinde — Mein Dienst 
in der Christenheit und in der Welt.

82. Zl. 6991/66 vom 10. August 1966

Disziplinarsenat für Oberösterreich, Salzburg, Tirol 
und Vorarlberg; Berufung von neuen Mitgliedern an 
Stelle der ausgeschiedenen

Die Synodalausschüsse A. B. und H. B. haben unter 
Bedachtnahme auf § 170 Abs. 2, 2. Halbsatz, der 
Kirchenverfassung über Vorschlag der Superintenden- 
tialausschüsse Oberösterreich sowie Salzburg und Tirol 
gemäß § 17 Abs. 1, Disziplinarordnung 1965, Pfarrer- 
Werner Koch, derzeit Gosau, ab 1. September 1966 
Linz an der Donau, an Stelle des durch Berufung zum 
Superintendenten ausgeschiedenen Beisitzers Dr. Leo
pold Temmel zum geistlichen Beisitzer und Pfarrer 
Hans-Reinhard Dopplinger, Gmunden, an Stelle des 
durch Berufung zum Disziplinaranwalt ausgeschie
denen Ersatzmannes der geistlichen Beisitzer Pfarrer 
Karl Eichmeyer zum Ersatzmann der geistlichen Bei
sitzer mit Wirkung vom 10. August 1966 berufen.

83. Zl. 7395/66 vom 29. August 1966

Meldung der Religionsunterrichtsstunden

Die geistlichen Amtsträger der Kirche A. B. werden 
ersucht, das Ausmaß der von ihnen für das neue 
Schuljahr übernommenen Religionsstunden, nach 
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Schulstufen getrennt, bis spätestens 1. No
vember 1966 dem Oberkirchenrat A.B. 
unmittelbar zu melden. Die Superintenden- 
tur ist durch einen Durchschlag zu verständi
gen. Die direkte Meldung an den Oberkirchenrat 
ist erforderlich, weil die Erfahrung der letzten Jahre 
gezeigt hat, daß Sammelberichte der einzelnen Super
intendenturen durch das Ausbleiben einzelner Mel
dungen wiederholt nur mit bedauerlicher Verspätung 
möglich waren.

Bei Überschreitung der Frist vom 1. November 
1966 werden später gemeldete Religionsunterrichts
stunden nicht mehr vergütet. Dies gilt nicht für wäh
rend des Schuljahres eingetretene Veränderungen im 
Religionsunterricht, wenn diese innerhalb eines Mo
nates nach erfolgter Änderung dem Oberkirchenrat 
gemeldet werden.

Die genaue Einhaltung dieser Vorschrift ist im 
Interesse jedes einzelnen geistlichen Amtsträgers ge
legen.

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A.B. in Wien

84. ZL 7226/66 vom 22. August 1966

Aufruf zu einer landeskirchlichen Kollekte für zwi
schenkirchliche Hilfe (Kanzelabkündigung am 28. Au
gust 1966)

Von Jahr zu Jahr werden die gegenseitigen Be
ziehungen zwischen den lutherischen Kirchen dichter. 
Nicht nur auf dem Gebiet der Information und Mit
teilung theologischer Erkenntnisse, sondern auch auf 
dem der praktischen Hilfe nimmt die Zusammen
arbeit zu.

Nachdem unsere kleine evangelisch-lutherische Kir
che in Österreich so viel Hilfe von anderen großen 
lutherischen Kirchen erfahren hat, wollen wir in 
diesem Jahr zum zweiten Male als gebende Kirche 
die Verantwortung für die Sorgen und Nöte anderer 
lutherischer Kirchen auf uns nehmen.

War es im vergangenen Jahr die slowakisch-luthe
rische Kirche, so sollen es in diesem Jahr die luthe
rischen Gemeinden des Nachbarlandes Italien sein. 
Wir denken dabei an den dringenden Ausbau der 
Pfarrgemeinden Bozen und Triest, von denen beson
ders die erstere, so wie auch unsere Gemeinden, von 
den Unwetterkatastrophen betroffen wurde. Auch 
sollen die evangelischen Gemeinden in Italien im
stande sein, Lager für ihre Jugend und die der 
anderen lutherischen Kirchen zu veranstalten. Solche 
Lager dienen dem gegenseitigen Näherkommen der 
evangelischen Christen.

Zu diesem Zweck hat der Synodalausschuß der 
Evangelischen Kirche A.B. beschlossen, die dem Kir
chenregiment A. B. zugehörigen Pfarrgemeinden zu 
bitten, am 28. August 1966 eine Pflichtkollekte für 
diesen zwischenkirchlichen Dienst einzugehen. Wir 
bitten die Amtsbrüder, Kuratoren und Kurprediger, 
den Gemeinden die Bedeutung dieser Kollekte mit 
eindringlichen Worten nahezubringen.

Mit bestem Dank für Ihre Mithilfe
Das Lutherische Nationalkomitee in Österreich 

Der Synodalausschuß A. B.
Der Evangelische Oberkirchenrat A. B.

85. Zl. 6740/66 vom 10. August 1966

Errichtung einer Evangelischen Tochtergemeinde A. u. 
H.B. Innsbruck-Ost

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. hat mit 
Erlaß vom 10. August 1966, Zl. 6740/66, die Errich
tung einer zur Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. 
H.B. Innsbruck gehörigen Evangelischen Tochterge

meinde A. u. H.B. Innsbruck-Ost gemäß §§ 51, 56 
der Kirchenverfassung genehmigt.

Der Sprengel dieser Tochtergemeinde umfaßt das 
Gebiet der Stadt Innsbruck östlich des Sillflusses und 
im Ortsteil Arzl südlich der Bahnlinie; vom Gerichts- 
bezirk Solbad Hall die Gemeinden: Absam, Ampas, 
Kleinvolderberg, Mils, Rinn, Rum, Solbad Hall, Thaur, 
Tulfes; vom Gerichtsbezirk Innsbruck: Aldrans, Ell
bögen, Fulpmes, Kreith, Lans, Mieders, Mutters, 
Natters, Neustift, Patsch, Schönberg, Sistrans, Teiles, 
dazu den Gerichtsbezirk Stainach am Brenner.

86. Zl. 6799/66 vom 10. August 1966

Errichtung einer Evangelischen Tochtergemeinde A. u. 
H. B. Jenbach

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. hat mit 
Erlaß vom 10. August 1966, Zl. 6799/66, die Errich
tung einer zur Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. 
H.B. Innsbruck gehörigen Evangelischen Tochterge
meinde A. u. H.B. Jenbach gemäß §§ 51, 56 der 
Kirchenverfassung genehmigt.

Der Sprengel dieser Tochtergemeinde umfaßt von 
der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck die politischen 
Gemeinden: Baumgarten, Fritzens, Gnadenwald, Groß- 
volderberg, Kolsaß, Kolsaßberg, Terfens, Vogelsberg, 
Volders, Wattenberg, Wattens: weiters von der Be- 
zirkshauptmannschaft Schwaz sämtliche politische 
Gemeinden.

87. Zl. 6802/66 vom 3. August 1966

Zweite Ausschreibung der zweiten Pfarrstelle der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Landstraße

Die Stelle des zweiten Pfarrers der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Wien-Landstraße (im neugebau
ten Gemeindezentrum) wird hiemit zum zweitenmal 
ausgeschrieben.

Erwartet werden sonntägliche Gottesdienste, Bibel
stunden, Religionsunterricht, Jugendarbeit in allen 
Altersstufen und der Aufbau einer neuen Lokalge
meinde. Die Seelenzahl der Evangelischen Pfarrge
meinde beträgt mehr als 11.000.

Geboten wird eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung 
im Neubau am Sebastianplatz 4 mit Nebenräumlich- 
keiten, Badezimmer, Lift und Zentralheizung. Der 
Dienstwohnungswert wird noch bestimmt werden.

Bewerbungen, womöglich eines verheirateten Pfar
rers, sind bis zum 1. Oktober 1966 an den Evange
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lischen Oberkirchenrat A.B., Wien 1, Schellinggasse 
12, zu richten. Auskünfte erteilt das Evangelische 
Pfarramt A. B. Wien-Landstraße, Pfarrer Hermann 
Spindler.

88. Zl. 7149/66 vom 17. August 1966

Ausschreibung der Pfarrstelle Wiedweg

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A.B. Wiedweg wird hiemit ausgeschrieben. Sie wird 
durch Wahl besetzt.

Gottesdienste sind zu halten am ersten und dritten 
Sonntag im Monat in dem 6 km entlegenen Bad 
Kleinkirchheim in der Kirche, jeden zweiten und 
vierten Sonntag in Wiedweg und jeden fünften Sonn
tag im Monat wie auch immer am zweiten Feiertage 
in der Schule zu Ebene Reichenau, 6 km von Wied
weg entfernt.

Religionsunterricht ist nur an Volksschulen zu er
teilen, so in Patergassen, Bad Kleinkirchheim und 
Ebene Reichenau in zehn Wochenstunden.

Als Dienstwohnung stehen zwei größere, zwei klei
nere Zimmer, eine Küche und die Kanzlei zur Ver
fügung. Eine Autogarage ist vorhanden, wie auch ein 
kleiner Garten. Dienstwohnungswert: S 150,—.

Bewerbungen sind bis zum 30. September 1966 zu 
richten an das Presbyterium der Evangelischen Pfarr- 
gemeinde Wiedweg, 9564 Patergassen, Kärnten.

89. Zl. 7396/66 vom 29. August 1966

Dritte Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. u. H.B. Horn

Eine Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. u. H. B. Horn wird hiemit ausgeschrieben. Sie wird 
durch Wahl besetzt und ist in die Schwierigkeits- 
klasse 2b eingereiht. Sie umfaßt die politischen 
Bezirke Horn und Zwettl sowie den Gerichtsbezirk 
Ravelsbach mit rund 700 Seelen. Gottesdienste sind 
zu halten zweimal monatlich in Horn und je einmal 
monatlich in Zwettl, Gars, Eggenburg und Ravelsbach. 
Kirchen sind in Horn und Zwettl vorhanden. Reli
gionsunterricht ist an den Pflichtschulen des Pfarr- 
sprengels und höheren Schulen in Horn und Zwettl 
im Ausmaß von 10 bis 14 Wochenstunden zu halten. 
Horn ist eine gut ausgebaute Bezirksstadt in zentraler 
Lage (sämtliche Fachärzte am Krankenhaus) mit 
Handelsakademie, Gymnasium, Aufbauschule und 
Realgymnasium.

Geboten wird eine Wohnung, bestehend aus zwei 
Zimmern, Kabinett, Küche, Vorzimmer, Abstellraum, 
Dachboden und Keller sowie aus einem großen Kanz- 
leiraum im eigenen Pfarrhaus, dazu rund 690 m2 
Garten, der dem Pfarrer zur Verfügung steht. Der 
Dienstwohnungswert beträgt S 100,—.

Bewerbungen sind bis 20. September 1966 an den 
Administrator, Pfarrer Wilhelm Stritar, 3390 Melk 
an der Donau, Kirchenstraße 15, der neben dem 
Kurator, Herrn Direktor Konrad Kurz, 3580 Horn, 
Weikersdorfer Straße 9, gern zu jeder Auskunft bereit 
ist, zu richten.

90. Zl. 6875/66 vom 4. August 1966

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis Juli 1966 mit 
Vergleichsziffern aus 1965

Superintendentur
Wien . . . . 
Niederösterreich 
Burgenland . . 
Steiermark . . 
Kärnten . . . 
Oberösterreich . 
Salzburg-Tirol .

1966
Schi

. 8.316.129,59

. 1,597.790,06

. 841.380,86

. 2,991.593,88
. 1,783.269,35
. 3,118.292,58 1
. 1,541.726,48 J

1965
lling

7,781.125,85
1,480.805,31

646.525,79
2,716.840,99
1,679.619,75
4,265.919,46

20,190.182,80 18,570.837,15

Berichtigung zu Nr. 78 im 7. Stück des „Amtsblattes“ 
vom 28. Juli 1966

An Stelle „Dritte Ausschreibung der zweiten Pfarr
stelle A.B. Wien-Favoriten“ hätte es heißen müssen 
„Zweite Ausschreibung der zweiten Pfarrstelle der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Favoriten“; 
ferner sind die Bewerbungen nicht an den Evangeli
schen Oberkirchenrat, sondern an das Presbyterium 
der Evangelischen Pfarrgemeinde Wien-Favoriten, 
Triester Straße 1, 1100 Wien, zu richten.

Die Evangelischen Pfarrämter werden auf das 
zweite Seminar für evangelische Kindergärtnerinnen 
zwischen dem 29. Oktober und 2. November 1966 in 
Gosau, Haus Wehrenfennig, welches der Evangeli
sche Lehrerverein veranstaltet, aufmerksam gemacht. 
Anfragen können entweder an Frau Spielbüchler in 
Gosau oder an Prof. Dr. Ihle, Graz, Pestalozzigasse 13, 
gerichtet werden.

Die Pfarrgemeinden werden gebeten, ihre Kinder
gärtnerinnen davon zu verständigen und im Falle 
deren Teilnahme auch die Fahrtkosten zu vergüten. 
(Zl. 7151/66 vom 17. August 1966.)

Kirchliche Mitteilungen

Der Evangelische Verein für Innere Mission in 
Wien, Niederösterreich und dem Burgenland wird am 
25. September 1966 das Evangelische Altenwohnheim 
„Ellen-Hagen-Haus“ in Hinterbrühl, Wagnerstraße 38, 
einweihen. Anläßlich dieser Feier findet auch die 
Jahresversammlung des genannten Vereines am Nach
mittag statt. (Zl. 7232/66 vom 22. August 1966.)

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. hat 
über Vorschlag des Schulausschusses der Evangelischen 
Frauenschule für kirchlichen und sozialen Dienst die 
Frau Pfarrvikarin Maria Hermann aus Schlat 
(ü. Göppingen), Württemberg, mit Wirkung vom 
1. Juli 1966 zur Leiterin der Evangelischen Frauen
schule für kirchlichen und sozialen Dienst in Wien 
mit dem Titel „Direktor“ bestellt. Sie wurde am 
4. Juli 1966 in ihr Amt eingeführt. (Zl. 6247/66 vom 
1. Juli 1966.)
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Pfarrer Josef Schramm wurde gemäß § 121 (1) 
b der Kirchenverfassung zum Pfarrer der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A.B. Gosau, Oberösterreich, be
stellt und in diesem Amte mit Wirkung vom 15. Sep
tember 1966 bestätigt. (Zl. 6687/66 vom 5. August 
1966.)

P. b. b. Erscheinungsort Wien / Verlagspostamt Wien 1

Die Evangelische Studentengemeinde in Österreich 
(Generalsekretär: Fräulein Reinhild Traitler) hat 
nachstehende neue Anschrift:

Postfach 15 (Garnisongasse 14—16)
1096 W i e n 9, Tel. 43 17 704

(Zl. 6837/66 vom 3. August 1966.)

Die Evangelische Akademie (Akademieleiter: Herr 
Ulrich Trinks) hat nachstehende neue Anschrift:

Postfach 15 (Garnisongasse 14—16) 
1096 Wien 9

(ZL 6835/66 vom 3. August 1966.)

Der Bundespräsident hat Herrn Senatsrat Dr. Ro
bert Lenk, Vorsitzender des Disziplinarsenates für 
Wien, Niederösterreich und das Burgenland, mit Wir
kung vom 1. Juli 1966 zum Senatspräsidenten des 
Oberlandesgerichtes Wien ernannt. (Zl. 7026/66 vom 
12. August 1966.)

Der Oberkirchenrat hat mit Wirkung vom 1. Sep
tember 1966 folgende Zuteilungen ausgesprochen:

cand. theol. Ernst Tallian Baden, Zl. 6894/66 
vom 5. August 1966.

cand. theol. Klaus Lincke Graz, Zl. 7178/66 vom 
18. August 1966 (Richtigstellung). (Zl. 7179/66 vom 
19. August 1966.)

Dr. Gerhard Rippel wurde am 25. August 1966 
wieder in die Kandidatenliste aufgenommen und mit 
Wirkung vom 1. September 1966 als Vikar nach Wien 
zugeteilt. (Zl. 7357/66 vom 25. August 1966.)

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwen« 
dungszweck versehen — Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vor« 
legen — Behandlung mehrerer Angelegenheiten in einem Geschäftsstück 
ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) 
anführen — Fristen beobachten (Kollekten«Ablieferung, Vorlage der 

Rechnungsabschlüsse, Seelenstandsbericht usw.)
Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekannt werdende Zu» und Wegzüge, Geburten, 
Trauungen und Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.
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Hollandstraße 8, Wien 2. — Versendung: Evangelischer Oberkirchenrat A. u. H. B., Schellinggasse 12, Wien 1.
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für die Evangelische Kirche A. u. H. B. in Österreich

Zum Gedächtnis an Superintendentialkurator

Hermann Angermayr
Mit dem als Folge eines schweren Autounfalles eingetretenen Tod des ehemaligen 

Superintendentialkurators Hermann Angermayr hat nicht nur die Pfarrgemeinde Thening, 
sondern auch die vormalige Diözese für Oberösterreich, Salzburg und Tirol und darüber 
hinaus die ganze österreichische Landeskirche einen schweren Verlust erlitten. Eine 
unübersehbare Menschenmenge füllte am Frühnachmittag des 3. September das alt
ehrwürdige Gotteshaus in Thening anläßlich des Trauergottesdienstes, in dessen Rahmen 
Pfarrer Dr. Gerhold aus Graz das Leben und Wirken des Heimgegangenen würdigte. 
Mehr als ein Menschenalter hindurch war Hermann Angermayr mit einer Reihe von 
kirchlichen Ehrenämtern betraut, die er alle in gleich gewissenhafter Weise ausfüllte.

Schon früh berief ihn das Vertrauen der Theninger Gemeinde in das Presbyterium 
und zum Amt des Kurators. Sein gereiftes geistliches Urteil über Menschen und ihr 
Wirken konnte manchen Theologen in den Schatten stellen.

In einer Zeit schwerster weltanschaulicher Auseinandersetzungen, in die auch die 
Evangelische Kirche Österreichs mithineinverflochten war, stand er unbeirrbar auf dem 
Boden des evangelischen Glaubens, den er nicht nur als Erbe von seinen Vorfahren 
her und als Spätfrucht einer nachhaltigen Erweckung der Theninger Gemeinde, sondern 
auch als persönliche Überzeugung in sich trug, die er vor niemandem verleugnete. 
Als ihm in jenen Jahren von gewissen Kreisen nahegelegt wurde, aus der Kirche aus
zutreten, weil sich die Zugehörigkeit zu ihr mit dem Amt eines Bürgermeisters nicht 
vereinbaren ließe, war er eher bereit, alle öffentlichen Ehrenämter niederzulegen, als 
von seinem evangelischen Glauben zu lassen. Als Hausvater auch Priester seines Hauses 
zu sein und auch seiner Nachbarschaft weithin das Beispiel regelmäßigen Gottesdienst
besuches zu geben, gehörte ebenso zu seinem Wesen wie seine Aufgeschlossenheit und 
Sachkenntnis in beruflicher Hinsicht, die ihm, wie es die bäuerlichen Vertreter an 
seinem Grabe einmütig bezeugten, die Hochachtung weiter Kreise im Lande erbrachten 
und die auch in der Verleihung des Ökonomieratstitels ihren verdienten Ausdruck fand.

So ist es kein Wunder, daß man auch kirchlicherseits immer mehr auf ihn auf
merksam wurde und ihn zum Superintendentialkurator und damit auch zum Mitglied 
der Synode berief. Die Synode A.B. entsandte ihn für viele Jahre in den Synodal- 
ausschuß und in den Finanzausschuß. Sein sachkundiges Wort war für die Entschei
dungen oft maßgebend.
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Er gehörte in allen diesen Körperschaften nicht zu den A ielrednern, sondern 
ergriff selten das Wort; aber wenn es geschah, dann tat er es mit souveräner Ruhe 
und aus einer gründlichen Sachkenntnis heraus, so daß kein Zuhörer unbeeindruckt 
davon bleiben konnte. Niemals konnte man ein unüberlegtes oder zorniges Wort aus 
seinem Munde hören. Was immer er sagte, kam aus einem an der Sache innerlich 
beteiligten Herzen. Immer war es ihm ein wichtiges Anliegen, in den einzelnen Gemeinden 
das Verständnis für die Aufgaben der Gesamtkirche zu wecken, u. a. als Kontrollorgan 
für das Kirchenbeitragswesen den Gemeinden nicht nur mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen, sondern ihnen auch die Verpflichtung zur Opferwilligkeit nicht nur für die 
Erfordernisse der eigenen Gemeinde, sondern auch für übergemeindliche Aufgaben ans 
Herz zu legen. So wurde es in der Gemeinde Thening selbst immer gehalten und 
die Beiträge dieser Gemeinde für die eigenen Erfordernisse und für die Gesamtkirche, 
wie auch die Opfergaben für die Innere und Außere Mission, und nicht zuletzt für
das Guslax-Adolf-Werk standen immer in der vordersten Reihe. Dazu mag wohl auch
das persönliche Vorbild des Kurators, der für seine vielen Fahrten im Dienst der 
Kirche nie eine Vergütung in Anspruch nahm, viel beigetragen haben.

Nicht zuletzt darf zur Ergänzung seines Charakterbildes hervorgehoben werden,
daß der Kurator der Gemeinde Thening, aus der die ersten Diakonissen unseres Gallneu- 
kirchner Mutterhauses hervorgegangen waren, für dieses Werk nicht nur als Vorstands
mitglied des Vereines für Innere Mission, sondern vielmehr als persönlicher Freund 
des Mutterhauses und väterlicher Berater der Schwestern unendlich viel bedeutet bat. 
Es gibt wohl kein Haus unseres Missionswerkes, an dessen Zustandekommen er nicht 
durch seine Beratung und sein persönliches Opfer unmittelbar beteiligt gewesen wäre. 
Die Teilnahme einer großen Anzahl von Diakonissen mit ihrem derzeitigen und vor
maligen Rektor bezeugte die innige Verbundenheit des Heimgegangenen mit diesem 
Liebeswerk.

Mit dem Hinscheiden dieses treuen Mannes ist eine große Lücke im Bau unserer 
Kirche aufgerissen worden, die sich nicht so bald wieder wird schließen können, aber 
wir dürfen hoffen, daß sein leuchtendes Vorbild im Glauben und in der Liebe, das bei 
seinem Begräbnis von so vielen Seiten klar herausgestellt worden ist, zur Nachfolge 
aneifern und damit zum bleibenden Segen für unsere ganze Kirche werden kann.

II. Ta ferner
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Kirchliche Mitteilungen

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B. in Wien

91. Zl. 7652/66 vom 8. September 1966
Bckenninisvertcilung bei höheren Schülern

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. II. B. gibt 
hiermit zwei Aufstellungen über die Bekenntnisver
teilung der ordentlichen Schüler an:

1. allgemeinbildenden höheren Schulen und
2. an höheren technischen 
stallen, an gewerblichen, 
werb I ichen Fachschulen
für das Schuljahr 1965/66, 
ländern und Konfessionen.

und gewerblichen Lehran
technischen und kunstge-

aufgegliedert nach Bundes- 
bekannt.
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Das Religionsbekenntnis der ordentlichen Schüler an

Evangelisch 
(A.B. u. H.B.)

allgemeinbildenden

Griechisch-

höheren

Metho- 
distisch

Schulen

Bundesländer
Katholisch 

(röni. u. griech.) Altkatholisch Mormonisch 1

Gesetzlich 
nicht 

anerkannte 
Religions- 

bekenntnisse

Ohne 
religiöses 

Bekenntnis
orientalisch 
(orthodox) Israelitisch

Burgenland 1.677 — 274 — 3 — — 2 4
Kärnten . . 5.146 9 818 3 — — — 28 80
Niederösterreich 12.345 14 718 1 3 — — 16 60
Oberösterreich 11.942 21 1054 — 2 — 4 24 133
Salzburg 4.202 12 515 5 5 2 5 12 65
Steiermark . 11.784 21 1401 9 __ 3 6 16 188
Tirol .... 4.849 2 353 1 — — — 4 50
Vorarlberg . . 2.739 2 110 1 1 — — 4 6
Wien .... 24.142 173 2719 29 305 8 5 97 683
Österreich . . 78.826 254 7962 49 326 20 20 203 1269

Das Religionsbekenntnis der ordentlichen Schüler an höheren technischen und gewerblichen Lehranstalten, 
gewerblichen, technischen und kunstgewerblichen Fachschulen, Schuljahr 1965/66

Gesetzlich 
nicht

Bundesländer

Katholisch 
(röm. u. 
griech.)

Alt- 
katholisch

Evan
gelisch 

(A.B. ti. H.B.)

Griechisch- 
orientalisch 
(orthodox) Israelitisch

Metho- 
 distisch

Mormo- 
nisch

anerkannte 
Religions- 

bekenntnisse

Ohne 
religiöses 

Bekenntnis
Schüler 

insgesamt

Burgenland 26 — 4 — — -- — — — 30
Kärnten . . . . 1.143 — 219 — -- --- 1 3 38 1.404
Niederösterreich . 3.080 ■- 241 3 — 1 — 4 42 3.378
Oberösterreich 1.628 — 163 — — — — 4 18 1.813
Salzburg . . 1.230 3 142 2 1 — 1 8 22 1.409
Steiermark . . 2.162 5 262 — 1 — 1 — 68 2.499
Tirol..................... 914 — 37 1 — — 1 1 6 960
Vorarlberg . . 567 — 26 — — — — 4 3 600
Wien . . . . 4.667 39 577 4 13 2 — 60 134 5.496
Österreich . 15.417 54 1671 10 15 3 4 84 331 17.589

Der hohe Anteil Evangelischer Studierender ist auffallend.

92. Zl. 4833/66 vom 20. September 1966
Lehrplan für den Evangelischen Religionsunterricht 
an den Sonderformen der mittleren berufsbildenden 
Schulen

Durch eine Verordnung des Bundesministeriums 
für Unterricht vom 8. August 1966 (BGBL 200/66) 
wurden die Lehrpläne für gewerbliche, technische 
und kunstgewerbliche Fachschulen (Schul-Org. Ge
setz BGBL 242/62, §59) derart ergänzt, daß in den 
Lehrplänen dieser Schulen, die neben den überwiegend 
fachlichen Gegenständen, allgemeinbildende Gegen
stände. wie Deutsch und Staatsbürgerkunde aufwei
sen, auch Religionsunterricht als Pflichtgegenstand 
zu erscheinen hat.

Dementsprechend hat der Evangelische Oberkir
chenrat A. u. H. B. für den evangelischen Religions
unterricht an diesen Schulen folgende Lehrpläne er
lassen, welche hiermit zur Verlautbarung kommen: 

1. Lehrplan für den evangelischen Religionsunterricht 
an folgenden Schulen:

Zweiklassige Meisterschule 
handwerk

Zweiklassige Meisterschule 
gestaltung

Zweiklassige Meisterschule

für gestaltendes Metall- 

liir Tischlerei und Raum- 

fiir Keramik und Ofenbau
Zweiklassige Meisterschule für Textilhandwerk. 

Fachrichtung Weberei
Zweiklassige Meisterschule für Textilhandwerk. 

Fachrichtung Stickerei

Zweiklassige Meisterschule für Mode
Zweiklassige Werkmeisterschule für Maschinenbau
Zweiklassige Werkmeisterschule für Elektrotechnik

Lehrplan

Allgemeines Bildungsziel
Der Evangelische Religionsunterricht hat in den 

Formen der Unterweisung und des Lehrgespräches 
das mitgebrachte Wissen zu ergänzen und durch eine 
Glaubens- und Lebenskunde zusammenzufassen.

Das Ringen um das wahre Verständnis der Gnade, 
um die Gestalt der Kirche und um das rechte Leben 
des Christen in der Auseinandersetzung mit den Fra
gen der Gegenwart ist zu vertiefen.

Die Besonderheit der Organisation des Evangeli
schen Religionsunterrichtes an diesen Schulen verlangt 
die Aufstellung von Themenkreisen, die in den unter
schiedlich und wechselnd zusammengesetzten Unter
richtsgruppen frei variiert werden können. Im 
Normalfall sind in einem Schuljahr drei inhaltlich 
verschiedene Themenkreise zu behandeln.

Zu ihrer Erarbeitung sind Bibel und Kirchenge
sangbuch unentbehrlich. Die Themen sind nach Schul
art, Geschlecht und Altersstufe entsprechend ab- 
zu wandeln.
Lehrstoff
1. Klasse:

I. Die Bibel, Verheißung und Erfüllung. 
Ungehorsam des Menschen gegen Gott: Erbsünde 
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und Sünde: Gottes Rettungswirken nach dem 
Alten Testament; die Verheißungen der Pro
pheten: Jesus Christus, der Retter des Menschen 
und der ganzen Welt: der Gehorsam des Sohnes 
Gottes; die Liebe Jesu Christi zu den Men
schen ; Die Auferstehung und Himmelfahrt des 
Herrn; die Ausgießung des Heiligen Geistes und 
die gläubige Gemeinde.

2. Die Evangelische Kirche in Österreich in Ge
schichte und Gegenwart.
Die Ausbreitung der Reformation in Österreich: 
die Gegenreformation und der Geheimprotestan
tismus; die Kirche der Toleranzzeit, die Kirche 
nach dem Protestantenpatent; Aufbau, Gliederung 
und Verfassung der Evangelischen Kirche in 
Österreich.

3. Das Leben des Christen in der Gemeinde.
Das evangelische Leben der Familie; Kirchen
jahr; Gottesdienst; Gesangbuch; die Taufe und 
das Heilige Abendmahl.

2. Klasse:
1. Leben aus der Bibel.

Lektüre ausgewählter Bibeltexte: Das Wort Got
tes ruft Menschen zur Entscheidung; der Segen 
des Glaubensgehorsams; die Bedeutung des Ge
betes und des Gottesdienstes im Leben des 
Christen.

2. Kirchenkunde.
Christliche Kirchen; Sekten und Weltanschau- 
ungen; die Römisch-katholische Kirche.

3. Der Christ in der Welt.
Arbeit, Beruf, Freizeitgestaltung: Ehe, Familie 
und Staat; Konfirmation, Trauung und Begräbnis.

Es sind zwei Wochenstunden vorgesehen.

2. Lehrplan für den evangelischen Religionsunterricht 
an folgenden Schulen: 

Meisterklasse 
Meisterklasse 
Meisterklasse 
Meisterklasse 
Meisterklasse 
Meisterklasse 
Meisterklasse 
Meisterklasse 

fektion.

für Tischler
für Uhrmacher
für Damenkleidermacher
für Herrenkleidermacher
für Wäschewarenerzeuger
für Kunststicker
für Maschinsticker
für Herren- und Damenkleiderkon-

Lehrplan
Allgemeines Bildungsziel

Der Evangelische Religionsunterricht hat in den 
Formen der Unterweisung und des Lehrgesprächs das 
mitgebrachte Wissen zu ergänzen und durch eine 
Glaubens- und Lebenskunde zusammenzufassen.

Das Ringen um das wahre Verständnis der Gnade, 
um die Gestalt der Kirche und um das rechte Leben 
des Christen in der Auseinandersetzung mit den Fra
gen der Gegenwart ist zu vertiefen.

Die Besonderheiten der Organisation des Evangeli
schen Religionsunterrichtes an diesen Schulen ver
langt die Aufstellung von Themenkreisen, die in den 
unterschiedlich und wechselnd zusammengesetzten 
Unterrichtsgruppen frei variiert werden können. Im 
Normalfall sind in einem Schuljahr drei inhaltlich 
verschiedene Themenkreise zu behandeln.

Zu ihrer Erarbeitung sind Bibel und Kirchengesang
buch unentbehrlich. Die Themen sind nach Schulart. 
Geschlecht und Altersstufe entsprechend abzuwandeln.

1. Die Bibel. Das Wort Gottes an den Menschen.
2. Die Gemeinde Jesu Christi, eine bleibende Ge

meinschaft.
3. Der Christ in der Welt.

Es ist eine Wochenstunde vorgesehen.

3. Lehrplan für den evangelischen Religionsunterricht 
an folgenden Schulen:

Dreijährige Bauhandwerkschule für Maurer
Dreijährige Bauhandwerkschule für Zimmerer
Dreijährige Bauhandwerkschule für Steinmetzen
Dreijährige Meisterschule für das .Malerhandwerk

Lehrplan

Allgemeines Bildungsziel
Der Evangelische Religionsunterricht hat in den 

Formen der Unterweisung und des Lehrgespräches 
das mitgebrachte Wissen zu ergänzen und durch eine 
Glaubens- und Lebenskunde zusammenzufassen.

Das Ringen um das wahre Verständnis der Gnade, 
um die Gestalt der Kirche und um das rechte Leben 
des Christen in der Auseinandersetzung mit den Fra
gen der Gegenwart ist zu vertiefen.

Die Besonderheit der Organisation des Evangeli
schen Religionsunterrichtes an diesen Schulen ver
langt die Aufstellung von Themenkreisen, die in den 
unterschiedlich und wechselnd zusammengesetzten 
Unterrichtsgruppen frei variiert werden können.

Im Normalfall sind in einem Schuljahr drei inhalt
lich verschiedene Themenkreise zu behandeln.

Zu ihrer Erarbeitung sind Bibel und Kirchengesang
buch unentbehrlich. Die Themen sind nach Schulart, 
Geschlecht und Altersstufe entsprechend abzuwandeln.

Lehrstoff
I. Klasse:

1. Der Schöpfungsbericht nach der Bibel. 
Gott, der Schöpfer, und der Mensch. 
Gottes Gerichte und die Sünde.
Der kleine Katechismus: Das 1. Hauptstück.

2. Kirchengeschichte.
Die Vorreformation und die Reformation.
Gegenreformation und Geheimprotestantismus.

3. Das Leben in der Evangelischen Kirche.
Gottesdienst, Kirchenjahr, Gesangbuch, Kirch
liches Brauchtum.
Innere Mission, Äußere Mission.
Taufe und Heiliges Abendmahl.

2. Klasse:
1. Jesus Christus in Geschichte und Glaube.

Das Zeugnis der Evangelien: Die Taten und die 
Lehre Jesu Christi: die erste christliche Gemeinde 
und die Kirche.
Der kleine Katechismus: Das 2. Hauptstück.

2. Staat und Evangelische Kirche in Österreich.
Die Gegenreformation; der Nachtridentinische 
Katholizismus; von der Duldung bis zur Gleich
berechtigung.

3. Lebenskunde I.
Der Leib; die Entscheidung des Glaubens; Zeit 
und Ewigkeit; das Gebet (das 3. Hauptstück, 
teilweise).

3. Klasse:
1. Christliche Lehre.

Die Bergpredigt; Stellen aus den Briefen der
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Apostel: die Propheten: die Offenbarung des 
Johannes.

2. Die Christliche Kirche in ihrer Einheit und Viel
falt.
Religion und Offenbarung; Weltreligion und 
Christentum.

3. Lebenskunde II.
Ehe, Familie, Arbeit, Beruf, Freizeit.
Die Verantwortung des evangelischen Christen 
in seiner Gemeinde.

Es ist eine Wochenstunde vorgesehen.

Evangelischer Oberkirchenrat A. u. H. B.
Wien

93. Zl. 7749/66 vom 13. September 1966

4. Aufklärungswoche gegen den Alkoholmißbrauch 
1966 unter dem Thema: „Alkoholgenuß — Sitte und 
Unsitte" vom 17. bis 23. Oktober 1966

An die
Evangelischen Pfarrämter A. B., A. u. II. B. und 11. B. 
in Österreich

Liebe Brüder!

Gerade uns evangelischen Theologen ist vom refor
matorischen Ansatz her die Einsicht in die große 
Gefahr gegeben, welche uns allen von den Mächten 
der Finsternis droht. Sie wollen nichts anderes als 
uns aus der Hand des gnädigen dreieinigen Gottes 
reißen und uns in der Heillosigkeit verderben.

Zu diesen Mächten der Finsternis, die immer wieder 
unter uns, unseren Gemeindegliedern und allen Men
schen ihr Reich aufzurichten versuchen, ist die Sucht 
nach dem Alkohol die gefährlichste, weil sie in 
mäßigen Erscheinungsformen legalisiert ist und in 
allen sozialen Schichten allein durch ihre ungeheure 
Verbreitung gerechtfertigt erscheint. Wieviel Unheil 
aus dem Alkoholmißbrauch kommt, weisen die Sta
tistiken unserer Gesellschaft nach.

Wieviel Seelen sich selbst zum Unsegen verurtei
len und der Gnade unseres Herren entziehen, wissen 
wir nicht.

Als langjähriger Seelsorger einer Gemeinde erfahren 
wir aber manches davon, daß ..die Missetat der 
Väter heimgesucht wird an den Kindern und Kin
deskindern bis ins dritte und vierte Glied“, wie es 
im Predigttext für den 16. Oktober (19. p. trin.) heißt.

Besonders deutlich wird das Unheil der Alkohol
sucht an den Auswirkungen in der Gemeinschaft des 
Alkoholikers. Nicht nur daß seine Familie häufig 
unheilbaren Schaden erleidet, Ehen darüber aus
einandergehen, Kinder und Jugendliche durch Lieb
losigkeit des Süchtigen zu kriminellen Handlungen 
getrieben werden, sondern auch seine weitere Um
gebung ist durch den Alkoholiker gefährdet. Man 
denke an den alkoholisierten Lenker von Kraftfahr
zeugen, an den Schock des Unfalls, aus dem Fahrer
flucht, finanzieller Schaden, Arbeitsverlust, Gefäng
nis und Ehrlosigkeit erwachsen. Aus der Enthemmung 
des Berauschten ist im eigenen Heim, in den Gast
stätten, auf den Straßen, allein oder in Gesellschaft 
schon Schreckliches geschehen! Auch über die eigene 
Generation hinaus stiftet der Trunksüchtige Schaden 
an seinen erblich belasteten Kindern, so daß an ihnen 
das biblische Wort von der Heimsuchung der Misse
tat der Väter an den Kindern furchtbare Wirklich
keit wird.

Als Prediger des Evangeliums brauchen wir deshalb 
nicht bei hilfslosen Drohungen und Hinweisen auf 
die Schädlichkeit des Alkoholmißbrauches stehen 
bleiben, sondern können die Macht des Herrn verkün
digen, der „das Gefängnis gefangen geführt hat“ 
(Eph. 4,8) und einen neuen Bund in seinem Blut auf- 
gerichtet hat, zur Vergebung unserer Sünden. Er 
allein kann Menschen wahrhaft frei machen (Job. 8, 6).

Wir bitten unsere Brüder im Predigtamt, aber auch 
alle Religionslehrer und Religionslehrerinnen, in der
zeit vom 17. bis 23. Oktober 1966 mit dem uns auf
getragenen Dienst der Verkündigung von Gesetz und 
Evangelium unseren uns anvertrauteil Gemeinden das 
rechte Wort zu sagen.

In diesem Zusammenhang weisen wir insbesondere 
auf den Dienst des „Blauen Kreuzes“ hin, dessen ha. 
Reisesekretär, Paul Walther, über Pfarrer Otto 
Obracai, Linz, Evang. Pfarramt, Glimpfingerstraße 45, 
zu erreichen ist.

Evangelischer Oberkirchenrat A. u. H. B.
Bischof D. G. May Landessuperintendent V. Rogler

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. in Wien

94. Zl. 7578/66 vom 7. September 1966

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis August 1966 mit 
Vergleichsziffern aus 1965

Superintendentur

Wien .... 
Niederösterreich 
Burgenland . 
Steiermark .
Kärnten . . 
Oberösterreich . 
Salzburg-Tirol .

1966 1965

Schilling

8.910.120,19
1.723.760.30

935.802.57
3,192.799.33
1.960.755.89
3.538.695.21 )
1,797.768,48 J

22.059.701,97

8,341.512.85
1,586.490.98

716.306.79
2.963.730.89
1,865.226,48
4,985.872,36

20,459.I40,35

95. Zl. 7707/66 vom 12. September 1966

Errichtung der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Wien-Hetzendorf

Der Evangelische Oberkirchenrat A.B. hat mit Er
laß vom 13. Juli 1966, Zl. 6190/66. die Errichtung 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien-Hetzen- 
dorf gemäß § 51 Abs. 1 der Verfassung der Evan
gelischen Kirche A. u. H. B. in Österreich genehmigt.

Der Sprengel dieser Pfarrgemeinde umfaßt das 
Gebiet des 12. Wiener Gemeindebezirkes, im Norden 
begrenzt durch die Hohenbergstraße und die Phila
delphiabrücke und die Südbahn (über Bahnhof Meid- 
ling) bis zur Kreuzung Längenfeldgasse. Die südliche 
Seite der Hohenbergstraße gehört zum Sprengel der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Hetzendorf. 
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Die weiteren Grenzen decken sich mit den Grenzen 
des 12. Wiener Gemeindebezirkes.

Gleichzeitig wird die Übertragung der zweiten 
Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Wien-Gumpendorf auf die neu errichtete Evangeli
sche Pfarrgemeinde A. B. Wien-Hetzendorf genehmigt.

96. Zl. 7707/66 vom 12. September 1966

Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Wien-Gumpendorf 
— Erlöschen der zweiten Pfarrstelle

Durch die mit Erlaß des Evangelischen Oberkir
chenrates A.B. vom 13. Juli 1966, Zl. 6190/66, ge
nehmigte Übertragung der zweiten Pfarrstelle der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Gumpendorf 
auf die neu errichtete Evangelische Pfarrgemeinde 
A.B. Wien-Hetzendorf ist diese Pfarrstelle erloschen.

97. Zl. 7747/66 vom 12. September 1966

Pflichtkollekte „Ökumene und Bibelarbeit”

Für den kommenden Sonntag, den 18. September 
1966, ist entsprechend dem Beschluß des Synodal- 
auschusses A. B. eine Pflichtkollekte für „Ökumene 
und Bibelarbeit“ einzuheben. Wir geben für die Kan
zelabkündigung folgende Anregung:

„Es ist noch nicht abzusehen, welche Auswirkungen 
das II. Vatikanische Konzil für die Beziehungen der 
römisch-katholischen Kirche zur evangelischen Kirche 
haben wird. Eines aber ist allen Bemühungen der 
Konzilsväter in ihrem Ringen um eine neue Position 
der römisch-katholischen Kirche anzumerken: Das 
Wort Gottes, das Wort der Bibel Alten und Neuen 
Testamentes ist die wichtigste und stärkste Trieb
kraft ihrer Bemühungen. Daher kommt der Heiligen 
Schrift in steigendem Maße die ökumenische Be
deutung zu, die von allen Christen mehr und mehr 
anerkannt wird.

Wer heute seine Sehnsucht nach Einigkeit ver
wirklichen will, muß daher bei allen Gesprächen 
und allen Versuchen um ein gegenseitiges Verständnis 
zwischen den Konfessionen von der Bibel herkommen. 
Er muß selbst erfahren haben, daß in diesem Wort 
der Herr zu seiner Kirche redet.

In Dankbarkeit denken wir deshalb an die segens
reiche Tätigkeit der Britischen und ausländischen 
Bibelgesellschaft, die still aber unermüdlich immer 
nur das eine tut: Das Wort Gottes allen Menschen 
bringen.

Mit der heutigen Kollekte wollen wir ein Bekennt
nis zu dieser Arbeit des österreichischen Bibel- 
komitees ablegen, weil wir wissen: Wer die Bibel 
ausbreitet, hilft zur Einigkeit aller Christen!

Evangelischer Oberkirchenrat A.B. Wien 
gez. Sakrausky

98. Zl. 7823/66 vom 15. September 1966
Pflichtkollekte am 2. Oktober 1966 für die „Kleinen” 
Vereine und Werke der Diakonie am Erntedankfest

Gallneukirchen ist ein Begriff für uns evangelische 
Christen in Österreich. Waiern, Treffen und Pur- 
kersdorf sind vielleicht ebenso bekannt, aber — wer 
weiß etwas vom Schülerheim des Gustav-Adolf- 
Frauenvereines in Graz, der bäuerlichen Volkshoch
schule Deutsch Feistritz, der Sozialarbeit des Christ

lichen Vereines Junger Frauen in Wien oder einem 
anderen der „kleinen" Vereine, die irgendwo in Öster
reich einen Dienst im Namen Jesu Christi tun?

Vielleicht weiß davon die kleine Schar von Frauen 
und Männern, die diese Werke tragen, oder die Alten 
und Kinder, denen dort geholfen wird. Es geht auch 
gar nicht darum, daß man davon weiß, sondern daß 
dort im Geiste Jesu Christi geholfen wird.

Dazu wollen auch diese kleinen Vereine beitragen!
Dazu sollen auch immer wieder junge und alte 

Menschen aufgerufen und willig zum Dienst gemacht 
werden.

Zum Erntedankfest wollen wir nicht nur für alles, 
was Golt uns zum Leben gibt, danken, sondern ihn 
auch darum bitten, daß unsere Herzen aufs neue mit 
dem Willen zur Hilfe erfüllt werden. Unsere Hände 
sollen heute die Möglichkeit ergreifen, um kräftig 
zu helfen!

Die Kollekte am Erntedankfest, um die wir herz
lich bitten, ist für alle diese kleinen Vereine be
stimmt. Wir wollen ihren vielfältigen Dienst fröh
lichen Herzens unterstützen. Unsere Gaben sollen 
uns daran erinnern, daß Gott auch an vielen anderen 
Orlen, ja sogar in der Verborgenheit der Nachbar
schaft, Menschen gewinnen will, die aus ihrem Glau
ben in der Liebe tätig werden!

Wir danken Ihnen für Ihre Gaben.
Der Zentralausschuß für Innere Mission 

und Diakonie in Österreich
i. A. Sepp Meier, Pfarrer

Kirchliche Mitteilungen

Vikar Johann Barber wurde mit Wirkung vom 
1. Oktober 1966 dem Evangelischen Pfarramt Wien 2, 
Am Tabor, zugeteilt. (Zl. 7472/66 vom 1. Septem
ber 1966.)

cand theol. Susanne Müller wurde mit Wirkung 
vom 1. September 1966 Herrn Pfarrer Meier-Schom- 
burg in Wien-Gumpendorf zugeteilt. (Zl. 7540/66 vom 
6. September 1966.)

Hermann Höller wurde gemäß §12l(l)b der 
Kirchenverfassung zum Pfarrer- der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. u. II. B. Mürzzuschlag bestellt und 
in diesem Amte mit Wirkung vom 1. September 1966 
bestätigt. (Zl. 7598/66 vom 7. September 1966.)

Pfarrer Hermann Höller wurde am 11. Septem
ber 1966 in der Heilandskirche zu Mürzzuschlag durch 
Superintendent Achberger in sein Amt eingeführt. 
(Zl. 7667/66 vom 9. September 1966.)

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. 11. B. hat 
mit Wirkung vom 1. Jänner 1966 Herrn Dr. Hans 
Jürgen Uhl als Dozenten für Religionspädagogik 
an der Pädagogischen Akademie, Wien 7, Burggasse 
(Schulversuch), bestellt. (Zl. 7701/66 vom 12. Sep
tember 1966.)

Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener 
am Wort, Pfarrer Walter Färber, am 31. August 
1966 aus diesem Leben plötzlich zu sich gerufen. 
Schon Großvater und Vater Walter Färbers waren 
Pfarrer unserer Kirche im alten Österreich, zumeist in 
Böhmen, aber auch in der Steiermark. In Graz -wurde 
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Walter Färber am 26. Juli 1906 geboren, wuchs aber 
in Böhmen auf, wo sein Vater Kirchenrat war. Nach 
der Reifeprüfung studierte er in Wien und Leipzig 
Theologie, wurde darnach Vikar und später Pfarrer 
in der deutschen evangelischen Kirche in Böhmen, 
Mähren und Schlesien, zuletzt in Komotau. Im Jahre 
1945 erlitt er das Schicksal so vieler Deutscher in 
den Konzentrationslagern, den Verlust seiner Heimat 
und seiner ganzen Habe. In der steirischen Geburts
heimat fand er wieder eine neue Heimat. Nach kurzer 
Zeit der Aushilfe in Graz wurde er Pfarrer in 
Stainz und baute die Gemeinde, die infolge unzu
länglicher Betreuung während des Krieges gelitten 
hatte, innerlich und äußerlich wieder auf. Hier wurde 
er der Seelsorger vieler Menschen, die das Opfer der 
Ereignisse der Jahre 1945 bis 1946 geworden waren. 
Das schönste Zeichen dieses Aufbaues ist die Kirche 
in Deutschlandsberg, deren Bau er in die Wege leitete.

Im Jahre 1956 wurde er an die Kreuzkirche in 
Graz gewählt, wo er sich sehr bald die Liebe und 
das Vertrauen der Gemeinde, besonders der Jugend, 
erwarb. Er war ein begabter und beliebter Lehrer 
an Mittelschulen. Seine Liebe zum Religionsunter
richt ließ ihn den Ruf nach Gmunden auf die Plan
stelle eines Religionsprofessors annehmen; daneben 
war er zweiter Pfarrer der großen Gemeinde und 
entfaltete auf beiden Gebieten eine rege und gesegnete 
Tätigkeit. Er betreute besonders die Predigtstellen 
der Gemeinde und war wegen seines leutseligen und 
freundlichen W'esens geachtet und geliebt.

Aus seiner Ehe mit Frau Käthe, geb. Kupka, ent
sprossen zwei Söhne und eine Tochter. Das Familien- 
glück des Ältesten und die in diesem Jahre erfolgte 
Bestellung des Jüngsten zum Pfarrer einer schwei
zerischen Gemeinde erfüllten ihn mit großer Dank
barkeit. Im Pfarrhaus von Unterärgeri, im Kanton 
Zug, feierte er in diesem Sommer fröhlich seinen 
60. Geburtstag. Fünf Wochen später kam er zur 
Pfarrer-Rüstzeit nach Gallneukirchen und freute sich, 
so viele Freunde und Brüder wiederzusehen. Dort 
ereilte ihn, am 31. August 1966, der Herztod beim 
Suchen von Mineralien, mit denen er sich gerne 
befaßte.

Die Evangelische Kirche in Österreich hat mit 
ihm einen treuen und liebenswerten Amtsbruder und 
Seelsorger verloren, der wegen seines herzlichen und 
bescheidenen Wesens sich die Achtung aller Brüder 
im Amt erworben hatte. Wir gedenken seiner in 
großer Dankbarkeit. (Zl. 7703/66 vom 12. Septem
ber 1966.)

Die gedruckten Protokollauszüge der 3. Session der 
6. Synode A.B. und der 3. Session der 6. General
synode sind erschienen und allen Mitgliedern der 

Synode sowie allen Pfarrämtern und Presbyterien 
und Superintendenturen mit je einem Stück zuge
gangen. Weitere Exemplare können beim Oberkirchen
rat bezogen werden, und zwar kostet das Protokoll 
der Synode A.B. S 7,—, das Protokoll der General- 
synode S 36,— zuzüglich Porto. (Zl. 7746/66 vom 
12. September 1966.)

Frau Prof. Dr. Elisabeth Strehblow und Frau 
Prof. Dr. Stefanie Prochaska wurden am 11. Sep
tember 1966 in der Evangelischen Kreuzkirche in 
Wien-Hietzing in einem Gemeindegottesdienst durch 
den Bischof, unter Assistenz von Oberkirchenrat 
Dr. Gerber (Darmstadt) und Univ.-Prof. i. R. Dr. 
E. Schneider, zum vollen geistlichen Amt ordiniert. 
(Zl. 7773/66 vom 13. September 1966.)

Das Amt der Tiroler Landesregierung hat Religions
hauptlehrer Hermann Weber in Innsbruck mit Wir
kung vom 30. September 1966 in den dauernden 
Ruhestand versetzt. Aus diesem Anlaß hat ihm der 
Oberkirchenrat den Dank und die Anerkennung für 
seine langjährige Wirksamkeit, die sich nicht nur 
auf den Religionsunterricht, sondern auch auf die 
Verkündigung und Seelsorge im ausgedehnten Inns
brucker Pfarrsprengel erstreckte, ausgesprochen. 
(Zl. 7903/66 vom 19. September 1966.)

Vom evangelischen Diözesanmuseum ist jetzt eine 
Dia-Reihe im Umfang von 50 Farblichtbildern samt 
eingehender Beschriftung fertiggestellt. Der Preis da
für beträgt, einschließlich Verpackung und Versand. 
S 288,—-. Bestellungen bei OKR Oskar Sakrausky.

Eine weitere Reihe mit 38 Farblichtbildern, ge
glast, mit gedrucktem Text, mit dem Titel: „Stätten 
biblischen Geschehens", ist ebenfalls fertiggestellt. 
Verpackung und Versand sind in dem Preis von 
S 288,— mit inbegriffen. Bestellungen bei Frau Dr. 
Stefanie Prochaska. (Zl. 7989/66 vom 20. Septem
ber 1966.)

Evangelische Diakonissenanstalt Gallneukirchen
Das Bundesministerium für Soziale Verwaltung hat 

der Evangelischen Diakonissenanstalt Gallneukirchen 
mit Bescheid vom 5. August 1966, Zl. V-80.643-27/ 
Ja/66, als Rechtsträger der Evangelischen Diakonissen
krankenanstalt in Linz, die Bewilligung erteilt, an 
dieser Krankenanstalt eine allgemeine Krankenpflege
schule zu errichten und zu führen. (Zl. 8056/66 vom 
20. September 1966.)

Die neue Fernsprechnummer des Evangelischen 
Pfarramtes Gmunden ist 42 37 (nicht mehr 237): die 
Vorwählnummer lautet 0 76 12.
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P. b. b. Erscheinungsort Wien / Verlagspostamt Wien 1

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwen« 
dungszweck versehen — Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vor 
legen —- Behandlung mehrerer Angelegenheiten in einem Geschäftsstück 
ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) 
anführen — Fristen beobachten (Kollekten e Ablieferung, Vorlage der 

Rechnungsabschlüsse, Seelenstandsbericht usw.)
Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekannt werdende Zu< und Wegzüge, Geburten, 
Trauungen und Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.
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Hollandstraße 8, Wien 2. — Versendung: Evangelischer Oberkirchenrat A. u. H. B., Schellinggasse 12, Wien 1.
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Erlaß des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B. in Wien

99. Zl. 8603/66 vom 7. Oktober 1966

Lehrplan für den evangelischen Religionsunterricht 
am Gymnasium für Berufstätige und am Realgym
nasium für Berufstätige

Durch die Verordnung des Bundesministeriums für 
Unterricht vom 24. August 1966 wurden die Lehr
pläne für die allgemeinbildenden höheren Schulen 
hinsichtlich des Gymnasiums für Berufstätige und 
des Realgymnasiums für Berufstätige abgeändert.

Die Bekanntmachung der neuen Lehrpläne für den 
Religionsunterricht erfolgt gemäß §2 Abs. 2 des Reli
gionsunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 190/1949, in der 
Fassung der Religionsunterrichtsgesetznoveile 1962, 
BGBl. Nr. 243.

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. hat 
demnach folgende Lehrpläne für den Evangelischen 
Religionsunterricht an diesen Schulen erlassen, welche 
hiermit verlautbart werden:

Bildungsziel:
Der evangelische Religionsunterricht am Gymna

sium und Realgymnasium für Berufstätige wendet 
sich an Menschen, die auf ihre verantwortliche 
Gliedschaft in der Gemeinde Jesu Christi anzuspre
chen sind.

Der Religionsunterricht hat auf das mitgebrachte 
Wissen aufzubauen und zu einer Glaubens- und 
Lebenskunde zu führen. Neben der Darbietung des 
Lehrstoffes ist dem Gespräch über die Konsequenzen 
in der aktuellen Problematik der Zeit besonders 
Raum zu geben.

Das Kernstück des Unterrichtes bildet die Bot
schaft des Alten und Neuen Testamentes.

Der kirchengeschichtliche Unterricht führt in 
Längsschnitten in die Geschichte des Evangeliums 
und das Leben der Kirche unter besonderer Berück
sichtigung der österreichischen Kirchengeschichte so
wie der ökumenischen und missionarischen Aufgaben 
bis zur Gegenwart ein.

Die Gemeinde- und Kirchenkunde soll zum Ver
ständnis des Lebens der evangelischen Kirche in 
unserer Zeit, ihrer Lehre, ihres Gottesdienstes, ihrer 

Einrichtungen und Werke führen. Auf das Kirchen
lied und den Katechismus ist im Zusammenhang mit 
der Bibelkunde, der Kirchengeschichte und der Glau
benslehre einzugehen.

Glaubens- und Sittenlehre sollen den Ertrag des 
Unterrichtes zusammenfassen und das Ringen um 
das wahre Verständnis der Gnade, um die Gestalt 
der Kirche und um das rechte Leben des Christen in 
der Auseinandersetzung mit den Fragen der Gegen
wart so vertiefen, daß Urteils- und Entscheidungs- 
kraft geweckt wird und der einzelne selbst über 
Glaubensfragen grundsätzlicher Art sprechen und 
klar Stellung beziehen kann. Das Stundenausmaß von 
einer Wochenstunde verlangt eine entsprechende Aus
wahl beziehungsweise Konzentration des Lehrstoffes. 
Die Besonderheit der Organisation des Unterrichtes 
wird es erforderlich machen, den Lehrstoff der ein
zelnen Halbjahreslehrgänge frei zu variieren.

Lehrstoff :
1. Halbjahrslehrgang:
Bibelkunde des Allen Testamentes mit den Schwer

punkten 1. Mose 1—4, prophetischer Predigt, Buch 
Hiob und Psalmen.

2. Halbjahrslehrgang:
Bibelkunde des Neuen Testamentes: die Evangelien. 

Schwerpunkte: Leben und Zeitgeschichte Jesu, Berg
predigt und Gleichnisse.

3. Halbjahrslehrgang:
Bibelkunde des Neuen Testamentes: das apostolische 

Zeitalter, Apostelgeschichte, Apostelbriefe, Offenba
rung des Johannes.

4. Halbjahrslehrgang:
Kirchengeschichte in Längsschnitten und Themen

kreisen.
5. Halbjahrslehrgang:
Kirchengeschichte in Längsschnitten und Themen

kreisen.
6. Halbjahrslehrgang:
Allgemeine Religionswissenschaft: vergleichende 
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Konfessionskunde unter besonderer Berücksichtigung 
der ökumenischen Bewegung.

7. Halbjahrslehrgang:
Evangelische Glaubenslehre in Entfaltung: Schöp

fung, Erlösung und Vollendung.
8. Halbjahrslehrgang:
Das Leben der evangelischen Gemeinde: Gottes

dienst, Predigt (Predigttexte), Kirchenmusik, Kir
chenbau, Ordnung des Kirchenjahres, Verfassung der 
Evangelischen Kirche A. u. H.B. in Österreich.

9. Halbjahrslehrgang:
Ethik: Das Evangelium von Jesus Christus als 

Grundlage der Daseinsgestaltung und der Gesell
schaftsordnung.

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. in Wien

100. Zl. 8411/66 vom 3. Oktober 1966 Kirchenjahr 1966/67 vorgesehenen Predigttexte wer
den auch für den Gebrauch in der Evangelischen 
Kirche A.B. in Österreich empfohlen und hiermit 
verlautbart. Als Altartext können die altkirchlichen 

evange- Perikopen verwendet werden, (v = violett, w = weiß,

Predigttexte für das Kirchenjahr

Die in den Gliedkirchen der

1966/67

Vereinigten
lisch-lutherischen Kirche in Deutschland

Farbe

für das r = rot, 
Datum

g = grün, sch = schwarz.)
Predigttext

1. Sonntag im Advent V 27. November Matthäus 21,1—9
2. Sonntag im Advent V 4. Dezember Lukas 21, 25—33. (34—36)
Bußtag V 8. Dezember Offenbarung 3,14—22
3. Sonntag im Advent V 11. Dezember Matthäus 11, 2—10. (11)
4. Sonntag im Advent V 18. Dezember Johannes 1,19—28 oder Lukas 1,26—38
Christnacht w 24. Dezember Lukas 2,1—14
1. Christtag w 25. Dezember Lukas 2,15—20. (21)
2. Christtag w 26. Dezember Johannes 1,1—14
Altjahrsabend w 31. Dezember Lukas 12,35—40 oder Johannes 16,32 b—33
Neujahrstag w 1. Jänner Lukas 2,21 oder Johannes 16,32 b—33
Epiphanias w 6. Jänner Matthäus 2,1—12
1. Sonntag nach Epiphanias g 8. Jänner Lukas 2,41—52
Letzter Sonntag nach Epiphanias w 15. Jänner Matthäus 17,1—9
Septuagesimä g 22. Jänner Matthäus 20,1—16 a
Sexagesimä g 29. Jänner Lukas 8, 4—15
Estomihi g 5. Feber Lukas 18, 31—43
Invokavit V 12. Feber Matthäus 4,1—11
Reminiscere V 19. Feber Matthäus 15, 21—28
Okuli V 26. Feber Lukas 11,14—23. (24—28)
Lätare V 5. März Johannes 6,1—15
Judika V 12. März Johannes 8, 46—59 oder Johannes 17, 9—19
Palmarum V 19. März Johannes 12,12—19. (20—25)
Gründonnerstag w 23. März Johannes 13,1—15
Karfreitag sch 24. März Johannes 19,16—30
Ostersonntag w 26. März Markus 16,1—8
Ostermontag w 27. März Lukas 24,13—35
Quasimodogeniti w 2. April Johannes 20,19—31
Miserikordias Domini -w 9. April Johannes 10,12—16
Jubilate w 16. April Johannes 16,16—23 a
Kantate w 23. April Johannes 16, 5—7. (8—-11.) 12—15 oder 

Matthäus 5,1—10
Rogate w 30. April Johannes 16, 23 b—27
Christi Himmelfahrt w 4. Mai Markus 16,14—20
Exaudi w 7. Mai Johannes 15, 26—16, 4
Pfingstsonntag r 14. Mai Johannes 14, 23—27
Pfingstmontag r 15. Mai Johannes 3,16—21
Trinitatis w 21. Mai Johannes 3,1—8. (9—15)

1. Sonntag nach Trinitatis g 28. Mai Lukas 16,19—31
2. Sonntag nach Trinitatis g 4. Juni Lukas 14,15—24
3. Sonntag nach Trinitatis g 11. Juni Lukas 15,1—10
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(Ewigkeitssonntag)

4. Sonntag nach Trinitatis w 18. Juni Lukas 1, 57—67. (68—75.) 76—80
5. Sonntag nach Trinitatis 8 25. Juni Lukas 5,1—-11
6. Sonntag nach Trinitatis g 2. Juli Matthäus 5,17—22
7. Sonntag nach Trinitatis 8 9. Juli Markus 8,1—9 oder Matthäus 6, 16—18
8. Sonntag nach Trinitatis 8 16. Juli Matthäus 7,15—23
9. Sonntag nach Trinitatis g 23. Juli Lukas 16,1—8. (9)

10. Sonntag nach Trinitatis g 30. Juli Lukas 19, 41—48
11. Sonntag nach Trinitatis g 6. August Lukas 18. 9—14
12. Sonntag nach Trinitatis 8 13. August Markus 7, 31—-37
13. Sonntag nach Trinitatis 8 20. August Lukas 10, (23—24.) 25—37
14. Sonntag nach Trinitatis g 27. August Lukas 17,11—19
15. Sonntag nach Trinitatis g 3. September Matthäus 6, 24—-34
16. Sonntag nach Trinitatis g 10. September Lukas 7,11—16
17. Sonntag nach Trinitatis g 17. September Lukas 14,1—6
18. Sonntag nach Trinitatis w 24. September Matthäus 18,1—10 oder Lukas 10,17—20
19. Sonntag nach Trinitatis g 1. Oktober Matthäus 9,1—8
20. Sonntag nach Trinitatis g 8. Oktober Matthäus 22,1—14
21. Sonntag nach Trinitatis g 15. Oktober Johannes 4, 47—54 oder Matthäus 12, 22—30
22. Sonntag nach Trinitatis g 22. Oktober Matthäus 18, 21—35
23. Sonntag nach Trinitatis g 29. Oktober Matthäus 22,15—22
Reformationsfest r 31. Oktober Johannes 2,13—22 oder Matthäus 5,1—10
24. Sonntag nach Trinitatis g 5. November Matthäus 9,18—26
Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres g 12. November Matthäus 24,15—28
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres g 19. November Matthäus 25, 31—46
Letzter Sonntag des Kirchenjahres g 26. November Matthäus 25,1—13

101. Zl. 8611/66 vom 15. Oktober 1966

Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Wicn-Gumpendorf 
— Errichtung einer zweiten Pfarrstelle

Der Evangelische Oberkirchenrat A.B. hat mit Er
laß vom 13. Oktober 1966, Zl. 8611/66, die Errichtung 
einer zweiten Pfarrstelle in der Evangelischen Pfarr- 
gemeinde A. B. Wien-Gumpendorf gemäß § 70 Abs. 1 
und Abs. 2 und § 174 Abs. 2 der Verfassung der 
Evangelischen Kirche A. u. H.B. in Österreich ge
nehmigt. Die Besetzung erfolgt durch Wahl. Die 
Ausschreibung dieser Pfarrstelle erfolgt im „Amtsblatt 
der Evangelischen Kirche A. u. H. B. in Österreich“.

102. Zl. 8612/66 vom 10. Oktober 1966

Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. u. H.B. Berndorf

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. u. H. B. Berndorf wird hiermit ausgeschrieben.

Die Pfarrstelle ist in die Schwierigkeitsklasse 4 
eingestuft und wird durch den Oberkirchenrat besetzt. 
Die Pfarrgemeinde umfaßt den Gerichtsbezirk Pot
tenstein mit derzeit 1201 Glaubensgenossen.

Gottesdienste sind jeden Sonntag in der 1961 er
bauten Dreieinigkeitskirche in Berndorf sowie nach 
Übereinkommen in der Spitalskirche in Enzesfeld, in 
der Volksschule Weißenbach und in der Volksschule 
St. Veit zu halten. Für die Kindergottesdienste steht 
eine Helferin zur Verfügung.

Religionsunterricht ist an den Pflichtschulen in 
Berndorf, Hirtenberg, Enzesfeld, Pottenstein, St. Veit 
und Weißenbach und am Bundesgymnasium in Bern- 
dorf zu erteilen.

Die im ersten Stock des Pfarrhauses gelegene 

Pfarrwohnung besteht aus vier Zimmern, Küche, Bad, 
Vorzimmer und Nebenräumen. Die Pfarrwohnung ist 
zentralgeheizt, gründlich renoviert und weist eine: 
gesamte Wohnfläche von 185 m2 auf. Der Dienst
wohnungswert beträgt derzeit S 200,—. Dem Pfarrer 
stehen weiters eine Garage, Dachboden, Kellerraum 
und ein großer Garten zur Verfügung. Im Parterre 
des Pfarrhauses befinden sich Presbyterzimmer und 
Pfarrkanzlei, im Souterrain ein Jugendraum.

Ein Küsterpaar wohnt im Parterre des Pfarr
hauses, hält Haus und Garten in Ordnung und bedient 
die Zentralheizung.

Weitere Auskünfte erteilt der Administrator Pfar
rer Ludwig Mernyi in Bad Vöslau, Raulestraße 3.

Bewerbungen sind bis 30. November 1966 an den 
Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.

103. Zl. 8938/66 vom 17. Oktober 1966

Zweite Ausschreibung einer Pfarrstelle der Evange
lischen Pfarrgemeinde A.B. Wels

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A.B. Wels, die nicht mit der Geschäftsführung ver
bunden ist, wird hiermit ausgeschrieben. Jüngere, 
amtserfahrene Bewerber, die zur Zusammenarbeit mit 
dem geschäftsführenden Pfarrer Werner Wesenick 
gemäß der bestehenden Gemeindeordnung bereit sind 
und auch in der Jugendarbeit der Pfarrgemeinde 
arbeiten wollen, werden hiermit zur Bewerbung eiti
geladen.

Es wird erwartet, daß mindestens zehn Religions
stunden gehalten werden. Die Gottesdienste in der 
Welser Christuskirche und in Stadl-Paura (Betsaal), 
Bad Neydharting und Fischlham-Hafeld sind abwech
selnd von beiden Pfarrern der Pfarrgemeinde zu
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Nächste höhere Schule: Musisches Gymnasium in 
Hartberg und Oberschützen, Handelsakademie in 
in Oberwart. Zwei Arzte sowie Apotheke sind vor
handen. Eisenbahnstation: St. Johann in der Haide 
(5 km). Gute Autobusverbindungen nach Graz, Hart
berg und Oberwart.

Bewerbungen sind bis 15. November 1966 an den 
Evangelischen Oberkirchenrat A.B. zu richten. Wei
tere Auskünfte erteilt gerne das Presbyterium der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Markt Allhau.

P. b. b. Erscheinungsort Wien / Verlagspostamt Wien 1 105. Zl. 8504/66 vom 4. Oktober 1966

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis September 1966 
mit Vergleichsziffern aus 1965

halten. Musikalische Begabung und Freude an der 
evangelischen Kirchenmusik sind erwünscht.

Die Pfarrgemeinde bietet eine Neubauwohnung in 
unmittelbarer Umgebung der Kirche, mit Fernheizung, 
bestehend aus vier Zimmern, Küche, Bad und Neben
räumen. Garten ist nicht vorhanden. Der Dienst- 
wohnungswert wird noch festgesetzt.

Die Bewerbungen sind bis zum 30. November 1966 
an das Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A.B. Wels, Bahnhofstraße 10, zu richten. Nähere 
Auskünfte erteilt der Kurator der Pfarrgemeinde A. B. 
Wels, Rechtsanwalt Dr. Gerhard Eder, Wels, Maria- 
Theresien-Straße 34 b, oder Pfarrer Werner Wesenick.

104. Zl. 8180/66 vom 10. Oktober 1966

Dritte Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A.B. Markt Allhau, Burgenland

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. B. Markt Allhau, Bezirk Oberwart, Burgenland, 
wird hiermit neuerlich ausgeschrieben und durch den 
Oberkirchenrat besetzt. Die Gemeinde zählt 2374 
Seelen und umfaßt die Teilgemeinden Markt Allhau, 
Buchschachen, Kitzladen, Loipersdorf i. B. und Wolf- 
au. Schwierigkeitsklasse 3 a.

Haupt- und Kindergottesdienst ist an allen Sonn- 
und Feiertagen in der Kirche zu Markt Allhau und 
fallweise in den Schul- und Bethäusern der Tochter
gemeinden abzuhalten. Im Winterhalbjahr sind Bibel
stunden bzw. Advents- und Passionsandachten zu 
halten.

Religionsunterricht wird an allen Orten außer in 
Kitzladen mit Hilfe einer Gemeindeschwester und 
geprüften Lehrkräften erteilt.

In Markt Allhau ist ein neuer Gemeindesaal samt 
Pfarrheim vorhanden. Die Filialen liegen etwa eine 
Gehstunde vom Pfarrort entfernt und sind leicht 
erreichbar.

Die Pfarrwohnung umfaßt drei große Zimmer, 
zwei Kabinette, Küche, Bad, Waschküche, Keller und 
sonstige Nebenräumlichkeiten. Dem Pfarrer steht auch 
ein Obst- und Gemüsegarten zur Verfügung. Eine 
Garage ist vorhanden. Eine grundlegende Renovierung 
des Pfarrhauses wird derzeit durchgeführt. Der 
Dienstwohnungswert beträgt S 100.—.

Superintendentur 
Wien . . . . 
Niederösterreich 
Burgenland . 
Steiermark 
Kärnten . . 
Oberösterreich 
Salzburg -Tirol

1966
Schilling

9,499.996,53
1,798.352,94
1,124.802,24
3,439.039,76
2,138.736.28
3,844.774.89 1
2,022.634,56 J

1965

8,845.851,25
1,675.694,20

960.543,54
3,276.278,16
2,104.518,47
5,464.657,16

23,868.337,20 22,327.542,78

Kirchliche Mitteilungen

Die Pfarrerswitwe Frau Anna Maria Drewes, 
geb. Kratz, ist am 20. September 1966 in Spittal an 
der Drau im 70. Lebensjahr heinigegangen. (Zl. 
8185/66.)

Franz Zippenfenig wurde gemäß §121 (1) b 
der Kirchenverfassung zum Pfarrer der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Salzburg bestellt und in diesem 
Amte mit Wirkung vom 1. September 1966 bestätigt. 
(Zl. 8671/66 vom 10. Oktober 1966.)

Peter Koblischke wurde gemäß §121 (1) b 
der Kirchenverfassung zum Pfarrer der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Linz-Innere Stadt bestellt und 
in diesem Amte mit Wirkung vom 1. Oktober. 1966 
bestätigt. (Zl. 8634/66 vom 10. Oktober 1966.)

Pfarrer Franz Brosch wurde am 25. September 
1966 in der Evangelischen Kirche in Stainach durch 
Superintendenten L. Achberger in sein Amt eingeführt. 
(Zl. 7755/66 vom 13. September 1966.)

Jacobus Johannes Bik wurde gemäß §121 (1) b 
der Kirchenverfassung zum Pfarrer der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Wallern bestellt und in diesem 
Amte mit Wirkung vom 1. November 1966 bestätigt. 
(Zl. 7902/66 vom 19. September 1966.)

Das Evangelische Pfarramt A. u. H. B. Melk hat 
seine Telefonnummer geändert. Diese lautet nunmehr: 
02752/22 75.

Herausgeber, 'Verleger und Eigentümer: Evangelische Kirche A.u. H.B. in Österreich, Schellinggasse 12, Wien 1. —
Für den Inhalt verantwortlich: D. Gerhard May, Freyenthurmgasse 18, Wien 14. — Druck: Buchdruckerei Fleck,
Hollandstraße 8, Wien 2. — Versendung: Evangelischer Oberldrchenrat A. u. FI. B.. Schellinggasse 12, Wien 1.
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106. Zl. 10.037/66 vom 27. Oktober 1966

Haushaltsplan der Landeskirche A. u. H.B. für das 
Jahr 1967

Im Einvernehmen mit dem Finanzausschuß der 
Generalsynode und mit Zustimmung der Synodal
ausschüsse A. B. und H. B. wird nachstehend der 
Haushaltsplan der Landeskirche A. u. H. B. für das 
Jahr 1967 verlautbart:

Evangelische Frauenschule 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Evangelisches Theologen- 
heim
von der Kirche A. B. 
von der Kirche 11. B.

S

170.000,-

148.770,—
7.830,— 156.600,-

S 
161.500,— 

8.500,—

1. Bundeszuschuß . . .

2. Gemeinsame Dienste:
Evangelische Filmstelle 

von der Kirche A. B. 
von der Kirche H.B.

Diakonischer Dienst 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Militärseelsorge 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Religionsunterrichtsfonds 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Ertrag:
S S
. . . 7,817.895,—

Taubstummen- und 
Blindendienst 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H.B.

3. Gemeinsame Werke:

4.750,—
250,— 5.000,-

57.000,—
3.000,— 60.000,— /

14.250,—
750,— 15.000,—/

23.750,—
1.250,— 25.000,— /

Evangelisches Jugendwerk 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Innere Mission
von der Kirche A. B.
von der Kirche H. B.

4. Vereine, Fonds und 
Stiftungen:
Evangelische Studenten - 

gemeinde 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

473.882,—
24.938,—

243.485,—
12.815,—

498.820,

256.300,

63.650,—
3.350,— 67.000,
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S S

50.000,— v
47.500,—
2.500,—

Evangelische Akademie 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H.B.

55.000,—

Salzburger Missionsschule
52.250,—
2.750 —

von der 
von der

Kirche A. B.
Kirche 11. B.

Schulwerk 
von der 
von der

Oberschützen
Kirche A. B.
Kirche II. B.

142.500,—
7.500,—

Evangelischer Preßverband 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

38.000.—
2.000,—

9,426.615,—

Aufwand :

1. Bundeszuschuß an 
die Kirche A. B. 
die Kirche H.B.

7,427.000,—
390.895,— 7,817.895,—

2. Gemeinsame Dienste:
Evangelische Filmstelle. 60.000,—
Diakonischer Dienst..... 15.000,—
Evangelische Militärseelsorge . . . 25.000,—
Religionsunterrichtsfonds.................... 60.000,—
Evangelische Frauenschule .... 170.000,—
Evangelisches Theologenheim 

Betrieb............... 80.000,—
Gehalt........................... 76.600,— 156.600,—

Taubstummen- und Blindendienst . . 5.000,—
3. Gemeinsame Werke:

Evangelisches Jugend- 
werk................

Gehalt Jugendpfarrer
Innere Mission . .

417.980,—
80.840,— 498.820,—

256.300,—
4. Vereine, Fonds und Stiftungen:

Evangelische Studentengemeinde . . 67.000,—
Evangelische Akademie. 50.000,—
Salzburger Missionsschule. 55.000,—
Schulwerk Oberschützen. 150.000,—
Evangelischer Preßverband .... 40.000,—

9,426.615,—

107. Zl. 9582/66 vom 10. November 1966

52/57 in der Fassung der letzten Änderung ABL Nr. 
30/66 wird abgeändert:

§51 Abs. 5 wird abgeändert:
'' „(5) Die Kinderzulage beträgt S 150.— monatlich.“

II.
/ Diese Verfügung mit einstweiliger Geltung tritt am 

7 1. Jänner 1967 in Kraft.

/1O8. Zl. 9583/66 vom 10. November 1966150.000 — / ----------* L-------------------------------------

Ordnung des geistlichen Amtes — Änderung

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. erläßt 
mit Zustimmung der Synodalausschüsse A. B. und H. B. 
im Sinne des § 205 (2) Z. 13 der Verfassung der 
Evangelischen Kirche A. u. H.B. in Österreich in der 
von der 5. Generalsynode am 30. November 1956 be
schlossenen Fassung (ABl. Nr. 11/57) im Wortlaut der 
letzten Änderung (ABl. Nr. 12/66) nachstehende Ver
fügung mit einstweiliger Geltung:

I.
Die Ordnung des geistlichen Amtes vom 18. Novem

ber 1949 im wiederverlautbarten Wortlaut ABl. Nr.

Dienstordnung — Änderung
Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. erläßt

40.000._ mit Zustimmung der Synodalausschüsse A.B. und H.B.
nach Anhörung des Finanzausschusses der General-
synode gemäß § 205 (2) Z. 13 der Verfassung der 
Evangelischen Kirche A. u. II. B. in Österreich in der 
von der 5. Generalsynode am 30. November 1956 be
schlossenen Fassung (ABL Nr. 11/57) im Wortlaut der 
letzten Änderung (ABl. Nr. 12/66) nachstehende Ver
fügung mit einstweiliger Geltung:

I.
Die Dienstordnung der Dienstnehmer (Vertragsbe- 

dienstete und Beamte) der Evangelischen Kirche A. 
u. H.B. in Österreich vom 27. November 1954, ABl. 
Nr. 109/54 in der Fassung ABl. Nr. 20/66 wird abge
ändert :

§31 Abs. 5 wird abgeändert:
„(5) Die Kinderzulage beträgt S 150,— monatlich.“

II.
Diese Verfügung mit einstweiliger Geltung tritt am 

1. Jänner 1967 in Kraft.

109. ZL 9800/66 vom 28. Oktober 1966

Kirchenverfassung — Änderung

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. erläßt 
mit Zustimmung der Synodalausschüsse A.B. und H.B. 
im Sinne des § 205 Abs. 2 Z. 13 der Verfassung der 
Evangelischen Kirche A. u. H.B. in Österreich in der 
von der 5. Generalsynode am 30. November 1956 be
schlossenen Fassung (ABL Nr. 11/57) im Wortlaut der 
letzten Änderung (ABL Nr. 12/66) nachstehende Ver
fügung mit einstweiliger Geltung:

I.
Die Verfassung der Evangelischen Kirche A. u. H.B. 

in Österreich in der von der 5. Generalsynode am 
30. November 1956 beschlossenen Fassung (ABL Nr. 
11/57) im Wortlaut der letzten Änderung (ABL Nr. 
12/66) wird abgeändert:

„§ 242 Abs. 2 wird aufgehoben.“

II.
Diese Verfügung mit einstweiliger Geltung tritt am 

Tage der Verlautbarung in Kraft.

110. ZL 9894/66 vom 28. Oktober 1966

Kirchenverfassung — Änderung

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. erläßt 
mit Zustimmung der Synodalausschüsse A.B. und 
H. B. gemäß § 205 Abs. 2 Z. 13 der Verfassung der
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Evangelischen Kirche A. u. H.B. in Österreich in der 
von der 5. Generalsynode am 30. November 1956 be
schlossenen Fassung (ABl. Nr. 11/57) im Wortlaut der 
letzten Änderung (ABl. Nr. 12/66) nachstehende Ver
fügung mit einstweiliger Geltung:

I.
Die Verfassung der Evangelischen Kirche A. u. 

H.B. in Österreich in der Fassung ABl. Nr. 12/66 wird 
abgeändert:

,,§ 242 Abs. 2 wird aufgehoben.“

II.
Diese Verfügung ist am 1. Mai 1966 in Kraft ge

treten.

Geistliche Beisitzer:
Pfarrer Werner Koch, Linz, Landstraße 45
Pfarrer Wolfgang Schmidt, Kufstein, Evangelischer 

Pfarrhof
Ersatzmänner :

Pfarrer Hans-Reinhard Dopplinger, Gmunden.
Georgstraße 9

Pfarrer Karoly Veghy, Salzburg, Faistauergasse
Weltlicher Beisitzer:

Rechtsanwalt Dr. Otto Rolle, Linz, Josef-Teufel- 
Straße 17

Ersatzmann:
Senatsrat Dr. Arnim Scheiderbauer, Salzburg, Hans-

Prodinger-Straße 13

111. Zl. 9958/66 vom 23. November 1966

Disziplinarordnung — Wahl der Mitglieder des 
Senatsausschusses des Disziplinarsenates für Ober
österreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg

Unter Bezugnahme auf die Verlautbarung vom 
14. Feber 1966, ABl. Nr. 23/66 III wird die Zusam
mensetzung des Senatsausschusses des Disziplinarsena
tes für Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vor- 
arlberg verlautbart:

Vorsitzender :
Oberlandesgerichtsrat Dr. Guido Eckschlager, Linz, 

Noßbergstraße 3

Stellvertreter des Vorsitzenden:
Rechtsanwalt Dr. Gerhard Eder, Wels, Karl-Loy- 

Straße 6

112. Zl. 9946/66 vom 28. Oktober 1966
Neufestsetzung der Kilometer-Gelder
bei Benützung eigener Kraftfahrzeuge im Dienst, wenn 
keine allgemeinen Verkehrsmittel verwendet werden 
können.

In Anlehnung an einen Erlaß der österreichischen 
Finanzverwaltung (ABl. Nr. 183/66 der österreichi
schen Finanzverwaltung) werden für den Kilometer 
für Personenkraftwagen mit einem Hubraum bis 
1500 cm3 S 1,50, darüber S 1,85 vergütet. Es steht 
den Pfarrgemeinden frei, sich dieser Neufestsetzung 
anzuschließen. In diesen Tarifen sind bereits die 
Amortisation des Fahrzeuges sowie ein Betrag für 
Garagierung mit enthalten. Dort, wo die Garagierung 
kostenlos geboten wird, erniedrigen sich die Sätze um 
S —,30. Der Evangelische Oberkirchenrat vergütet 
diese Sätze ab 1. Jänner 1967.

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A.B. in Wien

113. Zl. 9363/66 vom 27. Oktober 1966 Zinsenerträgnisse .................................. 90.000,—
Kostenersatz H.B........................................ 15.000,—
Sonstige Rückerstattungen................... 18.000,—
Bundeszuschuß....................................... 7,427.000,—
Gebarungsverlust....................................... 1,340.354,—

48,200.354,—

Aufwand:
S

Kirchenbeitragsanteile.............................. 2,000.000 —
Kirchenbeitragseinhebegebühren . . . 9,180.000,—
Kirchenbeitragsprämien........................
Personalaufwand: S

700.000,—

a) aktive Geistliche . . 22,805.000,— 
b) Pensionen .... 8,100.000,— 
c) Dienstwohnungszinse . 30.000,—
d) Kirchenkanzlei-

Gehälter.................... 1,382.400,—
e) Kirchenkanzlei-

Pensionen .... 270.000,— 32,587.400,—
Vertretungskosten.................................. 35.000,—
Übersiedlungskosten ............................. 50.000,—
Kurseelsorge............................................ 85.000,—

Haushaltsplan der Evangelischen Kirche A.B. für das 
Jahr 1967

Im Einvernehmen mit dem Finanzausschuß der 
Synode A.B. und mit Zustimmung des Synodalaus
schusses A. B. wird nachstehend der Haushaltsplan 
der Evangelischen Kirche A.B. für das Jahr 1967 
verlautbart:

Ertrag:
S

Kirchenbeiträge........................................ 33,000.000,—
Zuweisung aus dem Religionsunterrichts

konto ....................................................... 4,900.000,—
Gehaltsrückerstattung.............................. 560.000,—
Pensionsbeiträge........................................ 760.000,—
Mietzinserstattungen.............................. 30.000,—
Erträgnisse aus kirchlichen Liegenschaf

ten ............................................................ 3.000,—
Erträgnisse aus kirchlichen Druckwer

ken:
a) „Amtsblatt“........................................ 40.000,—
b) „Amt und Gemeinde“.................... 12.000,—
c) Sonstige............................................. 5.000,—
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Predigerseminar....................................... 295.000,—
Bildungszulage .... 25.000,—
Zuschüsse an kirchliche Werke, Fonds

und Arbeitszweige: S
a) Jugendwerk . . . 378.084,— —

Jugendpfarrer . . . 76.800,— -
Jugendpfarrer Stmk. 92.000 — —
Jugendpfarrer, Woh - 
nungsbeschaffung . . 19.000,— /

b) Frauenarbeit . . . 265.000,— -
c) Evangelisches Theo

logenheim, Betrieb . 76.000 —
Gehalt Studienin
spektor  72.700,— —

d) Evangelische Studen-
tengemeinde . . . 63.650.— V

e) Evangelische Akade
mie .................... 47.500,— ,/

f) Evangelische Volks
hochschule Deutsch 
Feistritz............... 25.000,—

g) Evangelische Film
stelle ................... 57.000,— /

h) Frauenschule . . . 161.500,— /
i) Diakonischer Dienst . 14.250,—
j) Gemeindedienst . . 220.000,—
k) Innere Mission . . 243.500,—
1) Gustav-Entz-Stiftung 5

m) Schulwerk Ober
schützen  142.500,-

n) Rüstzeiten .... 30.000,— y/
o) Äußere Mission, Ge

halt Rathke .... 77.000 —
p) Salzburger Missions

schule ................... 52.250,— /

q) Ungarischer Seelsor
gedienst .............. 36.000,— ,/

r) Militärseelsorge . . 23.750,— (/
s) Religionsunterrichts - 

fonds.................... 57.000,— •J

t) Dispositionsfonds Bi
schof .................... 60.000,— /

u) Instandhaltungsfonds 150.000 — V
v) Taubstummen- und 

Blindendienst . . . 4.750,— /
w) Evangelischer Preß- 

verband.............. 38.000 — ' 2,483.234 —

Kirchenkanzlei:
a) Beleuchtung und Be

heizung ............... 25.000,—
b) Post und Fernspre

cher .................... 60.000,—
c) Kanzleibedarf . . . 45.000,—
d) Geldverkehrskosten . 8.000,—
e) Neuanschaffungen 25.000,—
f) Mietzins.................... 65.000,— 228.000,—

Reisekosten:
a) Oberkirchenrat . . 70.000,—
b) Sonstiges.................... 30.000,— 100.000,—

Kirchliche Liegenschaften 25.000,—

Kirchliche Druckwerke S
a) „Amtsblatt" .... 40.000.—
b) „Informationsdienst" 3.000,—
c) „Amt und Gemeinde“ 30.000.—
d) Bücher und Zeit

schriften .................... 5.000,—
e) Sonstige................... 3.000,— 81.000 —

Mitgliedsbeiträge:
a) Lutherischer Welt

bund ................... 32.000,-—
b) Forschungsinstitut . 5.150.—
c) Ökumenischer Rat 

der Kirchen .... 18.000,—
d) Konferenz Europä

ischer Kirchen . . . 3.000,—
e) Arbeitskreis für euro

päische Landfragen . 4.000,—
f) Arbeitskreis für kon

fessionelle Fragen . 270,—
g) Ökumenischer Rat 

der Kirchen in Öster
reich ........................ 1.800,— 64.220,—

Sitzungen im Auftrag der Synode . . . 60.000,—
Synode ...................................................... 70.000,—
Amortisationskosten Eigentumswohnung 8.500,—
Versicherungskosten ............................. 3.000,—
Treuhandgesellschaft.............................. 25.000,—
Bauanwalt................................................. 55.000,—
Sonstige wirksame Ausgaben .... 40.000,—

48,200.354,—

Erläuterungen zum Haushaltsplan 1967

I.
Ertrag (Einnahmen)

1. Kirchenbeiträge: Auf Grund der Gebarungsrech
nung der Kirche A.B. laut Rechnungsabschluß (ABl. 
Nr. 67/66) betrugen im Jahre 1965 die Kirchenbei
tragseingänge S 31,153.787,35. Für die Zeit vom 
1. Jänner 1966 bis September 1966 betrug das Mehr- 
aufkommen gegenüber dem Jahre 1965 S 1,540.795,—. 
Wenngleich das Mehraufkommen in den Monaten 
August und September 1966 eine Verlangsamung 
erfuhr, so kann doch mit der Beibehaltung dieser 
Steigerung im Jahre 1967 gerechnet werden. Bei 
vorsichtiger Einschätzung des zu erwartenden Mehr- 
aufkommens wird daher bei den voraussichtlichen 
Eingängen an Kirchenbeiträgen ein Betrag von 
S 33,000.000,— noch zu verantworten sein.

2. Zuweisung Religionsunterrichts-Konto: Dieser 
Ansatzposten konnte gegenüber dem Ansatzposten 1966 
von S 4,200.000,— auf S 4,900.000,— erhöht werden, 
weil nach dem Rechnungsabschluß 1965 tatsächlich 
rund S 4,712.000,— eingegangen sind und auch die 
sechsprozentige bzw. achtprozentige Gehaltserhöhung 
im staatlichen Schema berücksichtigt werden konnte.

3. Die Ansatzposten bei der Gehaltsrückerstattung 
und bei den Pensionsbeiträgen entsprechen in ihrer 
Erhöhung der sechsprozentigen bzw. achtprozentigen 
Nachziehung. Die übrigen Ansatzposten sind gleich 
geblieben.
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4. Unter Berücksichtigung einer Gehaltserhöhung 
von acht Prozent ergibt sich ein Gebarungsabgang 
von S 1,340.354,—, dessen Bedeckung vorläufig nur 
dann möglich erscheint, wenn die Eingänge an Kir
chenbeiträgen im Jahre 1967 um diesen Fehlbetrag 
gegenüber dem Ansatzposten von S 33,000.000,— er
höht werden können.

Die achtprozentige Bezugserhöhung einschließlich 
des Beitrages zum Kinderbeihillenfonds wird für 1967 
einen Mehraufwand von S 2,493.120,— erfordern.

Die Bezugserhöhung um sechs Prozent für die Zeit 
vom 1. Juni 1966 bis 31. Dezember 1966 macht für 
1966 noch einen Mehraufwand von S 1,080.000,— 
nötig, welcher Mehraufwand nur dadurch gedeckt 
werden kann, daß man den aus dem Rechnungsab
schluß 1966 möglicherweise zu erwartenden Mehrein
gang an Kirchenbeiträgen von etwa S 820.000,— und 
Religionsunterrichtsgeld von S 260.000,— und die 
Mehreinnahmen aus dem Bundeszuschuß zur Deckung 
verwendet. In diesem Falle ist mit keinem Gebarungs
überschuß aus dem Jahre 1966 zu rechnen, der zur 
Deckung allfälliger Nachforderungen (im Wege eines 
Nachtragsbudgets) dienen könnte.

Für „Unvorhergesehenes" ist auch in diesem Jahre 
kein Ansatzposten mehr vorhanden. Desgleichen mußte 
auch von der Dotierung des Fonds für die Raumbe
schaffung des Oberkirchenrates und des Baufonds 
abgesehen werden. Der Gehaltegrundstock weist ge
genüber der vorgesehenen Deckung im Ausmaß von 
drei Monatsgehältern schon jetzt eine Unterdeckung 
von 15 Prozent auf, die sich 1967 bei der Gehalts
erhöhung von acht Prozent noch erhöhen wird.

5. Die Gebarung beim „Amtsblatt" muß kosten
deckend sein, daher wird eine Erhöhung auf 
S 40.000,— in den Haushaltsplan aufgenommen.

II.

Aufwand (Ausgaben)

1. Kirchenbeitragsanteile, Einhebegebühren und Prä
mien im Gesamtbeträge von S 11,880.000,— stellen 
rechnerisch 36 Prozent der Kirchenbeitragseingänge 
dar.

2. Personalaufwand: Mit der 15. Gehaltsgesetznovel
le, BGBl. Nr.175/66, wurde eine Gehaltserhöhung für 
sämtliche Bundesbediensteten im Ausmaß von sechs 
Prozent ab 1. Juni 1966 und von weiteren zwei 
Prozent ab 1. Jänner 1967 (insgesamt daher acht 
Prozent) durchgeführt. Da nach dem Beschluß der 
Generalsynode die Gehälter der geistlichen Amtsträ
ger nach Maßgabe der vorhandenen Mittel an die 
der Bundesbediensteten anzugleichen sind, weiters, 
aber auch ein Antrag der Personalvertretung der 
Beamten und Angestellten des Oberkirchenrates in 
gleicher Richtung vorliegt, waren bei der Erstellung 
des Haushaltsplanes 1967 auf die damit verbundenen 
Anforderungen auf der Aufwandseite Bedacht zu 
nehmen. Weitere Veränderungen ergeben sich, weil 
mehr Pensionisten zugewachsen sind und bei der 
Kirchenkanzlei das Gehalt des neubeschäftigten Wirt
schaftsanwaltes berücksichtigt werden mußte.

3. Die Erhöhung der Ansätze bei den Vertretungs
kosten, Übersiedlungskosten und Kurseelsorge ergibt 
sich aus den Erfahrungsziffern 1965 und der ersten 
neun Monate 1966.

Das gleiche gilt auch bei der Bildungszulage.

4. Zuschüsse an kirchliche Werke, Fonds und Ar
beitszweige:

a) Jugendwerk: Hier wurde vom Ansatzposten 1966 
von S 325.584,— ausgegangen und über Beschluß des 
Synodalausschusses vom 4. November 1965 eine Rück
lage für Abfertigungen von S 15.000,— und für all
gemeine Spesenerhöhungen von S 15.000,—, ebenso 
die Gehaltserhöhungen berücksichtigt, so daß sich 
hier für die Kirche A. B. eine Erhöhung auf 
S 378.084,— ergibt.

b) Beim Theologenheim-Betrieb wurde nach den 
Erfahrungssätzen 1965/66 eine Erhöhung auf 
S 76.000,— vorgenommen, jedoch wird ein bestelltes 
Kuratorium auf Erzielung von Einsparungen Bedacht 
nehmen müssen.

c) Bei der Evangelischen Studentengemeinde, Evan
gelischen Akademie und der Evangelischen Volks
hochschule Deutsch Feistritz konnten keine Erhö
hungen vorgenommen werden.

d) Bei der Evangelischen Filmstelle wurde laut 
Beschluß des Synodalausschusses vom 4. Feber 1966 
auf Grund der Erfahrungsziffern und deswegen, weil 
diese durch die Einrichtung des Fernsehdienstes eine 
Erweiterung erfahren hat, eine Erhöhung auf 
S 57.000,— vorgenommen.

e) Bei der Evangelischen Frauenschule wurde eine 
Erhöhung auf S 161.500,— durchgeführt, weil das 
Gehalt der neuen Direktorin berücksichtigt werden 
mußte und die Betriebsführung auch bei sorgfältiger 
Planung mit der bisherigen Dotation kein Auslangen 
finden kann,

f) Beim Ansatzposten Gemeindedienst wurde eine 
Erhöhung auf S 220.000,— deshalb beschlossen, weil 
eine bisher vom Lutherischen Weltbund bezahlte An
gestellte ganztägig zur Dienstleistung im Rahmen des 
Gemeindedienstes aufgenommen werden soll.

g) Die Gustav-Entz-Stiftung brauchte nicht dotiert 
werden, da die vorhandenen Mittel für 1967 aus
reichen.

h) Mit Rücksicht auf die angespannte Finanzlage 
konnte für Oberschützen eine Erhöhung der Zu
schüsse nicht vorgenommen werden.

i) Beim Dispositionsfonds des Bischofs wurde eine 
Erhöhung um S 10.000,— auf S 60.000,— beschlossen.

j) Für den Preßverband wurde eine Dotation in der 
Höhe eines halben Pfarrergehaltes für einen anzu
stellenden Journalisten an Stelle des ausgeschiedenen 
Pressepfarrers Dr. Schaedel beschlossen.

5. Kirchenkanzlei und Reisekosten: Hier beruhen 
die teilweisen kleineren Erhöhungen auf Erfahrungs- 
ziffern der Jahre 1965/66.

6. Die Erhöhung der Auslagen für das „Amtsblatt“ 
ist auf die erhöhten Druckkosten und die Erweiterung 
des Umfanges zurückzuführen.

7. Die Ansatzposten Sitzungen im Auftrage der 
Synode, das sind Sitzungen aller Ausschüsse der 
Synode, wie Synodalausschuß, Finanzausschuß und 
Rechts- und Verfassungsausschuß und dergleichen, 
sind wieder auf Erfahrungsziffern zurückzuführen. 
Da im Jahre 1967 eine Synode abgehalten werden 
soll, mußte diese Ausgabe mit einem Betrage von 
S 70.000,— in den Haushaltsplan aufgenommen wer
den.
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8. Die Prüfungskosten einer Prüfungsgesellschaft 
werden sich wahrscheinlich auf S 25.000,— erhöhen.

9. Beim Ansatzposten Bauanwalt sind S 55.000,— 
eingesetzt, da die Honorarfrage neu geregelt werden 
soll.

Auch bei der Festsetzung des Haushaltsplanes 1967 
konnten die kirchlichen Werke, Fonds und Arbeits
zweige nicht so dotiert werden, wie es der Wichtig
keit ihrer Arbeit entsprechen würde. Der Haushalt 
der Kirche kann nur dann in ein entsprechendes 
Gleichgewicht kommen und die seit langem ange- 
strebte Festlegung von Schwerpunkten im Rahmen 
einer allgemeinen kirchlichen Konzeption ist nur 
dann durchführbar, wenn die Einnahmen vermehrt 
werden können, was nur durch Steigerung der Kir
chenbeitragseingänge geschehen kann. Zu diesem 
Zwecke wurde in den letzten Tagen eine Enquete 
über das Kirchenbeitragswesen abgehalten, bei der 
die informierten Vertreter sämtlicher Superintenden- 
zen liebst Beiziehung von Sachverständigen die mit 
der Kirchenbeitragsvorschreibung und Einhebung ver
bundenen schwierigen Fragen behandelten und das 
Hauptgewicht auf die Erhöhung der Kirchenbeitrags - 
eingänge lenkten. Freilich wird das Ergebnis dieser 
Arbeit erst nach einiger Zeit verwirklicht werden 
können, wobei das Jahr 1967 noch nicht zur Gänze 
zum Zuge kommen wird. Da der größte Aufwand
posten „Personalaufwand“ eine konstante und fixierte 
Größe darstellt, kann eine Variationsbreite innerhalb 
der anderen Aufwandposten nur sehr gering sein.

114. Zl. 9579/66 vom 10. November 1966

Einmalige Beihilfe

Nach Überprüfung der Finanzlage der Kirche A.B. 
aus den Ergebnissen für die Zeit vom 1. Jänner 1966 
bis 30. September 1966 durch den Finanzausschuß der 
Synode A. B. und den Synodalausschuß A. B. ist zur 
teilweisen Abgeltung der eingetretenen Teuerung die 
Gewährung einer einmaligen Beihilfe an die geist
lichen Amtsträger sowie an die Beamten und Ange
stellten der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich 
möglich geworden.

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. erläßt 
mit Zustimmung der Synodalausschüsse A. B. und EI. B. 
im Sinne des § 205 Abs. 2, Z. 13 und in sinngemäßer 
Anwendung des § 200 Abs. 3 der Verfassung der 
Evangelischen Kirche A. u. H.B. in Österreich in der 
von der 5. Generalsynode am 30. November 1956 be
schlossenen Fassung, ABl. Nr. 11/57, im Wortlaut der 
letzten Änderung, ABl. Nr. 12/66, für den Bereich der 
Evangelischen Kirche A. B. nachstehende Verfügung 
mit einstweiliger Geltung:

I.

Den geistlichen Amtsträgern der Evangelischen Kir
che A.B. in Österreich werden nachstehende einmalige 
Beihilfen gewährt:
Gehaltsstufe Verwendungsgruppe

A B
1 . . .... 1340,— 1090,—
2 . . .... 1420,— 1160 —
3 . . .... 1490,— 1230,—
4 . . .... 1630,— 1290,—
5 . . .... 1760,— 1440,—

6 . .... 1890,— 1530,—
7 .... 2020,— 1630,—
8 . .... 2150,— 1740,—
9 . .... 2270,— 1830,—

10 . .... 2420,— 1930,—
11 . .... 2580,— 2040,—
12 . .... 2740,— 2120,—
13 . .... 2890,— 2250,—
14 . .... 3070,— 2380,—
15 . .... 3250,— 2510,—
16 . .... 3440,— 2630,—
17 . .... 3630,— 2770,—

Für Lehrvikare der Verwendungsgruppe A und B 
im ersten Jahre ihres Dienstes beträgt die
Beihilfe................................................................S 830,—
im zweiten Jahre ihres Dienstes bis zur
Ablegung der Pfarramtsprüfung sowie der 
Ordination...........................................................S 950,—

II.

Soferne geistlichen Amtsträgern eine Dienstalters
zulage gebührt, wird hiefür eine einmalige Beihilfe 
in der Verwendungsgruppe A von S 330,— und in 
der Verwendungsgruppe B von S 300.— gewährt.

III.

Den Beamten und Angestellten der Evangelischen 
Kirche A.B. in Österreich werden nachstehende ein
malige Beihilfen gewährt:
Gehaltsstufe

in der Verwendungsgruppe
I II 111 IV V

1 1370,— 1030,— 870,— 870,— 870,—
2 1440,— 1080,— 880,— 870,— 870,—
3 1510,— 1130,— 910,— 870,— 870,—
4 1650,— 1180,— 950,— 890,— 870,—
5 1720,— 1300,— 980,— 920,— 870,—
6 1810,— 1340,— 1050,— 970,— 870,—
7 1880,— 1400,— 1090 — 1010,— 880 —
8 1970,— 1460,— 1130,— 1040,— 900,—
9 2040,— 1510,— 1160,— 1070,— 910,—

10 2140,— 1570,— 1200,— 1100,— 940,—
11 2230,— 1650,— 1250,— 1130,— 960,—
12 2320,— 1730,— 1280,— 1160,— 970,—
13 2420,— 1810,— 1320,— 1200,— 990,—
14 2510,— 1890,— 1370,— 1230,— 1020,—
15 2600,— 1970,— 1400,— 1270,— 1040,—
16 2700,— 2050,— 1440,— 1300,— 1060,—
17 2810,— 2140,— 1480,— 1340,— 1080,—
18 2910,— 2230,— 1560,— 1370,— 1100,—
19 3010,— 2324,— 1650,— 1410,— 1130,—
20 3120,— 2415,— 1730,— 1440,— 1150,—
21 1480,— 1170,—

IV.

Soferne Beamten und Angestellten der Evangeli
schen Kirche A.B. eine Dienstalterszulage gebührt, 
wird ihnen hiefür eine einmalige Beihilfe in der
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Verwendungsgruppe I
Verwendungsgruppe II
Verwendungsgruppe III
Verwendungsgruppe IV 
Verwendungsgruppe V

im Betrage von . S 158,— 
im Betrage von . S 137,— 
im Betrage von . S 126,— 
im Betrage von . S 53,— 
im Betrage von . S 32,—

Die einmalige Beihilfe wird gemeinsam mit der für 
das vierte Kalendervierteljahr gebührenden Sonder
zahlung ausbezahlt.

VI.
Diese Verfügung mit einstweiliger Geltung tritt am 

Tage der Verlautbarung in Kraft.

115. Zl. 9580/66 vom 10. November 1966

Einmalige Beihilfe
Der Evangelische Oberkirchenrat A. B. erläßt im 

Einvernehmen mit dem Synodalausschuß A.B. nach 
Anhörung des Finanzausschusses der Synode A. B. 
gemäß § 54 Abs. 2 der Ordnung des geistlichen Amtes 
vom 18. November 1949 im wiederverlautbarten Wort
laut ABl. Nr. 52/57 in der Fassung der letzten Ände
rung ABl. Nr. 30/66 nachstehende Verordnung:

I.
Soweit geistliche Amtsträger Anspruch auf eine 

Funktionsgebühr haben, erhalten sie eine einmalige
Beihilfe in nachstehender Höhe: 

Der Bischof.............................................S 3330,—
die Superintendenten A.B..............................S 1020,—
der ordentliche und der außerordent

liche geistliche Oberkirchenrat . . . S 850,—- 
die Senioren................................................. S 280,—

II.
Die einmalige Beihilfe wird gemeinsam mit der für 

das vierte Kalendervierteljahr gebührenden Sonder
zahlung ausbezahlt.

III.
Diese Verordnung tritt am Tage der Verlautbarung in 
Kraft.

116. Zl. 9581/66 vom 10. November 1966

Einmalige Beihilfe
Der Evangelische Oberkirchenrat A.B. erläßt im 

Einvernehmen mit dem Synodalausschuß A. B. nach 
Anhörung des Finanzausschusses der Synode A. B. 
gemäß § 33 Abs. 2 der Dienstordnung der Dienstneh
mer (Vertragsbedienstete und Beamte) der Evange
lischen Kirche A. u. H.B. in Österreich vom 27. No
vember 1957, ABl. Nr. 109/54 im Wortlaut der letzten 
Änderung, ABl. Nr. 20/66, nachstehende Verordnung:

I.
Soweit Beamte und Angestellte der Evangelischen 

Kirche A.B. in Österreich Anspruch auf Funktions
gebühren haben, gebührt ihnen eine einmalige Beihilfe 
in Höhe von S 220,—.

II.
Die einmalige Beihilfe wird gemeinsam mit der für 

das vierte Kalendervierteljahr gebührenden Sonder
zahlung ausbezahlt.

III.
Diese Verordnung tritt am Tage der Verlautbarung in 
Kraft.

117. Zl. 9584/66 vom 10. November 1966

Ordnung des geistlichen Amtes — Gehaltsnachziehung

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. erläßt 
mit Zustimmung der Synodalausschüsse A. B. und H. B. 
im Sinne des § 205 Abs. 2, Z. 13 und in sinngemäßer 
Anwendung des § 200 Abs. 3 der Verfassung der 
Evangelischen Kirche A. u. H. B. in Österreich in der 
von der 5. Generalsynode am 30. November 1956 be
schlossenen Fassung, ABl. Nr. 11/57, im Wortlaut der 
letzten Änderung, ABl. Nr. 12/66, für den Bereich der 
Evangelischen Kirche A.B. nachstehende Verfügung 
mit einstweiliger Geltung:

I.
Die Ordnung des geistlichen Amtes vom 18. Novem

ber 1949 im wiederverlautbarten Wortlaut ABl. Nr. 
52/57 in der Fassung der letzten Änderung ABl. Nr. 
30/66 wird abgeändert.

Die Tabelle in §49 Abs. 4 wird für die Zeit vom 
1. bis 31. Dezember 1966 abgeändert wie folgt:

Das Grundgehalt beträgt für die Lehrvikare der 
Verwendungsgruppen A und B

im ersten Jahr ihres Dienstes . . . . S 2102,— 
im zweiten Jahr ihres Dienstes bis zur

Ablegung der Pfarramtsprüfung sowie 
der Ordination....................................... S 2385,—

monatlich.
Im übrigen beträgt das Grundgehalt:

Gehaltsstufe Verwendungsgruppe
A B

1......................... 3414,— 2752,—
2......................... 3593— 2925,—
3......................... 3772,— 3099,—
4......................... 4129,— 3271,—
5......................... 4449,— 3629,—
6......................... 4768,— 3877,—
7......................... 5088,— 4126,—
8......................... 5408,— 4375 —
9......................... 5727,— 4623,—
10......................... 6118,— 4872,—
11......................... 6510,— 5121,—
12......................... 6902,— 5368,—
13......................... 7294,— 5690,—
14......................... 7755,— 6012,—
15......................... 8216,— 6334,—
16......................... 8678,— 6655,—
17......................... 9140,— 6977,—

Die Dienstalterszulage beträgt in der
Verwendungsgruppe A ..................................S 818, —
Verwendungsgruppe B ..................................S 747,—

II.
Diese Verfügung mit einstweiliger Geltung tritt am 

Tage der Verlautbarung in Kraft.
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118. Zl. 9588/66 vom 10. November 1966

Dienstordnung der Dienstnehmer (Vertragsbediensiete 
und Beamte) der Evangelischen Kirche A. u. H. B. in 
Österreich — Gehaltsnachziehung

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. erläßt 
mit Zustimmung der Synodalausschüsse A. B. und H. B. 
im Sinne des § 205 Abs. 2, Z. 13 und in sinngemäßer 
Anwendung des § 200 Abs. 3 der Verfassung der 
Evangelischen Kirche A. u. II. B. in Österreich in der 
von der 5. Generalsynode am 30. November 1956 be
schlossenen Fassung, ABl. Nr. 11/57, im Wortlaut der 
letzten Änderung, ABl. Nr. 12/66, für den Bereich der 
Evangelischen Kirche A.B. nachstehende Verfügung 
mit einstweiliger Geltung:

I.
Die Dienstordnung der Dienstnehmer (Vertragsbe

dienstete und Beamte) der Evangelischen Kirche A. 
u. H.B. in Österreich in der Fassung ABl. Nr. 20/66 
wird abgeändert:

1. Die Tabelle in § 30 Abs. 5 wird für die Zeit vom 
1. bis 31. Dezember 1966 abgeändert:
Gehaltsstufe

Verwendungsgruppe
I II III IV V

1 3458,— 2598,— 2142,— 2038,— 1896,—
2 3630,— 2726,— 2222,— 2106,— 1942,—
3 3803,— 2855,— 2305,— 2173,— 1987,—
4 4149,— 2983,— 2389,— 2243,— 2033,—
5 4352,— 3261,— 2472,— 2315,— 2078,—
6 4556,—- 3398,— 2657,— 2458,— 2169,—
7 4759,— 3536,— 2751,— 2536,— 2216,—
8 4963,— 3674,— 2844,— 2616,— 2264,—
9 5166,— 3812,— 2937,— 2697,— 2312,—

10 5399,— 3950,— 3038,— 2777,— 2361,—
11 5631,— 4153,— 3139,— 2858,— 2409,—
12 5863,— 4357 — 3239,— 2938,— 2457,—
13 6095,— 4560,— 3340,— 3019,— 2507,—
14 6327,— 4764,— 3441,— 3107,— 2562 —
15 6559,— 4967,— 3541,— 3195,— 2617,—
16 6820,— 5171,— 3642,— 3283,— 2672,—
17 7081,— 5403,— 3743,— 3371,— 2727,—
18 7342,— 5635,— 3947,— 3459,— 2782,—
19 7602,— 5867,— 4152,— 3547,— 2838,—
20 7863,— 6099,— 4357,— 3635,— 2893,—
21 5 5 3723,— 2948,—

2. Die Tabelle in § 30 Abs. 5 wird ab 1. Jänner 1967 
abgeändert:

Verwendungsgruppe
Entlohnungsstufe

1 II III IV V
1 3544,— 2663,— 2194,— 2090,— 1948,—
2 3721,— 2794,— 2278,— 2158,— 1994,—
3 3898,— 2926,— 2363,— 2226,— 2039,—
4 4253,— 3057,— 2448,— 2300,— 2085,—
5 4461,— 3342,— 2534,— 2373,— 2130,—
6 4670,— 3483,— 2724,— 2520,— 2222,—
7 4878,— 3625,— 2819,— 2599,— 2271 —

II.

8 5087,— 3766,— 2915,— 2681,— 2321,—
9 5296,— 3907,— 3011,— 2764,— 2370.—

10 5534,— 4048.— 3114,— 2847,— 2420,—
11 5771,— 4257,— 3217,— 2929,— 2469,—
12 6009,— 4466,— 3320,— 3012,— 2519,—
13 6247,— 4674,— 3424,— 3094,— 2570,—
14 6485,— 4883,— 3527,— 3185,— 2626,—
15 6723,— 5091,— 3630,— 3275,— 2683,—
16 6991,— 5300,— 3733,— 3365,— 2739,—
17 7258,— 5538,— 3836,— 3455,— 2796,—
18 7525,— 5776,— 4046,— 3545,— 2852,—
19 7792,— 6014,— 4256,— 3635,— 2909,—
20 8060,— 6252,— 4466,— 3726,— 2965,—
21 5 —.— 3816,— 3022,—

Diese Verfügung mit einstweiliger Geltung tritt am 
Tage der Verlautbarung in Kraft.

119. Zl. 9587/66 vom 10. November 1966

Ordnung des geistlichen Amtes — Gehaltsnachziehung
Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. erläßt 

mit Zustimmung der Synodalausschüsse A. B. und II. B. 
im Sinne des § 205 Abs. 2, Z. 13 und in sinngemäßer 
Anwendung des § 200 Abs. 3 der Verfassung der 
Evangelischen Kirche A. u. H. B. in Österreich in der 
von der 5. Generalsynode am 30. November 1956 be
schlossenen Fassung, ABl. Nr. 11/57, im Wortlaut der 
letzten Änderung, ABl. Nr. 12/66, für den Bereich der 
Evangelischen Kirche A.B. nachstehende Verfügung 
mit einstweiliger Geltung:

I.
Die Ordnung des geistlichen Amtes vom 18. Novem

ber 1949 im wiederverlautbarten Wortlaut ABl. Nr. 
52/57 in der Fassung der letzten Änderung ABl. Nr. 
30/66 wird abgeändert.

Die Tabelle in § 49 Abs. 4 wird abgeändert.
Das Grundgehalt beträgt für die Lehrvikare der 

Verwendungsgruppe A und B
im ersten Jahr ihres Dienstes . . . . S 2370,—
im zweiten Jahr und bis zur Ablegung 

der Pfarramtsprüfung sowie der Ordi
nation ...................................................... S 2690,—

Im übrigen beträgt das Grundgehalt:
Gehaltsstufe Verwendung 

A
sgruppe 

B
1 . . .... 3676,— 2962,—
2 .... 3683,— 2998,—
3 . . .... 3866,— 3176,—
4 . . .... 4233,— 3354,—
5 . . .... 4560,— 3720,—
6 . . .... 4887,— 3975,—
7 .... 5215,— 4230,—
8 . . . . . . 5543,— 4484,—
9 . . .... 5870,— 4739,—

10 . . .... 6272,— 4994,—
11 . . .... 6673,— 5249,—
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tritt mit

12......................... 7075,— 5503,—
13......................... 7476,— 5832,—
14......................... 7949,— 6162,—
15......................... 8423,— 6492,—
16......................... 8896,— 6822,—
17......................... 9369,— 7152,—

Die Dienstalterszulage beträgt in der
Verwendungsgruppe A . . . S 838,—
Verwendungsgruppe B . . . S 765,—

II.
Diese Verfügung mit einstweiliger Geltung 

1. Jänner 1967 in Kraft.

120. Zl. 9585/66 vom 10. November 1966

Funktionsgebühren — Festsetzung ihrer Höhe

Der Evangelische Oberkirchenrat A.B. erläßt im 
Einvernehmen mit dem Synodalausschuß A.B. nach 
Anhörung des Finanzausschusses der Synode A.B. ge
mäß §54 Abs. 2 der Ordnung des geistlichen Amtes 
vom 18. November 1949 in der Fassung der letzten 
Änderung, ABl. Nr. 30/66 nachstehende Verordnung:

I.
Die Funktionsgebühr (§ 54 Abs. 2) der Ordnung 

des geistlichen Amtes wird erhöht:
1. um sechs von Hundert (6%) für die Zeit vom 

1. bis 31. Dezember 1966:
2. um zwei von Hundert (2<>/o) ab 1. Jänner 1967.

II.
Diese Verordnung ist am Tage der Verlautbarung 

in Kraft getreten.

121. Zl. 9586/66 vom 10. November 1966

Funktionsgebühren — Festsetzung ihrer Höhe

Der Evangelische Oberkirchenrat A.B. erläßt im 
Einvernehmen mit dem Synodalausschuß A.B. nach 
Anhörung des Finanzausschusses der Synode A.B. ge
mäß § 33 Abs. 2 der Dienstordnung der Dienstnehmer 
(Vertragsbedienstete und Beamte) der Evangelischen 
Kirche A. u. H.B. in Österreich vom 27. November 
1954, ABl. Nr. 109/54, im Wortlaut der letzten Ände
rung, ABl. Nr. 20/66, nachstehende Verordnung:

I.
Die Funktionsgebühr (§ 33 Abs. 2) der Dienstord

nung der Dienstnehmer wird erhöht:
1. um sechs von Hundert (ö^o) für die Zeit vom 

1. bis 31. Dezember 1966:
2. um zwei von Hundert (2°'o) ab 1. Jänner 1967.

II.
Diese Verordnung ist am Tage der Verlautbarung 

in Kraft getreten.

122. Zl. 9649/66 vom 14. November 1966

Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Knittelfeld

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A.B. Knittelfeld wird hiermit ausgeschrieben. Sie 
wird durch Wahl besetzt und ist in die Schwierig

keitsklasse 2 b eingereiht. Die Pfarrgemeinde umfaßt 
den Gerichtsbezirk Knittelfeld und dazu noch Zelt
weg und Obdach aus dem Judenburger Bezirk mit 
rund 2500 Gemeindegliedern.

Gottesdienste sind zu halten in Knittelfeld und 
Zeltweg an allen Sonn- und Feiertagen, in Obdach 
und Wasserleith monatlich, in Großlobming gelegent
lich.

Religionsunterricht ist am Bundesgymnasium und 
an der Handelsschule in Knittelfeld zu erteilen. Vom 
Pfarrer sind auch die evangelischen Kranken im 
Landeskrankenhaus Knittelfeld regelmäßig zu be
treuen. Bibelstunden, Jugendarbeit und volksmissio
narische Betätigung sind erwünscht. Bei dieser Arbeit 
stehen dem Pfarrer die zwei Gemeindeschwestern zu 
Hilfe, die auch den Religionsunterricht an den Pflicht
schulen erteilen.

Dem Pfarrer wird eine Dienstwohnung im Pfarr
haus, welches aus vier Wohnräumen und Neben
räumen besteht, geboten. Zu der Wohnung gehört 
eine Garage sowie ein Obst- und Gemüsegarten. 
Dienstwohnungswert S 150,—.

Bewerbungen sind bis zum 31. Dezember 1966 an 
das Presbyterium der Pfarrgemeinde Knittelfeld (8720 
Parkstraße 13) zu richten. Zu weiterer Auskunft ist 
das Pfarramt gerne bereit.

123. Zl. 8827/66 vom 14. Oktober 1966

Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Mattighofen

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A.B. Mattighofen wird hiermit ausgeschrieben. Sie 
wird durch Wahl besetzt.

Die Gemeinde umfaßt den gesamten Gerichtsbezirk 
Mattighofen und hat etwa 1100 Seelen. Gottesdienste 
sind jeden Sonntag in Mattighofen, 14täglich in 
Munderfing, einmal im Monat in Lengau, Schnee
gattern und Pfaffstätt in Oberösterreich und fallweise 
in Feldkirchen in Oberösterreich zu halten. Reli
gionsunterricht ist im Ausmaß von derzeit 20 Wo
chenstunden in einer Hauptschule, einer Berufsschule 
und vier Volksschulen im Gemeindegebiet zu halten. 
Die Stelle einer Gemeindeschwester ist derzeit un
besetzt. Für die Betreuung der Außenorte ist ein 
eigener Kraftwagen notwendig.

Als Pfarrwohnung steht dem Pfarrer eine Wohnung 
in dem eben neuerbauten Pfarrhaus im Ausmaß von 
fünf Zimmern, Küche, Bad und Nebenräumen sowie 
einem Kellerraum, Dachbodenanteil und Garage zur 
Verfügung und außerdem die Nutznießung des noch 
anzulegenden Pfarrgartens. Der Dienstwohnungswert 
beträgt S 150,—-.

Anfragen und Bewerbungen sind an das Presbyte
rium der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Mattig
hofen, 5230 Mattighofen, Martin-Luther-Straße 2, 
bis längstens 31. Jänner 1967 zu richten.

124. Zl. 9244/66 vom 25. Oktober 1966

Ausschreibung einer weiteren Pfarrstelle der Evan
gelischen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Gumpendorf

Hiermit wird die neuerrichtete weitere Pfarrstelle 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Gum
pendorf ausgeschrieben.

Zum Aufgabenbereich des weiteren Pfarrers gehört 
in besonderer Weise die Betreuung des Sprengels 
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Meidling mit einer eigenen Predigtstation. Im übrigen 
wird verantwortliche Mitarbeit bei der Inangriff
nahme neuer Seelsorgeaufgaben in einer Großstadt
gemeinde erwartet und erbeten.

Als Dienstwohnung stehen zwei Zimmer, ein Kabi
nett, Küche, Vorzimmer und Bad zur Verfügung. 
Dienstwohnungswert S 150,—.

Bewerbungen sind bis zum 31. Dezember 1966 zu 
richten an das Presbyterium der Evangelischen Pfarr
gemeinde A.B. Wien-Gumpendorf, 1060 Wien, Gum- 
pendorfer Straße 129.

125. Zl. 9205/66 vom 25. Oktober 1966

Kollektenplan für das Jahr 1966/67

4.12.1966, 2. Advent: Theologenheim (Pflichtkol
lekte)

1. 1.1967, Neujahr: Preßverband
19. 2.1967, Reminiszere (Luthers Sterbetag): Evan

gelischer Bund
26. 3.1967, Ostersonntag: Baukollekte (Pflichtkol

lekte)
23. 4.1967, Kantate: Kirchenmusik

Konfirmation: Jugendarbeit (Pflichtkol
lekte)

7. 5.1967, Muttertag: Frauenarbeit
14. 5.1967, Pfingstsonntag: Äußere Mission (Pflicht

kollekte)
11. 6.1967, Evangelisches Schulwerk Oberschützen

6. 8.1967, Kollekte für zwischenkirchliche Hilfe 
(Pflichtkollekte)

17. 9.1967, Bibelsonntag: Ökumene und Bibelarbeit 
(Pflichtkollekte)

1. 10.1967, Erntedankfest: Innere Mission (Pflicht
kollekte)

31. 10.1967, Reformationsfest: Gustav-Adolf-Werk
12. 11.1967, Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres: 

Martin-Luther-Bund

Für die Gemeinden A. B. gelten folgende Kollekten 
als Pflichtkollekten:

Theologenheim 
Baukollekte 
Jugendarbeit 
Äußere Mission 
Zwischenkirchliche Hilfe 
Ökumene und Bibelarbeit 
Innere Mission

Die Kollekte für den Gustav-Adolf-Verein ist an 
die Gustav-Adolf-Zweigvereine abzuliefern. Alle an
deren Kollekten sind ohne weitere Aufforderung 
innerhalb von acht Tagen an die Kasse des Evange
lischen Oberkirchenrates, Postsparkassenkonto Nr. 
54.061 abzuführen. Dabei ist auf dem Erlagschein 
jedesmal anzugeben, um welche Kollekte es sich 
handelt.

Allfällige Diözesankollekten werden durch die 
Superintendentialausschüsse bestimmt.

126. Zl. 9516/66 vom 8. November 1966

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis Oktober 1966 mit
Vergleichsziffern aus 1965

1966 1965
Superintendentur Schi lling

Wien .... . . 10,114.539,35 9,363.545,75
Niederösterreich . . 1,860.731.97 1,762.641,45
Burgenland . . . . 1,402.092,56 1,315.557,07
Steiermark . . . . 3,690.376,43

. . 2,331.358,85
3,482.130,10

Kärnten . . . 2,265.400,42
Oberösterreich .
Salzburg-Tirol .

. . 4,121.493,99 1

. . 2,170.163,58 J 5,971.440,18

25,690.756,73 24,160.714.97

127. Zl. 9762/66 vom 16. November 1966

Kurseelsorge 1967

Tirol:
Innsbruck:

Fulpmes (Juli und August)
Innsbruck-Umgebung (Juli und August)
Seefeld (Juli und August)
Mayrhofen (Juli und August)

Reutte:
Landeck (Juli)
Imst (Juli und August)

Kufstein:
Kitzbühel (Juli und August)
Wörgl (Juli und August)

Lienz:
Lienz (Juli und August)
Matrei in Osttirol (Juli und August)

Salzburg:
Salzburg: 

Salzburg
Badgastein: 

Badgastein 
Hofgastein

Zell am See: 
Zell am See 
Mittersill 
Saalbach 
Saalfelden

(Juli und August)

(Mitte Mai bis Mitte Oktober) 
(Juli, August und September)

(Mitte Juli bis Mitte Sept.) 
(Juli und August) 
(Juli und August) 
(Juli und August)

Oberösterreich
Attersee:

Attersee (Mitte Juli bis Mitte September)
Mondsee (Juli und August)

Bad Goisern:
Bad Goisern (Juli und August)

Gmunden:
Gmunden (Juli und August)

Bad Ischl:
Bad Ischl (Juli und August)
St. Wolfgang (Juli und August)
St. Gilgen (Juli und August)

Wallern:
Gallspach (Juli und August)

Neukematen:
Bad Hall (Juli, August, September)

Kirchdorf an der Krems:
Kirchdorf (Juli und August)
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Niederösterreich :
Baden:

Baden (Juli und August)
Gloggnitz:

Payerbach (Juli und August)
Bad Vöslau:

Bad Vöslau (Mitte Juli bis Mitte August)

Steiermark :
Bad Aussee:

Bad Aussee (Mitte Juli bis Mitte September) 
Feldbach:

Bad Gleichenberg
Ramsau : 

Ramsau

(Juli und August)

(Juli und August)

Kärnten :

Fischertratten:
Gmünd im Liesertal (Juli und August)

Völkermarkt:
Klopeiner See (Juli und August)

Treßdorf:
Kötschach-Mauthen (Juli und August)

Unterhaus: 
Millstatt (Juli und August)

Spittal an der Drau: 
Obervellach (Juli)
Mallnitz (Juli und August)

Tschöran: 
Ossiach (Juli und August)

St. Ruprecht: 
Sattendorf (Juli und August)

Pörtschach:
Pörtschach (Juni, Juli, August, September)

Weißbriach:
Techendorf (Juli, August und September)

Wiedweg:
Bad Kleinkirchheim (Juli und August)

Vorarlberg :
Feldkirch: 

Feldkirch (Juli und August)
Bludenz (Juli und August)
Schruns im Montafon (Juli und August)
Gaschurn (Juli und August)
Lech am Arlberg (Juli und August)

Für unsere Amtsbrüder aus den Evan-
gelischen Kirchen der DDR :
Steiermark :

Admont: 
Admont (August)

Kärnten :
Hermagor:

Hermagor (August)
Spittal an der Drau: 

Obervellach (August)

Tirol:
Reutte:

Landeck (August)
Burgenland :

Bad Tatzmannsdorf:
Bad Tatzmannsdorf (August)

Für eine Tätigkeit von vier Wochen wird vom 
Oberkirchenrat eine Vergütung von S 700,— und vom 
Kirchlichen Außenamt eine von DM 300,— gewährt. 
Die Kosten für die Unterkunft und Verpflegung hat 
der Kurseelsorger selbst zu tragen. Die Pfarrämter 
sollen sich jedoch bemühen, nach Möglichkeit ein 
Freiquartier für den Kurseelsorger (ohne Familie) 
oder ein Zimmer zu verbilligtem Preis zu vermitteln.

Bewerbungen österreichischer evangelischer Pfarrer 
sind bis 20. Dezember 1966 dem Oberkirchenrat vor
zulegen, und zwar für Orte in Vorarlberg dem Ober
kirchenrat FI. B., Wien 1, Dorotheergasse 16, in allen 
anderen Fällen dem Oberkirchenrat A. B., Wien 1, 
Schellinggasse 12.

128. Zl. 9799/66 vom 17. November 1966

österreichische Kurseelsorger für Italien

In Italien sollen auch im Jahre 1967 österreichi
sche Kurseelsorger eingesetzt werden. Gedacht ist an 
Stellen an der Adriaküste, aber auch an die größeren 
italienischen Städte. Das Ansuchen österreichischer 
Bewerber um solche Stellen muß bis zum 20. De
zember 1966 dem Oberkirchenrat vorgelegt werden, 
der sie nach Befürwortung dem Kirchlichen Außen
amt übermittelt. Für diesen Dienst gibt das Kirchliche 
Außenamt einen Zuschuß von DM 350,—.

Kirchliche Mitteilungen

Der Oberkirchenrat hat unter dem 3. November 
1966, Zl. 9253/66, die am 2. Dezember 1945 erfolgte 
Ordination der Frau Dr. Dora Winkler-Herr- 
mann bestätigt. (Zl. 9253/66 vom 27. Oktober 1966.)

Vikar Dr. Werner Peyerl wurde gemäß §121 
(1) b der Kirchenverfassung zum Pfarrer der Evange
lischen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Landstraße bestellt 
und in diesem Amte mit Wirkung vom 1. November 
1966 bestätigt. (Zl. 9207/66 vom 24. Oktober 1966)

Pfarrer Alfred Föhse wurde gemäß § 121 (1) b 
der Kirchenverfassung zum Pfarrer der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Stainz bestellt und in diesem 
Amte mit Wirkung vom 1. Jänner 1967 bestätigt. (Zl. 
9114/66 vom 21. Oktober 1966.)

Das Bundesministerium für Unterricht hat mit 
Erlaß vom 27. Oktober 1966, Zl. 123.656-V/3/66, 
Herrn Dr. theol. Hans Jürgen Uhl der ab 1. Sep
tember 1966 als Schulversuch geführten Pädagogischen 
Akademie des Bundes in Wien in der Funktion eines 
Lehrers für evangelische Religionspädagogik zuge
wiesen.
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Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwen« 
dungszweck versehen — Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vor« 
legen —- Behandlung mehrerer Angelegenheiten in einem Geschäftsstück 
ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) 
anführen — Fristen beobachten (Kollekten«Ablieferung« Vorlage der 

Rechnungsabschlüsse, Seelenstandsbericht usw.)
Wir ersuchen alle Glaubensgenossen,ihnen bekannt werdende Zu« und Wegzüge, Geburten, 
Trauungen und Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.
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129. Zl. 10.208/66 vom 1. Dezember 1966

Berichtigung
zu ABl. 127/66 Zl. 9762/66 vom 16. November 1966, 
Kurseelsorge-Abschnitt: Für unsere Amtsbrüder aus 
den evangelischen Kirchen der DDR; bei Burgenland 
ist als Pfarrgemeinde Oberschützen einzusetzen (an 
Stelle von Bad Tatzmannsdorf).

130. Zl. 10.612/66 vom 15, Dezember 1966

Kurseelsorge 1967 — Änderung
Nach Rücksprache mit dem Kirchlichen Außenamt 

und unter Berücksichtigung der neuen Ferienzeiten 
in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland, 
aus welchen die meisten Kurseelsorger kommen, 
mußten folgende Änderungen des Kurseelsorgedienstes 
1967 getroffen werden.

1. Die Kurseelsorgemonate beginnen nicht mit dem 
1. des angegebenen Monats, sondern mit dem 15. des 
Monats und enden daher auch mit dem 15. des 
darauffolgenden Monats.

In den Gemeinden, wo schon die Mitte des Monats 
angegeben ist, bleibt diese selbstverständlich bestehen.

Die Kurseelsorgestellen für die Amtsbrüder aus 
der DDR werden davon nicht betroffen.

2. Ergänzungen :
Superintendentur Salzburg und Tirol:

Superintendentur Salzburg und Tirol:
a) Pfarrgemeinde Innsbruck —

Kurseelsorgestelle Mayerhofen
Mitte Juni bis Mitte Juli

b) Pfarrgemeinde Zell am See — 
Kurseelsorgestelle Mittersill

Mitte Juni bis Mitte Juli

Superintendentur Oberösterreich:

c) Pfarrgemeinde Hallstatt —
Kurseelsorgestelle Hallstatt

Mitte Juli bis Mitte September

Superintendentur Steiermark:
d) Pfarrgemeinde Judenburg —

Kurseelsorgestelle Tamsweg
Mitte Juli bis Mitte September

Superintendentur Kärnten:
e) Pfarrgemeinde Völkermarkt — 

Kurseelsorgestelle Klopeiner See
Mitte Juni bis Mitte September

f) Pfarrgemeinde Pörtschach — 
Kurseelsorgestelle Moosburg

Mitte Juli bis Mitte September

Superintendentur Steiermark:
Pfarrgemeinde Feldbach —
Kurseelsorgestelle Bad Gleichenberg 
keine Kurseelsorge

131. Zl. 10.723/66 vom 20. Dezember 1966

Außerordentliche Kollekte — Epiphanias 1967

An alle evangelischen Gemeinden in Österreich!
Unsere Evangelische Kirche in Österreich hat zu 

allen Zeiten, in bescheidenem Maße, mitgeholfen, die 
Botschaft Gottes in die Welt hinauszutragen. Das 
wollen wir auch weiterhin in verstärktem Maße tun, 
weil die Nöte der Welt uns heute näher sind und uns 
alle angehen.

Unsere Hilfe gilt in diesem Jahr der Missionsarbeit 
in Kamerun. Die Kameruner Kirche hat für das 
weite Gebiet mit seinen unzähligen Buschdörfern und 
seiner lebendigen und aktiven Jugendarbeit einen 
hauptamtlichen Jugendpfarrer berufen. Der afrika
nische Pfarrer Lyonga hat sein Studium in Afrika 
und in Schottland absolviert und anschließend einen 
einjährigen Kurs für christliche Erziehung an der 
nigerischen Universität Ibadam besucht. Auf seiner 
Besuchsreise durch Österreich war er Festprediger 
auf dem burgenländischen Missionsfest in Großpeters- 
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dorf. Die Kameruner Kirche hat aber nicht die Mittel, 
diesen Dienst des Jugendpfarrers finanziell zu tragen. 
Auf eine Bitte von Karl-Heinz Rathke hin will auch 
die Jugend unserer Evangelischen Kirche in Österreich 
der afrikanischen Jugend helfen. Der österreichische 
Evangelische Missionsrat bittet alle evangelischen 

Gemeinden Österreichs, das Opfer am Epiphaniastag 
oder am darauffolgenden Sonntag zum Opfer unserer 
Jugend dazuzulegen, damit die Arbeit des Jugend
pfarrers in Kamerun getan werden kann.

Landessuperintendent V. Rogler Bischof D. G. May

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. in Wien

132. Zl. 10.206/66 vom 30. November 1966

Vakante Pfarrstellen

Superintendentur Pfarrstelle Ausschreibung Besetzungsrecht

Niederösterreich Berndorf 1. Ausschreibung Okt. 1966 Oberkirchenrat
Horn 3. Ausschreibung Aug. 1966 Oberkirchenrat
Laa an der Thaya 2. Ausschreibung März 1966 Gemeinde
Mitterbach 2. Ausschreibung Sept. 1965 Gemeinde

Oberösterreich Attersee 2. Ausschreibung Jänner 1966 Gemeinde
Braunau am Imi 4. Ausschreibung Juni 1966 Oberkirchenrat
Mattighofen 1. Ausschreibung Nov. 1966 Gemeinde
Wels II 2. Ausschreibung Okt. 1966 Gemeinde

Salzburg-Tirol Innsbruck III 2. Ausschreibung Sept. 1965 Gemeinde

Steiermark Knittelfeld 1. Ausschreibung Nov. 1966 Gemeinde
Leoben II keine Ausschreibung
Mürzzuschlag II 2. Ausschreibung Juli 1963 Oberkirchenrat
Stainz 1. Ausschreibung Juni 1966 Gemeinde

Wien Gumpendorf 1. Ausschreibung Nov. 1966 Gemeinde

133. Zl. 10.329/66 vom 6. November 1966

Kirehenbeitragseingänge Jänner bis November 1966
mit Vergleichsziffern aus 1965

1966 1965
Superintendentur Schilling

Wien.................... . 10,701.014,07 9,952.620,59
Niederösterreich . 2,042.469,46 1,873.516,92
Burgenland . . . . 1,832.454,12 1,548.814,22
Steiermark . . . . 3,995.281,61 3,781.877,59
Kärnten .... . 2,545.168,72 2,466.143,02
Oberösterreich . .
Salzburg-Tirol . .

. 4,474.829,90 {

. 2,395.400,58 J 6,595.737,99

27,986.618,46 26,218.710,33

Kirchliche Mitteilungen

Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener 
am Wort, Pfarrer i. R. Lic. theol. Johann Jung- 
reithmeier am 12. Oktober 1966 im 82. Lebens
jahr heimgerufen. Pfarrer Jungreithmeier stammt von 

alten evangelischen Bauernfamilien in Oberösterreich 
ab und wurde am 16. Oktober 1884 in Mitterbachham 
geboren. Seine Studien absolvierte er in Deutschland 
und Österreich und legte kurz nacheinander seine 
Examina cum elegio ab. Im Jahre 1910 wurde er 
Vikar in Gallneukirchen und bewarb sich hierauf um 
die Pfarrstelle der Pfarrgemeinde Eferding, wo er 
auch bis zu seinem Ruhestande im Jahre 1940 ver
blieb. Während der Kriegsjahre arbeitete er eine 
Zeitlang in der Nationalbibliothek als Ordner und 
Übersetzer der dort vorhandenen hebräischen Texte, 
konnte aber wegen seines nervösen Leidens diese 
Arbeit nicht fortsetzen. Er starb in seiner Heimat. 
(Zl. 10.085/66 vom 28. November 1966.)

Der Bundespräsident hat mit Entschließung vom 
7. November 1966, Z. 62.690, dem in den Ruhestand 
getretenen Senior Pfarrer Johannes Z i m m e r m a n n, 
Wien, das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um 
die Republik Österreich verliehen. (Zl. 10.030/66 vom 
24. November 1966.)

Die Bundesregierung hat am 8. November 1966 
Fachinspektor Ernst Heß und den Landessuper
intendenten Volkmar Rogler zum Mitglied bzw. 
Ersatzmitglied der Kommission zur Begutachtung der 
Antragstellung über Anträge von Wehrpflichtigen auf 
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Freistellung vom Wehrdienst mit der Waffe gemäß 
§ 26, Absatz 2 des Wehrgesetzes bestellt. (Zl. 10.042/66 
vom 24. November 1966.)

Der Bundespräsident hat mit Verfügung vom 
31. Oktober 1966, Z. 9415, dem Universitätsdozenten 
für westsemitische Sprachen, Kulturen und Religionen 
an der Universität Graz, Dr. phil. et Dr. theol. 
Georg Molin den Titel eines außerordentlichen 
Universitätsprofessor verliehen. (Zl. 10.272/66 vom 5. 
Dezember 1966.)

Der Bundespräsident hat dem ordentlichen Hoch
schulprofessor Dr. Erich Bukovics, Präsident 
des Evangelischen Vereines für Studentenheime, Wien, 
Albert-Schweitzer-Haus, das Große Ehrenzeichen für 
Verdienste um die Republik Österreich verliehen. 
(Zl. 10.545/66 vom 14. Dezember 1966.)

Der Bundespräsident hat den Referenten für evan
gelische Angelegenheiten im Bundesministerium für 
Unterricht, Ministerialsekretär Dr. Günther Sag- 
burg, mit Wirkung vom 1. Jänner 1967 zum Sek
tionsrat ernannt. (Zl. 10.893/66 vom 23. Dezember 
1966.)

Carl-Hans Schlimp wurde gemäß §121 (1) b 
der Kirchenverfassung zum Pfarrer der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Wiedweg bestellt und in diesem 
Amte mit Wirkung vom 16. Dezember 1966 bestätigt. 
(Zl. 9978/66 vom 22. November 1966.)

Heinrich Weiler wurde gemäß §120 der Kir
chenverfassung zum Pfarrer der Evangelischen Pfarr
gemeinde A.B. Wien-Favoriten bestellt und in diesem 
Amte mit Wirkung vom 1. Jänner 1967 bestätigt. (Zl. 
10.274/66 vom 5. Dezember 1966.)

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwen« 
dungszweck versehen — Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vor« 
legen — Behandlung mehrerer Angelegenheiten in einem Geschäftsstück 
ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) 
anführen — Fristen beobachten (Kollekten«Ablieferung, Vorlage der 

Rechnungsabschlüsse, Seelenstandsbericht usw.)
Wir ersuchen alle Glaubensgenossen,ihnen bekannt werdende Zu* und Wegzüge, Geburten, 
Trauungen und Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.
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